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Die Systeme Jugendhilfe und Schule haben sich in den letzten Jahren auf einen gemein-
samen Weg begeben, um die traditionelle Trennung der Zielgruppe in „Schülerinnen und 
Schüler“ am Vormittag und „Kinder und Jugendliche“ am Nachmittag zu überwinden – dies 
am augenfälligsten im Bereich der Schulsozialarbeit, für die inzwischen auch aktuelle Leit-
linien vorliegen. 

Die vorliegende Arbeitshilfe ist ein Ergebnis des Modellprojekts, das wir 2003 als die für 
Jugendhilfe und Bildung fachlich zuständigen Ministerinnen initiiert haben, um die Zusam-
menarbeit von Jugendhilfe und Schule im Vorfeld der Erziehungshilfen zu verbessern. 

Die Veröffentlichung vermittelt grundlegende Informationen über die beiden Systeme und 
gibt darüber hinaus vor allem konkrete Anleitungen für die Erstellung von Kooperationsver-
einbarungen auf örtlicher Ebene. Sie soll helfen, 

•  die gemeinsamen Handlungsfelder von Schule und Jugendhilfe zu defi nieren, 

•  die Gestaltung der Kontaktaufnahme zu analysieren bzw. zu regeln sowie

•  gemeinsame Fallberatungen zwischen Schule und Jugendhilfe zu institutionalisieren.

Kooperationsvereinbarungen können einen wesentlichen Beitrag zu einer fachlich abge-
stimmten und wirksamen Zusammenarbeit leisten, denn sie helfen, Probleme in der Zu-
sammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe zu vermeiden. Ihre Erarbeitung muss je-
doch in einen gemeinsamen Arbeits- und Verständigungsprozess zwischen Jugendamt, 
Schulaufsicht und Einzelschule eingebunden sein. Gerade in Zeiten knapper öffentlicher 
Mittel geht es darum, kluge Konzepte und Ansätze zu entwickeln und umzusetzen, die die 
unterschiedlichen Kompetenzen und Ressourcen von Schule und Jugendhilfe zusammen-
bringen.

Die am Modellprojekt beteiligten Schulen, Jugendämter und Institute haben einen großen 
Anteil am Entstehen der Arbeitshilfe. Auch die vielfältigen Anregungen von Vertreterinnen 
und Vertretern der Schulaufsicht sowie von weiteren Schulen verschiedener Schularten 
waren wertvoll und hilfreich. Wir danken allen Mitwirkenden für die Unterstützung und die 
konstruktive Zusammenarbeit. Unser Dank gilt ebenso dem Institut für Sozialpädagogische 
Forschung Mainz e.V. für die Erarbeitung der vorliegenden Arbeitshilfe. 

Vorwort
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Malu Dreyer Doris Ahnen

Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Familie und Frauen

Ministerin für Bildung, Wissenschaft, 
Jugend und Kultur

            

Landesregierung, Kommunen, Schulen und Schulaufsicht sind bereit, sich weiterhin aktiv 
dem Thema „Kooperation von Schule und Jugendhilfe “ zu widmen und an einem Strang zu 
ziehen, wenn es um die Zukunftschancen junger Menschen geht. Wir würden uns freuen, 
wenn die Arbeitshilfe zur Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule 
in den rheinland-pfälzischen Landkreisen und Städten werden würde. 
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Das Thema “Kooperation von Jugendhilfe und Schule“ hat sich in den 
vergangenen Jahren zu einer zentralen Kernfrage in der Jugend- wie 
in der Bildungspolitik entwickelt. Politisch, fachlich und praktisch könn-
te der Konsens über die Notwendigkeit der Neugestaltung des Verhält-
nisses von Jugendhilfe und Schule kaum größer sein. Auch wenn es 
sich hierbei keineswegs um ein neues Thema handelt, so verweisen die 
zahlreichen Beschlüsse, Stellungnahmen und eine breite Fachdebatte 
darauf, dass die hier formulierten Forderungen weit mehr implizieren, 
als „nur“ die Gestaltung einer besseren Zusammenarbeit. In der Kon-
sequenz zielen die Empfehlungen aus Politik, Wissenschaft und Praxis 
auf ein abgestimmtes und konsistentes Gesamtsystem von Bildung, Er-
ziehung und Betreuung (vgl. Arbeitsgruppe Jugendhilfe/ Schule der JMK 
und KMK 2002). Damit sind weitreichende Anforderungen für Jugendhil-
fe und Schule sowie für die Formen ihrer Zusammenarbeit verbunden.

Die Anlässe, diese grundlegend neue Verhältnisbestimmung zum Ge-
genstand politischer und fachlicher Debatten zu machen und daran 
strukturelle Reformen zu knüpfen, sind vielfältig. Schon lange, bevor das 
Thema prioritär auf der politischen Agenda verhandelt wurde, hat sich in 
der Praxis eine bunte Landschaft von schulbezogenen Jugendhilfeange-
boten entwickelt, um (z.B. über Schulsozialarbeit) sozialpädagogische 
Kompetenzen in der Schule zu verankern. Bedingt durch den raschen 
gesellschaftlichen Wandel und dessen Auswirkungen auf die Lebens-
phasen Kindheit und Jugend, wurde zunehmend deutlich, dass eine 
starre funktionale Trennung von Schule und Jugendhilfe den Bewälti-
gungsaufgaben von jungen Menschen nicht gerecht wird. Weder lassen 
sich die Lebenslagenprobleme von Kindern und Jugendlichen aus der 
Schule heraushalten, noch kann die Jugendhilfe am „Nachmittag“ allei-
ne günstige Sozialisationsbedingungen schaffen und somit auch zum 
Bildungserfolg beitragen.

Neuen Aufschwung hat die Kooperationsdebatte auch durch familien- 
und arbeitsmarktpolitische Argumentationen erhalten. Vor dem Hinter-
grund kontinuierlich rückläufi ger Kinderzahlen erhält der Ausbau einer 
bedarfsgerechten Betreuungsinfrastruktur zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf bundes- und landespolitische Priorität. Dazu ge-
hört nicht nur der Ausbau von Ganztagsangeboten im Kindertagesstät-
tenbereich, sondern auch die deutliche Ausweitung von Ganztagsschu-
len. Da es sich hier vornehmlich um Ganztagsschulen in Angebotsform 
handelt, werden auch externe Partner in die Ausgestaltung des Nachmit-
tags einbezogen. im Bereich der tätig sind. Die Jugendhilfe (z.B. offene 
oder verbandliche Jugendarbeit) wird hier zu einem zentralen Koopera-
tionspartner von Schule.

Nicht zuletzt waren es die Ergebnisse der sogenannten PISA-Studie (vgl. 
Baumert u.a. 2001), die zu einer breiten öffentlichen Diskussion über 
die Ursachen des im internationalen Vergleich schlechten Abschneidens 
des deutschen Schulsystems geführt haben. Die Ergebnisse zeigen sehr 

Gesamtsystem von 
Bildung, Erziehung 

u.Betreuung

Neue Verhältnis-
bestimmung von 
Jugendhilfe und 

Schule

1. Einleitung 

Bedarf an Ganz-
tagsangeboten

die PISA-
Ergebnisse
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deutlich, dass in Deutschland häufi ger als in vergleichbaren Ländern so-
zial benachteiligten Kindern und Jugendlichen wichtige Basiskompeten-
zen fehlen und ihnen deshalb ein erfolgreicher Bildungsprozess versperrt 
bleibt. Auch wenn im Zuge der öffentlichen Rezeption dieser Ergebnis-
se Bildung häufi g auf Schulerfolg reduziert wird und eine tiefergehende 
Analyse der Ursachen fehlt, so fi nden sich zunehmend Forderungen, die 
über schulinterne Maßnahmen hinaus eine bildungspolitische Wende 
und eine neue Defi nition des Bildungsbegriffs für Schule und Jugendhil-
fe anmahnen (vgl. Bundesjugendkuratorium/ AGJ u.a. 2002). Wird un-
ter Bildung ein umfassender Prozess der Entwicklung, Aneignung und 
Entfaltung kognitiver, sozialer und subjektiver Fähigkeiten verstanden, 
der junge Menschen in die Lage versetzt, zu lernen, selbstbestimmt und 
selbstbewusst zu handeln, Probleme zu lösen und Beziehungen zu ge-
stalten, dann resultieren daraus weitreichende Anforderungen an die 
Ausgestaltung von Schule sowie für die Einbeziehung und partnerschaft-
liche Zusammenarbeit aller Bildungsorte, die neben der Schule auch die 
Familie, das Gemeinwesen ebenso wie die Kinder- und Jugendhilfe um-
fassen.

So vielfältig wie die Anlässe über eine neue Verhältnisbestimmung von 
Schule und Jugendhilfe neu nachzudenken, sind auch die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen: z.B. im Hinblick auf die Entwicklung eines 
gemeinsamen Bildungsverständnisses, die Ausgestaltung von Übergän-
gen und Schnittstellen zwischen beiden Institutionen, die Ausarbeitung 
von abgestimmten Konzepten, Angebotsformen, Finanzierungsmodalitä-
ten und abgesicherten Kooperationsstrukturen. Die Schwierigkeiten, die 
sich dabei zeigen, liegen nicht nur in unterschiedlichen Zuständigkeiten 
auf landes- und kommunaler Ebene begründet, sondern führen vor al-
lem zu der Frage, wie bei unterschiedlichen Funktionslogiken, rechtli-
chen Rahmenbedingungen und professionellen Selbstverständnisse 
integrierte Gesamtkonzepte entwickelt werden können. Dabei kann es 
nicht um die Aufhebung der Differenzen zwischen beiden Systemen oder 
wechselseitige Vereinnahmungen gehen, sondern um ein komplemen-
täres und partnerschaftliches Verhältnis im Kontext einer kommunalen 
Bildungslandschaft.

partnerschaftliche 
Zusammenarbeit 
aller Bildungsorte

integrierte 
Gesamtkonzepte in 
einer kommunalen 
Bildungslandschaft
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Zum Aufbau der Arbeitshilfe

Im Kontext dieser Debatte ist diese Arbeitshilfe entstanden, die im Rah-
men eines praxisorientierten Forschungs- und Entwicklungsprojektes 
ausgearbeitet wurde. Die Initiative zu diesem Modellprojekt ging von 
dem Arbeitskreis „Jugendhilfe und Schule in der Region Vorderpfalz“ 
aus, in dem öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe und Schulen ge-
meinsam an drängenden praktischen Fragestellungen zur Verbesserung 
der Kooperation arbeiten. Diese Arbeitsstruktur bildete den Ansatzpunkt 
für das Modellprojekt, da die hier zur Bearbeitung anstehenden Frage-
stellungen nicht nur von regionaler Bedeutung sind, sondern sich sehr 
schnell zeigte, dass die strukturellen Klärungsbedarfe landesweit auf 
der jugendhilfepolitischen Agenda stehen. Mit fi nanzieller Unterstützung 
der Aktion Mensch e.V., des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familien 
und Gesundheit und des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend in 
Rheinland-Pfalz wurde ein Modellprojekt gestartet, um insbesondere im 
Bereich und im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung nach Ansatzpunkten für 
die Ausgestaltung von Kooperationsstrukturen zu suchen.

Die vorliegende Arbeitshilfe dokumentiert ausgewählte Ergebnisse und 
inhaltliche Debatten aus diesem Projekt, das vom Institut für Sozialpä-
dagogischen Forschung Mainz e.V. (ism) wissenschaftlich begleitet und 
evaluiert wurde. Die Arbeitshilfe gliedert sich in zwei Teile. Nach dem in 
der Einleitung kurz Anlass und Anlage des Modellprojekts skizziert wird, 
folgt im ersten Teil die Aufarbeitung inhaltlicher Grundlagen, die für die 
Ausgestaltung von neuen Kooperationsbeziehungen von Bedeutung 
sind. Auch wenn dieser Teil der Arbeitshilfe sehr grundsätzlichen Frage-
stellungen zu einer neuen Verhältnisbestimmung von Jugendhilfe und 
Schule nachgeht, so spiegeln sich hier die inhaltlichen und konkreten 
Debatten aus der Praxis auf der Suche nach Gemeinsamkeiten und Un-
terschieden sowie geeigneter Entwicklungsperspektiven wieder. Dieser 
allgemeine und inhaltliche Teil der Arbeitshilfe bildet zudem den theore-
tischen Rahmen für die dann folgenden praktischen Empfehlungen, die 
an den Modellstandorten ausgearbeitet wurden.

Der zweite TeilDer zweite TeilDer  der Arbeitshilfe stellt eine Mustervorlage für die Ausge-
staltung konkreter Kooperationsvereinbarungen von Jugendhilfe und 
Schule im (Vor-)Feld von Hilfen zur Erziehung dar. Diese Musterverein-
barung ist so aufgebaut, dass sie vor Ort als Diskussionsgrundlage ge-
nutzt werden kann. Entlang von Leitfragen können die hier dargestellten 
Empfehlungen überprüft und konkretisiert werden, so dass sie den örtli-
chen Gegebenheiten leicht angepasst werden können.

Die Arbeitshilfe schließt mit einer kurzen Zusammenfassung sowie mit 
Hinweisen zum Verfahren und den strukturellen Erfordernissen zum Ab-
schluss und zur Weiterentwicklung der Kooperationsvereinbarung in den 
Kommunen.

An dieser Stelle sei allen Beteiligten, die an dem Modellprojekt mitgewirkt 
haben, gedankt. Zunächst allen Fach- und Leitungskräften von Jugend-

landesweiter 
Handlungsbedarf

Gliederung der 
Arbeitshilfe
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ämtern, freien Trägern und Schulen aus dem Arbeitskreis „Schule und 
Jugendhilfe in der Region Vorderpfalz“, die neben ihrer anspruchsvollen 
praktischen Tätigkeit viel Zeit, Energie und Kreativität in das Modellpro-
jekt investiert haben. Gedankt sei aber auch den beiden Referentinnen 
aus dem Familien- (MASGFF) und Bildungsministerium (MBWJK), die 
im Rahmen des Modellprojektes immer wieder neu nach strukturellen 
Handlungsansätzen zur Qualifi zierung der Kooperation gesucht haben 
und damit dem Thema jugendhilfe- und bildungspolitische Bedeutung 
zugewiesen haben. Ebenso gilt ein besonderer Dank dem zuständigen 
Referenten aus dem Institut für schulpsychologischen Beratung und Fort-
bildung und der Referentin aus dem Sozialpädagogischen Fortbildungs-
zentrum, die das Modellprojekt und die Fortbildung begleitet haben. Nicht 
zuletzt sei auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Schulaufsicht 
(ADD) gedankt, die in einigen Steuerungsgruppensitzungen die Modell-
projektergebnisse kritisch auf ihre Umsetzungs- und Übertragungsmög-
lichkeiten geprüft und Weiterentwicklungsvorschläge gemacht haben. 
Die Zusammenarbeit im Modellprojekt hat gezeigt, dass Kooperation bei 
allen Schwierigkeiten, Erwartungen und offenen Fragen über System-
grenzen hinweg gelingen kann.

Dank an alle 
Beteiligten

1.1  Qualifi zierte Kooperation von Jugendhilfe und Schule im (Vor-) Feld der 
Hilfen der Erziehung

Schwerpunktmäßig konzentriert sich die aktuelle Kooperationsdebatte 
vor allem auf die Ausgestaltung von Ganztagsschulen in Angebotsform, 
d.h. auf die Schnittstelle zwischen Schule und Jugendarbeit. Im Zuge 
der Implementierung von Bildungsstandards im Kindertagesstättenbe-
reich rückt auch die Schnittstelle im Übergang zur Grundschule verstärkt 
in den Blick (vgl. MBFJ 2004, S. 124 ff). Ebenso erfolgt bundes- und 
landesweit ein weiterer Ausbau der Schulsozialarbeit, die als intensivs-
te Form der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe gilt. An die-
sen Beispielen wird deutlich, dass anders als in der Vergangenheit, die 
Kooperationsnotwendigkeit nicht mehr ausschließlich mit bestimmten 
Zielgruppen, die besondere Problemlagen und normabweichende Ver-
haltensweisen an Schulen aufzeigen, begründet wird. Vielmehr rücken 
strukturelle Aufgaben an der Schnittstelle von Jugendhilfe und Schule in 
den Mittelpunkt, um die Arbeitsweisen beider Systeme besser aufeinan-
der abzustimmen.

So positiv diese paradigmatische Wende auch zu bewerten ist, so stellt 
sich doch die Frage, was eine neue Verhältnisbestimmung von Jugend-
hilfe und Schule für sozial benachteiligte junge Menschen bedeutet und 
wie die Zusammenarbeit in den Fällen gestaltet werden soll, wo sich ein 
erzieherischer bzw. sonderpädagogischer Förderbedarf abzeichnet. Mit 
Blick auf die bundesweite Fachdebatte verdichtet sich der Eindruck, dass 
bei der Bearbeitung der strukturellen Kooperationsfragen der Bereich der 
Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff SGB VIII) eher ein randständiges Dasein 
führt bzw. sogar ausgespart wird. In den jüngst veröffentlichten „Konzep-
tionellen Grundlagen für einen Nationalen Bildungsbericht - Non-forma-
le und informelle Bildung im Kindes und Jugendalter“ (Rauschenbach 
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u.a. 2004), der auf Möglichkeiten und Wege der Berichterstattung zur 
Bildung von Kindern und Jugendlichen vor und neben der Schule zielt, 
taucht der ganze Bereich der Hilfen zur Erziehung nicht auf. Dies mag 
zum einen etwas damit zu tun haben, das es sich bei der Zielgruppe von 
Hilfen zur Erziehung um eine verhältnismäßig kleine Gruppe handelt. Im 
Unterschied zu 100% der jungen Menschen im schulpfl ichtigen Alter, die 
eine Schule besuchen, befi ndet sich nur ein geringer Anteil (2%) in den 
Hilfen zur Erziehung (ca. 17.500 Fälle in Rheinland-Pfalz im Jahr 2005). 
Zum anderen setzt sich derzeit aber auch ein Sprachgebrauch durch, 
der die Jugendhilfe in „bildungsnahe“ und „bildungsferne“ Bereiche un-
terteilt. Während der Kindertagesstättenbereich und die Jugendarbeit 
als „bildungsnah“ gelten, werden die Hilfen zur Erziehung eher als „bil-
dungsfern“ etikettiert. Damit werden unkommentiert wieder alte Vorstel-
lungen von Jugendhilfe mit einer „hellen“ (Regelangebote, Prävention) 
und „dunklen“ Seite (Intervention) perpetuiert, die mit dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz eigentlich überwunden werden sollten.

Die Randständigkeit, die in der aktuellen Debatte die Schnittstelle der 
Hilfen zur Erziehung zu Schule erfährt, verwundert insbesondere auch 
deshalb, weil gerade die von der PISA- Studie aufgezeigte Risikogruppe 
eine klassische Zielgruppe der Jugendhilfe umfasst. Auch wenn sich die 
Angebote und Leistungen der Jugendhilfe prinzipiell an alle Kinder und 
Jugendlichen eines Gemeinwesens richten, so besteht ihre förderste Auf-
gabe auch darin, soziale Benachteiligungen auszugleichen und günsti-
ge Sozialisationsbedingungen zu schaffen. So richten sich die Angebote 
der Hilfen zur Erziehung an jene Familien, die eine dem Wohl des jun-
gen Menschen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten können, 
d.h. aufgrund ungünstiger Sozialisationsbedingungen und mangelnder 
familialer Unterstützungsmöglichkeiten Probleme erwartbar bzw. augen-
scheinlich und damit auch im schulischen Kontext offensichtlich werden. 
Prekäre Lebenslagen und normabweichende Bewältigungsstrategien 
machen vor dem Schultor nicht halt. Vielmehr ist es so, dass am Ort 
Schule Lebenslagenprobleme, Verhaltensauffälligkeiten und Entwick-
lungsverzögerungen relativ früh sichtbar werden, oft noch bevor Jugend-
hilfeangebote gemacht oder in Anspruch genommen werden.

Gerade bei dieser Zielgruppe zeigt sich nach wie vor eine ausgeprägte 
Arbeitsteilung zwischen Jugendhilfe und Schule, mit all den daraus resul-
tierenden Folgeproblemen (vgl. Seithe 2002). Die Jugendhilfe gilt auf der 
Basis ihrer rechtlichen Funktionsbestimmung, ihrer spezifi schen Ange-
bote und professionellen Kompetenzen als zuständig für „benachteilig-
te und problematische Kinder und Jugendliche“. Umgekehrt mangelt es 
den Schulen oftmals an den entsprechenden Möglichkeiten, um sich auf 
die individuellen Problemlagen einzelner junger Menschen einzulassen 
und geeignete Handlungs- und Unterstützungssysteme zu entwickeln. 
Die PISA Ergebnisse verdeutlichen sehr eindrucksvoll, dass diese Form 
der Arbeitsteilung zwischen Jugendhilfe und Schule wenig zieldienlich 
ist. Ganz im Gegenteil wird deutlich, dass bei einem hohen Anteil und 
einer wachsenden Zahl von Kindern und Jugendlichen die Grundvoraus-
setzungen für schulische Lernprozesse nicht (ausreichend) gegeben und 
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kompensatorische Maßnahmen der Jugendhilfe keineswegs hinlänglich 
sind, um Chancengleichheit im Zugang zu Bildungserfolg herzustellen. 
Hier stellt sich die sehr weitreichende Frage, wie Jugendhilfe und Schule 
mit ihren je spezifi schen Möglichkeiten gemeinsam an der Verbesserung 
der Grundvoraussetzung für Bildung und Erziehung ansetzen können, 
dabei auf einen ganzheitlichen Bildungsbegriff Bezug nehmen und mit 
Blick auf die Lebenslagen und Biographien präventive Handlungsstrate-
gien entwickeln. Hier liegen Ansatzpunkte, um abgestimmte sozialräum-
liche Angebote, Hilfe- und Förderkonzepte realisieren zu können.

Herstellung von 
Chancengleichheit 
als gemeinsame 

Aufgabe

1.2  „Was tun mit Kinder und Jugendlichen, die Probleme haben und Pro-
bleme machen?“

Nach wie vor entscheidet sich an der Frage, wie mit sozial benachtei-
ligten und sogenannten „schwierigen“ Kindern und Jugendlichen umge-
gangen wird, wie tragfähig, wirksam und effektiv Kooperationsstrukturen 
zwischen Jugendhilfe und Schule sind. Vor allem bei diesen Zielgruppen 
zeigen sich dichte Überschneidungsbereiche und wechselseitige Zusam-
menhänge bei der Gewährleistung individueller Hilfen und schulischer 
Förderkonzepte, wenn sowohl die Ursachen von schulischem Misser-
folg als auch von Entwicklungs- und Erziehungsproblemen gelingend 
bearbeitet werden sollen. Besonders in diesen Fällen wird deutlich, dass 
Schulversagen, -müdigkeit und -verweigerung eng mit Sozialisations- 
und Lebenslagenproblemen zusammenhängen, die weder die Jugend-
hilfe noch die Schule alleine für sich bearbeiten können. Wie unter einem 
Brennglas verdichten sich hier die Kooperationserfordernisse, die auf 
der Basis transparenter Aufgaben- und Rollenklärungen in abgestimmte 
Handlungsstrategien münden müssen.

Dass an der Schnittstelle von Hilfen zur Erziehung und Schule der Hand-
lungsbedarf wächst, hat auch damit zu tun, dass bundes- und landesweit 
die Inanspruchnahme dieser Hilfen seit Anfang der 90er Jahre kontinu-
ierlich steigt (vgl. MASFG 2004). Diese Nachfragesteigerung lässt sich 
nicht nur mit veränderten Leistungsrechten des 1990 in Kraft getrete-
nen Kinder- und Jugendhilfegesetzes begründen, sondern vielmehr mit 
den Folgen gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse. Mittlerweile 
kann empirisch und inhaltlich gut belegt werden, dass die Höhe der In-
anspruchnahme von Hilfen zur Erziehung nachweislich in einem Zusam-
menhang mit der Ausprägung soziostruktureller Belastungsfaktoren steht 
(vgl. Bürger 1999, MASFG 2004). Bei einer differenzierten Auswertung 
der Pisa-Studie nach Bundesländern zeigt sich ebenfalls ein Zusammen-
hang von sozialstruktureller Benachteiligung und dem Niveau der Lese-
kompetenz von Schülern und Schülerinnen. D.h., ein zunehmender Grad 
an sozialstruktureller Belastung in den Bundesländern korrespondiert mit 
geringeren Leseleistungen und fundiert damit die Wechselwirkung zwi-
schen sozialer Benachteiligung und Bildungsbenachteiligung (vgl. Mer-
ten 2004, S. 47). Oder anders formuliert: Jugendhilfe und Schule fi nden 
die gleichen Ursachen für schulische und soziale Problemlagen vor, die 
zu wachsenden Unterstützungsbedarfen in beiden Institutionen führen.
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Nicht nur bei den gesellschaftlichen Voraussetzungen, sondern auch 
in konkreten Einzelfällen sind Jugendhilfe und Schule eng aufeinander 
verwiesen. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung handelt es sich bei der 
Schule um den zentralen Fremdmelder und Zugangsvermittler zu Ju-
gendhilfeleistungen. Etwa in jedem 10. Fall wird der Kontakt zum Ju-
gendamt vor Einleitung einer erzieherischen Hilfe über die Schule her-
gestellt. In etwa 40-50% aller Fälle sind Schulprobleme ein Hauptanlass 
und Gegendstand für die Gewährung und Durchführung einer Hilfe. Da-
mit stellen Schulschwierigkeiten neben allgemeinen Erziehungsproble-
men die zweithäufi gste Problemnennung überhaupt dar (vgl. BMFSFJ 
1998; Hamburger, Müller, Porr 1994; Müller, Schmutz 2005). Im Bereich 
der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von einer Behinde-
rung bedrohten jungen Menschen (§ 35a SGB VIII) liegt der Anteil schul-
bezogener Interventionen und Hilfen noch höher. In einer rheinland-pfäl-
zischen Untersuchung zur Inanspruchnahme von Eingliederungshilfen 
wurde deutlich, dass in etwa 75% aller Fälle schulbezogene Problem-
lagen, Aufmerksamkeitsstörungen sowie Lern- und Leistungsrückstän-
de zu den Hauptindikatoren gehören, die Anlass und Gegenstand einer 
Hilfe waren (vgl. Moos, Müller 2003). Damit im Zusammenhang steht 
auch, dass sich in den vergangenen 10 Jahren die Anzahl der Schüler 
und Schülerinnen an den Schulen mit dem Förderschwerpunkt sozial-
emotionale Entwicklung mehr als verdreifacht hat (von 261 auf 881) (vgl. 
Statistisches Landesamt 1994, 2005). Diese Entwicklung ist in sofern 
von Bedeutung, da die Überweisung an eine Schule mit dem Förder-
schwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung in der Regel mit einer Hilfe 
zur Erziehung einhergeht und damit eine abgestimmte Zusammenarbeit 
von Jugendhilfe und Schule zwingend erforderlich ist.

Weitaus größer als die Zielgruppe von Hilfe zur Erziehung ist nach der-
zeitigen Schätzungen die Anzahl junger Menschen, die nur noch un-
regelmäßig den Schulbesuch wahrnehmen. Bundesweit ist etwa von 
200.000 „Intensivschwänzern“ auszugehen (vgl. BMFSJ 2002, S.154), 
die für Schule wie Jugendhilfe im Hinblick auf eine abgestimmte präven-
tive Konzeptentwicklung eine neue und wachsende Herausforderung 
darstellen. Diese Beispiele verdeutlichen, dass im Bereich der Hilfen 
zur Erziehung, bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kin-
der und Jugendliche (§35a SGB VIII) und bei bestimmten Zielgruppen 
(z.B. Schulverweigerern) fallbezogen und strukturell Kooperationsbedarf 
besteht. Fehlende gemeinsame Handlungsstrategien sind für die betei-
ligten Institutionen und vor allem für die betroffenen jungen Menschen 
folgenreich und führen mitunter zu:
•  unangemessenen wechselseitigen Erwartungshaltungen, was 

Schule und Jugendhilfe jeweils im Fall leisten sollen,
•  späten Reaktionen, da zu wenig über die jeweiligen Handlungs-

möglichkeiten von Schule und Jugendhilfe bekannt ist, verbun-
den mit eskalierenden Fallverläufen und kostenintensiven Inter-
ventionen bzw. Hilfen,

• Stigmatisierungen von jungen Menschen durch Hilfekarrieren,
•  Bildungsbenachteiligung durch Schulversagen und Umschu-

lung. 
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Allerdings ist eine qualifi zierte Kooperation im (Vor-)Feld von Hilfen zur 
Erziehung voraussetzungsreich. Damit frühzeitig abgestimmte Hand-
lungskonzepte aufgebaut und weiterentwickelt werden können, braucht 
es:

•  Orte der fallübergreifenden Kooperation von Jugendhilfe und 
Schule, damit nicht in jedem Einzelfall geklärt und verhandelt 
werden muss, was strukturell und konzeptionell festgelegt wer-
den kann,

•  Wissen über die Funktionslogiken, Rahmenbedingungen und 
Handlungsfelder beider Institutionen, um gemeinsame Zielvor-
stellungen, transparente Zugangswege und eine gemeinsame 
Sprache entwickeln zu können, die jenseits einer funktionalen 
Differenzierung eine komplementäre Aufgabenbestimmung er-
möglichen,

•  erprobte Orte und methodische Vorgehensweisen, die eine ge-
meinsame Fallberatung qualifi zieren,

•  Planungszusammenhänge, um aus dem Einzelfallwissen und der 
Analyse sozialräumlicher Lebensbedingungen, eine abgestimm-
te Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung in einer kommu-
nalen Bildungslandschaft realisieren zu können,

•  und letztlich überprüfbare und politisch abgesicherte Vereinba-
rungen über gemeinsame Zielperspektiven, Verfahrensweisen 
und Aufgaben, um das schwierige Geschäft der Kooperation 
strukturell zu verankern, in Arbeitsroutinen zu integrieren und da-
mit für alle transparent, erwartbar und gestaltbar zu machen. 

Auch wenn das Thema Kooperation von Jugendhilfe und Schule derzeit 
eine fachliche wie politische Aufwertung erfährt und die Erwartung an 
die Neugestaltung ihres Verhältnisses zueinander überaus hoch sind, 
so stehen dem eine Vielzahl an noch ungelösten Problemen und Um-
setzungsnotwendigkeiten in der Praxis entgegen. Es bewegt sich viel. 
Wechselseitige Annäherungen fi nden vielerorts statt. Allerdings ist nicht 
immer klar erkennbar, wohin die Zusammenarbeit führen soll und auf 
welcher Grundlage und unter welchen Rahmenbedingungen hier ge-
meinsam neue Wege erprobt werden sollen. Vorschneller Aktivismus 
fi ndet sich ebenso wie vornehme Zurückhaltung; seltener hingegen sind 
tragfähige Arbeitsbündnisse mit verlässlichen Kooperationsstrukturen, 
die eine systematische Praxisentwicklung ermöglichen.

Voraussetzungen 
für Kooperation

ungelöste 
Probleme und 
Umsetzungs-

notwendigkeiten
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2.  Das Modellprojekt: Qualifi zierte Kooperation von Jugend-
 hilfe und Schule im (Vor-) Feld der Hilfen zur Erziehung
Das Modellprojekt geht auf eine Initiative des Arbeitskreises „Schule 
und Jugendhilfe in der Region Vorderpfalz“ zurück, der sich Ende der 
90er Jahre gebildet hat, um an praktisch relevanten Schnittstellenfragen 
zu arbeiten. In diesem Arbeitskreis wirkten Vertreter und Vertreterinnen 
verschiedener Jugendämter der Region (Stadt Neustadt, Landkreis Bad 
Dürkheim, Landkreis Germersheim) ebenso wie freie Jugendhilfeträger 
und Schulen mit. Im Zentrum der Arbeit stand die Frage, wie sich vor 
dem Hintergrund eines zunehmenden Problemdrucks bei allen beteilig-
ten Akteuren (z.B. Schulverweigerung, Umgang mit Kindeswohlgefähr-
dung, Umschulung in Förderschulen) abgestimmte Handlungsstrategien 
entwickeln lassen, so dass über den Aufbau von lokalen Netzwerken 
niedrigschwellige, präventive und ambulante Unterstützungssysteme 
bedarfsorientiert ausgestaltet werden können. In diesem Arbeitskreis 
wurde schon früh erkannt, dass der Aufbau von Kooperationsstrukturen 
nicht nur sinnvoll und notwendig, sondern auch anspruchsvoll zugleich 
ist. Deutlich wurde, dass eine qualifi zierte Kooperation nicht nur den Auf-
bau von verlässlichen Strukturen, sondern auch deren inhaltliche Fül-
lung erfordert. Dabei zeigte sich, dass dazu eine Auseinandersetzung 
mit den strukturellen Differenzen, die sich jeweils aus den unterschiedli-
chen Aufgaben- und Funktionszuschreibungen beider Systeme ergeben, 
eine notwendige Voraussetzung darstellen, um die spezifi schen Hand-
lungslogiken von Jugendhilfe und Schule verstehen, die wechselseitigen 
Erwartungen klären und gemeinsame Handlungsfelder identifi zieren und 
bearbeiten zu können. 

Im Vorfeld des Modellprojektes wurde an konkreten Fallbeispielen her-
ausgearbeitet, dass:

•  bei den beteiligten Kooperationspartnern ein strukturelles Wis-
sensdefi zit über die rechtlichen, fachlichen und praktischen Rah-
menbedingungen und Handlungsmöglichkeiten der jeweils ande-
ren Institution vorliegt, 

•  unterschiedliche Deutungsmuster von Problemlagen bei Kindern 
und Jugendlichen und damit verbunden sehr heterogene Vorstel-
lungen über Hilfe- und Unterstützungssysteme angewendet wer-
den und dadurch Missverständnisse und Konfl ikte die gemeinsa-
me Fallarbeit erschweren,

•  auf breiter Basis Methodenkenntnisse für die Gestaltung gemein-
samer Fallarbeit fehlen,

•  Unklarheit darüber besteht, über welche Formen und Verfah-
rensweisen die gemeinsamen Arbeitsergebnisse in die jeweili-
gen Institutionen implementiert, Vereinbarungen abgesichert und 
die Schnittstelle zu den verantwortlichen Politikbereichen in den 
Kommunen und auf Landesebene hergestellt werden können.

Da die hier aufgezeigten Handlungsbedarfe nun keineswegs nur für die 
Region Vorderpfalz gelten, sondern sich in unterschiedlicher Ausprä-
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gung landesweit zeigen, wurde in Zusammenarbeit mit dem Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen und dem Ministeri-
um für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur sowie dem Sozialpä-
dagogischen Fortbildungszentrum Rheinland-Pfalz und dem Institut für 
schulische Fortbildung und schulpsychologische Beratung ein Modell-
projekt konzipiert, um diese Fragestellungen systematisch zu bearbei-
ten und Handlungsansätze für eine landesweite Übertragung nutzbar zu 
machen. Die Durchführung des Modellprojektes wurde mit Mitteln der 
Aktion Mensch e.V. erst in diesem Umfang möglich. Die wissenschaftli-
che Begleitung und Evaluation erfolgte durch das Institut für sozialpäda-
gogische Forschung Mainz e.V. (ism).

Beteiligte auf
Landesebene

2.1    Zur Anlage des Modellprojektes: Praxisorientierte  Forschung und Ent-
wicklung

Das Modellprojekt wurde als Praxisforschungs- und Entwicklungsprojekt 
konzipiert, dass einerseits an der systematischen Aufarbeitung von Ko-
operationsfragen orientiert war, andererseits im Schwerpunkt allerdings 
auf die Erweiterung und Optimierung von Handlungsspielräumen im Zu-
sammenspiel von Jugendhilfe und Schule zielte. Durch die Kopplung von 
Forschung und Entwicklung sollte sicherstellen, dass:

•  an strukturellen Fragen und Kernthemen gearbeitet wird, um 
übertragbare Ergebnisse zu erzielen,

•  die Ergebnisse einen hohen Praxisbezug haben, um eine Imple-
mentierung in Arbeitsprozesse zu erreichen und über die Erfah-
rung von Nützlichkeit Akzeptanz zu erzielen,

•  Ansatzpunkte für eine Multiplikation in der Modellregion und auf 
Landesebene ausgearbeitet werden.

Durchgeführt wurde das Modellprojekt in Zusammenarbeit mit dem Ar-
beitskreis „Schule und Jugendhilfe in der Region Vorderpfalz“. Aus die-
sem Arbeitskreis erklärten sich drei regional angrenzende Jugendäm-
ter (Stadt Neustadt, Landkreis Germersheim, Landkreis Bad Dürkheim) 
bereit, an dem Modellprojekt mitzuwirken. Über diese Jugendämter 
fand eine Auswahl der zu beteiligenden freien Träger der Jugendhilfe 
und Schulen statt. Die in das Modellprojekt einbezogenen zehn freien 
Träger der Jugendhilfe arbeiteten im Bereich der Hilfen zur Erziehung 
eng mit diesen Jugendämtern zusammen. Ebenso erfolgte die Auswahl 
der Schulen über die Jugendämter. Dabei wurden nicht alle allgemein-
bildenden Schulen einbezogen, sondern nur solche, mit denen aus der 
Perspektive der Jugendhilfe häufi g einzelfallbezogener Kooperationsbe-
darf besteht. Diese Auswahl von Schulen war notwendig, um die Anzahl 
der am Modellprojekt zu beteiligenden Institutionen überschaubar zu 
halten und eine Eingrenzung auf den Bereich der Hilfen zur Erziehung 
vornehmen zu können. Ferner befi nden sich einige ausgewählte Schu-
len im Einzugsgebiet sozial benachteiligter Wohngebiete bzw. sozialer 
Brennpunkte. Vor dem Hintergrund der Feststellung, dass deprivilegierte 

Anlage des
Modellprojektes

Beteiligte auf
kommunaler

Ebene



 ism Institut für sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.
19

Qualifi zierte Kooperation von Jugendhilfe und Schule

Lebenslagen einen erheblichen Einfl uss auf den Verlauf von Sozialisa-
tionsprozessen und Bildungserfolg nehmen, verdichten sich in diesen 
Sozialräumen die gemeinsamen Aufgaben und Handlungsbedarfe von 
Jugendhilfe und Schule. 14 Schulen aus unterschiedliche Schularten 
(Grund-, Haupt-, Regional- und Förderschulen) erklärten ihre Bereit-
schaft zur Mitwirkung an dem Projekt.

Projektbegleitend wurde auf Landesebene eine Steuerungsgruppe ein-
gerichtet, in der die beteiligten Ministerien, die Fort- und Weiterbildungs-
institutionen, Leitungskräfte aus Jugendämtern, von freien Trägern 
und Schulen sowie die wissenschaftliche Begleitung vertreten waren. 
Zu einem späteren Zeitpunkt wurde die Steuerungsgruppe mit Vertre-
tern und Vertreterinnen der Schulaufsicht (ADD) erweitert. Über diese 
Steuerungsgruppe sollte nicht nur eine kontinuierliche Abstimmung der 
Prozessschritte erfolgen, sondern auch sichergestellt werden, dass alle 
relevanten Entscheidungsträger in das Modellprojekt eingebunden sind. 
Aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten und Kompetenzvertei-
lungen bei Schule und Jugendhilfe zeigt sich hierin eine zentrale Vor-
aussetzung, um überhaupt strukturelle Fragen bearbeiten, klären und 
verbindlich regeln zu können.

Steuerungsgruppe
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2.2 Die Projektbausteine im Überblick

Als praxisorientiertes Forschungs- und Entwicklungsprojekt umfasst die 
Modellprojektkonzeption mehre Bausteine, die im Rahmen einer Vorbe-
reitungsphase zusammen mit dem Arbeitskreis “Schule und Jugendhilfe 
in der Region Vorderpfalz“ ausgearbeitet und mit den zuständigen Mi-
nisterien abgestimmt wurden. Um im Rahmen einer ersten Bestands-
aufnahme Handlungsbedarfe und Ansatzpunkte genauer identifi zieren 
zu können, wurden in dieser Vorbereitungsphase Einzelfallrekonstrukti-
onen durchgeführt. Anhand eines vorbereiteten Leitfadens wurden aus 
der Perspektive von Schule wie von Jugendhilfe ausgewählte Fallver-
läufe dargestellt und ausgewertet, die auf Elemente typischer Kooperati-
onspraxen verweisen sollten. Auf der Basis dieser Ergebnisse wurde ein 
Hypothesenmodell entwickelt, in dem strukturelle Kooperationshemm-
nisse ebenso aufgenommen wurden wie förderliche Entwicklungspers-
pektiven, die im Rahmen des Modellprojektes weiter verifi ziert, inhaltlich 
vertieft, praktisch bearbeitet und auf ihre Übertragbarkeit hin überprüft 
werden sollten. Verbunden mit dieser Zielperspektive wurden folgende 
Projektbausteinen konzipiert:

Die Projektstruktur im Überblick:

Gemeinsame
Fallrekonstruktionen 
als Ausgangsbasis
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Baustein 1:  Befragung von Fachkräften der Jugendhilfe und von 
Lehrern und Lehrerinnen zur Kooperationsqualität 
und Entwicklungsbedarfen 

Vor dem Hintergrund des ausgearbeiteten Hypothesenmodells wurde 
ein Fragebogen konzipiert, um aus der Perspektive der Fach- und Lehr-
kräfte der am Modellprojekt beteiligten Jugendämter, Einrichtung freier 
Träger der Jugendhilfe und Schulen die jeweiligen Kooperationserfah-
rungen und Entwicklungsbedarfe systematischer analysieren und be-
schreiben zu können. Der Fragebogen gliederte sich in vier Teilbereiche. 
In einem ersten Fragekomplex wurden berufsbiographische Merkmale 
der Fach- und Lehrkräfte erhoben. Im zweiten Fragebereich ging es um 
Einschätzungen zu Wissen und Kenntnisstand über die jeweils ande-
re Institutionen (Rahmenbedingungen, Handlungsfelder, professionelle 
Handlungsansätze). Daran schloss sich ein umfangreicher Erhebungs-
block zur Beschreibung und Bewertung der einzelfallbezogenen und 
einzelfallübergreifenden Kooperationspraxis an (Häufi gkeit, Anlass, Ziel-
gruppe, thematische Schwerpunkte, Zeitpunkt, Qualität). Abschließend 
gab es die Möglichkeit über geschlossene und offene Kategorien Ent-
wicklungs- und Qualifi zierungsbedarfe zu benennen. An der Befragung 
haben sich insgesamt 21 Einrichtungen der Jugendhilfe und Schulen, 
d.h. 157 Fach- und Lehrkräfte in etwa paritätischer Zusammensetzung 
beteiligt. Die Ergebnisse wurden in einem Zwischenbericht dokumentiert 
(vgl. Kügler, Müller 2004).

schriftliche Befra-
gung von Fach- 
u.Lehrkräften

Baustein 2: Das „Tandem-Fortbildungskonzept“

Auf der Basis der Befragungsergebnisse wurde eine berufsbegleitende 
Fortbildungsreihe konzipiert, die sich gleichermaßen an Fachkräfte der 
Jugendhilfe wie Lehrer und Lehrerinnen richtete. An der 4-tägigen Fort-
bildungsreihe, die von zwei landesweiten Fachtagen und einem Auswer-
tungsworkshop eingerahmt wurde, nahmen in paritätischer Besetzung 
40 Fach- und Lehrkräfte der beteiligten Einrichtungen und Schulen aus 
den Modellregionen teil. 

Dieses „Tandem-Fortbildungsmodell“ beruht auf der bisher nur wenig 
praktizierten Erkenntnis, das diejenigen, die in der Praxis zusammen-
arbeiten sollen, sich auch zusammen fortbilden. Damit war auch die 
Erwartung verbunden, dass die beiden Berufsgruppen vor dem Hinter-
grund des in der Befragung formulierten Handlungsbedarfs voneinander 
lernen, Einblick in die jeweils anderen Handlungsfelder erhalten, koope-
rative Ansätze entwickeln und unmittelbar im Rahmen der Fortbildung 
erproben. Die Attraktivität dies Ansatzes liegt nicht nur darin begründet, 
kennen und verstehen zu lernen, was die jeweils anderen tun, sondern 
die Fortbildung auch als einen gemeinsamen Rahmen zu nutzen, der 
von praktischen Handlungszwängen entlastet, die Erprobung neuer An-
sätze ermöglicht, um Praxis refl ektieren und in einem kommunikativen 
Entwicklungsprozess Perspektiven ausarbeiten und ggf. wieder revidie-
ren zu können. Die Erprobung gelingender („wertschätzender“) Kom-
munikationsformen stellt zugleich eine zentrale Basis für die praktische 

die 
Fortbildungsreihe

zusammen 
arbeiten – 
zusammen 
fortbilden
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Zusammenarbeit dar. Die Auswertung der Fortbildungsreihe ergab eine 
durchweg positive Beurteilung durch die Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen.

In der nachfolgenden Übersicht werden die zentralen Inhalte der Fortbil-
dungsreihe dargestellt, die aus einer Mischung von theoretischen Inputs, 
Wissens- und Methodenvermittlung, praktischer Erprobung und Refl exi-
on besteht. Diese Mischung sollte sicherstellen, dass mittels neuer Im-
pulse andere Sichtweisen eröffnet, praktisch Fähigkeiten erweitert und 
auch konkrete Handlungsvollzüge in den Blick genommen und dadurch 
Praxisentwicklungsprozesse angestoßen werden konnten. Das Fortbil-
dungscurriculum stand zwar zu Beginn der Fortbildung fest, wurde im 
Projektverlauf entlang der Interessen und praktischen Handlungsbedarfe 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen modifi ziert.

„Wissen,
Methoden,
Refl exion“
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Kurstage Inhalte

Landesweite 
Auftaktveranstaltung

„Damit beide Seiten profi tieren“: Was können Ju-
gendhilfe und Schule gemeinsam leisten?
(Standortbestimmungen zu Jugendhilfe und Schule, Vor-
stellung und Diskussion ausgewählter Praxismodelle zu: 
ambulanten Erziehungshilfen an Schulen, Schulsozialar-
beit, Schulverweigerung, Schulen mit dem Förderschwer-
punkt sozial-emotionale Entwicklung, Kooperationsmodel-
len)

1. Kurstag Lebensweltorientierte Jugendhilfe
(Einführung in die rechtlichen Rahmenbedingungen, Struk-
turen, Aufgaben, Angebote, Handlungsansätze)
Lebensweltorientierte Schule
(Einführung in die rechtlichen Rahmenbedingungen, Struk-
turen, Aufgaben, Angebote, Handlungsansätze)

2. Kurstag „Dein Problemschüler ist mein Klient“ 
(Handlungsansätze im Zusammenspiel von Jugendhilfe 
und Schule – Ursachen, Deutungsmuster, Verfahrenswei-
sen, Lösungsstrategien)

3. Kurstag „Kollegiale Fallberatung in Theorie und Praxis“
(Fallberatung und -besprechung in der Zusammenarbeit 
von Jugendhilfe und Schule)

4. Kurstag „Von der Konstruktion von Problemen zur Kon-
struktion von Lösungen“ 
(Ressourcenorientierung in der Arbeit mit Eltern und jun-
gen Menschen)

Auswertungsworkshop „Auswertung der Fortbildungsreihe und der Pra-
xisentwicklung“
(Auswertung der Inhalte, Methoden, Erarbeitung von Imp-
lementierungsstrategien, Entwicklungsperspektiven)

Landesweite Abschlusstagung „Beide Seiten profi tieren“
(Kooperation durch Vereinbarungen – Vorstellung der 
Modellprojektergeb-nisse, Themenschwerpunkte: Res-
sourcenorientierung in Jugendhilfe und Schule, sozialrau-
morientierte Kooperation, Jugendhilfe- und Schulentwick-
lungsplanung, Alternativen zur Umschulung, „Den Fall 
verstehen“)

Tabellarische Übersicht zu den Themen und Inhalten der Fortbildungsreihe
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Baustein 3:  Regionale Praxisentwicklung in drei Jugendamtsbe-
zirken

Neben einer systematischen Bestandsaufnahme und der Qualifi zierung 
von Fach- und Lehrkräften aus Jugendhilfe und Schule zielte das Mo-
dellprojekt auf konkrete Praxisentwicklung, die wissenschaftlich beglei-
tet, in Ansätzen evaluiert und dokumentiert werden sollte. Aus diesem 
Grund war es erforderlich, dass neben den Fortbildungseinheiten weitere 
Orte geschaffen wurden, um die Fortbildungsinhalte unter regionalspe-
zifi schen Gesichtspunkten zu vertiefen, weitere Themenschwerpunk-
te aufzugreifen und in regionalen Kooperationsbezügen zu bearbeiten. 
Konkrete Praxisentwicklung fand in Arbeitsgruppen statt, die in jedem 
der drei Jugendamtsbezirken gebildet wurden. Die Zusammensetzung 
dieser regionalen AG`s orientierte sich an den alltäglichen Arbeitszu-
sammenhängen, die zwischen Jugendhilfe und Schule schon bestanden 
und weiter qualifi ziert werden sollten. Die regionalen AG´s trafen sich im 
Rahmen der Projektlaufzeit ca. 6-8 mal und wurden in der Regel von der 
wissenschaftlichen Begleitung moderiert und dokumentiert. In jeder regi-
onalen AG wurden eigene Themenschwerpunkte mit besonderer prakti-
scher Relevanz gesetzt und bearbeitet. 

Das Arbeitsprogramm der regionalen AG´s stellt sich im Überblick wie 
folgt dar:

•  wechselseitige Information über Angebote und Ansätze von Ju-
gendamt, freien Trägern, und Schulen in den Regionen (Aus-
tausch von Materialien, Erstellen einer Adressenliste, Klärung 
von Zuständigkeiten und Arbeitsabläufen etc.),

•  Abklärung wechselseitiger Erwartungshaltungen, Verständigung 
auf Schwerpunktthemen, Aufarbeitung förderlicher und hinderli-
cher Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit,

•  Bearbeitung von Implementierungsfragen: Wie können die Ar-
beitsergebnisse in Arbeitsroutinen der beteiligten Institutionen 
integriert werden? Welche Rahmenbedingungen sind hierzu er-
forderlich? Welche Zuständigkeiten und Ansatzpunkte auf kom-
munaler und Landesebene gibt es?

Die inhaltlichen Schwerpunkte im Überblick:

•  Diagnosen an der Schnittstelle von Jugendhilfe und Schule,

•  Klärung von Verfahren bei Kindern und Jugendlichen mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf,

•  „Kinder in Not“: Verständigung auf Ansatzpunkte und Verfahrens-
wege bei Kindeswohlgefährdung,

•  Ausarbeitung von Ansätzen zum Umgang mit Schulverweige-
rung,

•  Gestaltung von Übergängen zwischen Kindertagesstätten und 

„Praxisentwicklung 
vor Ort“

das 
Arbeitsprogramm 

„vor Ort“

Schwerpunkt-
themen
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Schule,

•  Sozialraumorientierte Kooperation und Prävention,· Kooperation 
im Hilfeplanungsplanungsprozess,

•  Ansatzpunkte für ressourcenorientierte Elternarbeit an der 
Schnittstelle von Jugendhilfe und Schule,etc. 

Trotz dieser breiten und regional unterschiedlichen Themensetzungen 
der AG´s konzentrierte sich die Diskussion nach einiger Zeit auf struktu-
relle Fragen. Vor allen wegen der Fülle an Klärungs- und Regelungsbe-
darfen setzte sich in den AG´s die Erkenntnis durch, dass die Ergebnisse 
der inhaltlichen Debatten in abgesicherte Kooperationsvereinbarungen 
münden müssen, um Transparenz, Verbindlichkeit und Strukturen für die 
weitere Zusammenarbeit zu schaffen. In der Ausarbeitung von Koopera-
tionsvereinbarungen wurde die Chance gesehen, dass neben der Ein-
bindung der kommunalpolitisch Verantwortlichen auch die Schnittstelle 
zu der Schulaufsicht (ADD) und den zuständigen Ministerien auf Lan-
desebenen hergestellt werden kann und darüber auch Fragen bearbeitet 
und verbindlich geklärt werden können, die über die kommunale Ebene 
hinaus reichen. 

Ausarbeitung von 
Kooperations-

vereinbarungen
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3. Kooperation von Jugendhilfe und Schule ist die Antwort:
  Was war die Frage? 

„Kooperation von Jugendhilfe und Schule - wozu?“ Diese Frage scheint 
angesichts des breiten öffentlichen Konsens über eine neue Verhält-
nisbestimmung von Jugendhilfe und Schule wohl nur rein theoretische 
Bedeutung zu haben, die nur in Unkenntnis des praktischen Hand-
lungsdrucks und der Vielzahl an Stellungnahmen, Empfehlungen und 
Publikationen gestellt werden kann. Es scheint weitgehend klar zu sein, 
worum es gehen soll. Die Arbeitsgruppe Jugendhilfe und Schule der Ju-
gendminister- und Kultusministerkonferenz formulierte in ihrem Bericht 
richtungsweisend die Zielperspektive: „auf der Grundlage einer Verstän-
digung über gemeinsame Aufgaben und Arbeitsfelder die beiden Syste-
me Jugendhilfe und Schule besser miteinander zu vernetzen und ihre 
jeweiligen Kapazitäten und Kompetenzen so aufeinander zu beziehen 
und miteinander zu verbinden, dass ein konsistentes Gesamtsystem von 
Bildung, Erziehung und Betreuung entsteht“ (Arbeitsgruppe Jugendhilfe Bildung, Erziehung und Betreuung entsteht“ (Arbeitsgruppe Jugendhilfe Bildung, Erziehung und Betreuung entsteht“
und Schule der JMK und KMK, 29.02.2002).

Auch der im gleichen Jahr erschienene Kinder- und Jugendbericht der 
Bundesregierung (BMFSFJ 2002 S. 159ff) geht in dem Kapitel “Bildung 
als Ziel der Kinder- und Jugendhilfe“ davon aus, dass Bildung über die 
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten hinausreicht und auch die 
Kompetenzen zur Lebensbewältigung und Persönlichkeitsbildung glei-
chermaßen umfasst. Daraus ergibt sich, dass Bildungsprozesse nicht 
nur in der Schule, sondern auch an unterschiedlichen Bildungsorten und 
damit auch in der Kinder- und Jugendhilfe stattfi nden. In der Konsequenz 
ergibt sich die Schlussfolgerung: „Heute stehen Kinder- und Jugendhilfe 
und Schule vor Herausforderungen, die sie nur durch eine gemeinsame 
Organisation des Lernens und Lebens im öffentlichen Raum bewältigen 
können“ (BMFSFJ 2002, S. 162).

Trotz dieser Einhelligkeit in der Beschreibung der Zielvision, scheint es 
sinnvoll zu sein, noch einmal die Frage aufzugreifen, warum Jugend-
hilfe und Schule besser zusammenarbeiten sollen. Kooperation ist kein 
Selbstzweck, wenn sie denn gelingend und nutzbringend sein soll. Die 
hohen normativen Erwartungen, die derzeit an die Kooperation von Ju-
gendhilfe und Schule gestellt werden, sind nicht unbedingt zuträglich, 
wenn es darum geht, in kleineren und größeren Schritten die über Jahr-
zehnte gewachsenen Strukturen einer mehr oder weniger konfl iktreichen 
Koexistenz zu verändern. Jugendhilfe und Schule haben vor dem Hin-
tergrund unterschiedlicher Traditionslinien und gesellschaftlicher Funk-
tionszuschreibungen stets selbständige und kaum aufeinander bezoge-
ne Sozialisationsinstanzen ausgebildet, mit je eigenen professionellen 
Selbstverständnissen und Problemlösungsstrategien, die nun in ein 
neues Verhältnis zueinander gebracht werden sollen. Untersuchungen 
zeigen, dass Erklärungen und Stellungnahmen keine hinreichenden Be-
dingungen dafür sind, Kooperationsbeziehungen neu zu konstituieren 
oder gar zu steuern (vgl. Olk 2004, S. 85 ff). Ebenso gibt es bislang 
keinen klaren und allgemein verbindlichen Auftrag für die Kooperation 

Ziele der
Kooperation

„Organisation von 
Lernen u. Leben 
im öffentlichen 

Raum“

Kooperation als 
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von Jugendhilfe und Schule. Kooperation ist vielmehr ein „offenes Pro-
jekt“, dass unterschiedliche Formen, Anlässe und Ziele annehmen kann 
und sich auch in der Intensität und im Ergebnis unterscheidet (vgl. Hart-
muss, Maykuss 2004, S. 32 ff). Deshalb scheint eine differenzierte Ge-
genstandsbeschreibung notwendig, um genauer analysieren zu können, 
warum Kooperation sinnvoll und notwendig ist, wozu sie dienen soll und 
welche Konsequenzen sich daraus inhaltlich-konzeptionell sowie orga-
nisatorisch für Jugendhilfe und Schule ergeben.

3.1 Der Wandel der Lebensphase Jugend und die Pluralisierung von Lern- 
und Lebensorten

Was junge Menschen und Familien an öffentlicher Unterstützung für Bil-
dung, Erziehung und Betreuung brauchen, hängt in entscheidender Wei-
se von gesellschaftlichen Voraussetzungen und damit verbunden, von 
den vorfi ndbaren objektiven Lebenslagen und subjektiven Lebenschan-
cen ab. Im Zuge gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse haben sich 
in den vergangenen Jahrzehnten die Bedingungen des Aufwachsens in 
erheblicher Weiser verändert und begründen damit weitreichende und 
neue Herausforderungen an die beiden Sozialisationsinstanzen Jugend-
hilfe und Schule sowie ihre Verhältnisbestimmung zueinander.

Mit Begriffen wie der „Individualisierung“ von Lebensverhältnissen und 
der „Pluralisierung“ von Lebenslagen wird dieser gesellschaftliche Wan-
del zu fassen versucht. In sehr grundlegender Weise haben sich die 
Lebenslagen von jungen Menschen und Familien ausdifferenziert, Rol-
lenbilder von Frauen und Männern verändert, gesellschaftliche Norm- 
und Wertvorstellungen vervielfältigt und das Verhältnis der Generatio-
nen zueinander neu strukturiert. Tradierte Lebensformen und bestimmte 
Vorstellungen von Lebensführung (Normalbiographien, Arbeitskarrieren, 
Familie, etc.) sind brüchig geworden und werden zunehmend durch 
neue Biographiekonzepte und Muster des Zusammenlebens ersetzt. Bi-
ographische Lebensoptionen müssen vor dem Hintergrund vielfältig ge-
wordener Normalitätsvorstellungen stärker individuell ausgearbeitet und 
„inszeniert“ werden. Junge Menschen können sich heute nicht mehr auf 
vorgegebene Entwicklungsbahnen und Statuspassagen verlassen. Die 
Abfolge von Entwicklungsaufgaben ist unübersichtlicher geworden.

Das Jugendalter ist längst kein Schonraum mehr. Vielmehr gilt es für Kin-
der und Jugendliche gleichzeitig Entwicklungsaufgaben, die sich im Pro-
zess der Persönlichkeitsbildung und dem Hineinwachsen in die Gesell-
schaft ergeben, und soziale Probleme zu lösen. Dazu sind Kompetenzen 
zur Lebensbewältigung erforderlich, um Alltags- und Belastungssituati-
onen meistern und produktive Konzepte der Lebensführung entwickeln 
zu können, die sich einerseits auf die pluralisierten gesellschaftlichen 
Anforderungen, wie sie durch Familie, Schule und Ausbildung vermit-
telt werden, beziehen und andererseits Persönlichkeitsentwicklung mit 
Kompetenzen gegenwartsbezogener Lebensführung zulassen. Die Le-
benslage, mit den hier angelegten Ressourcen und Benachteiligungen, 
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bildet den strukturellen Kontext der Lebensbewältigung mit förderlichen 
bzw. hinderlichen Rahmenbedingungen ab (vgl. Böhnisch 1993 S. 72 
ff).

Zur Kennzeichnung veränderter soziokultureller Lebenslagen von jungen 
Menschen gehört, dass bedingt durch den demographischen Wandel zu-
nehmend mehr Kinder ohne Geschwister aufwachsen. Diese Entwick-
lung wird sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen und insbe-
sondere in dünn besiedelten ländlichen Regionen zu einem Wegbrechen 
gleichaltriger Bezugsgruppen führen. Die Gestaltung des demographi-
schen Wandels mit weiterhin rückläufi gen Kinderzahlen stellt sich heute 
als zentrale Zukunftsaufgabe mit erheblichen Konsequenzen für die So-
zialisationsinstanzen Familie, Schule und Jugendhilfe dar.

Ebenso führen erhöhte Mobilitätsanforderungen (Binnenmigration) auf-
grund der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und der Zunahme grenz-
überschreitender Migration (Arbeitsmigration, Flucht, Ost- West Wan-
derung) zu veränderten Lebensbedingungen und lebensweltlichen 
Bezugssystemen. Mobilität und Migration sind Kennzeichen moderner 
Gesellschaften. Heute leben etwa 7,3 Millionen Menschen mit Migrati-
onshintergrund in der Bundesrepublik. Mehr als jeder 10. junge Mensch 
hat Eltern nicht-deutscher Herkunft. Bedeutsamer noch als die demo-
graphische Struktur ist die regionale Verteilung. Ausländer leben über-
wiegend in den Ballungsgebieten und Großstädten West-Deutschlands. 
Hier liegt ihr Anteil bei 20% und mehr (vgl. Hamburger 2005, S. 9). Auf-
grund der demographischen Entwicklung wird der Anteil Minderjähriger 
mit Migrationshintergrund in den nächsten Jahrzehnten auf über 40% 
ansteigen, auch ohne dass es zu einer weiteren Zuwanderung kommt. 
Durch die wachsende Entgrenzung von Lebensräumen, Ökonomien und 
Kommunikationsformen ist die sozialintegrative Funktion sozialer Nah-
räume und Gemeinwesen längst keine Selbstverständlichkeit mehr, auf 
die junge Menschen problemlos zurückgreifen können. Vielmehr wird 
von ihnen die Kompetenz abverlangt, das unterschiedliche Sozialisati-
onswelten und kulturelle Milieus vermittelt werden können. Dazu gehört 
nicht nur die biographische Verarbeitung des Wohnortwechsels, die damit 
verbundene Gestaltung neuer sozialer Beziehungen, sondern auch der 
Umgang mit kultureller Pluralität und gesellschaftlichen Ausgrenzungs-
erfahrungen. Auch wenn die Bundesrepublik schon seit Jahrzehnten zu 
den größten Einwanderungsländern dieser Welt zählt, haben sich Schule 
wie Jugendhilfe längst nicht auf die damit verbundenen Anforderungen 
zur Ausgestaltung von Integration und sozialer Teilhabe eingestellt.

Besonders nachhaltig auf den Wandel der Lebensphasen Kindheit und 
Jugend wirken sich die Veränderungen in und von Familien aus. Durch 
die Zunahme neuer Formen des familiären Zusammenlebens durch 
Trennung, Scheidung und Wiederverheiratung ist sie für eine große An-
zahl von Menschen nicht mehr die stabile und zeitüberdauernde soziale 
Gruppe, die ein verlässliches soziales Bezugssystem darstellt. Diese für 
Erwachsenen durchaus produktiven neuen Lebensformen bedeuten für 
Kinder und Jugendliche oftmals erhebliche Bewältigungsanforderungen. 
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Aber auch für Familien ist Erziehung anspruchsvoller geworden. Die 
komplexer werdenden Rahmungen des Aufwachsens konzentrieren sich 
zunächst in der Familie. Erziehung ist heute ein kommunikativ und emo-
tional höchst anspruchsvolles Unternehmen, wenn es gilt, die Hetero-
genität der unterschiedlichen Lebensbereiche, der sozialen Milieus, von 
Wertvorstellungen und Orientierungen, Familie und Beruf zu vermitteln, 
zu koordinieren und zu integrieren (vgl. Böllert 2004, S. 212ff). Ob und 
wie familiäre Erziehung gelingt, ist letztlich davon geprägt, über welche 
ökonomischen, sozialen und kulturellen Ressourcen Familien verfügen.

Die Pluralisierung von Lebenslagen geht mit einer Ausdifferenzierung 
sozialer Ungleichheiten einher, die in erheblicher Weise die Rahmenbe-
dingungen von Familien prägen. Trotz einer allgemeinen Verbesserung 
materieller Lebensbedingungen gab es in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten eine Ausweitung ökonomischer und sozialer Notlagen. Auch 
wenn Kinder und Jugendliche im Vergleich zu früheren Generationen an 
der allgemeinen Wohlstandsentwicklung partizipieren konnten, so zeigt 
sich aber dennoch, dass Familien mit Kindern überproportional von Ar-
mut betroffen sind. Im Jahr 2003 lebten etwa 1,1 Millionen Minderjährige 
von Sozialhilfe. Das Armutsrisiko von Minderjährigen (7,2%) ist damit 
mehr als doppelt so hoch wie das der Gesamtbevölkerung (3,4%) (vgl. 2. 
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2005, S. 76ff). Die-
ses höhere Armutsrisiko von jungen Menschen ist folgenreich und von 
weitreichender struktureller Relevanz. Armutsfolgen zeigen sich nicht nur 
in materieller Unterversorgung, in sozialer Benachteiligung und höheren 
Gesundheitsrisiken, sondern am deutlichsten im Schulerfolg und in der 
schulischen Laufbahn. Die PISA-Ergebnisse haben öffentlich gemacht, 
was in der Schul- und Bildungsforschung lange bekannt war. Die sozia-
le Herkunft entscheidet nach wie vor und in ganz zentraler Weise über 
den Schulerfolg. D.h. ungünstige sozioökonomische Voraussetzungen 
werden über Benachteiligungen im Bildungssystem fortgeschrieben und 
führen zu eingeschränkten Teilhabechancen im Zugang zu gesellschaft-
lichen Gütern (Arbeit, Kultur, Bildung etc.). Soziale Benachteiligungen 
in den Lebensphasen Kindheit und Jugend werden so fortgeführt und 
dauerhaft verfestigt.

Quer durch alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche (Arbeit, Familie, Bil-
dung, etc.) lassen sich einen Fülle von Veränderungen beschreiben, die 
zusammenfassend zu der Erkenntnis führen, dass die Bedingungen des 
Aufwachsens anspruchsvoller und schwieriger geworden sind. Nun lässt 
sich nicht monokausal behaupten, dass alles per se schlechter gewor-
den sei. Noch nie zuvor ging es einer so großen Gruppe von jungen 
Menschen so gut wie heute, nicht nur materiell, sondern auch im Hin-
blick auf neue Freiheiten und Optionen der Lebensgestaltung. Dennoch 
trifft die Feststellung zu, dass die Lebensphasen Kindheit und Jugend 
durch eine Reihe von Widersprüchen, Risiken und sozialen Ungleichhei-
ten geprägt sind, die ein hohes Maß an Lebensbewältigungskompetenz 
im Umgang mit einem unübersichtlichen Alltag und einer unsicheren und 
wenig bestimmbaren Zukunft erforderlich machen. Damit geht auch ein 
erhöhter Unterstützungs- und Ergänzungsbedarf für Familien einher, um 
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die vielfältigen Sozialisations- und Erziehungsleistungen befriedigend 
bewältigen zu können. Der seit nunmehr 15 Jahren kontinuierlich anstei-
gende Bedarf an Hilfen zur Erziehung (§§ 27ff SGB VIII) verweist auf die 
Notwendigkeit, dass das Verhältnis von öffentlicher und privater Verant-
wortung für das Aufwachsen der jungen Generation neu ausbalanciert 
werden muss.

3.2 Konsequenzen für die Jugendhilfe: auf dem Weg zu einer dritten Sozi-
alisationsinstanz neben Familie und Schule.

Die Kinder- und Jugendhilfe hat sich mit ihren Angeboten, die von den 
Kindertagesstätten, über die Jugend- und Jugendsozialarbeit bis hin 
zu den vielfältigen Beratungsangeboten und den Hilfen zur Erziehung 
reichen, längst von einer eingriffsorientierten zu einer biographisch be-
gleitenden und unterstützenden Sozialisationsinstanz entwickelt. Die Ju-
gendhilfe hat sich normalisiert und ist heute nicht mehr nur zuständig für 
Randgruppen, sondern für alle Kinder und Jugendlichen eines Gemein-
wesens. Mit der zunehmenden Vergesellschaftung aller Lebensbereiche 
ist die Jugendhilfe zu einem festen Bestandteil der sozialen Infrastruk-
tur, Teil des institutionellen Lebenslaufs von jungen Menschen und für 
viele ein Ort biographisch relevanter Entwicklungsprozesse geworden. 
Jugendhilfeeinrichtungen und Angebote begleiten und unterstützen den 
Lebensweg von Kindern und Jugendlichen, z.B. in Form von:

•  familienbezogenen und -entlastenden sozialen Diensten und In-
frastrukturangeboten,

•   „Räumen“ für jugendkulturelle Gruppen, Cliquen und Szenen in 
denen Formen des sozialen Lernens, der Bildungsarbeit, des 
Rückzuges, der Aneignung und Selbstthematisierung ermöglicht 
werden können,

•  biographie- und lebensphasenbezogenen Beratungs-, Unterstüt-
zungs- und Gestaltungsangeboten z.B. an der Schnittstelle zu 
Schule, Ausbildung und Beruf oder im Hinblick auf den Umgang 
mit bestimmten Problemlagen (Sucht, Gewalt, Behinderung, 
etc.),

•  ambulanten, teilstationären und stationären Erziehungshilfen in 
kritischen und belastenden Lebenslagen und als Schutz vor Ver-
nachlässigung, Misshandlung und Gewalt.

Funktionswandel 
der Kinder- u. 
Jugendhilfe
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Nach einer mehr als 20jährigen Reformdiskussion trat 1990 das Kin-
der- und Jugendhilferecht in Kraft, dass den Wandel der Kinder- und 
Jugendhilfe zu einem modernen Leistungssystem innerhalb wohlfahrts-
staatlicher Rechte und Angebote nachvollzog und absicherte.

Der umfassende Leistungsanspruch der Kinder- und Jugendhilfe kommt 
dabei insbesondere in der Leitnorm des § 1 SGB VIII zum Ausdruck, 
indem hier benannt wird, dass

•  jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwick-
lung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit hat,

•  Pfl ege und Erziehung der Kinder das natürliche Recht der Eltern 
ist, über das die staatliche Gemeinschaft wacht,  

 die Jugendhilfe:

•  junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung 
fördern und dazu beitragen soll, Benachteiligungen zu vermei-
den oder abzubauen,

•  Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung un-
terstützt und berät,

•  dazu beiträgt, positive Lebensbedingungen für junge Menschen 
und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Um-

Quelle: Schrapper 2003
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welt zu erhalten oder zu schaffen (vgl. BMFSFJ 1999, S. 40).

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz ist als modernes Leistungsgesetz 
konzipiert, dass umfassende Beteiligungs- und Mitspracherechte von 
Kindern, Jugendlichen und Familien in der Ausgestaltung von Hilfen und 
Infrastrukturangeboten rechtlich absichert, der Pluralität unterschied-
licher Erziehungsvorstellungen, kultureller und religiöser Orientierung 
Rechnung trägt und auf die lebensweltliche Ausrichtung und Vernetzung 
der verschiedenen Angebote ausgerichtet ist. Im Hinblick auf den Auf-
trag, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien zu 
schaffen, erhält die Jugendhilfe eine offensive Ausrichtung, um im Sin-
ne einer aktiven Interessensvertretung für die Rechte junger Menschen 
einzutreten und durch Einmischung in andere Politikbereiche dieses Ziel 
verwirklichen zu können. Die Kinder- und Jugendhilfe wird mit ausdiffe-
renzierten und professionell ausgestalteten Angeboten zu einem Leis-
tungsbereich, der sich an alle jungen Menschen und Familien richtet, 
aber auch den besonderen Fokus hat, Benachteiligungen zu vermeiden 
und abzubauen.

„offensive“ 
Ausrichtung 

der Kinder- u.
Jugendhilfe

3.3 Lebensweltorientierung als Handlungs- und Strukturmaxime einer zeit-
gemäßen Jugendhilfe

Die Neufassung des Kinder- und Jugendhilferechts war mit weitreichen-
den Anforderungen verbunden und machte eine kritische Bestandsauf-
nahme ebenso notwendig wie die fachlich-inhaltliche Füllung der neuen 
gesetzlichen Grundlagen. Der mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 
fast zeitgleich erschienene 8. Jugendbericht (BMJFFG 1990) formulierte 
hierzu die fachlichen Grundlagen. Mit den Struktur- und Handlungsma-
ximen der Lebensweltorientierung wird ein Orientierungsrahmen ange-
boten, um Dienste und professionelle Handlungsansätze zu überprüfen 
sowie zeitgemäße Standards zu erarbeiten, die den veränderten gesell-
schaftlichen Voraussetzungen ebenso Rechnung tragen wie der Bear-
beitung struktureller Probleme, die sich in der historischen Entwicklung 
der Jugendhilfe herausgebildet haben. Bis heute haben die Struktur- und 
Handlungsmaxime der Lebensweltorientierung eine reformbildende Wir-
kung auf alle Handlungsfelder der Jugendhilfe (vgl. Grunwald, Thiersch 
2004) und bilden zudem auch einen zentralen Bezugspunkt, um das Ver-
hältnis von Schule und Jugendhilfe neu zu bestimmen. Die Struktur- und 
Handlungsmaxime der Lebensweltorientierung umfassen:

Prävention

Eine präventiv ausgerichtete Jugendhilfe reagiert nicht erst dann, wenn sich 
Probleme bereits zugespitzt und verfestigt haben, sondern orientiert sich an 
den Lebenslagen von jungen Menschen und Familien und den Bewältigungs-
aufgaben, die sich im Sozialisationsprozess zeigen. Sie setzt im Gemeinwesen 
auf die Stärkung lebensweltlicher Ressourcen, damit Problemlagen nicht erst 
entstehen (primäre Prävention). Probleme junger Menschen werden nicht mehr 
ausschließlich als Defi zite gesehen, sondern als Ausdrucksformen „fehllaufen-
der“ Bewältigungsstrategien. Eine präventiv ausgerichtete Jugendhilfe zielt dem-
nach auf die Stärkung der sozialen Ressourcen im Alltag, die Hilfestellung 
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bei der Lebensbewältigung geben. Gleichzeitig gilt es, die Belastungsmomente 
hervorzuheben, die die Lebensbewältigung erschweren. Als sekundäre Präven-
tion verstärkt die Jugendhilfe in den Lebenslagen und Belastungssituationen, 
von denen man weiß, dass sie zu Problemen und Krisen führen können (z.B. 
bei kritischen Lebensereignissen, Arbeitslosigkeit, Armut, Sucht) jenen Angebo-
te und Handlungsansätze, die vorbeugende Hilfe ermöglichen.

Dezentralisierung und Regionalisierung

In der Abkehr von zentralisierten und spezialisierten Angebotsformen gibt diese 
Maxime vor, die unterschiedliche Angebote der Jugendhilfe in die gewachsenen 
lokalen Strukturen in Stadtteilen und Gemeinden einzubetten. Daraus ergibt 
sich die Anforderung, die vielfältige Landschaft an Angeboten, Diensten und 
Einrichtungen vor dem Hintergrund lokaler Bedarfslagen neu zu vermessen und 
in tragfähige sozialräumlich angepasste Förder- und Unterstützungssysteme zu 
transformieren. Damit verbunden ist auch die Verlagerung von Zuständigkeiten 
und Kompetenzen an die örtlichen Einheiten, um Planung und Kooperation in 
den jeweiligen lokalen Kontexten inhaltlich und verantwortlich ausfüllen zu kön-
nen.

Alltagsorientierung

Alltagsnähe meint zunächst die Präsenz und die Niedrigschwelligkeit von An-
geboten und Diensten in der Lebenswelt von jungen Menschen und Familien. 
Alltagsorientierung ist allerdings kein Selbstzweck, sondern begründet sich in 
einer ganzheitlichen Orientierung von Unterstützung und Hilfe, die den Einzel-
nen als Teil eines komplexen Systems (Familie, peer group, Gemeinwesen), 
eingebunden in eine Verfl ochtenheit von sozialen Bezügen, Netzen und Institu-
tionen versteht. Daraus erwächst die Aufgabe, dass sich Angebote und Dienste 
dem Alltag der Adressaten öffnen müssen, um institutionelle, organisatorische 
und zeitliche Zugangsbarrieren abzubauen. Alltagsorientierung meint auch, das 
Verhältnis von allgemeinen und spezialisierten Angeboten neu zu vermessen, 
um situationsbezogene und ganzheitliche Hilfen organisieren und anbieten zu 
können. Die Schule, als Alltag von jungen Menschen, stellt dabei einen wichti-
gen Bezugspunkt für die Jugendhilfe dar.

Integration

Die Handlungsmaxime Integration umfasst ebenfalls mehrere Dimensionen. 
Zum einen impliziert sie eine kritische Überprüfung bestehender Angebote und 
Dienste, die oftmals über bestimmte Problemzuschreibungen selbst stigmati-
sierend und damit ausgrenzend wirken. Zum anderen bedeutet Integration eine 
weitreichende Zielbestimmung für die Jugendhilfe, um vor dem Hintergrund so-
zialer Benachteiligungen und dem Recht auf Verschiedenheit gesellschaftliche 
Teilhabemöglichkeiten zu eröffnen. 

Partizipation

Wenn die Jugendhilfe Menschen als eigenständige Subjekte begreift, ist die 
Maxime Partizipation ein konstitutives Element, dass alle Handlungsansätze 
gleichermaßen durchzieht und auf allen Ebenen zur Geltung gebracht werden 
muss. Als personenbezogene soziale Dienstleistung ist die Jugendhilfe darauf 
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angewiesen, dass Hilfeprozesse von den Adressaten akzeptiert und mitgestaltet 
werden und an den individuellen Selbstdeutungen und -konzepten anschließen. 
Über die Gestaltung von Hilfeprozessen hinaus zielt Partizipation auf die Demo-
kratisierung von Jugendhilfe, indem Adressaten und Adressatinnen weitreichen-
de Mitsprache und -gestaltungsmöglichkeiten bei der Planung und Infrastruktur-
entwicklung eingeräumt werden.

Diese Struktur- und Handlungsmaxime geben eine weitreichende Ent-
wicklungsperspektive für eine fachlich refl ektierte Jugendhilfe vor, die 
weder einfach noch dogmatisch realisiert werden kann. Ihre besondere 
Leistung besteht darin, das sie sich konsequent an den Bewältigungs-
aufgaben von jungen Menschen und Familien in den unterschiedlichen 
Lebensphasen und -lebenslagen, den erfahrbaren Strukturen des Alltags 
und des sozialen Raumes orientieren und auf Hilfe zur Selbsthilfe und 
Empowerment zielen (vgl. Grunwald, Thiersch 2004, S. 33 ff). Damit ha-
ben die Strukturmaxime auch Konsequenzen für das Gefüge der Institu-
tionen, die im Alltag von jungen Menschen Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungsleistungen erbringen. Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass die Jugendhilfe mit Blick auf alle jungen Menschen eine doppelte 
Funktionsbestimmung erhält:

1.  Sie hat eine lebenslagengestaltende Funktion, die im Kontext 
schwieriger gewordener Normalität und vielfältiger sozialer Be-
lastungen auf die Verbesserung der Lebensbedingungen und die 
Förderung von Bewältigungskompetenzen zielt, dabei die objek-
tiven Lebensbedingungen mit subjektiven Orientierungen verbin-
det und somit sozialstaatliche Leistungen in lebensweltliche Be-
züge integriert erbringt. Und sie

2.  hat eine problembearbeitende, integrierende Funktion, um bei 
Überforderung, Bewältigungsproblemen und sozialer Ausgren-
zung durch entsprechende Unterstützungsleistungen, die an den 
individuellen Bewältigungskonzepten anschließen, auf Normali-
sierung, Integration sowie sozialeTeilhabe hinzuwirken (vgl. May-
kus 2004, S.170). 

Sowohl im Hinblick auf die lebenslagengestaltende wie die problembear-
beitende Funktion wird die Schule zu einem zentralen Bezugspunkt für 
die Jugendhilfe.
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3.4 Konsequenzen für die Schule: Biographie- und lebensweltorientierte 
Schulentwicklung

Die Schule ist der Ort, der über zehn Jahre die Lebensphase Kindheit 
und Jugend zeitlich, räumlich und biographisch strukturiert. Die Schule 
stellt über viele Jahre einen alltäglichen Lebenszusammenhang für junge 
Menschen dar, indem eine „rationale“ Lebensführung entlang schulischer 
Regelungen vorausgesetzt, erlernt und erprobt werden muss. Der schu-
lische Alltag ist zeitlich strukturiert, an verbindlichen Regeln orientiert, 
an Lern- und Leistungszielen ausgerichtet und auf Zukunft hin angelegt. 
Die Schule orientiert sich dabei weniger an dem konkreten Alltag der 
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einzelnen Schüler und Schülerinnen, an den spezifi schen Bewältigungs-
problemen und Selbstkonzepten der jungen Menschen, sondern an der 
Schülerrolle, die über Lehrpläne, Klassen, Leistungsstandards und Re-
gelvorgaben vorstrukturiert ist. 

Die Schule selbst stellt für junge Menschen eine zentrale Bewältigungs-
anforderung im Lebenslauf dar, die vor dem Hintergrund sozialer und 
familiärer Ressourcen und individueller Bewältigungskompetenzen 
mehr oder weniger gut gemeistert werden kann. Schülerbiographische 
Untersuchungen zeigen, dass die Auseinandersetzung mit Schule von 
den meisten Schülerinnen und Schülern in Einklang mit der persönlichen 
Lebensperspektive gebracht werden kann. Das zentrale Ziel schulischer 
Bildung wird von ihnen in Übereinstimmung mit Eltern und Lehrern in 
der Vorbereitung auf das spätere Leben und der Vermittlung von Zu-
gangsmöglichkeiten zu Beruf und gesellschaftlicher Teilhabe gesehen. 
Der Schule wird Sinn zugesprochen, soweit sie etwas für die Zeit nach 
der Schule leistet (vgl. Hurrelmann 1989, S. 89). Die Bewältigung der 
Schülerrolle bedeutet also für die jungen Menschen, dass im Sinne ei-
nes biographischen Arrangements im Dreieck Schule – Schüler - Eltern 
eine tendenzielle Übereinstimmung von persönlichen Werten und Zielen 
(Persönlichkeitsentwicklung) und gesellschaftlichen Normen (Sozialisa-
tion) stattfi nden muss (vgl. Böhnisch 1996, S. 76). Diese Bewältigungs-
kompetenz kann allerdings nicht mehr unhinterfragt vorausgesetzt wer-
den.

Schule als
Bewältigungs-
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Schule und Individualisierungsprozesse im Jugendalter

Im Zuge gesellschaftlicher Individualisierungs- und Pluralisierungspro-
zesse sind die allgemein verbindlichen und kollektiv getragenen Rah-
mendaten, die dem Suchprozess des Jugendalters eine Richtung und 
moralische Orientierung geben, brüchig geworden. Die gesellschaft-
lichen Erwartungen und Zielvorgaben sind selbst durch Widersprüch-
lichkeiten und Offenheit gekennzeichnet, mit denen sich Jugendliche 
auseinandersetzen müssen. Daraus ergibt sich, dass Jugendliche an-
gesichts der Vielfalt an Möglichkeiten und Orientierungen ein individu-
elles Lebenskonzept inszenieren müssen, dass anspruchsvoll und auch 
risikoreich ist und das Passungsverhältnis zur Schule verändert. Da die 
Gesellschaft mit ihren entgrenzten Strukturen kaum noch an die Jugend 
anschließt, müsste die Schule zu einem Ort werden, an dem die Ausei-
nandersetzung mit gesellschaftlichen Individualisierungsprozessen und 
den sich daraus ergebenden biographischen Anforderungen stattfi ndet. 
Die Öffnung von Schule zu den Biographien von jungen Menschen be-
deutet, sie bei der Orientierungssuche zu unterstützen, Zeit und Raum 
für die Entwicklung von Selbst- und Lebenskonzepten zu geben. Dabei 
muss sie sich auf das Bewältigungshandeln von Jugendlichen beziehen 
und sie darin unterstützen (vgl. Mack, Raab, Rademacker 2002, S. 37). 

Diese Biographieorientierung von Schule ist voraussetzungsreich und 
stellt hohe Anforderungen an die Ausgestaltung von Schulkultur, von 
Beteiligung und subjektorientierten Lernansätzen sowie das Selbst-
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verständnis und die Qualifi kation von Lehren und Lehrerinnen. In den 
Leitnormen des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes sind die Vorausset-
zungen für eine stärkere Biographieorientierung in der Aufgaben- und 
Zielbestimmung von Schule gegeben. 

So heißt es in den §§ 1 und 3 SchulG vom März 2004:

1.  dass sich der Auftrag der Schule aus dem Recht des jungen Men-
schen auf Förderung seiner Anlagen und der Erweiterung seiner 
Fähigkeiten sowie aus dem Anspruch von Staat und Gesellschaft 
an Bürger und Bürgerinnen zur Wahrnehmung von Rechten und 
der Übernahme von Pfl ichten bestimmt,

2.  dass die Schule in Erfüllung ihres Auftrags zur Selbstbestimmung, 
zu selbständigem Urteil, zu eigenverantwortlichem Handeln er-
zieht und über die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten 
die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Orientierung an der 
modernen Welt ermöglicht,

 3.  dass die Schule Schülerinnen und Schüler in ihrer persönlichen 
Entwicklung fördert (§ 3,2 SchulG) und sie ihrem Alter und ihrer 
Entwicklung entsprechend in die Entscheidungsfi ndung über die 
Gestaltung des Unterrichts, des außerunterrichtlichen Bereichs 
und der schulischen Gemeinschaft einbindet.

Rechtlich scheint also einer stärkeren Biographieorientierung von Schule 
nichts mehr im Wege zu stehen. Praktisch ist dieser Anspruch aber in 
weiten Teilen noch nicht eingelöst, wie Ergebnisse der Schulforschung 
zeigen (vgl. Helsper 1997). Dadurch gewinnt für junge Menschen die 
außerschulische Lebenswelt an Bedeutung, in der eine Auseinanderset-
zung mit gesellschaftlichen Erwartungen, sozialen Beziehungen, Leit-
bildern und individuellen Verarbeitungsstrategien stattfi nden kann. Hier 
stellen die Angebote der Jugendhilfe bedeutsame Erfahrungsräume dar, 
die auf die Unterstützung biographieorientierten Bewältigungshandelns, 
auf soziales Lernen und die Erfahrung von Selbstwert- und Selbstwirk-
samkeit zielen. 
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außerschulischer 

Lebenswelten

Schule, Familie und soziale Herkunft

Vor dem Hintergrund pluralisierter Lebenslagen und – formen (familiärer 
Wandel, Migration, Erosion von Normalbiographien etc.) kann immer we-
niger davon ausgegangen werden, dass Schule es in bestimmten Schul-
arten und Klassen mit einer homogenen Schülerschaft zu tun hat. Nach 
wie vor werden die grundlegenden Voraussetzungen für Bildungs- und 
schulische Lernprozesse in Familien gelegt. Familien stellen eine wichti-
ge Basis dafür dar, dass junge Menschen die schulischen Anforderungen 
an eine rationale Lebensführung einüben und einhalten können und da-
mit ihrer Schülerrolle gerecht werden. Aufgrund einer wachsenden Zahl 
sozial benachteiligter Familien (Migranten, Alleinerziehende etc.) oder 
solcher, die selbst dem Bewältigungsstress (Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, Scheidung etc.) ausgesetzt sind, nimmt auch die Gruppe 
von Schüler und Schülerinnen zu, bei denen die Balance zwischen au-

die Bedeutung 
familialer

Ressourcen
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ßerschulischem Leben und schulischen Anforderungen nicht mehr hin-
reichend hergestellt werden kann. Ohne den erforderlichen familiären 
Unterstützungshintergrund und eine anregungsreiche Bildungsumwelt 
sinken auch die Chancen für einen erfolgreichen Schulbesuch. Damit ist 
auch zu erklären, dass trotz der Bildungsexpansion in den vergangenen 
drei Jahrzehnten, die Selektivität des Schulsystems nach sozialer, kultu-
reller und regionaler Herkunft nicht nachhaltig verringert werden konnte 
(vgl. BMFSFJ 2002, S. 155). 

Der bundes- und landesweite Ausbau von Ganztagsschulen zielt nicht 
nur auf eine Qualitätsverbesserung des Bildungssystems, sondern auch 
auf die Unterstützung und die Entlastung von Eltern bei der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf sowie auf den Ausgleich herkunftsbezogener 
Unterschiede im Zugang zu gleichen Bildungschancen. Ob diese Ziele 
durch die Ganztagsschule in Angebotsform realisiert werden können, 
hängt nicht nur von der Schulqualität im engeren Sinne ab, sondern 
auch davon, wie es gelingt, Eltern als Partner für Schule zu gewinnen 
und lebenslagenorientierte Schulkonzepte zu entwickeln. Im rheinland-
pfälzischen Schulgesetz sind eine Reihe von Beteiligungsansätzen, die 
die Zusammenarbeit von Schule und Eltern strukturieren, rechtlich nor-
miert.

So heißt es in § 37 SchulG:

„Die Eltern haben das Recht und die Pfl icht an der schulischen Erzie-
hung ihrer Kinder mitzuwirken.“ In den §§ 38-47 SchulG werden zur Kon-
kretisierung dieser Norm verschiedene Beteiligungsformen und -inhalte 
festgelegt. Bei der Ausgestaltung von Beteiligung kommt es aber nicht 
nur darauf an, ob formale Beteiligungsrechte gesichert sind, sondern 
wie die praktische Zusammenarbeit ausgestaltet wird. Hier zeigt sich die 
große Herausforderung für die Schule, vor allem jene Eltern zu errei-
chen, die aus sogenannten bildungsfernen Milieus stammen, um an den 
Lernvoraussetzungen der Kinder anknüpfen und durch entsprechende 
Unterstützungsleistungen, die „unzulänglichen Bildungsleistungen der 
Familie zu kompensieren“ (vgl. BMFSFJ, 2002b, S. 19).

Bislang hat die Selektivität des Schulsystems bei sozial benachteiligten 
jungen Menschen zu einer Reihe „kompensatorischer“ Angebote schul-
bezogener Jugendhilfe geführt, die bei schulischen Leistungsdefi ziten, 
Verhaltensauffälligkeiten, in der Bewältigung des Schulalltags und bei 
der Gestaltung des Übergangs in die Berufswelt Hilfe und Unterstützung 
leisten sollten (z.B. Schulsozialarbeit, Tagesgruppen, Jugendberufshil-
fe). Obwohl die Zusammenarbeit mit Eltern ein konstitutives Moment der 
Jugendhilfe ist, spielt sie bislang bei vielen schulbezogenen Jugendhilf-
eangeboten nur eine untergeordnete Rolle (vgl. Olk, Bathke, Hartnuß 
2000; Bolay, Flad, Gutbrod 2004). Hier zeigt sich für Schule wie für Ju-
gendhilfe gemeinsamer Handlungsbedarf.

Eltern als 
Partner 

der Schule

rechtlicher
Rahmen für
Beteiligung

geringe
Bedeutung der 

Zusammenarbeit 
mit Eltern
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Die Schule und das Qualifi kationsparadox

Eine zentrale Funktion der Schule besteht darin, junge Menschen durch 
den Erwerb von Qualifi kationen auf die Zukunft vorzubereiten, Bildungs-
abschlüsse zu vermitteln und damit gesellschaftliche Teilhabemöglich-
keiten zu eröffnen. Aufgrund der Instabilität von Normalbiographien, die 
längst keinen bruchlosen Übergang einzelner Statuspassagen und die 
Einmündung in erwartbare Berufskarrieren mehr sichern, anhaltend ho-
her Arbeitslosigkeit und wachsender Konkurrenz um Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze, entsteht für Schule ein Qualifi kationsparadox. Einerseits 
basiert die Zukunftsausrichtung von Schule darauf, über Lern- und Leis-
tungsanreize auf künftige berufl iche Perspektiven vorzubereiten, die an-
dererseits für eine große Anzahl junger Menschen kaum noch erreichbar 
und realistisch scheinen. Daraus ergibt sich ein doppeltes Problem für 
die Schule. Im Zuge wachsender Qualifi kationsanforderungen in einer 
globalisierten Weltwirtschaft verstärken sich die Leistungsanforderun-
gen an die Schule und in der Schule. Gleichzeitig bildet sich ein Grup-
pe von Schülern und Schülerinnen heraus, die diesem Selektions- und 
Segmentationszwang der Arbeitsgesellschaft nicht stand halten können 
bzw. deren Qualifi kationen nicht gebraucht werden. Auf diese Weise wird 
Schule selbst zu einem Problem für Schüler und Schülerinnen, wenn sie 
aufgrund ihrer sozialen Herkunft, angesichts einer fehlenden Sinnhaftig-
keit von Schulbildung sowie mangelnder Unterstützung im Umgang mit 
Leistungs-, Konkurrenzdruck und Zukunftsängsten den gestellten An-
forderungen nicht mehr standhalten können (vgl. Maykus 204, S. 176). 
Auswirkungen zeigen sich nicht nur in psycho-sozialen Problemen und 
normabweichenden Verhaltensweisen auf der Suche nach Selbstwert 
und Anerkennung, sondern hierin liegt auch eine zentrale Ursache für 
die Zunahme von Schulschwänzern und Schulverweigerern (vgl. Thimm 
2000).

Die zentrale Herausforderung für Schule besteht also darin, die immer 
deutlicher werdende System-Lebenswelt-Diskrepanz, die in dem Qualifi -
kationsparadox zum Ausdruck kommt, durch ein erweitertes Bildungsver-
ständnis und Lernarrangements sozial auszubalancieren. Diese Aufgabe 
kann Schule auf Dauer nicht alleine bearbeiten. Die Jugendhilfe kann 
alleine ebenso wenig die Folgen der Selektionsprozesse von Schule und 
des Strukturwandels der Arbeitsgesellschaft bearbeiten. Sie muss sich 
ebenso damit auseinandersetzen, wenn die Nachfrage nach Schulso-
zialarbeit steigt. Sie muss selbst für benachteiligte und aus dem Schul-
system ausgegliederte Jugendliche Ausbildungsangebote vorhalten und 
sie muss alternative Erfahrungsräume für Bildung außerhalb von Schule 
bereitstellen.

wachsende
Qualifi kations-
anforderungen

Selektions-
prozesse

„Schule als
Problemauslöser“

Grenzen 
von Schule

Grenzen 
von Jugendhilfe

Die Schule als Sozialraum und lebensweltbezogene Schulent-
wicklung

Die Schule ist für junge Menschen nicht nur aufgrund der Dauer und 
Intensität der Schulzeit, sondern auch durch die zunehmende Funkti-
onalisierung von Räumen, zu einem wichtigen Sozialraum geworden. 

Schule als
Sozialraum
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Je weniger sozialräumliche Möglichkeiten Kinder und Jugendliche im 
außerschulischen Bereich haben, desto bedeutsamer wird der soziale 
Ort Schule, an dem man sich als Jugendliche treffen kann (vgl. Böh-
nisch, Schröer 2004, S. 195). Schule ist ein zentraler Ort, an dem sich 
jugendkulturelle Ausdrucksformen bilden, soziale Orientierungen in der 
Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen entstehen, Selbstwert und Aner-
kennung erfahrbar, aber auch Bewältigungsprobleme frühzeitig sichtbar 
werden. Gleichzeitig ist die Schule eine zentrale Institution in der sozial-
räumlichen Lebenswelt junger Menschen und damit mehr oder weniger 
Bestandteil des Gemeinwesens. Die Schule reproduziert sich nicht nur 
über ihr Lern- und Leistungssystem, sondern auch über die sozialräum-
liche Schul- und Schülerkultur, d.h. über die Aktivitäten von Schule, die 
sie mit der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen verbindet (vgl. 
Böhnisch, Schröer 2004, S. 200).

Lange Zeit spielte das Thema Lebenswelt- und Sozialraumorientierung 
in der Schulentwicklung keine große Rolle, so dass Schule in der Bin-
nen- wie in der Außenwahrnehmung als weitgehend abgeschottetes 
System galt. Aus unterschiedlichen Gründen hat sich das Verhältnis der 
Schule zur Lebenswelt der jungen Menschen verändert. Anstoß dazu 
gab einmal die Feststellung, dass sich die Lebenswirklichkeit von jungen 
Menschen erheblich verändert hat und eine regionale Anpassung der 
Schule an die Lebensverhältnisse zwangsläufi g erforderlich wird. Darü-
ber hinaus wurden auch Fragen der pädagogischen Qualität von Schu-
le im Kontext ihrer sozialräumlichen Umgebung verstärkt diskutiert (vgl. 
Bertelsmann 1997; Bildungskommission NRW 1995).

Eine sozialräumliche Öffnung von Schule macht erweiterte Entschei-
dungs- und Gestaltungsspielräume der Einzelschule ebenso erforder-
lich wie den Aufbau von Kooperationsstrukturen zu den lokal vorhande-
nen Institutionen (Jugendhilfe, Arbeitsverwaltung, Wirtschaft, Kommune 
etc.). Diese neuen Kooperationsformen sollen den Schulen dabei hel-
fen, Erziehungs- und Bildungsarbeit stärker unter Berücksichtigung der 
realen Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen zu gestalten und 
dabei die Ressourcen des Gemeinwesens zu nutzen. Die Realisierung 
solcher Reformkonzepte stellt hohe Anforderungen an die schulischen 
Rahmenbedingungen. Ein höheres Maß an Autonomie der Einzelschule 
ist hierzu ebenso erforderlich wie ein neues Aufgabenverständnis des 
Kollegiums und der Schulleitungen. Die Unterstützung der Einzelschule 
auf dem Weg zur lernenden Organisation spielt eine zentrale Rolle, um 
Schulkonzept- und Qualitätsentwicklungsprozesse dauerhaft implemen-
tieren zu können. 

Diese neuen „sozialräumlichen und lebensweltlichen“ Entwicklungsper-
spektiven haben sich auch im rheinland-pfälzischen Schulgesetz nieder-
geschlagen. In § 23 SchulG wird ausdrücklich die Selbständigkeit von 
Schulen normiert, in dem ihnen das Recht und die Pfl icht zugeschrieben 
wird, alle Angelegenheiten nach Maßgabe dieses Gesetzes selbst zu 
planen, zu entscheiden und durchzuführen und dabei auch für Schul-
entwicklung und Qualitätssicherung verantwortlich zu sein. Weiter heißt 
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schulische
Rahmenbe-

dingungen u. 
Anforderungen

rechtlicher
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es, dass Schulen ihre pädagogischen Ziele und Schwerpunkte festlegen 
und diese regelmäßig über interne und externe Evaluation überprüfen 
(lassen). In diesem Zusammenhang wird auch die Kooperation mit au-
ßerschulischen Einrichtungen und Institutionen rechtlich abgesichert. In 
§ 19 SchulG wird hierzu insbesondere die Zusammenarbeit mit der Kin-
der- und Jugendhilfe vorgesehen, aber darüber hinaus auch mit allen 
Institutionen, deren Tätigkeit für die Lebenssituation junger Menschen 
wesentlich ist.

Auch wenn derzeit die lebensweltliche Öffnung von Schule noch weit-
gehend in den Anfängen steckt, stellt sie programmatisch und rechtlich 
eine Verbindungslinie zur Jugendhilfe her. Im Kontext der lebensweltori-
entierten Weiterentwicklung der Jugendhilfe stellt die Schule den Sozial-
raum dar, der die Lebenslage „Schülersein“ strukturiert, dem die Bewäl-
tigungsprobleme junger Menschen offenkundig werden und der für die 
Ausgestaltung niedrigschwelliger Zugangsmöglichkeiten und präventiver 
Handlungsansätze den Bezugspunkt bildet. 

„Sozialraum-
orientierung“ als 
Verbindungslinie

Schule in der Informations- und Wissensgesellschaft

Die Schule hat längst ihre Monopolstellung bei der Gestaltung von Bil-
dungsprozessen und Wissensvermittlung verloren. In komplexen moder-
nen Gesellschaften fi ndet eine Entgrenzung der Bildungsorte und -mo-
dalitäten statt (vgl. Rauschenbach u.a. 2004, S. 33). Ohne nun genau zu 
defi nieren, was unter Bildung zu verstehen ist, so zeigt sich heute, dass 
junge Menschen über eine Vielzahl von Orten und Möglichkeiten der Wis-
sensbeschaffung und der Auseinandersetzung mit Welt verfügen. Ob in 
der Gleichaltrigengruppe, der Familie, dem Gemeinwesen, ob über Me-
dien, Internet oder die Angebote der offenen bzw. verbandlichen Jugend-
arbeit, so fi nden heute alltäglich mehr oder weniger inszenierte Prozesse 
der Bildung an unterschiedlichen Orten neben der Schule statt. 

Nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich stellen sich Bildungsprozesse 
heute anders dar. In der Informations- und Wissensgesellschaft nimmt 
die Informationsfülle zu. In raschem Tempo verändert sich der Bestand 
an Wissen. Die Fähigkeit Wissen zu managen, d.h. zu ordnen, zu in-
terpretieren und zu bewerten, bekommt eine neue Qualität. Dadurch 
wird auch die Vorstellung von einem allgemeingültigen Wissenskanon 
für Schüler obsolet. Weitgehend unstrittig ist, dass neben dem Wissens-
erwerb, Schule auch andere Kompetenzen fördern muss, die vielmehr 
das Lernen-lernen und die Fähigkeiten für lebenslanges Lernen in den 
Blick nehmen und dabei soziales Lernen ebenso beachtet wie Problem-
lösekompetenzen, Kreativität und Neugier. Auch hier zeigen sich Über-
schneidungsbereiche zur Jugendhilfe, die im Kontext selbstorganisierter, 
lebensweltnaher, ganzheitlicher und an den Interessen der Jugendlichen 
orientierte Bildungsangebote macht.

Entgrenzung 
von Bildungsorten

Entgrenzung von 
Bildungsinhalten

„Lebenslanges
Lernen“

„Lernen lernen“
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4. Die Verständigung auf ein erweitertes Bildungsverständnis 
als gemeinsamer Bezugspunkt von Jugendhilfe und Schule

Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen rücken Schule 
und Jugendhilfe näher zusammen. Schon vor der Veröffentlichung der 
PISA-Ergebnisse hat in Deutschland eine Debatte über die Notwendig-
keit bildungspolitischer Reformen eingesetzt, die seither zu einer breiten 
öffentlichen Diskussion geführt hat. Aber auch fachpolitisch wurde das 
Thema an unterschiedlichen Stellen aufgegriffen, so dass man sagen 
kann, das weitgehende Einigkeit darüber besteht, den Bildungsbegriff 
neu zu fassen und damit auch den Blick über den engeren Bereich der 
formalisierten Bildungsinstitutionen (wie Schule, Hochschule, Ausbil-
dung) auf alle Bildungsgelegenheiten und -prozesse zu weiten. Vor al-
lem im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe mehren sich die Stimmen 
und Erklärungen, die für ein ganzheitliches Bildungsverständnis plädie-
ren (vgl. Bundesjugendkuratorium u.a. 2002). In der Verständigung auf 
ein erweitertes Bildungsverständnis wird nicht nur die Chance gesehen, 
dass Reformimpulse für die Schule wie für die Jugendhilfe gesetzt wer-
den können, sondern das auch die Bezugspunkte beider Institutionen 
zueinander klarer defi niert, Überschneidungsbereiche sichtbar und ge-
meinsame Verantwortung zur Gestaltung von Bildung, Erziehung und 
Betreuung in öffentlicher Verantwortung genauer bestimmt werden kön-
nen.

den Bildungsbegriff 
neu fassen

gemeinsame
Bezugspunkte

defi nieren

4.1 Was ist Bildung?

In der Tat scheint eine Verständigung über den Bildungsbegriff notwen-
dig, da es sich hierbei häufi g um ein „Container-Wort“ handelt, das einer-
seits als Schlagwort fungiert und andererseits durch seine Unbestimmt-
heit für alle möglichen Bildungsverständnisse offen ist (vgl. Sting 2002, 
S. 379). Zudem wird unter Bildung häufi g nur das verstanden, was in den 
Institutionen des Bildungssystems passiert, also all jenes, was mit Wis-
senserwerb und formaler Qualifi kation grob umschrieben werden kann. 
Darüber hinaus wird Bildung alltagssprachlich und medieninszeniert 
oftmals entweder gleichgesetzt mit „bildungsbürgerlichem Wissen“ und 
Teilhabe an bestimmten Formen der Hochkultur oder der Begriff bleibt 
völlig unbestimmt und meint alles was in der Auseinandersetzung mit 
der Welt bildet (Sozialisation, Qualifi kation, Kompetenzerwerb). Diese 
begriffl iche Offenheit ist wenig zuträglich, wenn es gilt, einen gemeinsa-
men Gegenstandsbereich von Jugendhilfe und Schule zu defi nieren und 
dabei zwischen Erziehung und Bildung sowie zwischen Qualifi zierung 
und Bildung zu unterscheiden. Auch wenn an dieser Stelle keine umfas-
sende Abhandlung des Bildungsbegriffs erfolgen kann, so sollen doch 
Konturen und ausgewählte Dimensionen eines erweiterten Bildungsver-
ständnisses skizziert werden.

Bildung als
„Containerbegriff“

Die normativen Dimensionen des Bildungsbegriffs

Weitgehend Konsens scheint darüber zu bestehen, das Bildung im An-
schluss an die klassischen Bildungsvorstellungen (z.B. bei Herder und 
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Humboldt) Persönlichkeitsbildung und eine autonome Lebensführung in 
allen Lebensbereichen zum Ziel hat. In diesem umfassenden Sinn ist 
Bildung Lebensbildung, die in aktiver Auseinandersetzung mit der umge-
benden Welt, also den spezifi schen gesellschaftlichen Kontexten, stattfi n-
det. Bildung ermöglicht Selbstrefl exivität, d.h. Sich-in-Beziehung-setzen 
zur eigenen Lebenspraxis und zum eigenen Lebensentwurf, um über die 
systematische Erzeugung von Neuem, Potentiale der Selbstbestimmung 
zu gewinnen. Bildung ist damit eine zentrale Voraussetzung für gesell-
schaftliche Entwicklung und die Ausgestaltung eines demokratischen Ge-
meinwesens. Erst wenn das eigene Wahrnehmen, Deuten und Bewerten 
nicht mehr als alternativlos erscheint und andere Möglichkeiten in den 
Blick treten, erschließen sich Entscheidungsmöglichkeiten und ergeben 
sich Begründungszwänge, die in der Auseinandersetzung mit Ideologi-
en, Vorurteilen und Feindbildern notwendig sind (vgl. Scherr 2004, S. 85 
ff). Bildung ermöglicht in diesem Sinne auch Verantwortungsübernahme 
und die (Mit-)Gestaltung und Veränderung gesellschaftlicher Verhältnis-
se. Das Leben in demokratischen und modernen Gesellschaften setzt 
insofern auch gebildete, handlungsfähige und selbstrefl exive Menschen 
voraus, die über eine den eigenen Lebenshorizont überschreitende Bil-
dung verfügen (vgl. Sting 2002, S. 389).

Bildung als
Lebensbildung

Persönlich-
keitsbildung 
u. autonome

Lebensführung

Bildung als Selbstbildung

Bildung ist im Unterschied zu Lernen und Wissenserwerb Selbstbildung 
und nur prozesshaft zu verstehen. Bildung beschreibt die Eigenleistung 
des sich bildenden Individuums, als Aneignungsprozesse, die immer 
dann stattfi nden, wenn Kommunikations- und Handlungszusammenhän-
ge dazu geeignet sind, Veränderungen im Individuum auszulösen (vgl. 
Scherr 2004, S. 90). Das bedeutet auch, dass pädagogische Angebo-
te nicht zwangsläufi g zu Bildungsprozessen führen. Damit wird die Bi-
ographie des Individuums zum zentralen Fokus von Bildungsverläufen. 
Die Biographie ist Ausdruck der eigenen Lebensbeschreibung und von 
Selbstrefl exion, als subjektiver Ausdruck von Sinngebung und Problem-
verarbeitung, die immer auch in der Auseinandersetzung mit gesell-
schaftlichen Anforderungen und Selbstbestimmungsmöglichkeiten statt-
fi ndet. Bildung als Selbstbildung zielt also auf biographische Innovation 
und auf die Suche nach neuen Erfahrungsformen (vgl. Sting 2002, S. 
388), die über die Erfahrung von Selbstwirksamkeit neue Handlungsop-
tionen eröffnen.

Bildung als
Aneignungsprozess

Die soziale Seite der Bildung

Bildung fi ndet nicht im luftleeren Raum, sondern an konkreten, historisch 
gewordenen und gestaltbaren Räumen und Lernorten statt. Angedeutet 
ist damit, dass soziale Prozesse und Strukturen auf individuelle Bildungs-
prozesse einwirken, d.h. die Entwicklung von Selbstwert, Selbstbewusst-
sein und Selbstbestimmungsfähigkeit ist eingebunden in Erfahrungen, 
die über Milieu- und Geschlechtszugehörigkeit und die soziale Lage 
gemacht werden. Selbstbildung ist immer auch geprägt von der Suche 
nach sozialer Anerkennung und durch die Aneignungsqualität sozialer 

Bildung im
Kontext sozialer 

Strukturen
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Räume.

Bildung als Lebensbewältigung

Bildung als Selbst- und Lebensbildung fi ndet vor dem Hintergrund der 
Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, widersprüchlicher gesellschaft-
licher Erwartungen, von prekären Lebensverhältnissen und kritischen 
Lebensereignissen statt. Selbstwertstabilisierende Handlungen drücken 
sich dabei oftmals auch in Normverletzungen bis hin zu sozial- oder 
selbstdestruktiven Handlungen aus. Bildung im Kontext von Lebensbe-
wältigung bedeutet, durch pädagogische Arrangements soziale Hand-
lungsfähigkeit wieder herzustellen, aus der heraus biographische Ent-
wicklungs- und Bildungsperspektiven gewonnen werden können (vgl. 
Böhnisch 2002, S. 208).

Diese Konturen und Dimensionen eines erweiterten Bildungsbegriffs 
verdeutlichen, dass sich Bildung weder auf Wissensvermittlung und 
(verwertbare) Qualifi kation noch auf die Zuständigkeit des formalen 
Bildungssystems reduzieren lässt. Bildung ist dabei eine zentrale Vo-
raussetzung für gesellschaftliche Entwicklung in einem demokratisch 
verfassten Gemeinwesen sowie Bestandteil der Subjektbildung und der 
alltäglichen Lebensbewältigung. Aufgrund der soziostrukturellen Rah-
mung von Bildungsprozessen sind soziale Probleme und Bildungspro-
bleme kaum voneinander zu trennen, so dass Bildungspolitik und Sozial-
politik ebenso eng miteinander verknüpft werden müssen (vgl. Böhnisch 
2002, S. 211).

soziale
Handlungsfähigkeit

herstellen

Verknüpfung von 
Sozial- u. 

Bildungspolitik

4.2 Bildungsprozesse durch die Verknüpfung unterschiedlicher Bildungs- 
und Lernorte gestalten

Dieses umfassende Verständnis von Bildung macht den Blick frei für die 
Bildungsleistungen und -potentiale all jener Orte, die das Leben von jun-
gen Menschen strukturieren. Bildung als umfassender Prozess der Le-
bens- und Selbstbildung und als Lebensbewältigungskompetenz kann 
nicht alleine Aufgabe der Schule sein. Internationale Studien haben 
längst deutlich gemacht, dass neben den formellen Bildungsinstitutionen 
(Schule etc.) zunehmend andere Orte wie Familie, peers, Vereine oder 
auch der Einfl uss der Medien an der Ausgestaltung von Bildungsprozes-
sen an Bedeutung gewinnen, sie jeweils einen Eigenwert haben oder 
auch in Wechselwirkung zueinander stehen. Daraus ergibt sich aber 
auch die Anforderung, die verschiedenen Bildungsorte und Institutionen 
zu vernetzen, übergreifende Verknüpfungen herzustellen und Übergän-
ge zu gestalten.

Über die Streitschrift „Zukunftsfähigkeit sichern“ des Bundesjugendkura-
toriums (2002) wurde eine Unterteilung der Bildungsorte und -modalitä-
ten in formale, non-formale und informelle Bereiche vorgenommen, die 
sich an den lebensweltlichen Zusammenhängen von jungen Menschen 
orientieren.
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1.    Der Ort für informelle Bildung ist der Alltag von jungen Menschen, 
der sich in der Familie, in Nachbarschaften, gleichaltrigen Gruppen 
oder im Bereich der Freizeitgestaltung abspielt und an denen unge-
plante und auch nicht-intendierte Bildungsprozesse ablaufen. Vor al-
lem die Familie stellt hier den wichtigsten Ort der Bildung von Kindern 
und Jugendlichen dar. Hier werden entscheidende Weichenstellun-
gen im Spracherwerb, bei Denkmustern und Handlungsweisen vorge-
nommen, wird Weltverständnis, Wissen und Kommunikationsfähigkeit 
erworben. Aber auch die Gleichaltrigen-Gruppe stellt einen wichtigen 
Bezugspunkt für informelles Lernen dar. Hier werden vielfältige Bezie-
hungssituationen ausprobiert und refl ektiert (z.B. im Hinblick auf Ge-
schlechter-, Herkunfts-, Einstellungsdifferenzen) und eigenständige 
Zukunftsentwürfe entwickelt. Diese Prozesse verlaufen oft nebenbei, 
haben aber bei der Entfaltung von Selbstkonzepten eine hohe Rele-
vanz. Die informellen Bildungsprozesse bilden quasi den Rahmen auf 
dem formelle Bildungsprozesse aufsetzen können und stellen dabei 
mehr oder weniger Entwicklungspotentiale bereit.

2.    Orte der non-formalen Bildung umfassen alle Angebote und Instituti-
onen mit organisierter Bildung und Erziehung, die generell freiwilliger 
Natur sind und Angebotscharakter haben (vgl. Bundesjugendkurato-
rium 2005, S. 165). Hierzu gehören insbesondere die Angebote der 
Kinder- und Jugendhilfe, die von den Kindertagesstätten über die Ju-
gendarbeit und Schulsozialarbeit bis hin zu den Hilfen zur Erziehung 
reichen. Die Kinder und Jugendhilfe stellt ein sehr heterogenes Ge-
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bilde an Lern-, Erziehungs-, Betreuungs- und Bildungsorten dar, mit 
großen Unterschieden im Hinblick auf den Grad der Formalisierung 
von mehr oder weniger explizit formulierten Bildungszielen. Allen An-
geboten ist gemeinsam, dass sie über ein hohes Maß an individuellen 
Gestaltungsspielräumen verfügen und je nach Handlungsfeld ihren 
Schwerpunkt im Bereich der Persönlichkeitsbildung, der Hilfe zur Le-
bensbewältigung bzw. der sozialen oder politischen Bildung haben. 
Für den Kindertagesstättenbereich werden über die Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen explizit Bildungsbereiche (Sprache, Kom-
munikation, Werte, Kultur, Gesundheit, Natur etc.) genannt, um über 
eine ganzheitliche Förderung, soziales und selbstgesteuertes Lernen 
zu ermöglichen (Beschluss der JMK vom 13./14 Mai 2004 und der 
KMK vom 3./4.06.2004). 

       Im Bereich der Jugendarbeit, die im KJHG explizit mit einem Bil-
dungsauftrag versehen ist (§ 11,3 SGB VIII) reichen die Bildungs-
angebote von der Bereitstellung von Gelegenheitsstrukturen und 
„Räumen“ (offene Jugendhäuser), über Projekte und Kurse bis hin 
zu konkreten Aktivitäten der sozialen, kulturellen und politischen Bil-
dung. Ein konstitutives Element der Jugendarbeit ist, dass ihre An-
gebote anregende Entwicklungs- und Lernumgebungen beinhalten, 
die an den Bedürfnissen und Ausdrucksformen der jungen Menschen 
anschließen, damit sie Selbst- und Subjektbildungsprozesse erschlie-
ßen und selbstbestimmt in Anspruch genommen werden.

       Die Angebote der Jugend- und Schulsozialarbeit sind eng mit 
den Anforderungen von Schule und Berufswelt verwoben. Sie bein-
halten ein vielfältiges Spektrum an individuellen und institutionellen 
Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowier an konkreten Ler-
narrangements für bestimmte Zielgruppen (z.B. Schulverweigerer) 
und reichen bis hin zu Maßnahmen ergänzender bzw. nachholender 
Qualifi zierung.

       Im Bereich der Hilfen zur Erziehung sind die Bildungsangebote und 
-leistungen ebenso breit gefächert. Hier lassen sich im wesentlichen 
vier Dimensionen ihres Bildungsgehalts unterscheiden: 1.) Absiche-
rung elementarer Grundbedürfnisse und Schutz (z.B. in den Berei-
chen Ernährung, Gesundheit, Wohnen, Emotionalität) als Vorausset-
zung von Subjektbildung und formaler Bildung; 2.) Ermöglichung von 
Lebensbildung über Hilfen zur Lebensbewältigung und zur Persön-
lichkeitsentwicklung bei der Bearbeitung kritischer Lebensereignisse 
und belastender biographischer Erfahrungen; 3.) bewältigungsorien-
tiertes Schulmanagement, als die Bearbeitung der sozialen Dimen-
sion von Lernbeeinträchtigungen sowie die Bereitstellung konkreter 
schulbezogener Hilfen (vgl. Maykus 2004) und 4.) die Schaffung von 
Gelegenheitsstrukturen für soziales Lernen über die Verbindung der 
unterschiedlichen Lebens- und Lernorte (z.B. in der Hilfeplanung, 
Netzwerkarbeit) (vgl. Müller 2005, S. 168 ff).
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       Die Kinder- und Jugendhilfe als Ort der non-formalen Bildung un-
terscheidet sich von den formalen Bildungsorten (Schule, Ausbil-
dung, Hochschule etc.) dadurch, dass ihre Angebote weniger stark 
formalisiert oder an vorgegebenen Curricula ausgerichtet sind. Hier 
erfolgt in der Regel keine Leistungsmessung, die Auswirkungen auf 
den Zugang zu Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen haben kann. 
Sie unterscheiden sich von den informellen Bildungsorten (Familie, 
peers, Freizeit etc.) dadurch, dass sie durch entsprechende Settings 
bewusst auf die Initiierung und Ausgestaltung von Bildungsprozessen 
ausgerichtet sind. Es ist heute weitgehend unstrittig, dass die Kin-
der- und Jugendhilfe in vielfältiger Weise Bildungsleistungen umfasst 
und Bildungsprozesse fördert und unterstützt (vgl. BMFSFJ 2002) 
und ihr hier zunehmend mehr Bedeutung zukommt. Dennoch ist nicht 
alles, was die Kinder- und Jugendhilfe tut, mit Bildung gleichzuset-
zen oder unter diesem Begriff zu subsumieren. Zu ihren Aufgaben 
gehören ebenso Betreuung, Erziehung, Beratung und Netzwerkarbeit 
sowie die Ausübung von hoheitlichen Schutzfunktionen, die nicht nur 
als eigenständige Leistungsbereiche im Kinder- und Jugendhilfege-
setz normiert sind, sondern inhaltlich, methodisch und institutionell 
auf eigenen Traditionen, Theorien und Konzepten aufbauen, die mit 
dem Bildungsbegriff nicht hinreichend erklärt und beschrieben wer-
den können. 

3.   Orte der formalen Bildung umfassen das gesamte zeitlich und hierar-
chisch aufeinander aufbauende Schul-, Ausbildungs- und Hochschul-
system, mit weitgehend verpfl ichtendem Charakter (Schulpfl icht) und 
der Zertifi zierungsmöglichkeit von individuellen Lern- und Leistungs-
niveaus. Schulen haben heute einen umfassenden Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag, der in den Schulgesetzen der Länder zugrunde ge-
legt wird. Ihre vordringliche Aufgabe bezieht sich auf die Vermittlung 
von Kenntnissen und Fähigkeiten, die die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben in allen Bereichen (Arbeit, Politik, Kultur etc.) ermögli-
chen soll.

Im Hinblick auf ein erweitertes Bildungsverständnis wird deutlich, dass 
diese unterschiedlichen Bildungsorte und -prozesse sich wechselseitig 
bedingen. Schulische Bildungsprozesse bauen unmittelbar auf den infor-
mellen Bildungsprozessen im Alltag von Familien, gleichaltrigen Gruppen 
und im sozialen Nahraum auf. Informelle Bildungsprozesse stellen einen 
wesentlichen Faktor dar, um formelle Bildungsprozesse zu befördern 
bzw. zu behindern. Die Kinder- und Jugendhilfe, als Ort der non-formalen 
Bildung, nimmt eine Zwischenstellung zwischen informeller und formaler 
Bildung ein. Sie setzt mit ihren Angeboten nicht nur ein, wenn andere 
Institutionen ihre Erziehungs-, Sozialisations- und Bildungsaufträge nicht 
oder nur unzulänglich erfüllen, sondern verfügt über ein spezifi sches Pro-
fi l, das sich im Kontext von Persönlichkeits-, Selbst- und Lebensbildung 
verorten lässt und auf die Unterstützung und Förderung unterschiedli-
cher Kompetenzen (soziales Lernen, Bewältigungshandeln, Aneignung 
etc.) zielt. In dieser Zwischenstellung sind Bildung, Erziehung, Betreuung 
und Hilfe als Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe nicht vonein-
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ander zu trennen, sind bezogen auf die lebensweltlichen Anforderungen, 
die die Lebenslagen und Biographien von jungen Menschen prägen und 
stehen in Wechselwirkung zu Familie, Schule und berufl icher Bildung.

4.3 Jugendhilfe und Schule als gleichberechtigte Partner in einer pluralen 
Bildungslandschaft? Komplementarität statt Abschottung und Verein-
nahmung

So einleuchtend es auch klingen mag, dass Bildungsprozesse an un-
terschiedlichen Orten stattfi nden und informelle und non-formale Bil-
dungsprozesse an Bedeutung gewinnen, so ist damit aber das Verhält-
nis von Jugendhilfe und Schule noch nicht geklärt. Nach wie vor handelt 
es sich bei Jugendhilfe und Schule um sehr verschiedene Institutionen 
mit unterschiedlichen rechtlichen Rahmungen, Aufträgen und Funktio-
nen, so dass sich aus sachlogischen Erwägungen nicht zwangsläufi g 
ableiten lässt, wie die unterschiedlichen Bildungsleistungen aufeinander 
bezogen werden können. Historisch wie aktuell fi nden sich in der Bil-
dungs- wie Jugendhilfepolitik zum Teil gegenläufi ge und widersprüchli-
che Forderungen und Entwicklungsperspektiven. Einerseits zeigen sich 
weitreichende Tendenzen zur Öffnung von Schule hin zur Lebenswelt 
wie andererseits auch Forderungen hin zu einer stärkeren Leistungsori-
entierung und Abkehr von schulfremden Aufgaben. Ebenso widersprüch-
liche Entwicklungsrichtungen gibt es auch in der Jugendhilfe, die sich mit 
ihren Angeboten zunehmend hin zur Schule öffnet wie auch vor dem 
Hintergrund knapper kommunaler Haushaltsmittel sich aus der Schule 
heraus hält, um nicht Lückenbüßer einer unzureichenden Schulpolitik zu 
werden (vgl. BMFSFJ 2002, S. 162).

Historisch wie aktuell lassen sich drei unterschiedliche Reformforderun-
gen für eine Verhältnisbestimmung von Jugendhilfe und Schule unter-
scheiden mit je unterschiedlichen Chancen, Risiken und Konsequenzen 
für beide Institutionen. Sie werden hier nachfolgend kurz skizziert, da sie 
auch bei der Suche nach geeigneten Entwicklungsperspektiven vor Ort 
die Diskussionen prägen, oftmals konfl iktreich sind und je verschiedene 
Implikationen beinhalten.
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Die Sozialpädagogisierung von Schule als Entwicklungsperspekti-Die Sozialpädagogisierung von Schule als Entwicklungsperspekti-
ve?

Eine Reformperspektive, die auch in aktuellen Debatten immer wieder 
aufscheint, bezieht sich auf die Sozialpädagogisierung von Schule. Vor 
allem an Hauptschulen oder an Schulen in benachteiligten Wohnbezir-
ken zeigt sich zunehmend die Notwendigkeit, dass die Organisation von 
Unterricht überlagert wird von den sozialen Problemen der Schüler und 
Schülerinnen (Umgang mit Migration, Teilleistungsstörungen, Gewalt 
etc.) und hier sozialpädagogische Qualifi kationen erforderlich sind, um 
den Bewältigungsanforderungen der jungen Menschen strukturell Rech-
nung tragen zu können. D.h. sozialpädagogische Qualifi kationen werden 
als integraler Bestandteil des Schulsystems angesehen, da der Umgang 
mit Bewältigungsproblemen nicht als eine Ausnahme, sondern als Vor-
aussetzung für eine „gute Schule“ und die Gestaltung von Lernprozessen 
angesehen wird. Hier geht es also weniger um eine neue Verhältnisbe-
stimmung von Jugendhilfe und Schule, sondern die Schule wird als So-
zialisationsinstanz für die im schulischen Kontext auftretenden sozialen 
Probleme für zuständig erklärt, um sie eigenverantwortlich und kompe-
tent zu bearbeiten.

Diese Entwicklungsperspektive schließt an Diskussionen im Kontext der 
Bildungsreform in den 60er und 70er Jahren an, als die Forderung nach 
Chancengleichheit nicht nur als Frage der Bildungsbeteiligung und der 
Erschließung von Bildungsreserven diskutiert wurde, sondern auch als 
Gegenstand der pädagogischen Förderung verstärkt in den Blick rückte. 
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Darin enthalten waren auch Vorstellungen einer Integration von sozial-
pädagogischen Sinnelementen in die Ausgestaltung der Lehrerrolle bzw. 
der sozialpädagogischen Qualifi kation der Schulpädagogik, die dann 
auch in einzelnen Modell- und Gesamtschulen in Ansätzen umgesetzt 
wurden, um die Trennung von Unterricht und Schulleben, von kogniti-
vem und sozialem Lernen, von Unterricht und Erziehung zu überwinden 
(vgl. Holtappels 1995, S. 42). Bis heute durchzieht als historischer Dis-
sens die gesamte Schulreformdebatte die Frage, ob die Schule lediglich 
ein Teil des Lebens sein soll oder ob sie das Leben in seiner Totalität 
hereinlassen soll (vgl. Coelen 2004, S. 251). Aber auch von der Jugend-
hilfe wird häufi g die Forderung erhoben, dass Schule die Probleme, die 
sie durch eine leistungsorientierte und selektive Schulpraxis selbst her-
vorbringt auch selbst bearbeiten und als Teil ihrer Zuständigkeit ansehen 
sollte (vgl. Flitner 2001, S. 204). Aus dieser Debatte zur Sozialpäda-
gogisierung von Schule entstanden eine ganze Reihe von Schulsozi-
alarbeitsprojekten, die vor allem in Gesamtschulen zu einem Teil der 
schulischen Regelversorgung in Schulträgerschaft wurden (vgl. Olk u.a. 
2000, S. 23). 

Eine stärkere Sozialpädagogisierung von Schule ist zweifelsfrei notwen-
dig und sinnvoll. Ob hierin aber auch der Weg für eine neue Verhält-
nisbestimmung von Jugendhilfe und Schule gesehen werden kann, ist 
fraglich, nicht nur deshalb, weil diese Reformperspektive bislang über 
einen Modellstatus nicht hinaus gekommen ist. Auch strukturell lassen 
sich Argumente zur kritischen Refl exion dieser Reformperspektive auf-
führen. Es scheint fraglich, ob es sinnvoll ist, den Prozess der Ausdiffe-
renzierung der beiden Sozialisationsinstanzen Schule und Jugendhilfe 
wieder rückgängig zu machen, insofern, als die Schule alle sozialpä-
dagogischen Aufgaben in ihren Regelbetrieb integrieren soll. Schule 
und Jugendhilfe haben sich als eigenständige Sozialisationsinstanzen 
mit eigenen Zielen, Aufgaben und Methoden herausgebildet, die un-
terschiedlichen Funktionslogiken folgen. Während die Schule auf Qua-
lifi kation setzen muss und damit Schüler und Schülerinnen nach dem 
Grad des Erreichens von Bildungsstandards beurteilt, besteht eine zen-
trale Aufgabe von Jugendhilfe in der Integration von jungen Menschen 
in gesellschaftliche Zusammenhänge. Eine Sozialpädagogisierung von 
Schule hätte zur Konsequenz, dass das Spannungsfeld von Differenzie-
rung und Integration nun nicht mehr von zwei Institutionen und Berufs-
gruppen bearbeitet werden muss, sondern in der Schule auf die Lehrer 
und Lehrerinnen verlagert wird. Angesichts der hohen gesellschaftlichen 
(Leistungs-) Erwartungen an das Schulsystem ist längst nicht geklärt, ob 
eine Ausbalancierung von Differenzierung und Integration in der Schule 
gelingen kann (vgl. Olk u.a. 2000, S. 180). In diesem Modell würden 
zwar sozialpädagogische Qualitäten in der Schule Einzug halten, eine 
Kooperation mit der Jugendhilfe wäre nun nicht mehr zwingend erfor-
derlich.
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Die Integration von Jugendhilfe in Schule als wegweisendes 
Modell?

Eine zweite und bislang in der Praxis gängige Entwicklungsperspektive 
besteht darin, die Schule noch stärker als bisher für die Angebote der 
Jugendhilfe zu öffnen. Vor allem in den 80er und 90er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts bildete sich jenseits einer radikalen sozialpädagogischen 
Schulkritik und schulischer Reformforderungen ein Praxisfeld schulbezo-
gener Jugendhilfe heraus. Angesichts eines wachsenden Problemdrucks 
und zunehmender Problemlagen junger Menschen entstanden eine Viel-
zahl von Projekten, die oftmals unter dem Sammelbegriff Schulsozialar-
beit subsumiert wurden. Für das Jahr 2000 ergab eine Studie des Deut-
schen Jugendinstituts, dass in etwa drei Viertel aller Jugendamtsbezirke 
in Deutschland freie oder öffentliche Träger der Jugendhilfe Angebote 
der Schulsozialarbeit vorhalten (vgl. BMFSFJ 2002, S. 161). Das Land 
Rheinland-Pfalz fördert in 2006 Schulsozialarbeit an 82 Allgemeinbilden-
den Schulen (überwiegend Hauptschulen) und an 48 Berufbildenden 
Schulen. Im Laufe der Jahre2007 und 2008 soll ein weiterer Ausbau an 
80 Allgemeinbildenden Schulen erfolgen.

Die Konzeptionalisierungsformen von Schulsozialarbeit sind höchst viel-
fältig und reichen von einzelfallbezogenen Beratungsangeboten über ziel-
gruppenspezifi sche Projekte und Maßnahmen zur Freizeitgestaltung bis 
hin zu schulbezogenen Hilfestellungen (Hausaufgaben) zur Bewältigung 
des Schulalltags. In den rheinland-pfälzischen Leitlinien zur Schulsozi-
alarbeit sind die Aufgabenfelder, Kompetenzprofi le und Rahmenbedin-
gungen beschrieben und vermitteln einen Eindruck über die vielfältigen 
Anforderungen in diesem Arbeitsfeld (vgl. MBWJK 2006). Über verschie-
dene Begleitforschungsprojekte wird deutlich, dass sich dieses Angebot 
von Jugendhilfe am Ort Schule bewährt hat, nicht nur bezogen auf den 
konkreten Bedarf der Schüler und Schülerinnen, sondern auch im Hin-
blick auf die Weiterentwicklung und Öffnung von Schule (vgl. Olk u.a. 
2000, LWV Württemberg-Hohenzollern 2000). 

Allerdings darf dieses positive Resümee keineswegs darüber hinweg 
täuschen, dass viele strukturelle Fragen der Zusammenarbeit von Ju-
gendhilfe und Schule im Rahmen der Schulsozialarbeit nicht gänzlich ge-
klärt sind. Bei einer näheren Betrachtung der Schulsozialarbeitsprojekte 
zeigt sich, dass häufi g zwei Kooperationstypen in Erscheinung treten, die 
es im Hinblick auf die Gestaltung eines neuen Verhältnisses von Jugend-
hilfe und Schule kritisch zu refl ektieren gilt. Auch wenn die nachfolgend 
dargestellten Kooperationsformen eine idealtypische Beschreibung dar-
stellen, die so in der Praxis nicht in Reinform zu fi nden ist, verweisen sie 
dennoch auf grundsätzliche Fragen der Zusammenarbeit, die im Alltag 
der schulbezogenen Jugendhilfe geklärt werden müssen und mit grund-
legenden Richtungsentscheidungen verbunden sind (vgl. BMFSFJ 2005, 
S. 520).

1.   Zum einen handelt es sich um ein additives Kooperationsmodell, 
bei dem zwar Angebote der Jugendhilfe am Ort Schule gemacht wer-
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den, dabei aber relativ unvermittelt neben dem regulären Schulbetrieb 
ablaufen. Hierbei kommt es zwar zu einer räumlichen Öffnung der 
Schule für die Angebote der Jugendhilfe, allerdings seltener zu einer 
inhaltlichen Abstimmung und Wechselwirkungen in beide Systeme 
hinein. Das Problem besteht ferner darin, dass einzelne Jugendhil-
fefachkräfte relativ isoliert am Ort Schule tätig sind und der Gefahr 
der Überforderung ausgesetzt werden, wenn sie alleine für die Be-
arbeitung aller schulbezogener Probleme von jungen Menschen zu-
ständig werden. Eine strukturelle Einbindung der Schulsozialarbeit 
in schulische Gremien (Klassen-, Schulkonferenzen, Elternversamm-
lungen etc.) ist ebenso wenig selbstverständlich wie die Einbindung 
von Lehrern und Lehrerinnen in die Gremienstruktur der Jugendhilfe 
(Teamsitzungen, Fall- und Fachkonferenzen, Arbeitsgemeinschaften 
etc.) (vgl. Prüß 2004; Bolay u.a. 2004). 

2.   Zum anderen handelt es sich um ein Subordinationsmodell (vgl. Olk 
u.a. 2000, S. 91) in dem die Vorstellung besteht, dass die Jugendhil-
fefachkräfte mit Arbeitsaufträgen versehen werden, damit der Schul-
betrieb von allen sozialen Problemen entlastet, reibungslos aufrecht 
erhalten werden kann. Die Jugendhilfe gilt hier als „Reparaturbetrieb“ 
oder auch als „Feuerwehr“ für alle Problemlagen junger Menschen. In 
diesem Modell drücken sich auch überkommene Vorstellungen einer 
eingriffsorientierten und ordnungsrechtlich ausgerichteten Jugend-
hilfe aus, die normabweichende Verhaltensweisen sanktioniert und 
entlang gesellschaftlicher Erwartungen bearbeitet. Ferner schwingen 
in diesem Modell unterschiedliche Wertigkeiten und Statusfragen von 
Jugendhilfe und Schule mit, die nicht nur entlang divergierender Ge-
haltsstufen offenkundig werden. Bei der Jugendhilfe handelt es sich 
um ein subsidiäres Leistungssystem, dass sich zwar vom Anspruch 
her an alle jungen Menschen und Familien richtet, in der konkreten 
Ausgestaltung präventiver und familienbezogener Leistungen aller-
dings dem Ermessen des öffentlichen Trägers und damit den örtlichen 
jugend- und sozialpolitischen Entscheidungen überlassen bleibt. Die 
Jugendhilfe steht grundsätzlich vor einer Legitimationspfl icht, um die 
Notwendigkeit ihrer Leistungen vor dem Hintergrund konkreter Be-
darfslagen und in Abgrenzung zu anderen Institutionen und Soziali-
sationsinstanzen begründen zu müssen, wahrend die gesellschaftli-
che Bedeutung von Schule nicht nur rechtlich, sondern auch politisch 
unstrittig ist.

Zusammenfassend zeigt der Blick auf die Modelle, dass die notwendi-
ge Ausweitung schulbezogener Jugendhilfeangebote weder additiv noch 
subordinativ richtungsweisend ist. Weder ein „Mehr-des-Selben“ noch 
die „Zuarbeitsfunktion“ von Jugendhilfe tragen den Anforderungen einer 
abgestimmten Konzept- und Organisationsentwicklung Rechnung. Auch 
die Integration von Jugendhilfeangeboten in Schule ist für die Jugendhilfe 
folgenreich. Zum einen besteht hierin die Gefahr, dass sie nun nicht nur 
sozialpolitisch, sondern auch bildungspolitisch in die Pfl icht genommen 
wird. D.h., dass sie sich sowohl inhaltlich wie im Hinblick auf den Grad 
der Verbindlichkeit ihrer Angebote neu ausrichten und ggf. vom Prinzip 

Jugendhilfe neben 
der Schule?

Jugendhilfe als 
„Reparatur-

Betrieb“
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Dimensionen JugendhilfeJugendhilfeJugendhilfeJugendhilfe Schule
Funktionsbestimmung   Förderung der individuellen 

und sozialen Entwicklung 
junger Menschen, Befähigung 
zu Eigenverantwortlichkeit 
und Ausbildung 
gemeinschaftsfähiger 
Persönlichkeiten,

  Ausgleich sozialer   Ausgleich sozialer   

Benachteiligungen,

  Unterstützung und 
Beratung von Eltern,

  Schutz vor Gefahren und 
Kindeswohlgefährdungen,

  Schaffung positiver 
Lebensbedingungen,  ...

  Förderung der Anlagen junger 
Menschen und Erweiterung 
ihrer Fähigkeiten,

  Erziehung zur 
Selbstbestimmung und 
Verantwortungsübernahme 
in einem demokratischen 
Gemeinwesen, Verantw
ortungsbewusstsein,

  Förderung der 
Leistungsbereitschaft, 
Vermittlung von Kenntnissen 
und Fertigkeiten zur Erfüllung 
von Aufgaben in Staat, 
Gesellschaft und Beruf,

Grad der 
Verbindlichkeit

  Freiwilligkeit in der 
Inanspruchnahme von 
Leistungen und Angeboten,

  Wunsch- und Wahlrecht 
der Eltern und der 
jungen Menschen,

 Schulpfl icht,

  Mitwirkungsverpfl ichtung an 
Unterricht, Leistungstests etc.

der Freiwilligkeit abrücken müsste. Inhaltlich und zeitlich entsteht zum 
anderen ein Konkurrenzproblem, da sich außerhalb von Schule kaum 
noch Gestaltungsräume für die Jugendhilfe zeigen (vgl. Rauschenbach, 
Otto 2004, S. 26).

Sollen eine stärkere Biographieorientierung und darauf aufbauende 
ganzheitliche Bildungsprozesse in den Mittelpunkt der Kooperation von 
Jugendhilfe und Schule gerückt werden, dann bedarf eine neue Verhält-
nisbestimmung auch der Beachtung der jeweiligen Kompetenzen und 
Funktionen und einer gemeinsam getragenen Leitidee.

Folgeprobleme der 
Integration von 

Jugendhilfe
 in Schule

Jugendhilfe und Schule: die komplementäre Verhältnisbestimmung 
als Königsweg?

Hilfreich für eine neue Verhältnisbestimmung kann der Versuch sein, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Institutionen genauer in den 
Blick zu nehmen, um daraus Formen der Zusammenarbeit wie der Ar-
beitsteilung vor dem Hintergrund abgestimmter Aufgaben und Koopera-
tionsstrukturen zu entwickeln. In der nachfolgenden Tabelle werden zu-
nächst einmal die unterschiedlichen Funktionen und Handlungsweisen 
gegenüber gestellt.

Gemeinsamkeiten u. 
Unterschiede in den 

Blick nehmen
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Setting
  Bedarfs-, Bedürfnis- und 

Prozessorientierung in 
der Ausgestaltung von 
Angeboten und Diensten

  Flexible, sozialräumliche, 
zielgruppen- und 
problemorientierte 
Angebotsgestaltung

  Orientierung an Schularten, 
Klassen, Curricula, Lehrplän
en,Bildungsstandards etc.,

Selektion/ Integration   prinzipiell offen für alle jungen 
Menschen und Familien,

  integrative Ausrichtung 
von Angeboten, Diensten 
und Handlungsansätzen,

  Integration durch spezielle 
Unterstützungs-, Entlastungs- 
und Hilfesysteme, Abbau 
von Benachteiligungen etc.,

  informell selektiv durch 
Schwerpunktlegungen in 
der Angebotsgestaltung, 
durch Zugangsbarrieren, 
Ausgrenzung bestimmter 
Zielgruppen durch 
fehlende Konzepte etc.,

  selektiv durch die Prüfung von 
Leistungsvoraussetzungen 
(z.B. §§ 27ff, 35a SGB VIII),

  partiell integrativ durch 
die Zuweisung von 
Schulabschlüssen und 
Vermittlung von Kompetenzen,

  selektiv entlang von 
Zugangsberechtigungen zu 
bestimmten Schularten, durch 
Leistungsnachweise etc.,

Zuständigkeiten   Gesamt- und 
Planungsverantwortung liegt 
beim öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe (Kommune), 
Autonomie der freien 
Träger (Subsidiarität), 

  die Ausgestaltung des 
Schulwesens liegt in 
der Hoheit der Länder, 
Schulträger sind Städte 
und Gemeinden, Schulen 
haben das Recht und die 
Pfl icht ihre Angelegenheiten 
selbst zu planen und 
zu entscheiden (nach 
Maßgabe der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen)
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Beteiligung/ 
Mitbestimmung

  Kinder und Jugendliche 
sind gemäß ihrem 
Entwicklungsstand bei 
allen sie betreffenden 
Entscheidungen zu beteiligen 
(Hilfeplanung, Angebots- u. 
Infrastrukturplanung etc.)

  Wunsch- und Wahlrecht der 
jungen Menschen und Eltern,

  Der Handlungsrahmen 
von Schule ist weitgehend 
festgelegt und nicht 
verhandelbar (z.B. Curricula, 
Leistungsmessung),

  Mitsprache und Beteiligung 
von Schülern und 
Schülerinnen sowie Eltern 
bei der Verwirklichung 
des Bildungs- und 
Erziehungsauftrags 
über entsprechende 
Gremienstrukturen 
(Beiräte, Sprecher, etc.),

Pluralität/ Neutralität   Pluralität unterschiedlicher 
Wertorientierungen und 
von Handlungsansätzen

  Pluralität von Trägern, 
Inhalten und Arbeitsformen,

 weltanschauliche Neutralität,

 Universalität der Inhalte,

Subjekt-/ 
Biographieorientierung

  junge Menschen als   junge Menschen als   

selbstbestimmungsfähige 
Subjekte mit je eigenen 
Entwicklungs- und 
Bewältigungsaufgaben,

  Gegenwartsbezug durch 
Beziehungsarbeit,

  junge Menschen als   junge Menschen als   

Schüler und Schülerinnen, 
individuelle Förderung,

  Zukunftsorientierung in der 
Ausbildung von Kompetenzen 
und Qualifi kationen,

Lebenswelt/ 
Universalität

  Orientierung an den 
sozialräumlichen 
und lebensweltlichen 
Gegebenheiten, 
Netzwerkarbeit, Planung, 
Kooperation,

  eher hierarchisch gegliederte 
Organisationsstruktur 
mit unterschiedlichen 
Zuständigkeiten und 
Kompetenzen (Land, ADD, 
Schule, Schulträger),

  partielle Öffnung von 
Schulen zum Gemeinwesen 
(Ganztagsschulen, 
Projekte etc.)

Methoden   breites Spektrum: 
Beratung, Gruppen-, 
Cliquenarbeit, Projekte, 
Intervention, aufsuchende 
und nachgehende 
AnsAnsäätze, Trainings etc.,tze, Trainings etc.,

  didaktische Konzepte, 
Projektunterricht, 
Förderkurse etc.
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Diese Gegenüberstellung von Jugendhilfe und Schule zeigt, dass bei-
de Institutionen je unterschiedlichen Funktionen und Handlungslogiken 
folgen und in der Praxis daraus Konfl ikte in der Zusammenarbeit resul-
tieren können. Konfl ikte entstehen dann, wenn jede Institution für sich 
gleichsam universelle Geltungsansprüche für die Gestaltung von Bil-
dungs- und Erziehungsprozessen reklamiert und daraus Konsequenzen 
für den Veränderungsbedarf der jeweils anderen Institution abgeleitet 
werden. 

In der Tat ist es so, dass die Differenzen zwischen beiden Institutionen 
sehr augenscheinlich sind:

1.   Die Schule ist verpfl ichtend. Der Schulalltag ist entlang vorgegebener 
Ziele und Regeln klar strukturiert. Die Jugendhilfe basiert auf dem 
Prinzip der Freiwilligkeit. Beteiligung ist konstitutiv für die Ausgestal-
tung von Hilfen, Angeboten und Infrastrukturleistungen.

2.   Die Schule zielt auf Bildung und Erziehung, fördert und unterstützt, 
setzt dabei aber auch auf Differenzierung und Selektion entlang von 
Fähigkeiten und Leistungsstandards. Die Angebote der Jugendhilfe 
sind partiell selektiv durch eine Zielgruppen- und Bedarfsorientie-
rung, zielen aber auf Integration und den Ausgleich von Benachteili-
gungen.

3.   Die Schule arbeitet ergebnis- und zukunftsorientiert. Die Angebote 
der Jugendhilfe sind situations- und zielgruppenbezogen und an dem 
Prozess der Hilfeerbringung und der Co-Produktion von Angeboten 
und Leistungen orientiert.

4.   Die Schule ist Bestandteil eines hierarchischen und aufeinander ab-
gestimmten Bildungssystems, das nur partiell sozialräumlich aus-
gerichtet ist und in dem universelle Inhalte bearbeitet werden. Die 
Angebote und Einrichtungen der Jugendhilfe sind Bestandteil einer 
kommunalen Infrastruktur, mit sozialräumlicher Ausrichtung und In-
halten, die sich auf die konkrete Lebenswelt, den Alltag und die Bio-
graphien von jungen Menschen und Familien beziehen.

Verlässt man diese Institutionenperspektive und fragt danach, was jun-
ge Menschen und Familien an öffentlich verantworteter Unterstützung 
in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung in einer komplexer 
werdenden Gesellschaft brauchen, wird erkennbar, dass sich Schule und 
Jugendhilfe nicht zwangsläufi g widersprechen müssen. Vielmehr wird 
ebenso deutlich, dass beide Systeme über unterschiedliche Qualitäten 
verfügen, die sich wechselseitig ergänzen und zu einem abgestimmten 
Gesamtsystem zusammengebracht werden können. Hier liegt auch der 
Unterschied zu den vorangehend dargestellten Modellen, die bei der 
„Sozialpädagogisierung“ von Schule bzw. der „Integration von Jugend-
hilfe in die Schule“ ansetzen. Diese dritte Entwicklungsperspektive, die 
bei allem Reformbedarf nicht auf eine Aufhebung der Differenzen bei-
der Systeme, sondern auf eine komplementäre Verhältnisbestimmung 
mit integrativen Elementen zielt, ist voraussetzungsreich und setzt auf 
einen langfristig angelegten Paradigmenwechsel. Eine komplementäre 
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Verhältnisbestimmung hat den Vorteil, dass die Stärken beider Systeme 
zum Ausgangspunkt für Konzept-, Organisations- und Kooperationsent-
wicklungsprozesse werden, die sich an übergreifenden Zielen orientie-
ren, die hier nachfolgend umschrieben werden.

4.4 Ausblick: Jugendhilfe und Schule in einer kommunalen und lebens-
weltlich ausgerichteten Bildungslandschaft

Bildung als Lebensbildung, Persönlichkeitsentwicklung und Kompetenzerwerb

Die Bezugnahme auf ein erweitertes Bildungsverständnis bildet eine zen-
trale Basis für die Entwicklung eines komplementären Gesamtsystems 
von Schule und Jugendhilfe. In diesem erweiterten Bildungsverständnis 
wird aufgenommen, dass Bildung an unterschiedlichen Orten und Zeiten 
passiert und dass diese Bildungsprozesse über die institutionellen Gren-
zen hinweg wechselseitig miteinander verwoben sind. Damit wird auch 
eine Hierarchisierung der unterschiedlichen Bildungsorte aufgehoben, 
im Wissen darum, dass sie zwar verschiedene Qualitäten aufweisen, 
aber auch aufeinander aufbauen und sich wechselseitig ergänzen oder 
unterstützen. Neben den formalen Qualifi kationen werden in modernen 
Gesellschaften und einer globalisierten Welt soziale Kompetenzen und 
individuelle Fähigkeiten zur Lebensbewältigung und zur Aneignung von 
Welt zunehmend bedeutsamer. Damit gewinnen auch die Orte informel-
ler und non-formaler Bildung an Bedeutung. Nicht nur der institutionelle 
Blick und das jeweils spezifi sche Bildungsverständnis stehen im Mittel-
punkt, sondern die Frage, was Schule und Jugendhilfe dazu beitragen 
können, damit sich die kognitiven, sozialen und emotionalen Fähigkeiten 
von jungen Menschen entfalten können.

die Bezug-
nahme auf ein 

erweitertes
Bildungs-

verständnis

Vernetzung und Kooperation der verschiedenen Lern- und Lebensorte in einer kom-
munalen Bildungslandschaft

Daraus ergibt sich zwangsläufi g, dass die verschiedenen Lern- und Le-
bensorte von jungen Menschen besser miteinander verzahnt und konzep-
tionell aufeinander abgestimmt werden müssen. Damit rückt die Kommu-
ne als Lebens- und Lernort von jungen Menschen und Familien stärker 
in den Blick, wenn es darum geht, die lebensweltlichen Bezugssysteme, 
die sozialen Infrastrukturangebote und Schulen besser miteinander zu 
vernetzen. D.h. auf kommunaler Ebene gilt es Bildungs-, Sozial- und Ju-
gendhilfepolitik miteinander zu verbinden, um auch die Koppelung von 
sozialer Benachteiligung und Bildungsbenachteiligung wirkungsvoller 
aufheben zu können. Dazu ist es erforderlich, das Kompetenzfragen von 
Land und Kommune ebenso abgestimmt werden wie Jugendhilfe- und 
Schulentwicklungsplanungen. Diese bildungs- und sozialpolitische Rah-
mung auf kommunaler Ebene ist eine notwendige Voraussetzung, damit 
zwischen den unterschiedlichen Institutionen verlässliche Strukturen auf-
gebaut werden können.

die Kommune als 
Lern- u.Lebensort
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Lebensweltorientierung als gemeinsame Struktur- und Handlungsmaxime für 
Schule und Jugendhilfe

Die Struktur- und Handlungsmaxime der Lebensweltorientierung ge-
ben in der Kinder- und Jugendhilfe eine programmatische Reformper-
spektive vor, die auf eine Stärkung von Prävention, Alltagsorientierung, 
Integration und mehr soziale Gerechtigkeit zielt. Die Öffnung zum Ge-
meinwesen, die sozialräumliche und bedarfsorientierte Ausrichtung von 
Angeboten und die Überwindung institutioneller Zugangsbarrieren und 
von Verschiebeprozessen sind konstitutive Elemente für professionelles 
Handeln, Planung und Organisationsentwicklung. Die Schule gilt hier als 
ein zentraler Lebensort und damit als elementarer Kooperationspartner 
für die Kinder- und Jugendhilfe. Der Lebensweltbegriff taucht zuneh-
mend häufi ger auch im Kontext von Schulentwicklung auf und steht für 
eine Öffnung der Schulen zum Gemeinwesen, die Stärkung der Eigen-
verantwortlichkeit der Einzelschule und die pädagogische Orientierung 
an den sozialen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. Wenn 
auch der Begriff Lebensweltorientierung in Schule wie Jugendhilfe Unter-
schiedliches bedeutet, so zeigt sich hier doch eine vermittelnde Brücke 
in den Reformperspektiven (vgl. Thiersch 2004, S. 219) mit inhaltlichen 
wie organisatorischen Bezugspunkten beider Systeme auf dem Weg in 
eine kommunale Bildungslandschaft.

Eine komplementäre Verhältnisbestimmung bedeutet also, dass sich die 
Schule nicht zu einer abgespeckten Kopie der Jugendhilfe entwickeln 
muss, die alle sozialen Probleme und Bewältigungsaufgaben selbst 
zu lösen hat. Hier verfügt die Jugendhilfe über ein ausdifferenziertes 
Spektrum an Angeboten und Konzepten, die es an der Schnittstelle zur 
Schule und in Schulen zu nutzen gilt. Daraus ergibt sich wiederum für 
die Jugendhilfe, dass sie ihr eigenständiges Profi l erhält, also gerade 
nicht unter dem Primat der Funktions- und Handlungslogik der Schule in 
Dienst genommen wird, um kompensatorisch alle auftretenden Proble-
me zu lösen. Vielmehr ist eine doppelte Bewegung des „Aneinanderori-
entierens“ erforderlich.

Für die Jugendhilfe stellt sich die Herausforderung ihre Bildungsleistung 
genauer zu defi nieren, ohne nun alle Angebote und Handlungsansätze 
unter einem weitgefassten Bildungsbegriff zu subsumieren. Inhaltlich-
konzeptionell und organisatorisch stellt sich die Frage, wie schulbe-
zogene Jugendhilfeleistungen am Ort Schule verankert und zu einem 
Bestandteil der schulischen Lebenswelt gemacht werden können, aber 
auch welche schulfreien Räume und bewusst inszenierten Alternativen 
zur Schule es braucht, um den Interessen und Bedürfnissen junger Men-
schen Rechnung tragen zu können.

Für die Schule stellt sich die Hersausforderung, soziales Lernen und 
Wissenserwerb stärker miteinander zu verzahnen und dabei die sozialen 
Voraussetzungen und Bewältigungsaufgaben junger Menschen zu be-
achten. Die Öffnung von Schule zum Gemeinwesen wird zu einem zen-
tralen Kernelement von Schulentwicklung. Eine komplementäre Verhält-
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nisbestimmung von Schule und Jugendhilfe bedeutet zudem nicht, dass 
die Konfl iktpotentiale, die aus den unterschiedlichen Funktionsbestim-
mungen und Handlungslogiken resultieren, ausgeräumt sind. Vielmehr 
geht es darum, die Spannungsfelder in geregelten Kooperationsstruktu-
ren refl exiv in den Blick zu nehmen: Kooperation basiert auf Kommunika-
tion und braucht für ihr Gelingen eine wechselseitige Anerkennung, um 
die unterschiedlichen Zugangsweisen transparent, verhandelbar und auf 
gemeinsame Zielperspektiven hin ausrichten zu können.
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5. Was macht die Kooperation von Jugendhilfe und Schule so 
schwierig? Fallstricke und Ansatzpunkte

Eine von Jugendhilfe und Schule gemeinsam getragene Zielperspekti-
ve, die auf ein komplementäres Verhältnis beider Institutionen zueinan-
der setzt, reicht allerdings nicht aus, um daraus gelingende Formen der 
Zusammenarbeit zu entwickeln. Deshalb sollen an dieser Stelle ausge-
wählte „Fallstricke“ aufgezeigt werden, die auch bei hoher Kooperati-
onsbereitschaft in der Praxis immer wieder zu Problemen und Konfl ik-
ten führen. Der Blick auf die Fallstricke liefert darüber hinaus wichtige 
Ansatzpunkte für Praxisentwicklungsprozesse zwischen beiden Institu-
tionen. Die hier referierten Befunde basieren auf einer Befragung, die 
im Vorfeld des Modellprojektes bei Jugendämtern, freien Trägern der 
Jugendhilfe und Schulen durchgeführt wurde und einer Auswertung von 
Forschungsprojekten.

Der Blick auf die 
„Fallstricke“

5.1 Informationsdefi zite und Intransparenz als Kooperationshemmnisse

Historisch betrachtet haben sich Schule und Jugendhilfe in dem ver-
gangenen Jahrhundert weitgehend getrennt voneinander entwickelt. 
Die Kinder- und Jugendhilfe stellt heute einen komplexen und ausdif-
ferenzierten Leistungsbereich dar, der für Außenstehende kaum noch 
überschaubar ist. Neben dem Kindertagesstättenbereich gibt es in den 
Kommunen eine Vielzahl von Beratungs-, Unterstützungs- und Bildungs-
angeboten in einer pluralen Trägerlandschaft, die sich über unterschied-
liche Zugangswege an verschiedene Zielgruppen richten. Es gibt nicht 
die Kinder- und Jugendhilfe und auch keine begriffl iche Eindeutigkeit bei 
der Bezeichnung von Angeboten, vielmehr ein Art „Gemischtwarenladen“ 
(C.W. Müller), der sich nur bei genauerer Beschäftigung mit dem Thema 
erschließt. Aber auch der Begriff „Schule“ gibt eine Eindeutigkeit vor, die 
so in der Praxis nicht zu fi nden ist. Zwar kennt jeder die Schule aus eige-
ner Erfahrung, bei näherer Betrachtung zeigen sich aber auch hier nicht 
nur erhebliche Unterschiede zwischen den Einzelschulen (Schulklima, 
Angebote etc.), sondern auch komplexe schuladministrative Strukturen, 
die für Laien kaum verständlich und zugänglich sind. Insofern verwun-
dert es nicht, das Lehrer/innen wie Sozialpädagogen/innen bei Befra-
gungen angeben, nur wenig über die jeweils andere Institution zu wissen 
(vgl. Kügler, Müller 2004, S. 30; im Überblick Olk 2004, S. 73).

Für Lehrer und Lehrerinnen stellt die Jugendhilfe ein schwer durch-
schaubares Gebilde unterschiedlichster Träger und Angebote, mit mehr 
oder weniger transparenten Zugangsformen und Kompetenzverteilun-
gen dar. Sozialarbeiter greifen hingegen häufi g auf ihre eigenen Schuler-
fahrungen zurück, um das Schulsystem zu verstehen. Diese Ergebnisse 
verdeutlichen, dass durch Informationsdefi zite und Intransparenz bereits 
eine Grundvoraussetzung fehlt, um verständigungsorientiert an gemein-
samen Zielen zu arbeiten. Vielmehr erhöht sich die Gefahr, dass über 
ungeklärte Zugangswege, Missverständnisse und Erwartungshaltungen 
Kooperationsbeziehungen scheitern. Umgekehrt lässt sich formulieren, 
dass die wechselseitige Herstellung von Informiertheit über Zugangs-
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wechselseitige 
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wege, Angebote, Rahmenbedingungen und Kompetenzen den ersten 
Schritt und die basale Voraussetzung für Kooperation darstellt.

5.2 Warum drängt die Jugendhilfe auf eine engere Zusammenarbeit? Der 
unter-schiedliche Stellenwert von Kooperation

Aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben und Funktionen von Jugend-
hilfe und Schule zeigen sich auch strukturelle Unterschiede beim Stel-
lenwert von Kooperation. Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtun-
gen und Institutionen ist für die Jugendhilfe konstitutiv. Sowohl in der 
Einzelfallarbeit wie bei infrastrukturellen Planungsprozessen gehört Ko-
operation zum Alltagsgeschäft der Jugendhilfe. Auch innerhalb der Ju-
gendhilfenrichtungen wird zunehmend in Teamstrukturen gearbeitet, die 
oftmals ein zentrales Element von Organisations- und Qualitätsentwick-
lungsprozessen darstellen. Teambesprechungen, Fallberatungen, Pla-
nungsgruppen und Arbeitsgruppen sind selbstverständlicher Bestandteil 
der Arbeitsleistung.

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen stellt für Lehrer und Leh-
rerinnen in der Praxis ein singuläres Ereignis dar, gleichwohl ist die Koo-
peration mit anderen Institutionen und insbesondere mit der Jugendhilfe 
ausdrücklich im Schulgesetz als Auftrag der Schule defi niert n(vgl. § 19 
SchulG). Ihre Aufgabe ist es in erster Linie Unterricht zu gestalten, ver-
bunden mit einem Bezugssystem, das sich zunächst und überwiegend 
auf die Binnenperspektive der Schule beschränkt. Das gezielte „Neben-
einanderherarbeiten“ gehört in der Praxis häufi g noch zu den implizierten 
Normen der Berufskultur der Lehrerschaft (vgl. Olk 2004, S. 75). Koo-
peration muss daher noch als Bestandteil der Arbeitsstruktur und des 
alltäglichen Handlungsauftrags von Schule stärker etabliert werden. 

Der größte Handlungsdruck zur Qualifi zierung der Kooperationsstruktu-
ren ging und geht von der Jugendhilfe aus. Günstige Sozialisationsbe-
dingungen, eine wirkungsorientierte Fallarbeit und eine bedarfsorientier-
te Infrastrukturentwicklung können ohne Einbindung des Lebens- und 
Lernortes Schule nicht realisiert werden. Mit Ausnahme von „schwieri-
gen“ Einzelfällen kann der Schulbetrieb aber auch ohne Jugendhilfe or-
ganisiert werden. Kooperation gehört nicht zur Alltagspraxis von Lehrern 
und Lehrerinnen, auch wenn die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe 
im Schulgesetz rechtlich normiert ist. Hier stellt sich also die Frage, wie 
Kooperationsstrukturen zu einem integralen Bestandteil von Arbeitsvoll-
zügen in Jugendhilfe und Schule gemacht werden können. Ohne eine 
Integration in die jeweiligen institutionellen Arbeitsroutinen bleibt Koo-
peration eine unverbindliche Zusatzleistung engagierter Einzelpersonen 
und zumeist ohne strukturelle Wirkung.
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5.3 Unterschiedliche Berufsgruppen treffen aufeinander: Konfl iktpotentia-
le in der Wahrnehmung und Interpretation von Handlungsaufträgen

Bei der Kooperation von Jugendhilfe und Schule treffen nicht nur zwei 
verschiedene gesellschaftliche Teilsysteme, sondern auch unterschied-
liche Berufsgruppen, -kulturen und Generationen aufeinander. Über-
einstimmend mit bundesweiten Trends zeigt sich bei der Kooperati-
onsbefragung im Rahmen des Modellprojekts, dass die Fachkräfte der 
Jugendhilfe durchschnittlich jünger, kürzer im Arbeitsfeld tätig und der 
Anteil von Frauen überwiegt (vgl. Kügler, Müller 2004, S.28). So treffen 
also jüngere (oftmals weibliche) Sozialpädagogen und Sozialpädagogin-
nen mit eher niedrigerem gesellschaftlichen Prestige und Bezahlung auf 
ältere und erfahrenere Lehrkräfte mit höherem gesellschaftlichen Anse-
hen und besserer Entlohnung (vgl. Olk 2004, S. 76). D.h. Kooperatio-
nen sind auch davon geprägt, dass unterschiedliche Generationen und 
Geschlechter mit entsprechenden berufsbiographischen Erfahrungs-
hintergründen und „Machtressourcen“ aufeinandertreffen, die es in den 
Auseinandersetzungen mit Vorstellungen von Normalität zu refl ektieren 
gilt. Insbesondere bei der Frage, wie mit „schwierigen“ Kindern und Ju-
gendlichen umgegangen werden soll, verdichten sich wie unter einem 
Brennglas die normativen Konzepte der handelnden Personen. Eine ge-
lingende Kooperation setzt in besonderer Weise voraus, dass die je un-
terschiedlichen normativen Bezugssysteme, d.h. die Vorstellungen von 
gelingendem Alltag und Bewältigungshandeln junger Menschen ebenso 
offengelegt werden, wie die jeweiligen professionellen Selbstverständ-
nisse.

In diesem Zusammenhang zeigt sich auch, dass die Wahrnehmung und 
Interpretation von einzelfallbezogenen Kooperationsanlässen in beiden 
Berufsgruppen höchst unterschiedlich ausfällt. Aus der Perspektive von 
Lehrern und Lehrerinnen wird der Kontakt zur Jugendhilfe dann aufge-
nommen, wenn (erhebliche) Sozialisationsdefi zite festgestellt und damit 
zumeist auch negative Auswirkungen auf die Gestaltung von Unterricht 
und bei den Schulleistungen einhergehen. Aus der Perspektive der Ju-
gendhilfe erfolgt die Kontaktaufnahme zwar auch aufgrund der Beschrei-
bung von individuellen Problemlagen, der Auftrag wird aber stärker in 
der Bearbeitung schulbezogener Problembereiche (Schulverweigerung, 
Förderbedarf, Leistungsprobleme, Störung des Unterrichts etc.) bzw. 
schulisch verursachter Probleme (Leistungsstress, Aus- und Umschu-
lung etc.) gesehen (vgl. Kügler, Müller 2004, S. 34).

Typische Konfl ikte entstehen dann, wenn die Kooperationsanlässe so 
interpretiert werden, dass sich Lehrer und Lehrerinnen von der Jugend-
hilfe in erster Linie eine Entlastung von schwierigen Einzelfällen erhoffen 
und Sozialarbeiter/innen genau diese Überweisung abwehren und an 
die „soziale Verantwortung“ der Schule appellieren (vgl. Olk 2004, S. 
74). Mit diesen Zuschreibungen sind beide Institutionen überfordert, da 
weder die Jugendhilfe noch die Schule für sich allein genommen güns-
tige Sozialisationsprozesse und Schulerfolg herstellen können. Daraus 
ergibt sich, dass eine Verständigung beider Institutionen über die je un-
terschiedlichen Funktionsweisen, Aufgaben und Wahrnehmungsmuster 
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eine grundlegende Voraussetzung und Bestandteil institutionalisierter 
Kommunikationsstrukturen (z.B. im Rahmen von gemeinsamen Fortbil-
dungen, im Studium, in Fallbesprechungen) sein muss.

5.4 Kooperation erst wenn es „brennt“? Fehlende Orte und Vereinbarun-
gen

Geregelte Zusammenarbeitsformen vor allem im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung sind immer noch eher die Ausnahme. Aus mehreren Bundes-
ländern liegen empirischen Daten vor, die zwar auf eine bunte Land-
schaft schulbezogener Jugendhilfeangebote verweisen, jedoch nicht für 
eine systematische, fl ächendeckende und institutionalisierte Kooperati-
on sprechen (vgl. Olk 2004, S. 81). Dieses Ergebnis bestätigt sich auch 
bei der rheinland-pfälzischen Befragung (vgl. Kügler, Müller 2004, S. 41). 
Einzelfallübergreifende und an gemeinsamen Arbeitszusammenhängen 
orientierte Kooperationsorte sind bislang kaum vorhanden.

Insofern ist es verständlich, dass über 80% der befragten Fachkräfte 
aus Jugendhilfe und Schule angaben, dass eine Zusammenarbeit erst 
in Krisensituationen und nach Problemeskalationen stattfi ndet. D.h. die 
Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule fi ndet unter erschwerten 
Bedingungen statt, da alle Beteiligten unter einem erheblichen Hand-
lungsdruck stehen. Wenn alle Möglichkeiten der Schule ausgeschöpft 
sind und nicht das gewünschte Ergebnis erzielt haben, wird zwangsläufi g 
von der Jugendhilfe rasches Handeln und eine Entschärfung der Situa-
tion erwartet. Diese aus der Logik der Schule verständliche Vorstellung 
führt aber auch zu überhöhten Erwartungen. In nicht wenigen Fällen 
greifen komplexe Problemlagen, Strukturkrisen in Familien und normab-
weichende Verhaltensweisen ineinander, die in der Schule offenkundig 
werden. In diesen Fällen braucht eine wirkungsorientierte Jugendhilfe 
Zeit, Akzeptanz von Eltern und jungen Menschen und erfordert ein Netz 
an Unterstützungsressourcen, um „normangemessenere“ und hilfreiche 
Bewältigungsstrategien fördern und eine Integration in lebensweltliche 
Bezugssysteme ermöglichen zu können. Dieses Ziel ist ohne aktive Mit-
wirkung von Schule im Rahmen der Hilfeplanung und der Zusammenar-
beit mit Eltern kaum gelingend zu realisieren. 

Fehlende fallübergreifende Kooperationsstrukturen führen zudem dazu, 
dass in jedem Einzelfall alle strukturellen Fragen der Zusammenarbeit 
immer wieder neu verhandelt werden müssen und die präventiven Po-
tentiale kaum genutzt werden. Damit ist auch zu erklären, dass die Be-
wertung der Kooperationsqualität nur verhalten ausfällt, da die Erarbei-
tung von gemeinsamen Lösungsstrategien unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Ressourcen sowie die Einhaltung von Vereinbarungen nur in 
wenigen Fällen auch gelingt und eher von den handelnden Personen, 
denn von tragfähigen Strukturen geprägt ist (vgl. Kügler, Müller 2004, S. 
46 ff).

Daraus ergibt sich, dass Zusammenarbeit auf die Gestaltung von tragfä-
higen Kooperationsstrukturen und -orten angewiesen ist, die sich auf un-
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terschiedlichen Ebenen bewegen. Sowohl auf der kommunalen Ebene 
(Stadt/Landkreis) wie sozialräumlich sind einzelfallübergreifende Gremi-
en erforderlich, die den Rahmen und die Grundlage für abgestimmte 
Handlungsansätze und die Schaffung bedarfsgerechter Angebote bil-
den. Ebenso braucht es aber auch in der fallbezogenen Zusammenarbeit 
strukturierte Orte für kollegiale Fallbesprechung, die ein abgestimmtes 
Agieren vor Kriseneskalationen ermöglichen und dabei die unterschiedli-
chen Falldeutungen und Wahrnehmungsmuster einer methodisch struk-
turierten Fallbearbeitung zugänglich machen. Ferner stellt die Zusam-
menarbeit von Jugendhilfe und Schule in der Hilfeplanung und einer 
darauf abgestellten schulischen Förderplanung ein zentrales Element 
einzelfallbezogener Kooperation dar. Ebenso gilt es auszuloten, wie die 
Potentiale von Jugendhilfe und Schule in der Gestaltung der Zusam-
menarbeit mit Eltern besser genutzt werden können.

unterschiedliche 
Kooperationsorte 

gestalten

5.5 Kooperation von ungleichen Partnern. Was passiert, wenn sich die 
Schule zur Jugendhilfe hin öffnet?

Trotz aller Forderungen, die Zusammenarbeit von Schule und Jugend-
hilfe in einem partnerschaftlichen Verhältnis auf „gleicher Augenhöhe“ 
neu zu gestalten, dürfen qualitative und quantitative Unterschiede nicht 
aus dem Blick geraten. Nach wie vor handelt es sich bei der Jugend-
hilfe um einen subsidiären Leistungsbereich, der in Abhängigkeit von 
der kommunalen Haushaltslage, politischer Entscheidungen und örtli-
cher Bedarfslagen unter besonderen Legitimationsanforderungen steht. 
Ebenso begründungsbedürftig sind die fachlichen Standards, die im 
Spannungsfeld von knappen Mitteln und professionellen Anforderungen 
immer wieder zur Disposition stehen und in den Kommunen sehr unter-
schiedlich ausgestaltet werden.

Die schulische Situation stellt sich hier etwas anders dar. Neben einer 
höheren gesellschaftlichen Bedeutungszuschreibung hat die Schule ei-
nen eigenen Bildungs- und Erziehungsauftrag und landesweit einheitli-
che Standards. Da alle jungen Menschen im schulpfl ichtigen Alter eine 
Schule besuchen, aber nicht zwangsläufi g auch mit Jugendhilfe zu tun 
haben, treffen auch hier quantitativ ungleiche Partner aufeinander. 41 
Jugendämtern in Rheinland-Pfalz stehen 1600 allgemeinbildende Schu-
len als potentielle Kooperationspartner gegenüber. Auf der örtlichen 
Ebene soll ein Jugendamt mit 20 oder gar 40 Schulen kooperieren. Dem 
Jugendamt kommt hier deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil ihm 
die Planungs- und Gesamtverantwortung in einer Kommune obliegt und 
in jedem Fall von Hilfe zur Erziehung (§§ 27 ff SGB VIII), von Eingliede-
rungshilfe für seelisch behinderte oder davon bedrohte junge Menschen 
(§ 35a SGB VIII) und in Kinderschutzfragen für die Hilfeplanung ver-
antwortlich ist. Öffnen sich die Schulen hin zur Jugendhilfe, erreicht sie 
potentiell alle jungen Menschen in einem Gemeinwesen.

Daraus ergibt sich auch die Frage, unter welchen Rahmenbedingungen 
eine neue Verhältnisbestimmung von Schule und Jugendhilfe gelingend 
inszeniert werden kann. Damit soll allerdings nicht dem Totschlagargu-

die Kinder- u. 
Jugendhilfe als 

subsidiärer 
Leistungsbereich

einheitliche
Standards 
für Schulen

ungleiche Größen-
verhältnisse von 

Jugendhilfe
u. Schule

Welche Rahmen-
bedingungen 

sind erforderlich?



64
 ismInstitut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.

Qualifi zierte Kooperation von Jugendhilfe und Schule

ment Vorschub geleistet werden, dass Schule wie Jugendhilfe sich erst 
bewegen können, wenn mehr Geld und Personal vorhanden sind. Vie-
les lässt sich durch neue Schwerpunktlegungen und die Veränderung 
von Arbeitsabläufen auch ohne zusätzliche Mittel realisieren. Dabei 
darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass sich die kom-
munalen Voraussetzungen der Jugendhilfe höchst unterschiedlich dar-
stellen, mit großen Unterschieden bei den Infrastrukturangeboten und 
der personellen Ausstattung der Jugendämter zwischen Städten und 
Landkreisen (vgl. MASFG 2004). Der Aufbau von tragfähigen Koopera-
tionsstrukturen auf der Ebene der Kommunen (Stadt/Landkreis) und in 
den Sozialräumen wird häufi g nicht ohne zusätzliche personelle Res-
sourcen gehen können. Ebenso stellt sich auch auf der Schulseite die 
Anforderung, Kooperation als Aufgabe von Schule durch entsprechen-
de Rahmenbedingungen und personelle Ressourcen abzusichern. Die 
Gestaltung kooperativer Arbeitszusammenhänge wird letztlich auch 
neue Finanzierungsmodelle erforderlich machen, die einerseits die 
unterschiedliche Finanzstärke der Kommunen berücksichtigen (vgl. 
BMFSFJ 2005) und die strukturelle Kombination von Hilferessourcen 
in abgestimmten und gemeinsam verantworteten Konzepten ermögli-
chen (vgl. Beschluss der JMK vom 13./14.05.2004 und der KMK von 
03./04.06 2004).
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6. Kooperation durch Vereinbarungen: Möglichkeiten und 
 Grenzen von Kooperationsvereinbarungen
Es ist keineswegs dem Zufall geschuldet, dass nach der Diskussion ei-
ner breiten Fülle von inhaltlichen Themen an den drei Modellstandorten 
sehr schnell klar wurde, dass für die Zeit nach der Projektphase gere-
gelte Strukturen und Verfahren vorhanden sein müssen, um einerseits 
inhaltlich vertiefend weiter zu arbeiten und andererseits sicherzustellen, 
dass die Arbeitsergebnisse im Prozess umgesetzt und weiterentwickelt 
werden können. In den gemeinsamen Projektsitzungen vor Ort wie im 
Rahmen der Fortbildung konnten nur exemplarisch die drängendsten 
Handlungsbedarfe aufgearbeitet werden. Die Bearbeitung inhaltlicher 
Themen wurde in der zweiten Projekthälfte von der Klärung struktureller 
Fragen abgelöst. Ziel an den drei Modellstandorten war es, über eine 
Kooperationsvereinbarung den Rahmen für die weitere Arbeit zu schaf-
fen. Zudem sollte über das Modellprojekt sichergestellt werden, dass 
über die örtliche Ebene hinaus auch das fachlich zuständige Ministerium 
und die Schulaufsicht eingebunden werden, damit die Implementierung 
der Arbeitsergebnisse auch bei Schulen möglich wird, die nicht an dem 
Projekt beteiligt waren. Letztlich sollten über die Kooperationsvereinba-
rungen die Ergebnisse kommunal- und landespolitisch abgesichert wer-
den, damit ein verbindlicher und von allen Beteiligten getragener Rah-
men entsteht.

Strukturen 
schaffen durch 
Vereinbarungen

6.1 Was soll in Kooperationsvereinbarungen geregelt werden?

Kooperationsvereinbarungen sind nicht mehr und nicht weniger wie die 
verbindliche Festlegung von:

•   gemeinsamen Zielperspektiven (Weshalb soll kooperiert werden? Was 
will man durch Kooperation erreichen, was ohne Kooperation nicht er-
zielt werden könnte? Was sind die Leitlinien für das gemeinsame Han-
deln? Wie wollen die Beteiligten miteinander umgehen?),

•   einem eingrenzbaren Gegenstandsbereich (Worauf soll sich die Koo-
peration beziehen bzw. auch nicht?),

•   Kompetenzen und Zuständigkeiten (Was “liegt“ im Verantwortungs-
bereich der jeweiligen Kooperationspartner? Was soll gemeinsam 
bearbeitet werden? Wer ist für die Umsetzung und Überprüfung der 
Arbeitsergebnisse verantwortlich?),

•   Arbeitsstrukturen und -prozessen•   Arbeitsstrukturen und -prozessen•    (Mit welchen konkreten Mitteln soll 
die Umsetzung der Ziele erreicht werden? Was ist fachlich und metho-
disch erforderlich? Welche Gremienstrukturen sind notwendig, um die 
Zusammenarbeit zu gestalten?),

•   Rahmenbedingungen (Welche Ressourcen stellen die Kooperations-
partner für die gemeinsame Arbeit zur Verfügung?).
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von Kooperations-
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6.2 Worauf zielen Kooperationsvereinbarungen?

Kooperationsvereinbarungen stehen in der Regel am Ende eines ge-
meinsamen Arbeitsprozesses und beinhalten weniger dezidiert inhaltli-
che Debatten als vielmehr Kernaussagen zu Zielen, Strukturen und Pro-
zessen. Kooperationsvereinbarungen zielen auf die folgenden Punkte:

•   Herstellung eines Mindestmaß an Transparenz, d.h. an Wissen über 
den jeweiligen Kooperationspartner bzw. enthalten Vereinbarungen, 
wie das notwendige Maß an Transparenz hergestellt werden kann (Be-
nennung von Ansprechpersonen, Austausch von Materialien, gemein-
samen Fortbildungen, Einrichtung von Arbeitsgruppen etc.).

•    Klarheit in der gemeinsamen Orientierung bei Beibehaltung von Flexi-Klarheit in der gemeinsamen Orientierung bei Beibehaltung von Flexi-Klarheit
bilität und situationsangemessenen Handlungsspielräumen. Die Kunst 
besteht darin, ein mittleres Abstraktionsniveau zu fi nden, das einerseits 
verbindliche Standards vorgibt, aber andererseits genügend Gestal-
tungsräume zulässt, damit die vielfältigen praktischen Anforderungen 
befördert und nicht durch enge Rahmenvorgaben behindert werden.

•   Verbindlichkeit, damit über die Klärung struktureller Fragen die prakti-
sche Arbeit vor Ort (im Fall, im Projekt, in Gremien) von allen Grund-
satzangelegenheiten entlastet und verlässliche Rahmenvorgaben be-
stehen, die nicht immer von neuem diskutiert werden müssen.

•   Nützlichkeit und die Integration in die alltäglichen Arbeitsroutinen. Nur 
wenn sich aus der Umsetzung der Vereinbarung auch positive Effekte 
für die Kooperationspartner in einem überschaubaren Zeitrahmen er-
geben und eingepasst sind in die Arbeitsroutinen (Gegenteil: Koopera-
tion als Zusatzleistung) erhalten die Vereinbarungen auch Geltung und 
Anerkennung in der Praxis.

•    Wechselseitigkeit der Perspektiven, damit sich die Interessen, Aufga- Wechselseitigkeit der Perspektiven, damit sich die Interessen, Aufga- Wechselseitigkeit
ben und Funktionen der Kooperationspartner gleichberechtigt wieder-
fi nden (Gegenteil: einseitige Aufgabenzuschreibung).

•   Prozessorientierung durch die kontinuierliche Überprüfung und Fort- Prozessorientierung durch die kontinuierliche Überprüfung und Fort- Prozessorientierung
schreibung der Vereinbarung und der Anpassung an veränderte Auf-
gaben und Rahmenbedingungen.

•   Verständigung und Verständigung und Verständigung Aushandlung, nicht nur in der Formulierung des 
Schriftstücks, sondern auch in der Ausgestaltung des gemeinsamen 
Arbeitsprozesses, der immer auch hierarchieebenübergreifend gestal-
tet werden muss. Eine Implementierung von Vereinbarungen im top-
down-Verfahren ist ebenso wenig hilfreich, wie ein urwüchsiges bot-
tom-up, das schwer zu generalisierbaren Ergebnissen führt.

Insofern sind Kooperationsvereinbarungen immer nur ein Mittel zum 
Zweck. Ihre zentrale Leistung besteht darin, dass über geklärte Struktu-
ren ein Handlungsrahmen für die Kooperationspartner entsteht, in dem 
antizipierte Konfl iktpotentiale im Vorgriff bearbeitet werden und innovati-
ve Potentiale in den Mittelpunkt rücken können. Kooperationsvereinba-
rungen zur Gestaltung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule 
sind deshalb notwendig, weil:
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•   das gemeinsame Handlungsfeld bislang wenig strukturiert und auch 
noch nach wie vor konfl iktreich ist,

•   die politischen und fachlichen Erwartungen hoch und überfordernd 
sind und auch die Grenzen von Kooperation deutlich gemacht werden 
müssen,

•   es zwar einen allgemeingültigen Kooperationsauftrag für beide Seiten 
gibt, dieser aber vor Ort konkretisiert und erarbeitet werden muss,

•   die unterschiedlichen Zuständigkeiten von kommunaler Ebene (Ju-
gendhilfe) und Landesebene (Schule) gänzlich neue Strukturelemen-
te erforderlich machen, damit die Zusammenarbeit vor Ort überhaupt 
gelingen kann.

Noch ist ungeklärt, wie das öffentlich verantwortete Gesamtsystem von 
Bildung, Betreuung und Erziehung in den Kommunen geplant und ge-
steuert werden kann. Hier zeigt sich eine offene und gestaltbare Entwick-
lungsperspektive, die in eine landesweite Innovationskultur eingebettet 
werden muss. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung verdichten sich wie 
unter einem Brennglas alle ungeklärten Zusammenarbeitsfragen sowie 
weitreichende Hoffnungen in fachlicher (Stärkung von Prävention, So-
zialraumorientierung) wie ökonomischer Hinsicht (Einsparungen durch 
weniger eingriffsintensive Hilfen).

Hier nachfolgend wird im zweiten Teil der Arbeitshilfe eine Mustervorlage 
für eine Kooperationsvereinbarung vorgestellt, die sich auf eine kom-
plementäre Verhältnisbestimmung von Jugendhilfe und Schule bezieht 
und ausgewählte Inhalte aus dem Bereich der Hilfen zur Erziehung zum 
Gegenstand geregelter Zusammenarbeitsformen macht.
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Teil II

Mustervorlage und Arbeitshilfe zur Ausgestaltung 

von Kooperationsvereinbarungen von Jugendhilfe und 

Schule im (Vor-)Feld der Hilfen zur Erziehung
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0. Überblick und Lesehinweise

Das nachfolgende Kapitel versteht sich als Mustervorlage und Arbeits-
hilfe und basiert auf den Ergebnissen des Modellprojektes. In dieser 
Mustervorlage wurden alle Themen aus den Modellstandorten zusam-
mengeführt und übergreifende Elemente ergänzt. Aufgrund der The-
menfülle, die die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule im (Vor-) 
Feld der Hilfen zur Erziehung umfasst, fi nden sich in der Mustervorla-
ge nur jene Aspekte, die von genereller und überregionaler Bedeutung 
sind. Bestimmte Themenbereiche und spezielle Fragestellungen (wie 
z.B. die Gestaltung von Übergängen bei Grundschulen, Umgang mit 
Teilleistungsstörungen) mussten ausgeklammert werden, da sonst der 
Rahmen gesprengt würde bzw. hierzu gesonderte Vereinbarungen not-
wendig sind. Auch schulartspezifi sche Fragestellungen wurden nicht 
berücksichtigt. So ist es durchaus denkbar und sinnvoll, dass für die Zu-
sammenarbeit mit Grundschulen andere inhaltliche Schwerpunkte ver-
einbart werden als mit Berufsbildenden- oder Förderschulen. Dennoch 
lässt sich die Arbeitshilfe für die Ausarbeitung von Kooperationsverein-
barungen mit allen Schularten verwenden, da sich die Ausgangsfrage 
„Was tun mit jungen Menschen, die Probleme haben und Probleme ma-
chen“ nicht unterscheidet und auch die strukturellen Regelungsbedarfe 
und Lösungsansätze für die verbesserte Zusammenarbeit von Jugend-
hilfe und Schule ähnlich sind. Die nachfolgende Vorlage versteht sich 
als Arbeitshilfe, die einerseits vor Ort Hinweise und Anregungen geben 
kann, dort allerdings einer weiteren Diskussion und Beratung bedarf.

1.   Aufgrund einer landesweit sehr heterogenen Jugendhilfeinfrastruk-
tur, die in der Verantwortung der Landkreise und Städte liegt, kann 
diese Mustervorlage nur Empfehlungs- und Beispielcharakter haben. 
Aufgrund der Vielfalt von Angeboten in den Kommunen, unterschied-
licher sozialstruktureller Voraussetzungen und Handlungsbedarfen 
empfi ehlt sich eine Anpassung an die je spezifi schen Voraussetzun-
gen in den rheinland-pfälzischen Jugendamtsbezirken und eine An-
bindung an bereits bestehende Kooperationsstrukturen.

2.   Eine einfache Übertragung der Mustervorlage ist auch deshalb nicht 
empfehlenswert, da es sich hierbei um das Ergebnis eines Diskussi-
ons- und Aushandlungsprozesses handelt. „Papier ist geduldig“ und 
muss im Hinblick auf die Gestaltung von Praxisentwicklungsprozes-
sen mit Sinn und örtlichen Anschlussmöglichkeiten gefüllt werden. 
In der Mustervorlage werden zwar konkret Lösungsvorschläge un-
terbreitet, um die Kooperation von Jugendhilfe und Schule zu ver-
bessern. Diese werden allerdings durch Leitfragen für Jugendhilfe 
und Schule eingeleitet, die es vor Ort zu diskutieren und im Rahmen 
von Vereinbarungen konkret auszuformulieren gilt. Insofern stellt die 
Mustervorlage eine Arbeitshilfe dar, um vor Ort einen Dialog zwischen 
Jugendamt, freien Trägern der Jugendhilfe und Schulen initiieren und 
ausgestalten zu können. Dabei muss das „Rad“ nicht neu erfunden 
und vieles kann sicherlich übernommen werden. Die Mustervorlage 
ist allerdings kein Ersatz für die Klärung von Zielen, Handlungsan-
sätzen und konkreten Entwicklungsschritten, die von den Kooperati-

Eingrenzung der 
Themen für die 
Vereinbarung

Anpassung 
an die örtlichen 

Voraussetzungen

die Vereinbarung 
als Ergebnis von 

Diskussions-
prozessen



70
 ismInstitut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.

Qualifi zierte Kooperation von Jugendhilfe und Schule

onspartnern gemeinsam erarbeitet und kontinuierlich fortgeschrieben 
werden.

3.   Die Ausgestaltung einer Kooperationsvereinbarung umfasst zudem 
verschiedene Ebenen, die nur vor Ort konkretisiert werden können. 
Zum einen gibt es bestimmte Themen und Verfahrensschritte, die 
schwerpunktmäßig zwischen Jugendamt und der ADD vereinbart 
werden müssen (z.B. strukturelle Kooperationsfragen). Davon zu un-
terscheiden sind konkrete Vereinbarungen und Arbeitsabsprachen, 
die zwischen dem Jugendamt, ggf. freien Trägern der Jugendhilfe und 
den Einzelschulen getroffen werden müssen und sich an den jewei-
ligen Handlungsbedarfen und Rahmenbedingungen vor Ort orientie-
ren. Diese konkreten Absprachen können in der vorliegenden Arbeits-
hilfe nicht berücksichtig oder vorweg genommen werden. 

Die nachfolgende Mustervorlage und Arbeitshilfe gliedert sich in fünf Be-
reiche:

1.   In der Präambel erfolgt zunächst eine knappe Beschreibung, worauf 
sich die Kooperationsvereinbarung beziehen kann, was sie leisten 
soll und was die Grundgedanken sein können, die für Schule und 
Jugendhilfe handlungsleitend sind.

2.   Daran anschließend werden beispielhaft Ziel, das Selbstverständnis 
der Kooperationspartner sowie Leitlinien für die Kooperation darge-
stellt, die den allgemeinen Handlungsrahmen skizzieren können.

3.   Den Schwerpunkt der Vereinbarung bilden inhaltliche Ansatzpunkte 
entlang konkreter Beispiele aus der Praxis zur Gestaltung fallbezoge-
ner Kooperation, mit der Benennung struktureller Voraussetzungen, 
ausgewählter Handlungsfelder und methodischer Vorgehensweisen.

4.   Vervollständigt wird die Mustervorlage durch Vereinbarungsvorschlä-
ge zur Gestaltung fallübergreifender, sozialräumlich ausgerichteter 
und kreis-/stadtweiter Kooperationen von Jugendhilfe und Schule ent-
lang der Beschreibung von Ansatzpunkten, Gremienstrukturen und 
Planungselementen, die diese inhaltlich und strukturell füllen.

5.   Die Mustervorlage schließt mit Empfehlungen zur Überprüfung und 
Fortschreibung der Vereinbarung.

Zuständigkeiten
u. Ebenen

Gliederung
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Allgemeine Grundsätze, Ziele und Handlungsrahmen der 
Kooperationsvereinbarungen von Jugendhilfe und 

Schule

1.  Präambel

Die Kinder- und Jugendhilfe sowie Schu-
len tragen eine erhebliche Verantwortung 
in der Ausgestaltung günstiger Sozialisa-
tionsbedingungen für die nachwachsende 
Generation. Die Erziehung der Kinder und 
Jugendlichen ist das natürliche Recht der 
Eltern. Aufgrund rascher gesellschaftlicher 
Veränderungsprozesse und wachsender 
Anforderungen, die an Familien und junge 
Menschen gestellt werden, gewinnen Schu-
le und die Kinder- und Jugendhilfe bei der 
Gestaltung von Bildungsprozessen, der Un-
terstützung von Familien und jungen Men-
schen und beim Ausgleich sozialer Benach-
teiligungen zunehmend an Bedeutung.
Schulen wie die Kinder- und Jugendhilfe 
richten sich mit ihren je unterschiedlichen 
Aufträgen, Angeboten und Handlungsan-
sätzen an ein und dieselbe Zielgruppe. Aus 
diesem Grund ist es geboten, dass die Auf-
gaben und Arbeitsfelder beider Systeme 
besser miteinander vernetzt und ihre jewei-
ligen Kapazitäten und Kompetenzen aufein-
ander abgestimmt werden.
Besonderer Handlungsbedarf zeigt sich 
dabei bei jenen jungen Menschen, die von 

sozialer Benachteilung betroffen sind, eine 
entsprechende Erziehung in der Familie 
nicht (ausreichend) gewährleistet ist oder 
eine seelische Behinderung droht bzw. ein-
getreten ist. In diesen Fällen müssen die 
Kinder- und Jugendhilfe und Schulen eng 
zusammenarbeiten, um möglichst frühzeitig 
adäquate Hilfen anbieten (Prävention), im 
Hilfeprozess abgestimmte Angebote entwi-
ckeln und Bildungs- und Hilfeprozesse er-
folgreich gestalten zu können.
Eine bessere Zusammenarbeit nutzt vor al-
lem den jungen Menschen und Eltern, aber 
auch den Schulen und der Kinder- und Ju-
gendhilfe, indem die gemeinsame Verant-
wortung für die nachwachsende Generation 
auch praktisch realisiert wird.
Dieser Leitidee verpfl ichtet, setzen die Ko-
operationspartner die nachfolgend darge-
stellten Elemente einer besseren Zusam-
menarbeit um, achten auf ihre Einhaltung, 
überprüfen im partnerschaftlichen Dialog 
weitere Entwicklungsperspektiven und 
schreiben die Vereinbarung regelmäßig fort.
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2.  Die gemeinsamen Ziele von Jugendhilfe und Schule

 Stärkung der gemeinsamen Verantwortung von Jugendhilfe und Schule für die 
nachwachsende Generation 

Die Bedingungen des Aufwachsens von jun-
gen Menschen und für familiäre Erziehung 
haben sich nachhaltig verändert. Damit ge-
hen nicht nur neue Chancen und Freiheiten 
einher, sondern auch wachsende Bewälti-
gungsanforderungen, die in gemeinsamer 
Verantwortung von Jugendhilfe und Schule 
unterstützt werden müssen, um soziale Be-
nachteiligungen und Bildungsbenachteili-
gung zu vermeiden. Die Übernahme einer 
gemeinsamen Verantwortung ist insbeson-

dere da erforderlich, wo sich ungünstige 
Sozialisationsbedingungen abzeichnen und 
sich daraus Konsequenzen für die Persön-
lichkeitsentwicklung und den Bildungspro-
zess ergeben. Ein abgestimmtes Angebot 
von Jugendhilfe und Schule zielt darauf, die 
Erziehungskompetenz der Eltern zu stär-
ken, die Bildungskompetenzen der jungen 
Menschen zu fördern und günstige Soziali-
sationsbedingungen zu schaffen.

Jugendhilfe und Schule erarbeiten ein gemeinsames Bildungsverständnis

Bildung ist ein zentraler Bestandteil gesell-
schaftlicher Entwicklung, Voraussetzung für 
die Gestaltung des individuellen Lebens, 
eines demokratischen Gemeinwesens und 
der wirtschaftlichen Strukturen und Prozes-
se (Verhältnisse). Bildungsprozesse, als de-
ren Subjekte sich Kinder und Jugendliche 
zunehmend erweisen sollen, fi nden an un-
terschiedlichen Orten statt, lassen sich zeit-
lich und räumlich nicht voneinander trennen 
und sind aufeinander verwiesen. Dadurch 
rückt die individuelle Bildungsbiographie in 
den Mittelpunkt und die Frage, welchen Bei-

trag Schule und Jugendhilfe in einem abge-
stimmten Zusammenspiel der unterschiedli-
chen Lern- und Lebensorte leisten können, 
um die kognitiven, sozialen und emotionalen 
Fähigkeiten von jungen Menschen zu fördern 
und zu unterstützen. Dazu ist es erforderlich, 
das Jugendhilfe und Schule ihr jeweiliges 
Bildungsverständnis darstellen, im Dialog 
ein gemeinsames Bildungsverständnis ent-
wickeln und darauf basierend gemeinsame 
Handlungsansätze entwickeln.

Die unterschiedlichen lebensweltlichen/ so-
zialräumlichen Gegebenheiten prägen in 
erheblicher Weise die Voraussetzungen für 
Bildung und Erziehung, stellen förderliche 
oder auch hinderliche Bedingungen zur Be-
arbeitung von Bewältigungsaufgaben dar 
und sind ein zentraler Bezugspunkt für das 
Aneignungsverhalten und die sozialen Ge-
staltungsmöglichkeiten junger Menschen. 
Der Stadtteil, das Dorf und auch die Schu-
le beschreiben diese lebensweltlichen und 
sozialräumlichen Rahmenbedingungen von 

jungen Menschen. Die stärkere Orientie-
rung an den lebensweltlichen/ sozialräum-
lichen Rahmenbedingungen und Ressour-
cen kennzeichnet eine zentrale Reformlinie 
der Jugendhilfe. Auch Schulen suchen den 
Anschluss an die Alltagserfahrungen und 
sozialen Netze von jungem Menschen. „Le-
bensweltorientierung“ stellt damit eine ver-
bindende Brücke in den Reformbestrebun-
gen von Jugendhilfe und Schule dar, die es 
weiter zu konkretisieren gilt.

 „Lebensweltorientierung“ als gemeinsamer Handlungsrahmen von Schule und 
Jugendhilfe
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Stärkung von Prävention durch Kooperation

Lebenslagen und Bewältigungsprobleme 
von jungen Menschen werden häufi g schon 
sehr früh in Schulen sichtbar, oftmals noch 
bevor Angebote der Jugendhilfe gemacht 
werden können. In vielen Fällen erreichen 
Beratungs-, Unterstützungs- und Hilfean-
fragen die Jugendhilfe erst sehr spät, dann, 
wenn sich Probleme verfestigt haben oder 
in Krisensituationen eskalieren. Durch eine 
engere Kooperation von Jugendhilfe und 

Schule soll die präventive Ausrichtung bei-
der Institutionen gestärkt werden. Durch eine 
wechselseitige Einbindung und Nutzung der 
jeweiligen Kompetenzen kann frühzeitiger 
auf Problemlagen einzelner junger Men-
schen oder bestimmter Gruppen mit ent-
sprechenden Angeboten in und außerhalb 
von Schule reagiert werden. Dadurch sollen 
intervenierende Hilfen ebenso vermieden 
werden wie Misserfolge in der Schule.

Integration durch Kooperation

Schule wie Jugendhilfe verfügen über ein 
ausdifferenziertes Spektrum an Förder-, 
Unterstützungs- und Hilfeangeboten. Die-
se Spezialisierung führt häufi g dazu, das 
unterschiedliche Angebote unkoordiniert 
nacheinander und nebeneinander folgen, 
verbunden mit Zuständigkeitswechseln so-
wie Hilfe- und Institutionenkarrieren. Die 
zeitliche und räumliche Trennung von För-
der- und Unterstützungsangeboten kann zu-
dem stigmatisierend wirken. Durch die en-

gere Zusammenarbeit von Jugendhilfe und 
Schule wird eine stärkere Integration und in-
haltliche Verzahnung von Förder-, Unterstüt-
zungs- und Hilfeangeboten am Ort Schule 
angestrebt, um junge Menschen möglichst 
lange in ihren sozialen und schulischen Be-
zugssystemen halten zu können, Ausgren-
zung und Stigmatisierung zu vermeiden und 
den individuellen Förderbedarfen Rechnung 
zu tragen.

Transparenz durch Kooperation

Schule und Jugendhilfe haben sich lange 
Zeit weitgehend unabhängig voneinan-
der entwickelt, so dass für Außenstehende 
die komplexen Strukturen beider Systeme 
kaum mehr bekannt und nachvollziehbar 
sind. Was die Aufgaben, Kompetenzen und 
Angebote der Jugendhilfe auszeichnet, ist 
für Lehrer und Lehrerinnen ebenso unklar, 
wie für Fachkräfte der Jugendhilfe die diffe-
renzierte schulische Struktur. Daraus erge-

ben sich Zugangsbarrieren, überfordernde 
Erwartungen und sehr späte wechselseitige 
Kontaktaufnahmen. Durch eine intensivere 
Kooperation soll die wechselseitige Informa-
tionstransparenz erhöht, ein Einblick in die 
Arbeitsfelder des jeweils anderen ermöglicht 
und dadurch eine gezielte Nutzung der je-
weiligen Kompetenzen und Ressourcen be-
fördert werden.

Die Stärkung von Beteiligungsmöglichkeiten von jungen Menschen und Eltern 
durch Kooperation

Erfolgreiche Hilfe- und Bildungsprozesse er-
fordern eine aktive Einbindung von jungen 
Menschen und Eltern. Nur wenn es gelingt, 
an ihre Selbstkonzepte und Alltagserfahrun-
gen anzuschließen, sie Mitgestaltungs- und 
Mitwirkungsmöglichkeiten erhalten und dar-
aus die Erfahrung von Selbstwirksamkeit 

erwächst, können Hilfe- und Bildungspro-
zesse gelingend gestaltet werden. Für die 
Kinder- und Jugendhilfe ist Beteiligung im 
Hilfeprozess und bei der Angebotsgestal-
tung konstitutiv. Auch in der Schule sind Be-
teiligungsmöglichkeiten in einem strukturier-
ten Rahmen vorgesehen. Die Bearbeitung 
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der Frage, wie junge Menschen und Eltern 
zu aktiver Mitwirkung gewonnen werden 
können und über welche Kompetenzen und 

Erfahrungen hier beide Institutionen verfü-
gen, soll in Kooperationsprozessen beför-
dert werden.

Hilfeplanung in Kooperation

Junge Menschen, die „Schwierigkeiten ma-
chen“, sind zumeist solche, die „Schwierig-
keiten haben“. Gerade in diesen Fällen ist 
über den gesamten Hilfeprozess eine ab-
gestimmte Zusammenarbeit erforderlich, da 
soziale und familiale Probleme von schu-
lischen Problemen nicht zu trennen sind. 
Über eine intensivere Kooperation sollen die 
Diagnoseinstrumente und -verfahren bei-
der Institutionen besser aufeinander abge-

stimmt werden, über kollegiale Fallberatung 
sollen gemeinsame Lösungsstrategien für 
den Fall entwickelt und über die Beteiligung 
von Schule in der Hilfeplanung sollen ge-
meinsam Hilfeangebote umgesetzt werden. 
Dazu gehört auch, dass die Ansätze der Hil-
fe- und Förderplanung stärker aufeinander 
bezogen werden.

Bedarfsgerechte und fl exible Angebote in Kooperation entwickeln

Eine stärkere Orientierung von Schule und 
Jugendhilfe an den individuellen, familiären 
und lebensweltlichen Bezugssystemen und 
Bewältigungsaufgaben von jungen Men-
schen hat auch Konsequenzen für die Aus-
gestaltung von Hilfe- und Unterstützungs-
angeboten. Bislang folgen Jugendhilfe und 
Schule vor dem Hintergrund rechtlicher 
Zuständigkeiten und fi nanzieller Möglichkei-
ten ihrer je eigenen Logik. Der Blick auf die 
Bedarfslagen von jungen Menschen zeigt 
allerdings, dass sich Problemlagen zuneh-

mend weniger in versäulte Zuständigkeiten 
aufsplitten und sinnvoll bearbeitet lassen. 
Durch eine intensivere Kooperation sollen 
in gemeinsamer Verantwortung von Schule 
und Jugendhilfe bedarfs- und zielgruppen-
orientierte Angebote entwickelt werden, die 
einem ganzheitlichen Hilfe- und Bildungs-
verständnis folgen. Hierzu müssen ggf. auch 
neue Finanzierungsstrukturen geschaffen 
werden, die eine Umsetzung von kooperati-
ven Arbeitsansätzen befördern.

Kooperative Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung

Bei der Jugendhilfeplanung handelt es sich 
um das zentrale fachliche und fachpolitische 
Steuerungsinstrument der kommunalen Kin-
der- und Jugendhilfe. Unter Beteiligung von 
jungen Menschen und Eltern sowie der frei-
en Träger der Jugendhilfe werden vor dem 
Hintergrund sozialräumlicher Bedarfslagen 
Planungsprozesse initiiert, kontinuierlich 
überprüft und fortgeschrieben und in fach-
politische Aushandlungsprozesse rückge-
bunden. Bei der Schulentwicklungsplanung 
in der Verantwortung des Schulträgers geht 
es eher um Aspekte der quantitativen Ver-
sorgung mit Schulplätzen, Raumbedarf und 

Ausstattungsstandards. Aus einer engeren 
inhaltlichen Verzahnung von Jugendhilfe 
und Schule ergeben sich auch Kooperati-
onsanlässe für die Jugendhilfe- und Schul-
entwicklungsplanung. Wird die Schule stär-
ker ein Bestandteil des Gemeinwesens und 
ein Ort für Jugendhilfeangebote, ergeben 
sich daraus auch Konsequenzen für die 
räumliche Ausgestaltung von Schule und 
die Einbindung schulbezogener Planungen 
in die sozialräumliche Jugendhilfeplanung. 
Die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und 
Schule soll auch auf der Planungsebene zu-
sammengeführt werden.
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Jugendhilfe- und Bildungspolitik auf kommunaler Ebene gestalten

Eine intensive Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule erfordert auch eine jugendhilfe- 
und bildungspolitische Rahmung. Aufgrund 
der unterschiedlichen Zuständigkeiten von 
Land und Kommunen sollen Möglichkeiten 
gesucht werden, wie beide Politikebenen 
besser aufeinander abgestimmt und da-

durch kooperationsförderliche Strukturen 
entwickelt werden können. Darin besteht ein 
aktiver Beitrag zum Abbau von sozialer Be-
nachteiligung und von Bildungsbenachteili-
gung.

3.  Selbstverständnis der Kooperationspartner und Handlungs-
rahmen für eine intensivere Zusammenarbeit

Eine partnerschaftliche Kooperation von Jugendhilfe und Schule basiert auf einem klaren 
Aufgabenprofi l, einem transparenten Selbstverständnis und geregelten Zuständigkeiten.

3.1  Die Kinder und Jugendhilfe: Aufgaben und Selbstverständnis

Bei der Kinder- und Jugendhilfe handelt es 
sich um einen zentralen Bestandteil der so-
zialen Infrastruktur einer Kommune. Die An-
gebote der Kinder- und Jugendhilfe zielen 
darauf, junge Menschen in ihrer Entwicklung 
zu fördern, zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
zu erziehen und soziale Benachteiligungen 
zu vermeiden und abzubauen. Eltern wer-
den dabei beraten und unterstützt. Zu den 
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe ge-
hört ebenso, dass Kinder und Jugendliche 
vor Gefahren und Gefährdungen geschützt 
werden. Die Kinder- und Jugendhilfe soll 
insgesamt dazu beitragen, positive Lebens-
bedingungen für junge Menschen und ihre 
Familien zu erhalten und zu schaffen (§ 1 
SGB VIII).
Die Kinder- und Jugendhilfe verfügt über 
eine differenzierte Angebotsstruktur, die 
von den Kindertagesstätten über Beratung-
sangebote bis hin zu den Hilfen zur Erzie-

hung reicht (§ 2 SGB VIII). Die Angebote 
und Leistungen der Kinder- und Jugendhil-
fe werden überwiegend von freien Trägern 
erbracht, die über eine Vielfalt von Inhalten, 
Methoden und Arbeitsformen verfügen, um 
dadurch auch den unterschiedlichen Wert-
orientierungen und Wahlmöglichkeiten von 
jungen Menschen und Eltern Rechnung zu 
tragen (§§ 3, 5 SGB VIII).
Die Gesamt- und Planungsverantwortung 
für die Ausgestaltung eines bedarfsgerech-
ten Angebotes liegt beim öffentlichen Trä-
ger der Jugendhilfe (Jugendamt) (§§ 79, 80 
SGB VIII). Zu den Grundsatzprinzipien der 
Kinder- und Jugendhilfe gehört, dass junge 
Menschen und Eltern an allen sie betreffen-
den Entscheidungen sowohl im Hilfeprozess 
wie bei infrastrukturellen Planungsprozessen 
beteiligt werden (§§ 8, 36, 80 SGB VIII). Die 
Zusammenarbeit mit Schulen ist im Kinder- 
und Jugendhilfegesetz rechtlich normiert (§ 
81 SGB VIII).

Zum Bildungsverständnis der Kinder- und Jugendhilfe

Die Kinder- und Jugendhilfe unterstützt, för-
dert und schafft Gelegenheitsstrukturen für 
non-formale Bildungsprozesse. Allen An-
geboten ist gemeinsam, dass sie über ein 
hohes Maß an individuellen Gestaltungs-

möglichkeiten verfügen und je nach Hand-
lungsfeld ihre Schwerpunkte im Bereich der 
Persönlichkeitsbildung, der sozialen, kultu-
rellen oder politischen Bildung haben.
Im Bereich der Hilfen zur Erziehung zielen 
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ihre Leistungen auf: 1.) die Absicherung 
elementarer Grundbedürfnisse und Schutz 
als Voraussetzung für Subjektbildung und 
formale Bildung; 2.) Hilfe zur Lebensbewälti-
gung und Persönlichkeitsentwicklung bei der 
Bearbeitung kritischer Lebensereignisse als 
Bestandteil von Lebensbildung; 3.) die Bear-

beitung der sozialen Dimensionen von Lern-
benachteiligungen sowie die Bereitstellung 
schulbezogener Hilfen und 4.) die Schaffung 
von Gelegenheitsstrukturen für soziales Ler-
nen durch die Vernetzung unterschiedlicher 
Lebens- und Lernorte.

3.2  Die Schule: Aufgaben und Selbstverständnis

Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus 
dem Recht des jungen Menschen auf För-
derung seiner Anlagen und der Erweiterung 
seiner Fähigkeiten sowie aus dem Anspruch 
von Staat und Gesellschaft an Bürger und 
Bürgerinnen zur Wahrnehmung von Rech-
ten und der Übernahme von Pfl ichten. Die 
Schule erzieht zu Selbstbestimmung, zu 
selbständigem Urteil und eigenverantwort-

lichem Handeln und vermittelt Kenntnisse 
und Fertigkeiten mit dem Ziel, die freie Ent-
faltung der Persönlichkeit und die Orientie-
rung in der modernen Welt zu ermöglichen, 
Verantwortung für Natur und Umwelt zu för-
dern sowie zur Erfüllung der Aufgaben in 
Staat, Gesellschaft und Beruf zu befähigen 
(§ 1 Abs. 2 SchulG).

Das Bildungsverständnis von Schule

Deshalb hat die Schule einen umfassenden 
Bildungs- und Erziehungsauftrag. Indem die 
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkei-
ten auf die Fähigkeit und Bereitschaft zum 
Engagement in Staat, Gesellschaft und Be-
ruf und zur Teilhabe am gesellschaftlichen 
und kulturellen Leben zielt, stellt sie die 
Persönlichkeitsentwicklung jeder einzelnen 
Schülerin und jedes einzelnen Schülers ins 
Zentrum ihrer Arbeit.
Jede Schulart und jede Schule ist der indi-
viduellen Förderung der Schülerinnen und 

Schüler verpfl ichtet. Alle Maßnahmen der 
Leistungs- und Neigungsdifferenzierung wie 
auch die sonderpädagogische Förderung 
durch Prävention und integrierte Förder-
maßnahmen tragen diesem Ziel Rechnung. 
Schüler und Schülerinnen werden in schu-
lische Meinungsbildungs- und Entschei-
dungsfi ndungsprozesse eingebunden (§ 10 
Abs.1 SchulG). Die Zusammenarbeit mit der 
Kinder- und Jugendhilfe ist im Schulgesetz 
verankert (§ 19 SchulG)

3.3  Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Jugendhilfe und Schule
produktiv nutzen

Jugendhilfe und Schule organisieren Bil-
dungs- und Erziehungsprozesse für diesel-
ben Kinder und Jugendliche. Beide Institu-
tionen werden dabei mit den Lebenslagen, 
den individuellen Fähigkeiten und Bewäl-
tigungsaufgaben sowie den sozialräumli-
chen und familialen Voraussetzungen der 
jungen Menschen konfrontiert, auf die sich 
Bildungs-, Erziehungs- und Hilfe-/ Förderan-
sätze beziehen müssen.
Die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe 

orientieren sich an den individuellen und 
sozialräumlichen Bedarfslagen von jungen 
Menschen und Familien. Sie werden in der 
Regel freiwillig in Anspruch genommen und 
durch eine umfassende Beteiligung reali-
siert. Dabei stehen nicht die Defi zite und 
normabweichenden Verhaltensmuster von 
jungen Menschen im Zentrum von Förder- 
und Hilfeangeboten, sondern die individu-
ellen Bewältigungsstrategien und Ressour-
cen, die es zu stärken und normalisieren gilt. 
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Die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe 
zielen auf Integration und auf Ausgleich so-
zialer Benachteiligungen.
Die Schule hat einen verfassungsrechtli-
chen und gesetzlichen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag. Dem Recht der Schülerin-
nen und Schüler auf Bildung und Erziehung 
entspricht die Pfl icht, vom schulischen Bil-
dungs- und Erziehungsangebot, d.h. durch 
Mitarbeit und Leistungsbereitschaft, verant-
wortlich Gebrauch zu machen (§ 3 SchulG). 
Zwar gehören Integration und der Ausgleich 
von individuellen Lern- und Leistungspro-
blemen zu den Aufgaben der Schule, aber 
durch die Bewertung von Lernleistungen 
und der Vergabe von unterschiedlich bewer-
teten Abschlüssen, erfüllt die Schule auch 
Funktionen der gesellschaftlichen Differen-
zierung und der Vergabe gesellschaftlicher 
Positionen (Allokation).
Aus diesen unterschiedlichen Aufträgen und 
Selbstverständnissen von Jugendhilfe und 
Schule ergeben sich Spannungsfelder, die 
Schule und Jugendhilfe zum Teil in unter-
schiedlicher Weise betreffen:

-  „Freiwilligkeit – Pfl icht“;

-  „Beteiligung – curriculare Vorgaben“;

-    „Biographieorientierung – übergeordnete 
Bildungsziele“;

-   „normabweichendes Verhalten als Be-
wältigungsstrategie – Störung des Unter-
richts“;

-   „Ausgleich von Benachteiligung – Diffe-
renzierung durch Zertifi zierung“.

Diese Spannungsfelder zeigen sich beson-
ders deutlich im Bereich der erzieherischen 
Hilfen und der Eingliederungshilfe für see-
lisch behinderte jungen Menschen. Diese 
Spannungsfelder lassen sich nicht dadurch 
aufl ösen, dass Jugendhilfe und Schule ge-
genseitig die Handlungsmaximen des an-
deren übernehmen. Es gilt, in Kooperati-
onsbeziehungen diese Spannungsfelder 
transparent zu machen, in ihrer jeweiligen 
Logik zu verstehen und anzuerkennen, um 
darauf aufbauend gemeinsame Lösungs-
strategien zu entwickeln, die die spezifi -
schen Kompetenzen und Möglichkeiten bei-
der Institutionen zur Geltung bringen.

3.4  Gemeinsame Handlungsfelder von Jugendhilfe und 
Schule im (Vor-) Feld von Hilfen zur Erziehung

Grundsätzlich bezieht sich die gemeinsame 
Verantwortungsübernahme auf alle jungen 
Menschen in einem Gemeinwesen. Mit Blick 
auf den Gegenstandsbereich „(Vor-) Feld 
von Hilfen zur Erziehung“ lassen sich fol-
gende Zielgruppen und Kooperationsanläs-
se besonders hervorheben:

•   junge Menschen in Not- und Konfl iktlagen 
(körperlich, seelisch, mit Auffälligkeiten im 
Bewältigungshandeln),

•   in Fällen, in denen sich abzeichnet, dass 
eine (mögliche) Kindeswohlgefährdung 
vorliegt,

•   wenn Eltern für die Zusammenarbeit mit 
Schulen nicht gewonnen werden können 
und eine dem Wohl des Kindes entspre-
chende Erziehung nicht ausreichend ge-
währleistet ist,

•   bei bestimmten Zielgruppen (z.B. Kinder 
und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund, Cliquen mit normabweichendem 
Verhalten, Suchtgefährdung, Gewalt, 
Schulverweigerung),

•   im Vorfeld der Feststellung eines sonder-
pädagogischen Förderbedarfs im Bereich 
der sozial-emotionalen Entwicklung und 
bei Umschulungen in eine Förderschule,

•   in sozial benachteiligten Wohnquartieren 
und sozialen Brennpunkten.

Hier nachfolgend werden ausgewählte 
Handlungsfelder benannt, die den Schwer-
punkt für Kooperationsabsprachen bilden 
können: 
•   Abstimmung von Diagnoseverfahren und 

-instrumenten, damit gemeinsame Hilfe- 
und Förderkonzepte entwickelt werden 
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können,
•   Klärung von Zuständigkeiten und Verfah-

rensabläufen an den Schnittstellen von 
Jugendhilfe und Schule (allgemein und 
bei Hilfemaßnahmen),

•   Durchführung gemeinsamer Fallbera-
tungen mit verbindlichen Strukturen (Ort, 
Zeitpunkt, Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen, Moderation),

•   Beratung von Schülerinnen und Schülern 
sowie Eltern in individuellen Not- und Kon-
fl iktlagen,

•   Mitwirkung in Hilfeplanprozessen (§36 
SGB VIII) und Abstimmung schulischer 

Förderpläne,

•   Entwicklung von gemeinsamen Angebo-
ten in und außerhalb von Schule, die glei-
chermaßen die soziale Dimension von 
Lern- und Leistungsbeeinträchtigungen 
wie schulbezogene Problemlagen im Blick 
haben,

•   Durchführung gemeinsamer Elternarbeit 
(fallbezogen und fallübergreifend),

•   Aufbau und Gestaltung sozialräumlicher 
und fallübergreifender Kooperationsstruk-
turen und von Planungsprozessen.

Vereinbarungen zur fallbezogenen Zusammenarbeit

4.  Zuständigkeiten, Zugangswege und Informationsfl uss
bei fallbezogener Zusammenarbeit

Gegenstand und Ziel

Eine wesentliche Voraussetzung für die verbesserte Zusammenarbeit von Jugendhilfe und 
Schule ist, dass in beiden Institutionen die Zuständigkeiten und Ansprechpersonen trans-
parent, die Zugangswege klar geregelt und der wechselseitige Informationsfl uss gesichert 
sind. Dazu sind strukturelle Vorkehrungen erforderlich, die innerhalb und zwischen den 
Institutionen vereinbart und über geeignete personelle und organisatorische Strukturen 
abgesichert werden müssen. Dazu ist es erforderlich, dass sich die Partner Schule und 
Jugendhilfe für die fallbezogene Zusammenarbeit zunächst jeweils in ihrem System über 
geeignete personelle und organisatorische Strukturen verständigen und darüber mit dem 
anderen Partner Übereinstimmung über die Nutzung dieser Strukturen erzielen. Insbeson-
dere muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass in einem Jugendamtsbezirk 
einer relativ kleinen Zahl von zuständigen Fachkräften in der Jugendhilfe eine sehr große 
Zahl von Lehrkräften an einer Vielzahl von Schulen gegenüberstehen. Die Benennung von 
Zuständigkeiten, Kontaktpersonen und die Gestaltung eines systematischen Informations-
austauschs innerhalb und zwischen den beiden Institutionen stellt ein zentrales Schlüssel-
element für den Aufbau von Kooperationsbeziehungen dar.
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Leitfragen für die Ausarbeitung konkreter Vereinbarungen:

Schule Jugendhilfe

Wo, wie und durch wen werden in der 
Schule Informationen zu Angeboten 
der Jugendhilfe gesammelt und für alle 
verfügbar gemacht?

Wie erfahren Schulen, welche 
Jugendhilfeangeboten in der Region 
vom öffentlichen und den freien Trägern 
der Jugendhilfe vorgehalten werden?

Wer kennt die konkreten 
Ansprechpartner im Jugendamt und 
hält den „regelmäßigen“ Kontakt für die 
Schule?

Wie wird sichergestellt, dass Schulen 
die für sie zuständigen Mitarbeiter/
innen der Sozialen Dienste kennen und 
Kontakt aufnehmen können?

Wer ist – unabhängig vom den 
zuständigen Lehrkräften der Klasse 
– Ansprechpartner für Eltern sowie 
Schülerinnen und Schüler in Fragen, die 
die Jugendhilfe betreffen können?

Wie können für Lehrpersonen, Eltern 
und Schüler und Schülerinnen einfache 
Zugangswege zur Jugendhilfe gestaltet 
werden?

Wer ist „1. Ansprechpartner“ für 
das Jugendamt (ggf. freie Träger) 
in der Schule insbesondere in 
fallübergreifenden Fragestellungen?

Wie können immer wiederkehrende 
Anliegen einzelner Schulen gebündelt 
und kommuniziert werden?

Wie wird sichergestellt, dass ein 
Überblick über Jugendhilfeleistungen 
bei Schülern und Schülerinnen 
der Schule (unter Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen) 
besteht und bei Routinegesprächen mit 
dem Jugendamt verfügbar ist?

Wie kann das Wissen über 
verschiedene Einzelfälle, die an 
einer Schule bearbeitet werden, 
zusammengetragen werden, um 
ggf. bedarfsgerechte Angebote und 
Hilfeansätze zu entwickeln?

Wie und durch wen wird Kontinuität 
in der Zusammenarbeit mit der 
Jugendhilfe erreicht (Teilnahme an 
verabredeten Kooperations treffen mit 
der Jugendhilfe)?

Wie und durch wen wird Kontinuität in 
der Zusammenarbeit mit der Schule 
erreicht (Teilnahme an verabredeten 
Kooperationstreffen mit der Schule)?

Wie kann und will die Schule die 
Kooperation mit der Jugendhilfe 
aktiv gestalten und bei bestimmten 
Inhalten oder sozialräumlichen Themen 
mitarbeiten?

Wie kann und will die Jugendhilfe 
die Kooperation mit der Schule aktiv 
gestalten und welche Arbeitsgremien 
sind dazu erforderlich?
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Mögliche Handlungsansätze der Schule:

Die einzelne Schule defi niert und bewertet die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt als 
eine Aufgabe, der eine besondere Bedeutung zukommt und für die geeignete personelle 
Zuständigkeiten festgelegt werden. Dies bezieht sich sowohl auf innerschulische Arbeits- 
und Kommunikationsstrukturen als auch auf die Arbeits- und Kommunikationsstruktur mit 
dem Jugendamt. Die Schule benennt Kontaktlehrer/-lehrerin (je nach Größe und Organi-
sationsform der Schule eine oder mehrere Personen), die für die Zusammenarbeit mit der 
Jugendhilfe zuständig sind. Dadurch sollen für die Jugendhilfe einfache und transparente 
Zugangswege zur Schule entstehen und auch innerhalb der Schule Kompetenzen, Infor-
mationen und Ansprechmöglichkeiten gebündelt werden.

Zu den Aufgaben des/der Kontaktlehrers/-lehrerin können gehören:

•   Sammlung von Informationen und Materialien über die Angebote der Jugendhilfe, An-
schriften und Ansprechpartner, Zugangswege etc..

Der Kontaktlehrer/die Kontaktlehrerin

•   ist innerhalb der Schule Ansprechpartner für Schüler und Schülerinnen, Eltern und Lehrer 
und Lehrerinnen in allen Fragen, die die (Zusammenarbeit mit der) Jugendhilfe betref-
fen,

•   ist für das Jugendamt und die freien Träger der Jugendhilfe die Kontaktperson zur Schule 
bei allen fallbezogenen und fallübergreifenden Fragestellungen, die nicht direkt mit ein-
zelnen Lehrpersonen geklärt werden können,

•   ist über alle Fälle informiert, bei denen Jugendhilfeleistungen erbracht werden (unter 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen), damit dieses Wissen auch für 
präventiv ausgerichtet Planungen und bedarfsorientierte Hilfe an Schulen genutzt werden 
kann,

•   nimmt an themenspezifi schen und sozialräumlichen Kooperationstreffen mit der Jugend-
hilfe teil, sichert den Informationstransfer in die Schule und achtet auf die Umsetzung von 
Vereinbarungen in Abstimmung mit der Schulleitung,

•   bringt Jugendhilfethemen in die schulinternen Qualitätsentwicklungsprozesse ein,

•   nimmt an gemeinsamen Fortbildungen mit der Jugendhilfe teil.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist in Schulen zu klären:

•   wie das konkrete Aufgabenprofi l des Kontaktlehrers/ der -lehrerin bestimmt werden 
kann,

•   welche Zeitressourcen notwendig sind, um diese Aufgaben zu erfüllen,

•   wie diese Aufgaben und Zuständigkeiten in der Schule bekannt gemacht werden kön-
nen,

•   wie die Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Kollegium erfolgen soll.
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•   zu den Informationen, die wechselseitig erforderlich sind, um Zuständigkeiten und Zu-•   zu den Informationen, die wechselseitig erforderlich sind, um Zuständigkeiten und Zu-
gangswege transparent zu gestalten (z.B. Anschriften, Kontaktpersonen, Angebote), 

•   zu den Zielen, Inhalten und zur Häufi gkeit von Kooperationstreffen (z.B. Ort, Zeitrahmen, •   zu den Zielen, Inhalten und zur Häufi gkeit von Kooperationstreffen (z.B. Ort, Zeitrahmen, 
Zusammensetzung).

Mögliche Handlungsansätze der Jugendhilfe:

Das Jugendamt defi niert und bewertet die Zusammenarbeit mit ausgewählten Schulen als 
eine Aufgabe, der eine besondere Bedeutung zukommt und für die geeignete Handlungs-
strategien und Zuständigkeiten festgelegt werden. Das Jugendamt legt für sich zunächst 
fest, mit welchen Schulen die Zusammenarbeit intensiviert werden soll. Diese Auswahl ist 
notwendig, da nicht mit allen Schulen gleichermaßen intensiv kooperiert werden kann und 
muss und sich der Kooperationsbedarf von Schule zu Schule unterscheidet. Je nach Auf-
gabe und örtlicher Struktur kann das Jugendamt zur Umsetzung der Kooperationsvereinba-
rung mit freien Trägern der Jugendhilfe zusammenarbeiten (z.B. Beratungsstellen, Einrich-
tungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung, Kinderschutzdienste).
Konkrete Ansatzpunkte können sein:

•   Schulen erhalten vom Jugendamt eine Übersicht über die für sie zuständige Mitarbeiter/
innen in den Sozialen Dienste. Im Rahmen von Jugendhilfeplanungsprozessen werden 
unter Einbindung der freien Träger der Jugendhilfe Übersichten zu den Jugendhilfean-
geboten der Region erstellt sowie Zugangswege zu diesen Angeboten transparent ge-
macht.

•   In regelmäßigen Abständen fi nden zwischen den zuständigen Fachkräften in den Sozialen 
Diensten des Jugendamtes (ggf. unter Einbindung freier Träger) und dem Kontaktlehrer 
der Schule Besprechungen statt (z.B. 1x im Quartal, halbjährlich), um fallübergreifende 
Themen und ggf. präventive Handlungsansätze zu besprechen.

•   Je nach Bedarf werden in einzelnen Schulen von den Sozialen Diensten des Jugendam-
tes Sprechstunden für Schüler und Schülerinnen, Eltern und Lehrkräfte angeboten.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist von der Jugendhilfe zu klären:

•   wie die Zusammenarbeit mit Schulen im Arbeitsprofi l des Sozialen Dienstes verankert 
werden kann,

•   welche Rahmenbedingungen und Zeitressourcen hierzu erforderlich sind,

•   mit welchen Schulen eine intensivere Kooperation notwendig ist (z.B. Sprechstunden an 
Schulen, Absprachen mit Kontaktlehrpersonen).

Gemeinsame Vereinbarungen von Jugendhilfe und Schule:
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Schule Jugendhilfe

Wie soll die Kontaktaufnahme zum Jugendamt 

erfolgen und wer muss eingebunden und 

informiert werden (schulinterne Verfahrenswege)?

Wie soll die Kontaktaufnahme zur Schule erfolgen 

und wer muss eingebunden und informiert werden 

(Verfahrenswege im Jugendamt, zwischen Jugendamt 

und freien trägern)?

In welchen Fällen bzw. bei welchen Anlässen und 

Problemwahrnehmungen soll das Jugendamt 

eingebunden werden?

In welchen Fällen bzw. bei welchen Anlässen und 

Problemwahrnehmungen soll die Schule informiert und 

in den Hilfeprozess eingebunden werden?

Was bedeutet eine frühzeitige Kontaktaufnahme 

zur Jugendhilfe? Lassen sich hierfür Indikatoren 

entwickeln?entwickeln?

Was bedeutet eine frühzeitige Kontaktaufnahme zur 

Schule? Lassen sich hierfür Indikatoren entwickeln?

Wie werden Eltern und junge Menschen über die 

Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt informiert?

Wie werden Eltern und junge Menschen über die 

Kontaktaufnahme mit der Schule informiert und für eine 

Mitarbeit gewonnen?

Was ist zu tun, wenn Eltern und junge Menschen 

nicht zustimmen?

Was ist zu tun, wenn Eltern und junge Menschen nicht 

zustimmen?

Wie kann den Anforderungen des Datenschutzes 

Rechnung getragen werden?

Wie kann den Anforderungen des Datenschutzes 

Rechnung getragen werden?

Wie kann sichergestellt werden, dass vor 

Einbindung der Jugendhilfe die schulinternen 

Möglichkeiten geprüft und umgesetzt werden?

Welche Aufgaben können freie Träger übernehmen und 

wie soll der Zugang gestaltet werden?

5.  Gestaltung der Kontaktaufnahme in Einzelfällen,
Anlässe und Verfahrenswege

Gegenstand und Ziel

Transparente Verfahrens- und Zugangswege tragen zu einer frühzeitigen wechselseitigen 
Information und Einbindung in den Fällen bei, die in gemeinsamer Verantwortung bearbeitet 
werden sollen. Durch eine frühzeitige Information der Jugendhilfe sollen eine Verfestigung 
von Problemlagen und damit nach Möglichkeit intervenierende Hilfe vermieden werden. 
Durch die Einbindung der Schule in Hilfeprozesse sollen schulische Fördermöglichkeiten 
mit den Angeboten der Jugendhilfe abgestimmt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass 
junge Menschen und Eltern dieser Verfahrensweg bekannt ist, sie der Einbindung der je-
weils anderen Institutionen zustimmen und datenschutzrechtliche Bestimmungen eingehal-
ten werden. Bei Kindeswohlgefährdungen gelten andere Verfahrensgrundsätze. Liegt eine 
Zustimmung der Eltern nicht vor, können Fälle anonym beraten werden.

Leitfragen für die Ausarbeitung konkreter Vereinbarungen:
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Mögliche Handlungsansätze der Schule:

Zeichnet sich bei einem Schüler/ einer Schülerin ein Hilfebedarf ab, nimmt die Lehrper-
son frühzeitig Kontakt mit der zuständigen Fachkraft der Sozialen Dienste auf. Schule und 
Jugendhilfe verständigen sich auf bestimmte Indikatoren (z.B. Anlässe, Problemwahrneh-
mungen), die eine frühzeitige Einbindung der Jugendhilfe indizieren. Dabei kann es sich um 
folgende Indikatoren handeln (Aufzählung beispielhaft und nicht abschließend):

•   der junge Mensch äußert selbst Hilfebedarf,

•   der junge Mensch bleibt häufi g dem Unterricht unentschuldigt fern und die Eltern können 
zur Mitarbeit nicht gewonnen werden,

•   elementare Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung, medizinische Versorgung und Schutz 
vor Gewalt und Misshandlung scheinen bei dem jungen Menschen nicht (ausreichend) 
gesichert zu sein,

•   der junge Mensch zeigt gesundheitliche Probleme und ist in seiner Entwicklung beein-
trächtigt,

•   der junge Mensch zeigt normabweichende Bewältigungsstrategien (z.B. Aggressivität, 
Isolation, Delinquenz, Sucht), 

•   bei Elternkontakten verdichtet sich der Eindruck, dass eine dem Wohl des Kindes ent-
sprechende Erziehung in der Familie nicht ausreichend gesichert scheint,

•   Eltern können von der Schule nicht erreicht werden und verweigern die Zusammenarbeit 
mit der Schule,

•   vor der Feststellung eines Förderbedarfs (sonderpädagogisches Gutachten) im Bereich 
der sozial-emotionalen Entwicklung, um frühzeitig Handlungsalternativen zu prüfen,

•   vor der Einleitung schulischer Sanktionsmaßnahmen (z.B. Bußgeld, Ausschulung) um 
junge Menschen und Eltern zur Mitarbeit zu gewinnen,

Vor der Einschaltung des Jugendamtes werden junge Menschen und Eltern über diesen 
Verfahrensweg informiert und müssen diesem zustimmen. Können Eltern nicht erreicht wer-
den oder stimmen diesem Verfahren nicht zu, kann die gemeinsame Fallberatung mit der 
Jugendhilfe anonym erfolgen. Unter Beachtung des Datenschutzes wird der Kontaktlehrer/-
lehrerin über diesen Vorgang informiert. Vor der Einschaltung der Jugendhilfe werden alle 
schulischen Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten geprüft und angewandt.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist in Schulen zu klären:

•   wie diese Verfahrensgrundsätze im Kollegium bekannt gemacht werden können,

•   wie eine Beteiligung von jungen Menschen und Eltern in diesem Verfahren gesichert 
werden kann,

•   wie darauf geachtet werden kann, dass alle schulischen Förder- und Unterstützungsmög-
lichkeiten ausgeschöpft werden können.
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Mögliche Handlungsansätze der Jugendhilfe:

Bei fallbezogenen Anfragen der Schule nimmt die zuständige Fachkraft der Sozialen Diens-
te zeitnah Kontakt zur Schule auf und prüft, mit welchen Angeboten der Jugendhilfe indivi-
duelle, soziale und familiale Bewältigungsprobleme bearbeitet werden können:

•   das Jugendamt gibt einen verbindlichen Zeitrahmen vor, in dem eine „zeitnahe“ Fallbera-
tung zusammen mit der Schule erfolgen kann,

•   das Jugendamt nimmt Kontakt zur Schule auf, wenn im Rahmen von Hilfen zur Erziehung 
auch schulbezogene Problemlagen bearbeitet und eine Mitwirkung der Schule notwendig 
und sinnvoll ist,

•   vor der Information und Einbindung der Schule werden junge Menschen und Eltern über 
dieses Verfahren informiert und müssen diesem zustimmen,

•   mit Schulen wird vereinbart, in welchen Fällen der Zugangsweg direkt zu den freien Trä-
gern der Jugendhilfe erfolgen kann (z.B. zu Beratungsdienste).

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist von der Jugendhilfe zu klären:

•   wie eine zeitnahe Fallberatung in Schulen sichergestellt werden kann,

•   welche Aufgaben von freien Trägern übernommen werden können.

Gemeinsame Vereinbarungen von Jugendhilfe und Schule:

•   zu Zeitpunkt, Anlässen und Verfahrenswegen der wechselseitigen Kontaktaufnahme,

•   zu abgestimmten Indikatoren, die eine frühzeitige gemeinsame Handlungsstrategie erfor-•   zu abgestimmten Indikatoren, die eine frühzeitige gemeinsame Handlungsstrategie erfor-
derlich machen,

•   zur Information und Beteiligung von jungen Menschen und Eltern in diesem Verfahren.

6. Kollegiale Fallberatung als
methodisches Element der Kooperation

Gegenstand und Ziel

Die Entwicklung eines gemeinsamen Fallverständnisses von Jugendhilfe und Schule ist die 
zentrale Basis für die Ausgestaltung präventiver, abgestimmter und in gemeinsamer Ver-
antwortung wirkungsvoll erbrachter Hilfen. Schule und Jugendhilfe nehmen Problemlagen 
und Bewältigungsstrategien von jungen Menschen in unterschiedlichen Kontexten und vor 
dem Hintergrund unterschiedlicher professioneller Kompetenzen sehr verschieden wahr. 
Diese Multiperspektivität gilt es gezielt zu nutzen, indem der je spezifi sche institutionelle 
Blick auf die Bearbeitung der Fragen gelenkt wird: Welche Problemlagen im Fall vorliegen 
(Analyse und Beschreibung)? Welchen Sinn es für junge Menschen macht, dass sie diese 
(oftmals normabweichenden) Verhaltensstrategien zeigen und welche Ressourcen und Po-
tentiale darin liegen (Fallverstehen und -deutung)? Welche Lösungsstrategien sich daraus 
ergeben (Handlungsorientierung)? Die Fallberatung in einer (multiprofessionellen) Gruppe 
wirkt hier als Korrektiv gegenüber den begrenzten Wahrnehmungsmöglichkeiten und Wert-
vorstellungen der einzelnen (Fach-/ Lehrkraft). Zugleich werden auch Folgen und Neben-



 ism Institut für sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.
85

Qualifi zierte Kooperation von Jugendhilfe und Schule

wirkungen von Hilfe-/ Interventionsentscheidungen (Jugendhilfe/ Schule) zum Gegenstand 
der Fallberatung gemacht. Die Durchführung von kollegialen Fallberatungen erfolgt nach 
vereinbarten Standards (Ablauf, Moderation, Rolle der Beteiligten, Dokumentation) und in 
verbindlichen Settings (Zusammensetzung der Gruppe, Zeitpunkt, Ort).

Leitfragen für die Ausarbeitung konkreter Vereinbarungen:

Schule Jugendhilfe

Wie kann man die Anliegen, Probleme sowie 
die (normabweichenden) Verhaltensweisen 
von jungen Menschen besser verstehen und 
deuten und welche methodischen Instrumente 
gibt es hierzu, um geeignete Unterstützungs- 
und Fördermöglichkeiten für junge Menschen 
in der Schule bzw. gemeinsam mit der 
Jugendhilfe zu erarbeiten?

Wie kann man die Anliegen, Probleme sowie 
die (normabweichenden) Verhaltensweisen 
von jungen Menschen besser verstehen und 
deuten und welche methodischen Instrumente 
gibt es hierzu, um geeignete Unterstützungs- 
und Fördermöglichkeiten für junge Menschen 
in der Schule bzw. gemeinsam mit der 
Jugendhilfe zu erarbeiten?

Wie kann der schulische Kontext, d.h. die 
Rolle der Schule und das Lehrerhandeln bei 
der Problemdeutung und der Erarbeitung von 
Lösungsstrategien systematisch refl ektiert 
werden?

Wie kann das Wissen der Lehrkräfte in 
die Falldeutung und die Entwicklung von 
Lösungsstrategien systematisch eingebunden 
werden?

Wie kann ein gemeinsames Fallverständnis 
von Jugendhilfe und Schule entwickelt 
werden, damit gemeinsam getragene 
Lösungsstrategien ausgearbeitet werden 
können?

Wie kann ein gemeinsames Fallverständnis 
von Jugendhilfe und Schule entwickelt 
werden, damit gemeinsam getragene 
Lösungsstrategien ausgearbeitet werden 
können?

In welchen Fällen bzw. bei welchen 
Anlässen werden Fallberatungen in Schulen 
durchgeführt? In welchen Fällen und zu 
welchem Zeitpunkt wird die Jugendhilfe 
eingebunden?

In welchen Fällen bzw. bei welchen Anlässen 
werden Fallberatungen zusammen mit der 
Schule durchgeführt?

Wie können Fallberatungen in der 
Schule konkret ausgestaltet werden (Ort, 
Zeitpunkt, Teilnehmer/innen) und welche 
Rahmenbedingungen sind dazu erforderlich?

Wie können Fallberatungen in der 
Schule konkret ausgestaltet werden (Ort, 
Zeitpunkt, Teilnehmer/innen) und welche 
Rahmenbedingungen sind dazu erforderlich?

Welche Strukturen, Kompetenzen und 
Vorgehensweisen braucht es in der Schule 
dazu?

Welche Unterstützungsmöglichkeiten können 
von der Jugendhilfe angeboten werden? 
Welche Aufgaben können freie Träger 
übernehmen und wie soll der Zugang gestaltet 
werden?
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Mögliche Handlungsansätze der Schule:

Zeichnet sich bei einzelnen Schülern und Schülerinnen ein Hilfebedarf ab, werden in der 
Schule kollegiale Fallberatungen durchgeführt: 

•   Der Bedarf an kollegialer Fallberatung kann von jedem Lehrer/ jeder Lehrerin angemeldet 
werden.

•   Die Kontaktlehrperson ist für die Organisation und Durchführung der Fallberatung verant-
wortlich.

•   Die kollegiale Fallberatung erfolgt frühzeitig, d.h. wenn ersichtlich wird, das nach Gesprä-
chen mit dem jungen Menschen und Eltern keine Veränderung der Situation eintritt bzw. 
zu erwarten ist, dass sich die Situation weiter verschlechtert,

•   bevor Sanktionsmaßnahmen ergriffen werden müssen, 

•   vor der Einleitung des Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbe-
darfs.

•   Der Kontaktlehrer verfügt über methodische Kenntnisse zur Durchführung der kollegialen 
Fallberatung.

•   In Absprache mit dem Jugendamt nimmt die zuständige Fachkraft der Sozialen Dienste 
an den Fallberatungen teil bzw. ein beauftragter Träger der freien Jugendhilfe. 

•   Fachkräfte der Jugendhilfe nehmen immer daran teil, wenn sich abzeichnet, das ggf. 
Jugendhilfeleistungen erforderlich werden und frühzeitig Handlungsoptionen geprüft wer-
den sollen.

•   An der kollegialen Fallberatung nimmt ein zuvor defi nierter Kreis an Personen teil (z.B. 
Kontakt-/ Klassenlehrer/innen, ggf. weitere Lehrkräfte mit Bezug zu dem jungen Men-
schen sowie Fachkräfte der Jugendhilfe und ggf. weiterer Beratungsdienste).

•   Der Ablauf der kollegialen Fallberatung ist klar geregelt und methodisch strukturiert (Leit-
fragen zur Fallvorstellung, Hypothesenbildung, Lösungssuche, Erarbeitung von Hand-
lungsoptionen, Moderation, Dokumentation). Für jeden Fall steht ein vorab festgelegtes 
Zeitdeputat zur Verfügung (z.B. 45 Minuten).

•   Die Eltern und der junge Mensch sind über dieses Verfahren informiert und stimmen zu. 
Fehlt eine Zustimmung oder können Eltern nicht erreicht werden, erfolgt die Fallberatung 
anonym.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist in Schulen zu klären:

•   wie das methodische Vorgehen der kollegialen Fallberatung allen Lehrpersonen bekannt 
gemacht werden kann,

•   wie in den beschriebenen Fallkonstellationen die (frühzeitige) Durchführung einer kollegi-
alen Fallberatung sicher gestellt werden kann,

•   zu welchen festen Zeitpunkten kollegiale Fallberatungen in der Schule strukturell veran-
kert werden können, damit sie planbar werden und die Teilnahme von Lehrkräften gesi-
chert werden kann (z.B. 14-tägig, monatlich),

•   wie über Fortbildungen gesichert wird, dass eine bestimmte Anzahl von Lehrkräften über 
die erforderlichen methodischen Kompetenzen zur Durchführung von Fallberatungen 
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verfügt.

Mögliche Handlungsansätze der Jugendhilfe:

Das Jugendamt vereinbart mit Schulen ein bestimmtes Kontingent an zeitlichen Ressour-
cen, damit Fachkräfte der Jugendhilfe (Soziale Dienste, freie Träger) in Schulen an Fallbe-
ratungen mitwirken können. 

•   Das Jugendamt nimmt an allen Fallberatungen teil, sofern hier ein möglicher Hilfebedarf 
gesehen oder ein Verdacht auf Kindeswohlgefährdung vorliegt.

•   Sofern das Jugendamt eine Fallberatung mit Lehrern/ Lehrerinnen an einer Schule durch-
führen will, ist vorher die Zustimmung der Eltern und des jungen Menschen einzuholen. 
Liegt diese Zustimmung nicht vor, erfolgt die Fallberatung anonym.

•   Die Durchführung der kollegialen Fallberatung erfolgt entsprechend der vereinbarten 
Standards und methodisch strukturiert.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist von der Jugendhilfe zu klären:

•   an welchen Schulen und in welchem Umfang gemeinsame Fallberatungen durchgeführt 
werden sollen,

•   wie in den beschriebenen Fallkonstellationen die (frühzeitige) Durchführung einer kollegi-
alen Fallberatung im Zusammenwirken mit Schule sichergestellt werden kann,

•   wie über Fortbildungen gesichert wird, dass eine bestimmte Anzahl von Fachkräften die 
erforderlichen methodischen Kompetenzen zur Durchführung von Fallberatungen hat.

•   welche Aufgaben von freien Trägern übernommen werden können.

Gemeinsame Vereinbarungen von Jugendhilfe und Schule:

•   zu Zeitpunkt und Anlässen gemeinsamer Fallberatung,

•   zu Inhalten, Zielen und methodischer Struktur der Fallberatung,

•   zur Information und Beteiligung von jungen Menschen und Eltern in diesem Verfahren.
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7.  Abstimmung diagnostischer Ansätze und Ver-
fahren in der fallbezogenen Kooperation

Gegenstand und Ziel

Insbesondere in sogenannten „schwierigen Fällen“ oder auch bei Umschulungen in Förder-
schulen werden oftmals von verschiedenen Institutionen Diagnosen und Gutachten erstellt 
(z.B. Beratungsstellen, Medizin, Psychiatrie, Förderschulen, Förderzentren, Jugendamt). 
Diesen Diagnosen und Gutachten liegen je spezifi sche professionelle Selbstverständnisse 
und unterschiedliche methodische Zugangsweisen zugrunde, die entsprechend mit unter-
schiedlichen Handlungsoptionen und Funktionen verbunden sind. Diagnosen dienen dazu, 
bestimmte Problemlagen methodisch abgesichert zu analysieren, um sie dann einer Bear-
beitung zugänglich zu machen. Bei sozialen Problemlagen besteht die Schwierigkeit darin, 
dass kein einfacher Ursache - Wirkungszusammenhang unterstellt werden kann, sondern 
hier oftmals ein Zusammenspiel von sozialen Einfl ussfaktoren, Beziehungsproblemen, 
Selbstdeutungen und Fremdzuschreibungen vorliegt, die sich einer objektiven Erfassung 
und Beurteilung entziehen. Diagnosen haben nicht nur eine Orientierungsfunktion (Was 
soll wann getan werden und was trägt zur Verbesserung bei?), sondern häufi g auch eine 
Legitimationsfunktion im Verwaltungsverfahren (z.B. bei der Begründung eines sozialpä-
dagogischen Förderbedarfs, bei Hilfen zur Erziehung, Sorgerechtsregelungen), um eine 
vernünftige und nachvollziehbare Entscheidung treffen zu können. 
In der Kinder- und Jugendhilfe gibt es ein breites Spektrum von diagnostischen Ansätzen 
und Methoden, um den „Fall zu verstehen“, Sozialleistungsansprüche zu klären und geeig-
nete Handlungsstrategien zu entwickeln. Diagnosen sind in der Regel kein einmaliger Akt, 
sondern Teil einer komplexen Handlungsstrategie im Hilfeprozess unter Beteiligung der 
jungen Menschen und Eltern.
Ähnlich wie in der Kinder- und Jugendhilfe hat auch in der Schule bei der Ausgestaltung von 
Diagnosen ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Zur Feststellung des sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs werden sonderpädagogische Diagnosen erstellt. Auch hierbei handelt 
es sich um ein Verfahren, um die bestmögliche Förderung am geeigneten Lernort mit den 
dazu erforderlichen Mitteln zu klären. D.h. die Feststellung eines sonderpädagogischen 
Förderbedarfs ist nicht zwangsläufi g mit einer bestimmten Schulform verbunden, sondern 
kann auch integrativ erfolgen. Auch in dieses Verfahren sind Eltern und junge Menschen 
eingebunden (vgl. MBWW 2001).
In allen Disziplinen setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass Diagnoseverfahren 
mehrperspektivisch, ressourcenorientiert und unter Beteiligung der jungen Menschen und 
Eltern unter Einbeziehung ihrer Selbstdeutungen und Selbstkonzepte erfolgen sollten. Vor 
allem in den Fällen, in denen eine Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 
und des Jugendhilfebedarfs (§§ 27 ff, § 35a SGB VIII) mittels Gutachten und Diagnosen 
erfolgt, gilt es die Ansätze von Jugendhilfe und Schule aufeinander abzustimmen. Diese 
Abstimmung stellt eine zentrale Basis für die Entwicklung gemeinsamer Förder- und Hilfe-
konzepte dar. 
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Leitfragen für die Ausarbeitung konkreter Vereinbarungen:

Schule Jugendhilfe

Wie kann in der Schule sichergestellt werden, 
dass die Informationen zu dem individuellen 
Förder- und Hilfebedarf systematisch 
zusammengetragen und ausgewertet 
werden?

Wie stellt die Jugendhilfe sicher, dass 
die Informationen zu dem individuellen 
Hilfebedarf systematisch zusammengetragen 
und ausgewertet werden?

Wie können der junge Mensch und die 
Eltern bei sich abzeichnendem Förder- und 
Hilfebedarf frühzeitig in die Erarbeitung von 
Hilfe bzw. Förderstrategien einbezogen 
werden?

Wie können der junge Mensch und die 
Eltern bei sich abzeichnendem Förder- und 
Hilfebedarf frühzeitig in die Erarbeitung von 
Hilfestrategien einbezogen werden?

Wie kann sichergestellt werden, dass 
frühzeitig die schulinternen Möglichkeiten zur 
Ausgestaltung des Förder- und Hilfebedarfs 
geprüft und umgesetzt werden?

Wie kann sichergestellt werden, dass 
frühzeitig Kontakt zur Schule aufgenommen 
wird, wenn auch schulische Probleme im 
Hilfeprozess bearbeitet werden sollen?

Zu welchem Zeitpunkt und in welchen Fällen 
soll die Jugendhilfe eingebunden werden?

Zu welchem Zeitpunkt und in welchen 
Fällen soll im Rahmen sozialpädagogischer 
Diagnosen die Schule eingebunden werden 
und wie?

Über welche „Diagnosemöglichkeiten“ 
verfügt die Schule? Was ist der spezifi sche 
Diagnoseauftrag von Schule? Wie laufen 
Diagnoseprozesse (wer wird eingebunden 
etc.)?

Über welche Diagnosemöglichkeiten verfügt 
die Jugendhilfe? Was ist der spezifi sche 
Diagnoseauftrag der Jugendhilfe? Wie laufen 
Diagnoseprozesse (wer wird eingebunden 
etc.)?

In welchen Fällen und in welchem 
Verfahren sollen schulische Diagnosen 
(auch Gutachten) mit der Jugendhilfe 
besprochen werden, um zu abgestimmten 
Handlungsansätzen zu gelangen?

In welchen Fällen und in welchen Verfahren 
sollen sozialpädagogische Diagnosen 
mit der Schule besprochen werden, um 
zu abgestimmten Handlungsansätzen zu 
gelangen?

Welche Rolle kommt dem 
Schulpsychologischen Dienst zu? Wie und 
in welchen Fällen wird er eingebunden, mit 
welchem Auftrag?

Welche Aufgaben und Kompetenzen hat in 
diesen Fällen das Jugendamt und welche 
werden von den Trägern der Jugendhilfe 
wahrgenommen?
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Mögliche Handlungsansätze der Schule:

Vor der Erstellung eines sonderpädagogischen Gutachtens im Bereich sozial-emotionale 
Entwicklung erfolgt eine kollegiale Fallberatung unter Einbeziehung der zuständigen Fach-
kraft der Sozialen Dienste des Jugendamtes.

•   Hier gilt es zunächst einmal zu prüfen, durch welche schulischen Möglichkeiten und ggf. 
ergänzende Jugendhilfeangebote dem Hilfe- und Förderbedarf Rechnung getragen wer-
den kann. Die erarbeiteten Lösungsansätze werden in einer Art „Hilfeplangespräch“, an 
dem ein(e) Vertreter(in) der Schule, des Jugendamtes und ggf. von freien Trägern der 
Jugendhilfe teilnimmt, mit den Eltern und dem jungen Menschen diskutiert und weitere 
Arbeitsschritte vereinbart.

•   Wird danach dennoch das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen För-
derbedarfs eingeleitet, so können die Ergebnisse der kollegialen Fallberatung sowie der 
Besprechung mit den Eltern als Grundlage herangezogen werden. Diese Informationen 
können ebenso der Schulaufsicht zugeleitet werden, um die bestmögliche Förderung an 
geeigneten Orten zu begründen (ausführliche Information in MBWW 2001). Eltern und 
junge Menschen werden über dieses Verfahren informiert und müssen diesem zustim-
men.

•   Die Schule macht transparent, über welche Ansätze und Möglichkeiten sie zur Förderung 
von jungen Menschen mit Problemen im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung ver-
fügt, um den Unterstützungsbedarf, der durch die Jugendhilfe ggf. abgedeckt werden 
kann, genauer beschreiben und abstimmen zu können.

•   Schulische Diagnosekonzepte und Gutachten werden mit der Jugendhilfe abgestimmt, da 
sich hier deutliche Überschneidungsbereiche zeigen (z. B. bei der Anamnese, Beschrei-
bung der Lebenssituation).

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist in Schulen zu klären:

•   wie allen Lehrpersonen die schulischen Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten be-
kannt gemacht werden können,

•   wie eine frühzeitige Einbindung des jungen Menschen und der Eltern erfolgen soll,

•   wie, in welchen Fällen und zu welchem Zeitpunkt die Jugendhilfe eingebunden werden 
soll, um Diagnosekonzepte bzw. Gutachtenerstellungen abstimmen zu können,

•   wie und zu welchem Zeitpunkt die Schulaufsicht eingebunden werden soll und wie die 
Beratungs- und Unterstützungsleistungen adäquat genutzt werden können?

Mögliche Handlungsansätze der Jugendhilfe:

•   Auf Anfrage der Schule nimmt die zuständige Fachkraft des Jugendamtes an kollegia-
len Fallberatungen sowie an Gesprächen mit den Eltern und dem jungen Menschen teil, 
wenn sie diesem Verfahren zustimmen.

•   Bei Vorliegen eines Hilfebedarfs können ergänzend zu schulischen Fördermaßnahmen 
bedarfsgerechte Hilfen durch die Jugendhilfe (z.B. auch in der Schule) angeboten wer-
den. 

•   „Sozialpädagogische“ Diagnosekonzepte werden transparent gemacht, damit eine Ab-
stimmung mit schulischen Ansätzen erfolgen kann.
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Für die Umsetzung der Vereinbarung ist von der Jugendhilfe zu klären:

•   welche Ziele, Erwartungen und Schnittstellen im Zusammenhang mit abgestimmten Dia-
gnoseverfahren/-konzepten verbunden werden,

•   welche Ressourcen und Kompetenzen hier zur Verfügung gestellt werden können,
•   wie fl exible Lösungen und Hilfekonzepte umgesetzt werden können,

•   wie die Aufgaben und Rollen zwischen Jugendamt und freien Trägern der Jugendhilfe 
verteilt sind.

Gemeinsame Vereinbarungen von Jugendhilfe und Schule:

•   zu den Zielen, Inhalten und Anlässen abgestimmter Diagnoseverfahren,

•   zu den Zielen, Inhalten und Zeitpunkt gemeinsamer Fallberatung, um frühzeitig abge-•   zu den Zielen, Inhalten und Zeitpunkt gemeinsamer Fallberatung, um frühzeitig abge-
stimmte Handlungsstrategien zu entwickeln,

•   zu Rahmenbedingungen und Ansatzpunkten „fl exibler“ Hilfen im Zusammenwirken von •   zu Rahmenbedingungen und Ansatzpunkten „fl exibler“ Hilfen im Zusammenwirken von 
Jugendhilfe und Schule (z.B. um Förderbeschulungen zu vermeiden, bei (drohender) Jugendhilfe und Schule (z.B. um Förderbeschulungen zu vermeiden, bei (drohender) 
seelischer Behinderung),

•   zur Information und Beteiligung von jungen Menschen und Eltern in diesem Verfahren.

8.  Hilfeplanung (36 SGB VIII) und Förderplanung

Gegenstand und Ziel

Bei der Hilfeplanung (§ 36 SGB VIII) handelt es sich um das zentrale fachliche Steue-
rungsinstrument im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz 
beschreibt mit der Hilfeplanung eine Verfahrensnorm, in der das Zustandekommen und 
die prozesshafte Überprüfung und ggf. Fortschreibung einer Hilfe geregelt wird. In dieser 
Verfahrensnorm ist festgeschrieben, dass die Einleitung einer Hilfe zur Erziehung (§§ 27 
ff SGB VIII) und einer Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) im Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte erfolgt (Multiperspektivität) und Eltern und junge Menschen im Hilfeprozess zu 
beteiligen sind. Die Hilfe wird zum Ergebnis eines Aushandlungsprozesses, die im Rahmen 
von Hilfeplangesprächen kontinuierlich fortgeschrieben und modifi ziert wird. Die Ergebnis-
se von Hilfeplangesprächen werden in einem Hilfeplan dokumentiert, der für alle Beteiligten 
die wechselseitigen Erwartungen, Ziele und Arbeitsschritte transparent und nachvollziehbar 
macht. Das Hilfeplanverfahren sichert, dass alle beteiligten Akteure in die Ausgestaltung 
von Hilfen eingebunden werden und die Hilfen an die konkreten Lebenslagenprobleme, 
Selbstdeutungen und Ressourcen anschlussfähig sind. Die Schule ist bei der Ausgestal-
tung von Hilfen zur Erziehung ein zentraler Kooperationspartner der Jugendhilfe in Hilfepla-
nungsprozessen.

Auch in Schulen werden für Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf individuelle Förderpläne erstellt. Sie umfassen die Lernausgangslage ebenso wie 
einen ganzheitlichen Blick auf alle Kompetenzbereiche des jungen Menschen. Auch bei 
der individuellen Förderplanung handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess, der regel-
mäßig überprüft und an den Entwicklungsschritten des jungen Menschen angepasst wird. 
Über die individuelle Förderplanung wird die Zusammenarbeit von Lehrkräften aus Regel- 
und Förderschulen sowie pädagogischen Fachkräften auf gemeinsame Zielsetzungen und 
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Aufgabenteilungen hin strukturiert und dokumentiert. 
Beide Verfahren – Hilfeplanung und Förderplanung – tragen ähnliche Grundzüge, da das 
Handeln der Fach- und Lehrkräfte den individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen 
von jungen Menschen angepasst sowie prozess- und zielorientiert gestaltet werden soll. 
Hilfeplanungsprozesse und schulische Förderpläne gilt es aufeinander zu beziehen.

Leitfragen für die Ausarbeitung konkreter Vereinbarungen:

Schule Jugendhilfe

Wie kann sichergestellt werden, dass 
Lehrkräfte an Hilfeplanungsgesprächen (falls 
im Fall erforderlich) kontinuierlich mitwirken?

In welchen Fällen und zu welchem Zeitpunkt 
soll die Schule in Hilfeplanungsprozesse 
eingebunden werden? Wie erfolgt 
diesbezüglich die Information und Einholung 
der Zustimmung durch den jungen Menschen 
und die Eltern?

Wie kann in der Schule sichergestellt 
werden, das die im Hilfeplanungsgespräch 
getroffenen Vereinbarungen auch in der 
Schule umgesetzt werden können (interner 
Informationsfl uss, Klärung der Kompetenzen 
der teilnehmenden Lehrkraft etc.)

Wie kann den Schulen die Aufgabe, Funktion 
und Ablauf von Hilfeplanungsprozessen 
bekannt und transparent gemacht werden?

Wie können schulische Förderpläne mit 
individuellen Hilfepläne abgestimmt werden? 
Wo liegen Überschneidungsbereiche?

Wie kann (falls im Fall erforderlich) die 
Schule in den Hilfeprozess eingebunden 
werden, wenn keine Teilnahme an 
Hilfeplanungsgesprächen notwendig oder 
möglich ist?

Mögliche Handlungsansätze der Schule:

In Schulen liegen transparente Regelungen vor, die (so es in bestimmten Fällen erforderlich 
ist) eine Teilnahme von Lehrkräften an Hilfeplanungsprozessen/-gesprächen ermöglichen 
und Verbindlichkeiten sichern.

•   Lehrkräfte wirken aktiv in Hilfeplanprozessen mit und ergänzen Hilfekonzepte um die 
schulinternen Möglichkeiten,

•   Können Vereinbarungen aus Hilfeplanungsgesprächen nicht eingehalten werden, erfolgt 
eine zeitnahe Mitteilung an den ASD,

•   Die Schnittstelle zu schulischen Förderplänen wird abgestimmt, damit Hilfe- und Förder-
konzepte sich wechselseitig ergänzen.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist in der Schule zu klären:

•   dass es sich bei der Teilnahme an Hilfeplanungsgesprächen um eine Dienstaufgabe han-
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delt, die verbindlich wahrgenommen wird,

•   dass entlang der Erfordernisse des Einzelfalls, Hilfeplanungsgespräche auch außerhalb 
der schulischen Räumlichkeiten stattfi nden können (z.B. im Jugendamt, Heim, Bera-
tungsstelle),

•   wie schulintern gesichert ist, dass Absprachen in Hilfeplanungsgesprächen umgesetzt 
und eingehalten werden können,

•   und wie eine Abstimmung mit schulischen Förderplänen erfolgen kann, so dass ganzheit-
liche Hilfe- und Förderkonzepte entwickelt und ausgearbeitet werden können.

Mögliche Handlungsansätze in der Jugendhilfe:

Die Ausgestaltung von Hilfeplanungsprozessen liegt in der Verantwortung des Jugendam-
tes.

•   Das Jugendamt trägt dafür Sorge, dass die Standards und Verfahrensweisen von Hilfe-
planungsprozessen den beteiligten Lehrkräften bekannt sind.

•   Die zuständige Fachkraft prüft in jedem Einzelfall, ob und wann ein Einbindung von Lehr-
kräften in Hilfeplanungsprozesse sinnvoll und notwendig ist.

•   Die zuständige Fachkraft des Sozialen Dienstes des Jugendamtes klärt mit den Eltern 
und dem jungen Menschen Ziel und Zeitpunkt der Einbindung von Schule.

•   Ergeben sich gravierende Änderungen im Hilfeprozess, wird die zuständige Lehrkraft 
zeitnah informiert, sofern es für die Hilfedurchführung wichtig ist und dadurch schulische 
Angelegenheiten tangiert werden. Über dieses Verfahren sind Eltern und junge Men-
schen informiert und müssen ihm zustimmen.

•   Das Jugendamt stellt sicher, dass in regelmäßigen Abständen abgeschlossene Hilfen, die 
in Zusammenarbeit mit Schulen durchgeführt wurden, ausgewertet werden. Zusammen 
mit den beteiligten Lehrkräften sollen die Faktoren evaluiert werden, die zum Gelingen 
bzw. Misslingen der Hilfe beigetragen haben, um die Kooperation systematisch zu qua-
lifi zieren.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist in der Jugendhilfe zu klären:

•   dass einheitliche Standards für Hilfeplanungsprozesse vorliegen (Beteiligung, Zeitrah-
men, Verfahren, Dokumentation), sowohl im Amt wie bei freien Trägern und Diensten,

•   wie ein hohes Maß am Kontinuität bei der fallzuständigen Fachkraft sichergestellt werden 
kann,

•   wie eine zeitlich angemessene Abfolge von Hilfeplanungsgesprächen eingehalten wer-
den kann,

•   wie die fallbezogenen Kooperationserfahrungen systematisch ausgewertete und mit der 
Schule kommuniziert werden können.

Gemeinsame Vereinbarungen von Jugendhilfe und Schule:

•   zur verbindlichen Zusammenarbeit in Hilfeplanungsprozessen (Zuständigkeiten, Verfah-•   zur verbindlichen Zusammenarbeit in Hilfeplanungsprozessen (Zuständigkeiten, Verfah-
renswege, Informationsfl uss),
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•   zur Abstimmung von Hilfe- und Förderplänen,

•   zur Information und Beteiligung von jungen Menschen und Eltern in diesem Verfahren.

9.  Zusammenarbeit mit Eltern und Beteiligung junger Menschen

Gegenstand und Ziel

Die Beteiligung von Eltern und jungen Menschen an der Ausgestaltung von Hilfe- und 
Förderangeboten ist eine zentrale Voraussetzung für Bedarfsorientierung, Akzeptanz und 
letztlich für ihren Erfolg. Nur wenn diese Angebote an die lebensweltlichen Erfahrungen, 
Selbstdeutungen und Selbstkonzepte von jungen Menschen und Eltern anschließen, kann 
ihre aktive Mitwirkung sichergestellt werden. Gerade in den Fällen, in denen Strukturkrisen 
in Familien vorliegen, Eltern mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert sind oder soziale/ 
individuelle Notlagen vorliegen, ist ihre Beteiligung oftmals schwer zu erreichen. Defi zit-
zuschreibungen oder die formale Androhung von Sanktionen vergrößert häufi g die Dis-
tanz von Helfersystem und Adressaten und münden in eine Eskalationsspirale. Neben den 
eher formalen Beteiligungsmöglichkeiten (z.B. Eltern- und Schülervertretung; Teilnahme 
an Hilfeplangesprächen) spielen die Zugangswege zu Eltern und jungen Menschen eine 
entscheidende Rolle. Eine ressourcenorientierte Haltung (statt Defi zitzuschreibungen), per-
sönliche Anschreiben (statt formaler Briefe) und eine offene und interessierte Gesprächs-
führung erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern und junge Menschen zur Mitwirkung 
gewonnen werden können. Die Bearbeitung schulbezogener, sozialer und individueller Pro-
blemlagen geht nur mit den Adressaten, die zur Veränderung ihrer Lebenssituation befähigt 
werden. Hierzu sind abgestimmte Beteiligungskonzepte der Jugendhilfe und der Schule 
erforderlich, die die unterschiedlichen Kompetenzen und Zugangswege beider Institutionen 
produktiv nutzen. 

Leitfragen für die Ausgestaltung konkreter Vereinbarungen:

Schule Jugendhilfe

Zu welchem Zeitpunkt und in welchen 
Fällen soll die Zusammenarbeit mit Eltern(-
teilen) intensiviert werden, um frühzeitig und 
akzeptierte Hilfe- und Förderkonzepte zu 
gestalten?

Was heißt „Elternarbeit“ in der Jugendhilfe 
(Ansätze, Erfahrungen, Verfahren) und wie 
können die Ansätze Schulen transparent 
gemacht werden?

Was sind geeignete Zugangswege und 
Ansatzpunkte, um Eltern(-teile) zur 
Zusammenarbeit zu gewinnen?

Über welche Ansätze und Zugangswege 
verfügt die Jugendhilfe, um Eltern(-teile) zur 
Mitarbeit zu gewinnen?

Wie kann sichergestellt werden, dass die 
Zusammenarbeit mit Eltern schulintern 
koordiniert wird?

Wie kann die Zusammenarbeit mit Eltern(-
teilen) im Zusammenspiel von Jugendhilfe 
und Schule koordiniert werden?
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Zu welchem Zeitpunkt und in welchen Fällen 
erfolgt die Kontaktaufnahme zur Jugendhilfe, 
um gemeinsam nach Möglichkeiten der 
Einbindung von Eltern(-teilen) zu suchen?

Wie, in welchem Umfang und in welchen 
Fällen kann die Jugendhilfe Schule bei der 
Einbindung von Eltern in frühzeitige Hilfe- 
und Förderkonzepte unterstützen?

Welche Möglichkeiten und Ansatzpunkte 
hat Schule, um Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaften mit den Eltern zu 
gestalten? Finden sich diese Ansätze im 
Schulprogramm oder in Qualitätsentwicklung
sprozessen wieder? Wie kann ihr Stellenwert 
erhöht werden?

Wie können Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaften im 
Zusammenwirken von Jugendhilfe, Schule 
und Eltern(-teilen) konkret ausgestaltet 
werden?

Mögliche Handlungsansätze der Schule:

Bei bestimmten sozialen und leistungsbezogenen Auffälligkeiten von Schülern und Schüle-
rinnen erfolgt eine frühzeitige Kontaktaufnahme zu den Eltern, um deren Mitwirkung an der 
Bearbeitung von (möglichen) Problemen zu sichern (z.B. über Elterngespräche).

•   Die Einbindung und Information der Eltern erfolgt erst nach Gesprächen mit dem jungen 
Menschen. Ziel des Gespräches ist es, eine Situationsbeschreibung aus der Perspektive 
des jungen Menschen zu erhalten, um auch Folgen und unbeabsichtigte Nebenwirkun-
gen der Einbindung der Eltern in Erfahrung zu bringen.

•   Zeichnet sich in Gesprächen mit Eltern ab, dass ein weitergehender Beratungs- und Hilf-
ebedarf besteht, kann auf die Angebote der Jugendhilfe verwiesen werden.

•   Der Zugang zu den Eltern erfolgt über eine persönliche Aussprache (telefonisch, Brief), 
um sie zur Mitarbeit zu gewinnen.

•   Die Gespräche mit den Eltern erfolgen ressourcenorientiert, so dass eine Basis für ge-
meinsame Handlungsstrategien erarbeitet werden kann.

•   Können Eltern nicht zur Mitarbeit gewonnen werden und halten die „Auffälligkeiten“ des 
jungen Menschen an, können mit der zuständigen Fachkraft in den Sozialen Diensten 
weitere - auch gemeinsame - Zugangswege erarbeitet werden. Dabei muss in jedem 
Einzelfall Aufgabe und Rolle der Jugendhilfe geklärt werden.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist in der Schule zu klären:

•   Wie die Standards in der Zusammenarbeit mit Eltern(-teilen) aussehen können, welche 
Formen von Beteiligung von Eltern und jungen Menschen möglich sind und wie diese 
umgesetzt werden können,

•   welchen Stellenwert die Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit Eltern im Rahmen von 
Qualitäts- und Schulentwicklungsprogrammen erhält, um Bildungspartnerschaften best-
möglich gestalten zu können,

•   welche Fortbildungsbedarfe im Hinblick auf eine ressourcenorientierte Zusammenarbeit 
mit Eltern und jungen Menschen bestehen.
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Mögliche Handlungsansätze in der Jugendhilfe:

Die Jugendhilfe unterstützt in einem vereinbarten Umfang und bei bestimmten fallspezifi -
schen Voraussetzungen Schulen bei der Zusammenarbeit mit Eltern z.B.

•    in Form gemeinsamer Elterngespräche,

•   themenbezogener Elternabende an Schulen,

•   durch die Vermittlung von Beratungsangeboten,

•   die Beratung von Lehrern und Lehrerinnen.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist in der Jugendhilfe zu klären:

•   welche schulbezogenen Angebote für Eltern in Zusammenarbeit mit Schulen entwickelt 
werden können,

•   welche Ressourcen hierfür zur Verfügung gestellt werden können.

Gemeinsame Vereinbarungen von Jugendhilfe und Schule:

•   zu Ausgestaltungsmöglichkeiten von Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit El-•   zu Ausgestaltungsmöglichkeiten von Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit El-
tern,

•   zu gemeinsamen Handlungsansätzen (z.B. Zugangswege, Angebote) in der Zusammen-•   zu gemeinsamen Handlungsansätzen (z.B. Zugangswege, Angebote) in der Zusammen-
arbeit mit Eltern,

•   zu Beteiligungsansätzen von jungen Menschen und Eltern in Förder- und Hilfeprozes-•   zu Beteiligungsansätzen von jungen Menschen und Eltern in Förder- und Hilfeprozes-
sen.

10.  Zusammenarbeit bei (drohender) Kindeswohlgefährdung

Gegenstand und Ziel

Die Abwendung von Gefahren und der Schutz des Kindeswohls (körperliche, psychische 
und seelische Unversehrtheit) gehört zu den hoheitlichen Aufgaben der Jugendhilfe und 
auch zu den Pfl ichten der Schule. Eine (drohende) Kindeswohlgefährdung ist oftmals nur 
schwer zu erkennen. Unbegründete Verdachtsäußerungen können ebenso folgenreich sein 
wie übersehene oder falsch interpretierte Signale des jungen Menschen. Ein besonnenes 
Agieren erfordert ein hohes Maß an Handlungssicherheit. Die Anzeichen für eine (drohen-
de) Kindeswohlgefährdung werden häufi g im schulischen Kontext sichtbar. Die Klärung, 
ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, 
erfordert ein abgestimmtes Helfersystem mit klaren Handlungsstrategien und abgestimmte 
Vereinbarungen zwischen Jugendhilfe und Schule. Sowohl innerhalb der Jugendhilfe wie in 
der Kooperation mit Schulen sind transparente Verfahrenswege wie geklärte Zuständigkei-
ten notwendig, damit in Not- und Krisensituationen rasch agiert und Gefährdungen abge-
wendet wie auch unbegründete Interventionen bestmöglich vermieden werden können.
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Leitfragen für die Ausgestaltung konkreter Vereinbarungen:

Schule Jugendhilfe

Gibt es in der Schule transparente 
Verfahrensregeln, was bei einer (drohenden) 
Kindeswohlgefährdung zu tun ist (z.B. 
Handlungsschritte, Zuständigkeiten) und sind 
diese allen Lehrkräften bekannt?

Gibt es im Jugendamt und bei den freien 
Trägern der Jugendhilfe transparente 
Verfahrensregeln, was bei einer drohenden 
Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) zu tun 
ist (z.B. Handlungsschritte, Zuständigkeiten) 
und sind diese allen Fachkräften bekannt?

Gibt es in der Schule eine Verständigung 
darüber, entlang welcher Anzeichen 
eine (drohende) Kindeswohlgefährdung 
wahrgenommen werden kann (z.B. 
körperlich, psychisch)?

Gibt es beim Jugendamt und bei den freien 
Trägern der Jugendhilfe eine Verständigung 
darüber, entlang welcher Anzeichen 
eine (drohende) Kindeswohlgefährdung 
wahrgenommen werden kann (z.B. 
körperlich, psychisch)? 

Gibt es in der Schule „qualifi zierte“ Lehrkräfte 
mit denen Anzeichen einer (möglichen) 
Gefährdung frühzeitig besprochen werden 
können?

Wer ist beim Jugendamt und ggf. bei 
den freien Trägern der Jugendhilfe die 
Ansprechperson, wenn es um eine 
(drohende) Kindeswohlgefährdung geht?

Wie und zu welchem Zeitpunkt erfolgt 
die Kontaktaufnahme mit dem jungen 
Menschen? Wie und zu welchem Zeitpunkt 
erfolgt die Kontaktaufnahme zu den Eltern(-
teilen)?

Wie und zu welchem Zeitpunkt erfolgt 
die Kontaktaufnahme mit dem jungen 
Menschen? Wie und zu welchem Zeitpunkt 
erfolgt die Kontaktaufnahme zu den Eltern(-
teilen)?

Gibt es in der Schule die Möglichkeit, den 
Fall frühzeitig im Rahmen einer „kollegialen 
Fallbesprechung“ zu behandeln (unter 
Beachtung des Datenschutzes)?

Gibt es die Möglichkeit Schulen im Rahmen 
der „kollegialen Fallbesprechung“ zu 
unterstützen?

Wie und zu welchem Zeitpunkt erfolgt die 
Einbindung des Jugendamtes?

Wie und zu welchem Zeitpunkt erfolgt die 
Einbindung der Schule?

Über welche Möglichkeiten verfügt die 
Schule, um junge Menschen und Eltern in 
Not- und Krisensituationen zu unterstützen 
und sind diese ausreichend bekannt?

Welche Angebote hält das Jugendamt 
vor? Welche Angebote halten freie Träger 
vor? Wie gestalten sich die Zugangswege 
zu diesen Angeboten und sind diese 
ausreichend bekannt?
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Möglich Handlungsansätze der Schule:

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor körperlicher und psychischer Unversehrtheit 
stellte eine zentrale Aufgabe aller staatlichen Institutionen dar:

•   In Schulen erfolgt eine Verständigung darüber, was unter Kindeswohlgefährdung zu ver-
stehen ist, um möglichst frühzeitig Gefahren erkennen und abwenden zu können.

•   In der Schule liegen transparente Verfahrensregeln vor, was bei einer (drohenden) Kin-
deswohlgefährdung zu tun ist.

•   In der Schule gibt es „erfahrene“ Lehrkräfte, die Kolleginnen und Kollegen bei allen Fra-
gen einer (möglichen) Kindeswohlgefährdung beraten und unterstützen können.

•   Bei nicht akuten Fällen von Kindeswohlgefährdung kann in der Schule eine kollegiale 
Fallberatung durchgeführt werden, um zu abgesicherten Einschätzungen und Lösungs-
wegen zu kommen. Die Fallbesprechung soll zeitnah möglich sein (Beachtung des Da-
tenschutzes). Eine Information der Eltern kann dann unterbleiben, wenn sich das Gefähr-
dungsrisiko dadurch möglicher Weise erhöht.

•   Ggf. kann zu dieser Fallbesprechung die zuständige Fachkraft im Jugendamt eingeladen 
werden (unter Beachtung des Datenschutzes). 

•   Bei akuten Gefährdungen erfolgt eine unmittelbare Kontaktaufnahme zum Jugendamt. 
Die Abwendung einer Kindeswohlgefährdung macht es notwendig, dass alle hierzu rele-
vanten Informationen an das Jugendamt weitergegeben werden.

•   In der Schule liegen transparente Verfahrensregeln vor, wann und wie die Kontaktaufnah-
me mit dem jungen Menschen und ggf. mit den Eltern erfolgt.

•   Im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirken die Lehrkräfte darauf hin, dass junge Menschen 
und Eltern (frühzeitig) Hilfen in Anspruch nehmen.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist in Schulen zu klären:

•   wie das Thema Kindeswohlgefährdung mit allen Lehrkräften bearbeitet werden kann,

• welche Lehrkräfte in diesem Bereich fortgebildet werden,

•   wie die Verfahrensregeln und Handlungsansätze allen Lehrkräften bekannt gemacht wer-
den können.

Mögliche Handlungsansätze der Jugendhilfe:

Die Sicherstellung des Schutzauftrages gehört zu den hoheitlichen Aufgaben des Jugend-
amtes wie auch zu den Aufgaben der freien Träger der Jugendhilfe (§ 8a SGB VIII). Liegt 
ein begründeter Verdacht vor, gehörte es zu den Aufgaben des Jugendamtes, die entspre-
chenden Verfahrensschritte zu gestalten und zu koordinieren (z.B. weitere Informationen 
sammeln, Elterngespräche führen, familiengerichtliche Maßnahmen einleiten).
Zur Gewährleistung des Schutzauftrages ist es erforderlich dass:

•   innerhalb des Jugendamtes wie in Vereinbarungen mit freien Trägern Standards und 
Verfahrensregeln zum Umgang mit Kindeswohlgefährdungen vorliegen und allen Fach-
kräften bekannt sind,

•   die zuständige Fachkraft in den Sozialen Diensten des Jugendamtes Lehrkräfte bei Un-
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sicherheiten, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, berät. Sofern keine hinreichenden 
Verdachtsmomente vorliegen, erfolgt die Beratung des Falles anonym.

•   die zuständige Fachkraft des Jugendamtes an kollegialen Fallberatungen in der Schu-
le teilnimmt, wenn es um einen Fall mit (drohender) Kindeswohlgefährdung geht. Eine 
Information der Eltern erfolgt dann nicht, wenn sich dadurch das Gefährdungspotential 
erhöht.

•   die Angebote der Jugendhilfe an Schulen transparent gemacht werden, damit junge Men-
schen, Eltern und ggf. Lehrkräfte frühzeitig Unterstützung erhalten können.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist in der Jugendhilfe zu klären:

•   wie die Standards, Verfahrensschritte und Vereinbarungen bei Kindeswohlgefährdung 
zwischen Jugendamt, freien Trägern und Schulen konkret ausgestaltet werden, 

•   wie, in welchen Fällen und in welchem Umfang eine (frühzeitige) Beratung und Unterstüt-
zung von Lehrkräften an Schulen erfolgen kann (Jugendamt, ggf. freie Träger).

Gemeinsame Vereinbarungen von Jugendhilfe und Schule:

•   zu Standards und Verfahrensabläufen bei einer (drohenden) Kindeswohlgefährdung,

•   zur Verständigung darüber, was unter einer Kindeswohlgefährdung zu verstehen ist (nor-•   zur Verständigung darüber, was unter einer Kindeswohlgefährdung zu verstehen ist (nor-
mative Konzepte, Wahrnehmungsmuster, Indikatoren),

•   zu Standards gemeinsamer Fallberatungen,

•   zur Information und Beteiligung von jungen Menschen und Eltern in diesem Verfahren.

Vereinbarungen zu einzelfallübergreifender, sozialräum-
licher und landkreis-/ stadtweiter Zusammenarbeit

11.  Sozialräumliche Kooperationsstrukturen

Gegenstand und Ziel

Eine stärkere Lebensweltorientierung von Jugendhilfe und Schule rückt die sozialräum-
lichen Ressourcen eines Gemeinwesens, d.h. die Lebensbedingungen, die sozialen Be-
zugssysteme und die dort vorhandenen Institutionen, die für junge Menschen und Familien 
bedeutsam sind, in den Blick. Ganzheitlich ausgerichtete Hilfe-, Förder- und Bildungspro-
zesse machen eine Vernetzung der Institutionen in einem Sozialraum erforderlich. Durch 
Vernetzung und Kooperation können die sozialräumlichen Strukturen erschlossen, die un-
terschiedlichen Bildungsorte aufeinander bezogen und präventive Handlungsstrategien 
entwickelt werden. Dazu sind sozialräumliche und tragfähige Kooperationsstrukturen in 
Sozialräumen (z.B. Stadtteil, Verbandsgemeinde) erforderlich. Zu den relevanten Akteuren 
im Sozialraum gehören alle Angebote der Kinder- und Jugendhilfe (Jugendamt, Kinderta-
gesstätten, Jugendarbeit, Beratungsangebote etc.), Schulen, Kirchengemeinden u.a.. Die 
unterschiedlichen Akteure verfügen über ein spezifi sches sozialräumliches Wissen, kennen 
die Lebenslagen und Probleme der jungen Menschen und verfügen über je unterschied-
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liche Kompetenzen und Ressourcen, die es im Rahmen von sozialräumlichen Planungs-
prozessen zusammenzuführen gilt. Die stärkere Öffnung der Jugendhilfe wie von Schulen 
zu Gemeinwesen und zur Lebenswelt junger Menschen stellt eine gemeinsame Entwick-
lungsperspektive für beide Institutionen dar. Einzelfallübergreifende und sozialräumliche 
Kooperationsformen sind auch deshalb erforderlich, um gemeinsam an strukturelle Ver-
fahrensregeln und inhaltliche Themen zu bearbeiten. Dadurch soll die einzelfallbezogene 
Kooperation von allen allgemein zu klärenden Fragen entlastet und eine reibungslosere 
Zusammenarbeit gewährleistet werden.

Leitfragen für die Ausarbeitung konkreter Vereinbarungen:

Schule Jugendhilfe

Welcher Stellenwert wird der 
sozialräumlichen Öffnung von Schule 
zum Gemeinwesen eingeräumt (z.B. 
im Rahmen der Schulentwicklung, der 
Qualitätsprogramme)? Welche Ziele und 
Schwerpunkte werden damit verfolgt?

Welchen Stellenwert hat 
„Sozialraumorientierung“ für das Jugendamt 
und die freien Träger? Welche Ziele werden 
damit verfolgt? Welche Kooperationsgremien 
in den Sozialräumen gibt es bereits? 
Wie sind die Sozialräume „räumlich“ 
zugeschnitten?

Welche Möglichkeiten gibt es, damit auch 
andere Institutionen den „Raum“ Schule 
für Angebote nutzen können (z.B. für die 
Jugendarbeit, Vereine)?

Wer hat die Federführung bei der 
Ausgestaltung sozialräumlicher 
Kooperationsgremien? Wer wird beteiligt? 
Welche Bedeutung hat die Schule in diesen 
Kooperationsgremien?

Wie kann sichergestellt werden, das 
Lehrkräfte verbindlich an sozialräumlichen 
Kooperationsgremien mitwirken?

Welche inhaltlichen Schwerpunkte sollen in 
den Sozialräumen bearbeitet werden?

Wie wird der schulinterne 
Kommunikationsfl uss aus diesen 
Kooperationsgremien in die Schule 
sichergestellt?‘

Wie erfolgt die Anbindung dieser 
sozialräumlichen Kooperationspartner an die 
Jugendhilfeplanung?

Welche Kompetenzen haben 
Lehrkräfte, die in sozialräumlichen 
Kooperationsgremien mitwirken? Wie laufen 
Entscheidungsprozesse? Wer muss beteiligt 
werden?

Welche Kompetenzen haben die 
Fachkräfte, die in diesen sozialräumlichen 
Kooperationsgremien mitwirken? Wie laufen 
Entscheidungsprozesse? Wer muss beteiligt 
werden?

Gibt es Möglichkeiten der Schule, um 
gemeinsam mit anderen Partnern aus dem 
Sozialraum Projekte zu gestalten? Welche 
Rahmenbedingungen und Ressourcen kann 
die Schule einbringen?

Welche „gemeinsamen“ Projekte können im 
Sozialraum durchgeführt werden? Wo zeigt 
sich der größte Handlungsbedarf? Wer kann 
welche Ressourcen einbringen?
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Mögliche Handlungsansätze der Schule:

Die Zusammenarbeit der Schule mit außerschulischen Partnern und dabei insbesondere 
mit der Kinder- und Jugendhilfe stellt ein zentrales Element der Schulentwicklung dar, um 
ganzheitliche Bildungsprozesse organisieren und ausgestalten zu können: 

•   Im Rahmen von Schul- und Qualitätsentwicklungsprozessen ist der Stellenwert, die Ziel-
setzung und die inhaltliche Schwerpunktlegung einer stärkeren Öffnung von Schule zu 
Gemeinwesen/ Sozialraum zu klären, festzulegen und kontinuierlich fortzuschreiben,

•   schulintern gilt es die Rahmenbedingungen und die erforderlichen Ressourcen für Koo-
peration mit Partnern im Sozialraum zu bestimmen,

•   in Schulen gibt es Kontaktpersonen, die für die Kooperation zuständig sind, verbindlich 
in den Gremien mitwirken, den Informationsfl uss in die Schule hinein wie in die Gremien 
sichern und über entsprechende Kompetenzen verfügen,

•   Aufgabe, Rolle, Rahmenbedingungen und Kompetenzen der Lehrkräfte, die in sozial-
räumlichen Kooperationsgremien mitwirken, werden klar benannt, mit der Schulleitung 
abgestimmt und auch für Außenstehende transparent gemacht,

•   ggf. können Räume der Schule für bestimmte Angebote und Projekte den Trägern der 
Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung gestellt werden.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist in den Schulen zu klären:

•   Zielsetzung, Rahmenbedingungen, Ressourcen und Zuständigkeiten für die Kooperation 
im Sozialraum

•   und wie die sozialräumliche Kooperation in Schul- bzw. in Qualitätsentwicklungsprozesse 
integriert werden kann.

Mögliche Handlungsansätze der Jugendhilfe:

Die sozialräumliche Ausrichtung von Angeboten und Handlungsansätzen der Jugendhilfe 
beschreibt eine zentrale Entwicklungsperspektive für das Jugendamt und die freien Trä-
ger. Das Jugendamt übernimmt im Rahmen seiner Planungs- und Gesamtverantwortung 
für eine bedarfsorientierte Ausgestaltung der Infrastrukturangebote für Kinder, Jugendliche 
und Familien die Initiierung und Organisation sozialräumlicher Kooperationsgremien. Dazu 
gehört, dass:

•   aus der Jugendhilfeperspektive die Stadt bzw. der Landkreis in defi nierte Sozialräume un-
terteilt wird (z.B. Planungsräume unter Berücksichtigung von Sozialstrukturmerkmalen, 
Schuleinzugsgebieten, gewachsenen lebensweltlichen Strukturen),

•   Vorschläge zur Zusammensetzung sozialräumlicher Gremien gemacht (z.B. entlang in-
haltlicher Schwerpunkte) und Arbeitsziele defi niert werden (z.B. entlang von Bedarfsla-
gen), 

•   die Arbeitsstruktur dieser Gremien geklärt wird (z.B. Moderation, Protokoll, Zeitrahmen, 
Turnus der Treffen),

•   die Anbindung dieser Gremien an die Jugendhilfeplanung und den Jugendhilfeausschuss 
im Kreis/ der Stadt sichergestellt ist.
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Für die Umsetzung der Vereinbarung ist von der Jugendhilfe zu klären:

•   in welchen räumlichen Einheiten sozialräumliche Kooperationsgremien (unter Einbezie-
hung von Schulen) gebildet werden, mit welcher Zielsetzung und unter welchen Rahmen-
bedingungen (Ressourcen, Zuständigkeiten, Kompetenzen)

•    und wie die Arbeitsergebnisse in Jugendhilfeplanungsprozesse integriert werden können 
und damit auch der Informationsfl uss in die Verwaltung wie zum Jugendhilfeausschuss 
gesichert ist.

Gemeinsame Vereinbarungen von Jugendhilfe und Schule:

•   zur Ausgestaltung einzelfallübergreifender und sozialräumlicher Kooperationsgremien •   zur Ausgestaltung einzelfallübergreifender und sozialräumlicher Kooperationsgremien 
(z.B. Inhalte, Ziele, Organisation, Zuständigkeiten, zeitlicher Rahmen).

12.  Kooperation von Jugendhilfe- und Schulentwicklungspla-
nung sowie von Jugendhilfe- und Schulträgerausschuss

Gegenstand und Ziel

Bei der Jugendhilfeplanung handelt es sich um das fachliche und fachpolitische Steue-
rungsinstrument der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe. Vor dem Hintergrund einer sozi-
alräumlich ausgerichteten Bedarfsanalyse (Lebenslage, Angebote, zielgruppenspezifi sche 
Entwicklungen etc.) werden in einem kontinuierlichen Aushandlungsprozess unter Beteili-
gung von jungen Menschen, Familien, den freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Insti-
tutionen die Infrastrukturangebote weiterentwickelt. Die Jugendhilfeplanung ist auf kommu-
naler Ebene in einen jugendhilfepolitischen Aushandlungsprozess eingebunden, damit die 
erforderlichen Weichenstellungen vorgenommen und fi nanziell abgesichert werden können. 
Als offensive Jugendhilfeplanung ist sie mit einem „Einmischungsauftrag“ versehen, damit 
das übergeordnete Ziel der Kinder- und Jugendhilfe, „günstige Sozialisationsbedingungen 
für alle jungen Menschen und Familien zu schaffen“ (§1 SGB VIII), im Zusammenwirken 
mit anderen Institutionen und Politikfeldern auch erreicht werden kann. Hier zeigt sich auch 
eine Schnittselle zur Schulentwicklungsplanung, die im Kontext von mehr Selbstverant-
wortung der Einzelschule an Bedeutung gewinnt. Auch wenn die Schulentwicklungspla-
nung bislang überwiegend Platzzahl-, Ausstattungs- und Raumplanung war, gilt es bei der 
Öffnung von Schulen zum Gemeinwesen, die sozialräumlichen Voraussetzungen stärker 
zu berücksichtigen. Die Jugendhilfeplanung liefert zudem wichtige Informationen, die auch 
für pädagogische Schwerpunktlegungen und Qualitätsentwicklungsprozesse von Schulen 
bedeutsam sein können. Zu dem existieren auf kommunaler Ebene zwei Ausschüsse, die 
die Schnittstelle zur Kommunalpolitik herstellen. Der Jugendhilfeausschuss befasst sich 
mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe und ist das zentrale Entscheidungs- und Pla-
nungsgremium auf kommunaler Ebene. Ebenso existiert hier ein Schulträgerausschuss der 
den Schulträger in allen Fragen beraten kann. Auch auf der Ebene der Ausschüsse ist eine 
intensivere Kooperation anzustreben.
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Leitfragen für die Ausgestaltung konkreter Vereinbarungen:

Schule Jugendhilfe

Wie kann sichergestellt werden, dass die 
Schule in Jugendhilfeplanungsprozesse
n aktiv mitwirkt (z.B. Rolle und Aufgaben 
der Schulleitung, der Schulaufsicht)? 
Wer soll die Belange von Schulen im 
Jugendhilfeausschuss vertreten? Wie läuft 
der Informationsfl uss zu und zwischen den 
Schulen?

Wie kann sichergestellt werden, dass 
Schulen in Jugendhilfeplanungsprozesse 
eingebunden werden? Wer soll die Belange 
von Jugendhilfe im Schulträgerausschuss 
vertreten?

Wie kann sichergestellt werden, dass 
die Schulentwicklungsplanung mit der 
Jugendhilfeplanung kooperiert und dadurch 
ggf. gemeinsame Fragestellungen und 
Anliegen abgestimmt werden?

Wie kann sichergestellt werden, 
dass die Jugendhilfeplanung mit der 
Schulentwicklungsplanung kooperiert und 
dadurch gemeinsame Fragestellungen und 
Anliegen abgestimmt werden?

Wie kann sichergestellt werden, dass 
der Jugendhilfeausschuss und der 
Schulträgerausschuss kooperieren, 
um im kommunalpolitischen Raum die 
gemeinsamen Anliegen besser vertreten und 
Entwicklungsprozesse in beiden Institutionen 
aufeinander abstimmen zu können?

Wie kann sichergestellt werden, dass 
der Jugendhilfeausschuss und der 
Schulträgerausschuss kooperieren, 
um im kommunalpolitischen Raum die 
gemeinsamen Anliegen besser vertreten und 
Entwicklungsprozesse in beiden Institutionen 
aufeinander abstimmen zu können?

Mögliche Handlungsansätze der Schule:

Im Rahmen einer stärkeren Selbstverantwortung der Einzelschule gewinnt die Schulent-
wicklungsplanung an der Schnittstelle zur Jugendhilfeplanung an Bedeutung:

•   Die Schulleitung bzw. Delegierte wirken in Jugendhilfeplanungsprozessen mit (z.B. in 
Planungsgremien, die von der Jugendhilfe eingerichtet werden).

•   Im Rahmen von Schulentwicklungsplanungen wird darauf geachtet, an welchen Stellen 
eine Kooperation mit der Jugendhilfeplanung sinnvoll und notwendig sein könnte (z.B. 
regelmäßiger Austausch der Planungsfachkräfte /-gremien).

•   Auf der Seite der Schule wird geklärt, wie bestmöglich die Schulperspektive im Jugend-
hilfeausschuss vertreten werden kann (z.B. über die Schulaufsicht) und wie der Informa-
tionsfl uss zu und zwischen den Schulen gestaltet werden kann.

•   Der Schulträgerausschuss eröffnet die Möglichkeit für gemeinsame Sitzungen mit dem 
Jugendhilfeausschuss.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist auf der Seite der Schule zu klären:

•   wie die Beteiligung an Jugendhilfeplanungsprozessen und die Schnittstelle zum Jugend-
hilfeausschuss hergestellt werden kann (Ziele, Zuständigkeiten, Informationsfl uss).
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· was Gegenstand und Ziel der Kooperation von Schulträger- und Jugendhilfeaus-
schuss sein kann.

Mögliche Handlungsansätze der Jugendhilfe:

Der Ort „Schule“ ist für alle schulpfl ichtigen jungen Menschen ein zentraler Lebensraum 
und damit auch ein Ansatzpunkt für die Infrastrukturentwicklung im Rahmen von Jugend-
hilfeplanungsprozessen. Aufgrund der engen Koppelung von sozialer Benachteiligung und 
Bildungsbenachteiligung wird auch die Schule zu einem wichtigen Partner in Jugendhilfe-
planungsprozessen. Daraus ergibt sich, dass

•   Schulen in Jugendhilfeplanungsprozesse eingebunden werden,

•   öffentlich zugängliche Bildungsdaten in Jugendhilfeplanungsprozessen erhoben und aus-
gewertet werden, Schnittstellen zur Schulentwicklungsplanung aktiv gesucht und ausge-
staltet werden,

•   die Belange von Schulen bei der Infrastrukturplanung berücksichtigt werden (z.B. schul-
bezogene Angebote, niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten an Schulen zu Angebo-
ten),

•   der Jugendhilfeausschuss die Möglichkeit für gemeinsame Sitzungen mit dem Schulträ-
gerausschuss eröffnet.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist von der Jugendhilfe zu klären:

•   wie das Thema „Kooperation von Jugendhilfe und Schule“ im Rahmen von Jugendhilfe-
planungsprozessen und im Jugendhilfeausschuss strukturell verankert werden kann

•   und was Gegenstand und Ziel der Kooperation von Jugendhilfeausschuss und Schulträ-
gerausschuss sein kann.

Gemeinsame Vereinbarung von Jugendhilfe und Schule:

•   zur Zusammenarbeit bei Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanungsprozessen (Ziele, •   zur Zusammenarbeit bei Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanungsprozessen (Ziele, 
Themenschwerpunkte, Zusammenarbeitsformen),

•   zur Kooperation von Jugendhilfe- und Schulträgerausschuss (Ziele, Themen, Zusam-•   zur Kooperation von Jugendhilfe- und Schulträgerausschuss (Ziele, Themen, Zusam-
menarbeitsformen).

13.  Gemeinsame Fortbildungen von Jugendhilfe und Schule 

Gegenstand und Ziel

Wechselseitige Informations- und Wissensdefi zite sind ein zentrales Hemmnis für eine 
gelingende Kooperation. In den Alltagsroutinen von Jugendhilfe und Schule sind nur we-
nige zeitliche Spielräume vorhanden, um sich grundlegend über gemeinsame Anliegen, 
Problemstellungen und Bedarfslagen junger Menschen zu verständigen. Die regelmäßige 
Durchführung von Fortbildungen, die sich an Fachkräfte der Jugendhilfe wie an Lehrkräfte 
richtet, stellt ein geeignetes Medium dar, um Arbeitsbeziehungen entlang gemeinsamer 
Fragestellungen zu vertiefen, Handlungsansätze und methodische Vorgehensweisen ge-
meinsam zu trainieren und einen wechselseitigen Erfahrungsaustausch in einem hand-
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lungsentlasteten Raum zu ermöglichen. In regelmäßigen Abständen sollen auf kommunaler 
Ebene Fortbildungen zu abgestimmten Fragestellungen durchgeführt werden, um Arbeits-
beziehungen zwischen Jugendhilfe und Schule zu qualifi zieren.

Leitfragen für die Ausarbeitung konkreter Vereinbarungen:

Schule Jugendhilfe

Wie werden die fortbildungsrelevanten 
Themen (an der Schnittstelle von Jugendhilfe 
und Schule) in den Schulen gesammelt, 
ausgewertet und in eine Fortbildungsplanung 
überführt?

Wie werden die fortbildungsrelevanten 
Themen (an der Schnittstelle von Jugendhilfe 
und Schule) in der Jugendhilfe gesammelt, 
ausgewertet und in eine Fortbildungsplanung 
überführt?

Wie wird bei der Fortbildungsplanung die 
Schnittstelle zur Jugendhilfe hergestellt (wer 
ist zuständig)?

Wie wird bei der Fortbildungsplanung die 
Schnittstelle zur Schule hergestellt (wer ist 
zuständig)?

Welche Ressourcen stehen für die 
Durchführung von Fortbildungen zur 
Verfügung?

Welche Ressourcen stehen für die 
Durchführung der Fortbildung zur 
Verfügung?

Wie wird sichergestellt, dass die 
Fortbildungsergebnisse in der Schule 
kommuniziert und umgesetzt werden?

Wie wird sichergestellt, dass die 
Fortbildungsergebnisse in der Jugendhilfe 
kommuniziert und umgesetzt werden?

Welche Unterstützungsmöglichkeiten zur 
Umsetzung der Fortbildungen bietet das 
Institut für schulische Fortbildung und 
schulpsychologische Beratung sowie die 
Schulaufsicht (ADD)?

Welche Unterstützungsmöglichkeiten zur 
Umsetzung der Fortbildung bietet das 
Sozialpädagogische Fortbildungszentrum 
des Landes (SPFZ)?

Wie häufi g sollen diese Fortbildungen 
stattfi nden und in welcher 
Zusammensetzung?

Wie häufi g sollen diese Fortbildungen 
stattfi nden und in welcher 
Zusammensetzung?

Wie kann sichergestellt werden, dass 
Lehrkräfte das Fortbildungsangebot 
wahrnehmen? Wer soll an den Fortbildungen 
teilnehmen?

Wie kann sichergestellt werden, dass 
Fachkräfte der öffentlichen und freien 
Jugendhilfeträger das Fortbildungsangebot 
wahrnehmen? Wer soll an den Fortbildungen 
teilnehmen?
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Mögliche Handlungsansätze der Schule:

•   In der Schule gibt es Zuständige für die Fortbildungsplanung (Themensammlung und 
Auswertung, interner Informationsfl uss) und die Abstimmung mit der Jugendhilfe.

•   Die Organisation und Durchführung der Fortbildung erfolgt in Abstimmung mit der Schul-
aufsicht (ADD) und dem Institut für schulische Fortbildung und schulpsychologische Be-
ratung.

•   Bei der Fortbildungsplanung wird darauf geachtet, dass die Themen und die Zusammen-
setzung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich möglichst an konkreten Schnittstellen 
und Arbeitsbeziehungen zur Jugendhilfe orientieren.

Für die Umsetzung der Vereinbarungen ist in der Schule zu klären:

•   Welche Rahmenbedingungen und Ressourcen den Lehrkräften für die Teilnahme an Fort-
bildungen zur Verfügung stehen (schulintern, mit Unterstützung der ADD bzw. des Institut 
für schulische Fortbildung und schulpsychologische Beratung),

•   wie schulintern die Zuständigkeiten für die Fortbildungsplanung und die Kooperation mit 
der Jugendhilfe geregelt werden.

Mögliche Handlungsansätze der Jugendhilfe:

•   Auf der Seite der Jugendhilfe (Jugendamt, freier Träger) gibt es Zuständige für die Fort-
bildungsplanung (Themensammlung und Auswertung, interner Informationsfl uss) und die 
Abstimmung mit Schulen.

•   Für die Organisation und Durchführung werden ggf. Unterstützungsmöglichkeiten des 
sozialpädagogischen Fortbildungszentrums (SPFZ) angefragt.

•   Bei der Fortbildungsplanung wird darauf geachtet, dass die Themen und Zusammenset-
zung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich möglichst an den konkreten Schnittstellen 
und Arbeitsbeziehungen zur Schule orientiert.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist von der Jugendhilfe zu klären:

•   Welche Rahmenbedingungen und Ressourcen den Fachkräften für die Teilnahme an 
Fortbildungen zur Verfügung stehen (Jugendamt, freie Träger),

•   wie die Zuständigkeiten für die Fortbildungsplanung (Jugendhilfe intern) und die Koope-
ration mit der Schule geregelt werden,

Gemeinsame Vereinbarung von Jugendhilfe und Schule:

•   zur regelmäßigen Ausgestaltung gemeinsamer Fortbildungen (Ziele, Schwerpunkte, zeit-•   zur regelmäßigen Ausgestaltung gemeinsamer Fortbildungen (Ziele, Schwerpunkte, zeit-
licher Rhythmus, Rahmenbedingungen).
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14.  Fortschreibung und Überprüfung der Vereinbarung

Gegenstand und Ziel

Die Kooperationsvereinbarung stellt ein zentrales strukturelles Element dar, um die Zu-
sammenarbeit von Jugendhilfe und Schule verbindlich abzusichern sowie transparent und 
einvernehmlich zu regeln. Alle Beteiligten verpfl ichten sich, die vereinbarten Ziele, Verfah-
rens- und Handlungsansätze bestmöglich umzusetzen und auf ihre Einhaltung in einem 
partnerschaftlichen Dialog zu achten. Die Kooperation von Jugendhilfe und Schule ist ein 
offenes Feld, das erfahrungsbezogen gestaltet und weiterentwickelt werden muss. In die-
sem Sinne gilt es auch die Kooperationsvereinbarungen regelmäßig daraufhin zu überprü-
fen, welche Elemente verändert und ergänzt werden müssen, wo Schwerpunkte für die 
Umsetzung gelegt werden und welche Gründe dazu geführt haben, dass sich die Koopera-
tion verbessert bzw. verschlechtert hat, welche Effekte erzielt wurden und welche Konse-
quenzen daraus zu ziehen sind. 

Leitfragen für die Ausarbeitung konkreter Vereinbarungen:

Schule Jugendhilfe

Wie wird in der Schule sichergestellt, 
dass die Vereinbarungen eingehalten und 
umgesetzt werden? Was ist die Aufgabe 
der Schulleitung? Welche Rolle kommt der 
Schulaufsicht zu?

Wie wird in der Jugendhilfe sichergestellt, 
dass die Vereinbarungen eingehalten und 
umgesetzt werden? Was ist die Aufgabe 
des Jugendhilfeausschusses und der 
Jugendamtsleitung?

Wer ist in der Schule für die Fortschreibung 
der Vereinbarung zuständig? (Präzisierung, 
Veränderung, Ergänzung von Themen 
und Verfahren). Wie werden die 
Umsetzungserfahrungen systematisch 
gesammelt und ausgewertet?

Wer ist in der Jugendhilfe für die 
Fortschreibung der Vereinbarung zuständig 
(Präzisierung, Veränderung, Ergänzung 
von Themen und Verfahren)? Wie werden 
die Umsetzungserfahrungen systematisch 
gesammelt und ausgewertet?

In welchen Gremien auf Landesebene 
und auf kommunaler Ebene werden die 
Erfahrungen mit der Umsetzung der 
Kooperationsvereinbarung diskutiert und 
Anregungen für die Weiterentwicklung 
gesammelt?

In welchen Gremien auf kommunaler Ebene 
werden die Erfahrungen mit der Umsetzung 
der Kooperationsvereinbarung diskutiert 
und Anregungen für die Weiterentwicklung 
gesammelt?

Mögliche Handlungsansätze der Schule:

•   Jede Schule kann diese Kooperationsvereinbarung unterzeichnen und verpfl ichtet sich 
damit bestmöglich auf die Umsetzung der Ziele und Absprachen zu achten.

•   Darüber hinaus können schulspezifi sch in Absprache mit dem Jugendamt Konkretisierun-
gen oder Veränderungen vorgenommen werden, die von dieser allgemeinen Vereinba-
rung abweichen, weil sie bedarfsorientierter und alltagspraktischer sind. Die grundlegen-
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den Ziele der Vereinbarungen werden dadurch nicht in Frage gestellt.

•   Die Schulaufsicht (ADD) berät und unterstützt die Einzelschule bei der Umsetzung der 
Vereinbarung.

•   In regelmäßigen Abständen wird in Schulleiterkonferenzen über den Stand der Umset-
zung der Vereinbarung informiert, um ggf. Veränderungen, Klärungen oder Konkretisie-
rungen vornehmen zu können.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist in der Schule zu klären:

•   welche Schwerpunkte bei der Umsetzung der Vereinbarung gelegt werden,

•   und in welchen Bereichen eine Ergänzung, Konkretisierung oder Veränderung vorgenom-
men werden muss,

•   wie die Einhaltung der Absprachen sichergestellt werden kann,

•   welche Rolle der ADD bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der Vereinbarung zu-
kommt.

Mögliche Handlungsansätze der Jugendhilfe:

•   Das Jugendamt unterbreitet Vorschläge, mit welchen Schulen Kooperationsvereinbarun-
gen abgeschlossen werden sollen. Handlungsleitend ist dabei der aktuelle Kooperations-
bedarf (z.B. Schulen in bestimmen Wohnquartieren, viele Fälle im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung, Eingliederungshilfe).

•   Mit den Einzelschulen können ergänzende Absprachen zu den allgemeinen Regelungen 
getroffen werden. Die grundlegenden Ziele der Vereinbarung werden dadurch nicht in 
Frage gestellt.

•   Im Rahmen von Jugendhilfeplanungsprozessen werden die Erfahrungen mit der Umset-
zung der Vereinbarung systematisch ausgewertet.

•   Im Jugendhilfeausschuss wird regelmäßig (z.B. jährlich) über den Stand der Umsetzung 
informiert.

Für die Umsetzung der Vereinbarung ist in der Jugendhilfe zu klären:

•   welche Schwerpunkte bei der Umsetzung gelegt werden,

•   mit welchen Schulen ergänzende bzw. veränderte Absprachen getroffen werden sollen,

•   wie die Einhaltung der Absprachen sichergestellt werden kann.

Gemeinsame Vereinbarung von Jugendhilfe und Schule:

•   zu Zeitpunkt, Kriterien und Zuständigkeiten der Überprüfung der Umsetzung der Koope-•   zu Zeitpunkt, Kriterien und Zuständigkeiten der Überprüfung der Umsetzung der Koope-
rationsvereinbarungen,

•   zur Zusammensetzung der Gremienstruktur, in der die Erfahrungen mit den Kooperati-•   zur Zusammensetzung der Gremienstruktur, in der die Erfahrungen mit den Kooperati-
onsvereinbarungen ausgewertet und diese weiterentwickelt werden soll.
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15.  Schlussbemerkungen und Empfehlungen für die Umsetzung

Die Gestaltung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule wird 
für beide Institutionen ein zukunftsweisendes und bislang noch offenes 
Entwicklungsprojekt darstellen, dessen Sinnhaftigkeit und Notwendig-
keit heute nicht mehr in Frage steht. Ungeklärt ist bislang allerdings, wie 
die weitreichenden Forderungen nach einem abgestimmten Gesamt-
system von Bildung, Erziehung und Betreuung im Zusammenspiel von 
Jugendhilfe und Schule konkret umgesetzt werden können. Versucht 
man diese allgemeinen Forderungen praktisch auszugestalten, werden 
schnell die unterschiedlichen Funktionslogiken von Schule und Jugend-
hilfe deutlich, die nicht nur einer langen und je eigenständigen Tradition 
beider Institutionen, unterschiedlichen rechtlichen Rahmungen, sondern 
auch einer wohl begründeten je spezifi schen gesellschaftlichen Aufga-
benzuweisung mit eigenständigen professionellen Selbstverständnissen 
geschuldet sind. Gut gemeinte Absichtserklärungen für eine bessere Zu-
sammenarbeit von Jugendhilfe und Schule stoßen schnell auf struktu-
relle Klärungsbedarfe, die eine grundlegende Verständigung über Ziele, 
Inhalte und strukturelle Rahmenbedingungen aller Beteiligten auf Lan-
des- und kommunaler Ebene erforderlich machen.

Trotz dieses grundlegenden Klärungs- und Regelungsbedarfs, der sich 
schnellen und einfachen Lösungsmodellen entzieht, können an vielen 
Orten Suchbewegungen nach verbesserten Kooperationsmöglichkeiten 
festgestellt werden. Ob im Rahmen der Ausgestaltung von Ganztags-
schulen, im Bereich der Jugend- und Schulsozialarbeit, im Übergang 
von Kindertagestätten zu Grundschulen oder im Kontext sozialräumli-
cher Vernetzungsstrukturen, so zeigt sich, dass nicht mehr nur zielgrup-
penspezifi sch, sondern generell nach neuen Wegen der Zusammenar-
beit gesucht wird und alte Grenzziehungen und Vorbehalte überwunden 
werden. Wenn auch die Notwendigkeit einer verbesserten Zusammen-
arbeit unstrittig ist, so ist keineswegs geklärt, welche Konsequenzen sich 
daraus für Jugendhilfe und Schule ergeben.

Nach wie vor handelt es sich um ungleiche Partner, die es zwar mit ein 
und denselben jungen Menschen zu tun haben, aber mit unterschiedli-
chen Ressourcen und gesellschaftlicher Anerkennung ausgestattet sind. 
Konkret stellt sich die Frage, wie bei einer intensiveren und abgestimm-
ten Zusammenarbeit beider Institutionen die je spezifi schen Kompeten-
zen, Ressourcen und Handlungsansätze besser aufeinander bezogen 
werden können. Oder anders formuliert geht es nicht darum, dass die 
Schule nun Aufgaben der Jugendhilfe oder die Jugendhilfe Aufgaben der 
Schule übernimmt. Auch kann es nicht darum gehen, dass nun der klei-
nere Partner Jugendhilfe sich den Anforderungen der Schule unterwirft, 
um die schulischen Defi zite im sozialen Bereich oder bei der Betreuung 
junger Menschen zu kompensieren. D.h. es geht nicht um die Integration 
von Jugendhilfe in Schule oder um lediglich additive Modelle schulbezo-
gener Jugendhilfe, sondern um die Ausgestaltung eines komplementä-
ren und gleichberechtigten Verhältnisses von Jugendhilfe und Schule.
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Entwicklungsprojekt

keine
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Diese neue Verhältnisbestimmung von Jugendhilfe und Schule ist aller-
dings für beide Seiten voraussetzungsreich und erfordert eine doppelte 
Bewegung mit je eigenen Entwicklungsaufgaben aufeinander zu. Unbe-
stritten ist, dass Schule sich stärker als bisher auf die lebensweltlichen 
Voraussetzungen und veränderten Sozialisationsbedingungen von jun-
gen Menschen einlassen muss. Die PISA-Ergebnisse zeigen, dass Bil-
dungsbenachteiligungen nur dann überwunden werden können, wenn 
Schulen auf die sozialen, familiären und individuellen Ressourcen junger 
Menschen eingehen und diese zum Gegenstand biographieorientierter 
Lern- und Förderkonzepte machen. Neben der Wissensvermittlung spielt 
heute der Kompetenzerwerb, der das Soziale Lernen, das Lernen-Ler-
nen wie auch die Förderung von Neugier und Wissensmanagement um-
fasst, eine ganz zentrale Rolle. Geht es in einer komplexer werdenden 
Welt heute nicht mehr nur um Wissensvermittlung, sondern in einem um-
fassenden Sinne auch um Persönlichkeitsbildung und um die Vermittlung 
gesellschaftlicher Teilhabechancen, dann ist die Schule ein Bildungsort 
unter anderen (wie z.B. Familie, peer group, Jugendhilfe) und auf Vernet-
zung und Kooperation angewiesen.

Im Kontext dieses erweiterten Bildungsverständnisses können auch die 
Angebote der Jugendhilfe nicht mehr vor dem Schultor halt machen. Viel-
mehr stellt sich die Schule als ein zentraler Sozialraum für junge Men-
schen dar, auf den sich die Angebote und Handlungsansätze der Jugend-
hilfe beziehen müssen. Ebenso wie Schule neu defi nieren muss, wie die 
sozialen Voraussetzungen für Bildung, Kompetenzerwerb und Lernen in 
die Ausgestaltung von Schul- und Qualitätsentwicklungsprogrammen so-
wie von curricularen und didaktischen Konzepten aufgenommen werden 
können, muss auch die Kinder- und Jugendhilfe ihre Bildungsleistungen 
transparenter machen. Auch die Kinder- und Jugendhilfe erbringt Bil-
dungsleistungen, allerdings nicht nur im Bereich des Kompetenzerwerbs 
(z.B. soziales Lernen) und der Persönlichkeitsbildung, sondern stellt mit 
ihren Angeboten zunehmend erst sicher, dass formelle Bildungsprozesse 
in der Schule ausgestaltet werden können (z.B. Absicherung elementarer 
Grundbedürfnisse, Sprachförderung, Hausaufgabenhilfe). Allerdings ist 
nicht alles was die Kinder- und Jugendhilfe tut unter einem allgemeinen 
und oftmals unbestimmten Bildungsbegriff zu subsumieren. Dennoch 
stellt die gemeinsame Erarbeitung eines erweiterten Bildungsverständ-
nisses eine zentrale Entwicklungsaufgabe für Schule und Jugendhilfe 
dar, um abgestimmte und sich wechselseitig ergänzende Handlungs-
ansätze zu entwickeln und dabei mehr über das zu erfahren, was die 
jeweils andere Institution tut, wo Schnittstellen aber auch divergierende 
Handlungslogiken liegen.

Die dichtesten Kooperationserfordernisse von Jugendhilfe und Schule 
zeigen sich insbesondere dort, wo junge Menschen aufgrund ungüns-
tiger Sozialisationsbedingungen und ungelöster Bewältigungsaufgaben 
sozialen Benachteiligungen und Bildungsbenachteiligungen ausgesetzt 
sind. Besonders in diesen Fällen verdichten sich wie unter einem Brenn-
glas die strukturellen Fragen der Kooperation von Jugendhilfe und Schu-
le, da hier die wechselseitige Aufeinanderverwiesenheit in der Ausgestal-
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tung von Hilfe- und Förderkonzepten evident wird. Sowohl mit Blick auf 
bestimmte Wohnquartiere, Zielgruppen oder einzelne junge Menschen, 
die „Probleme haben und welche machen“, zeigt sich schnell, dass Ju-
gendhilfe wie Schule allein die sozialen wie individuellen Voraussetzun-
gen für soziale Benachteiligung, normabweichende Verhaltensstrategien 
oder Schulversagen nicht bearbeiten können. Gerade mit Blick auf diese 
Zielgruppe zeigt sich Handlungsbedarf, da hier die Selektivität beider In-
stitutionen mit Hilfekarrieren und Bildungsbenachteiligungen normative, 
fachliche und ökonomische Folgeprobleme zeigt. Hier setzen die Ergeb-
nisse des Modellprojekts und die vorliegende Arbeitshilfe an.

Zur Arbeitshilfe:

Ein strukturelles Element zur Ausgestaltung der Kooperation von Schule 
und Jugendhilfe im (Vor-)Feld von Hilfen zur Erziehung stellt die Ausar-
beitung von Kooperationsvereinbarungen dar. Nicht deshalb, weil Papier 
„so geduldig ist“ und formale Regelungen gut in Verwaltungsstrukturen 
passen, sondern weil sehr grundsätzlich verbindliche, transparente und 
nachvollziehbare Strukturen aufgebaut werden müssen, auf die sich die 
Kooperationspartner auf allen Ebenen (Land, Kommune, Träger, Fach- 
und Lehrkräfte) beziehen können. Die Ausgestaltung von Kooperations-
beziehungen ist ein offenes und auch sehr fragiles Projekt, das von al-
len Beteiligten gewollt, unterstützt und abgesichert werden muss. Dazu 
dienen in dem komplexen Zuständigkeitsgefl echt von Jugendhilfe und 
Schule Kooperationsvereinbarungen, da der „gute Wille“ einzelner Fach- 
und Lehrkräfte oftmals nicht ausreicht, um abgesicherte und abgestimm-
te Handlungsmöglichkeiten an der Schnittstelle beider Institutionen zu 
entwickeln.

Kooperationsvereinbarungen, so sie denn nützlich und handlungsleitend 
sein sollen, sind mehr als nur formale Regelungen auf Papier, sondern 
Ergebnis eins Diskussions- und Aushandlungsprozesses an dem in bei-
den Institutionen alle Ebenen (Politik, Verwaltung, Leitung, Fach- und 
Lehrkräfte) beteiligt werden müssen. Insofern versteht sich die vorlie-
gende Arbeitshilfe als Anregung für die Ausgestaltung von Diskussions- 
und Aushandlungsprozessen vor Ort.

Die hier dargestellten Inhalte umfassen wesentliche Kernelemente ei-
ner verbesserten Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule im (Vor-
)Feld von Hilfen zur Erziehung, die vor Ort weiter konkretisiert und ggf. 
modifi ziert werden müssen. Auf der Ebene der fallbezogenen Koopera-
tion werden Vorschläge unterbreitet, wie über geklärte und wechselsei-
tig transparente Zuständigkeiten und Zugangswege Strukturen für eine 
frühzeitige und geregelte Kontaktaufnahme überhaupt erst möglich wer-
den. Dazu gehört, dass es in Schulen verantwortliche Ansprechpartner 
für die Jugendhilfe (Kontaktlehrpersonen für Jugendhilfe) und in der Ju-
gendhilfe klare Zuständigkeiten für die Schulen geben muss.

So einfach diese Empfehlung auch klingen mag, so stellt sie doch eine 
zentrale Voraussetzung zur Überwindung einer oftmals in der Praxis vor-
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zufi ndenden Hürde dar und ist mit weitreichenden inhaltlichen und orga-
nisatorischen Konsequenzen in Schule und Jugendhilfe verbunden. Die 
Benennung von zuständigen Personen in beiden Institutionen geht mit 
einem inhaltlichen Anforderungsprofi l und neuen Aufgaben einher, die 
über entsprechende Rahmenbedingungen abgesichert werden müssen, 
damit die Brücken- und Multiplikatorenfunktion in die jeweiligen Instituti-
onen hinein adäquat ausgefüllt werden kann.

Ferner beinhaltet die Arbeitshilfe Empfehlungen zur Ausgestaltung ge-
meinsamer Fallberatungen, von Diagnoseprozessen, der Abstimmung 
von Hilfe- und Förderplanungsansätzen ebenso wie zu Möglichkeiten ei-
ner ressourcenorientierten Zusammenarbeit mit Eltern und abgestimmter 
Verfahren bei (drohender) Kindeswohlgefährdung. Diese Empfehlungen 
fußen auf der Vorstellung, dass über das Instrument der Fallberatung 
ein gemeinsames Fallverstehen ermöglicht werden kann, das jenseits 
der Institutionenlogik und der unterschiedlichen professionellen Selbst-
verständnisse auf die Erarbeitung von abgestimmten Handlungsstrategi-
en zielt. Das „gemeinsame Fallverstehen“ bildet die zentrale Grundlage 
dafür, um Hilfe- und Förderkonzepte besser aufeinander abzustimmen. 
Dadurch lassen sich möglicherweise nicht nur Umschulungen vermeiden 
und präventive Ansätze entwickeln, sondern insgesamt  neue Wege auf-
zeigen, um über ressourcenorientierte Formen der Zusammenarbeit mit 
Eltern Bildungs- und Erziehungspartnerschaften auf kommunaler Ebene 
zu gestalten.

Die Arbeitshilfe enthält ebenso Empfehlungen zur Ausgestaltung einzel-
fallübergreifender Kooperation. Die Erfahrungen aus dem Modellprojekt 
haben gezeigt, dass all jenes, was auf struktureller Ebene nicht geklärt 
ist, immer wieder neu in der Einzelfallarbeit verhandelt werden muss, 
diese überlagert und erschwert und oftmals zu Konfl ikten und Missver-
ständnissen führt. Schule wie Jugendhilfe öffnen sich zunehmend mehr 
zur Lebenswelt junger Menschen und Eltern und rücken die biographi-
schen Vorerfahrungen und Sozialisationsbedingungen stärker ins Zen-
trum professionellen Handelns und pädagogischer Konzepte. Insofern 
scheint es nur folgerichtig, dass auch die Institutionen, die in einer Kom-
mune Verantwortung für junge Menschen und Familien übernehmen, sich 
vernetzen und ihr Handeln aufeinander beziehen. Daraus ergeben sch 
auch Abstimmungsbedarfe auf der Ebene der Jugendhilfe- und Schul-
entwicklungsplanung sowie für die Zusammenarbeit von Jugendhilfe- 
und Schulträgerausschuss. Welche Strukturen hier erforderlich sind, um 
die unterschiedlichen Zuständigkeiten von Jugendhilfe und Schule auf 
kommunaler Ebene zu synchronisieren und welche Finanzierungsmo-
delle gemeinsame Handlungsansätze unterstützen können, ist längst 
nicht geklärt.
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Zur Umsetzung der Kooperationsvereinbarung

Aus der unterschiedlichen rechtlichen und organisatorischen Verfasst-
heit von Jugendhilfe und Schule ergibt sich, dass für die Umsetzung der 
Kooperationsvereinbarungen eine Reihe von formalen Verfahrenswegen 
zu beachten sind, die eine Mitwirkung unterschiedlicher Gremien und 
Institutionen bedingt. Idealtypisch könnte ein Verfahren zum Abschluss 
von Kooperationsvereinbarungen folgendermaßen ablaufen:

1.   Der Jugendhilfeausschuss in einem Landkreis bzw. einer Stadt be-
schließt, dass die Kooperation von Jugendhilfe und Schule im (Vor-) 
Feld von Hilfen zur Erziehung eine besondere Bedeutung beigemes-
sen wird und gemeinsam mit Schulen Handlungsansätze im Hinblick 
auf ein stärker abgestimmtes Gesamtsystem von Bildung, Betreuung, 
Erziehung und Hilfe entwickelt werden soll.

2.   Die Verwaltung des Jugendamtes wird mit der Ausarbeitung eines 
entsprechenden Konzeptes beauftragt. Ebenso soll das Thema im 
Rahmen von Jugendhilfeplanungsprozessen aufgenommen werden.

3.   Der Schulträgerausschuss wird über diese inhaltliche Schwerpunkt-
legung informiert. Angeregt wird eine gemeinsame Sitzung von Ju-
gendhilfe- und Schulträgerausschuss, um nach gemeinsamen An-
satzpunkten zu suchen.

4.   Die Verwaltung des Jugendamtes nimmt Kontakt zur Schulaufsicht 
auf, um die wechselseitigen Erwartungen und Möglichkeiten abzu-
klären.

5.   In Abstimmung mit der Schulaufsicht nimmt die Verwaltung des Ju-
gendamts Kontakt zu ausgewählten Schulen auf und prüft die Be-
reitschaft zur Erarbeitung einer Kooperationsvereinbarung. Ebenso 
werden freie Träger der Jugendhilfe zur Mitarbeit eingeladen und Mit-
wirkungsmöglichkeiten erörtert.

6.   Mit ausgewählten und zur Mitarbeit bereiten Schulen wird entlang der 
örtlichen Handlungsbedarfe an der Ausarbeitung einer Kooperations-
vereinbarung gearbeitet. Die Mustervorlage kann als Strukturierungs-
hilfe genutzt werden.

7.   Die ausgearbeitete Kooperationsvereinbarung wird dem Jugend-
hilfeausschuss ebenso wie der Schulaufsicht und dem zuständigen 
Ministerium zur Diskussion und Zustimmung vorgelegt. Hier müssen 
auch die Rahmenbedingungen für die praktische Umsetzung der Ver-
einbarung in der Jugendhilfe wie in Schulen erörtert und abgesichert 
werden.

8   Die Kooperationsvereinbarung wird vom Jugendhilfeausschuss, der 
Leitung des Jugendamtes, den Leitungen der freien Träger wie von 
den Schulleitungen der beteiligten Einzelschulen und der Schulauf-
sicht unterzeichnet und gilt für einen verabredeten Zeitraum.(z.B. 3 
Jahre). Da sich der Kooperationsbedarf von Schule zu Schule unter-
scheiden kann, können Nebenvereinbarungen mit Einzelschulen zur 
Konkretisierung der Zusammenarbeit abgeschlossen werden. Auch 
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hierüber wird die Schulaufsicht informiert.

Im Jugendhilfeausschuss wird jährlich über den Stand der Umsetzung 
der Vereinbarung berichtet. Im Einvernehmen mit der Schulaufsicht und 
den Einzelschulen werden Prüfkriterien festgelegt, um den Stand der 
Umsetzung bzw. förderliche und hemmende Faktoren zu evaluieren. Die 
Kooperationsvereinbarung kann entlang der Evaluationsergebnisse an-
gepasst und fortgeschrieben werden. Die Jugendhilfeplanung wirkt an 
der Evaluation der Umsetzungserfahrungen verantwortlich mit. Mit Un-
terstützung der Schulaufsicht erfolgt ebenso in Schulleiterdienstbespre-
chungen eine Auswertung der Umsetzungserfahrungen, die in den betei-
ligten Schulen systematisch zusammengetragen werden.

Für die gemeinsame Auswertung der Umsetzungserfahrungen bedarf es 
einer Arbeitsstruktur auf kommunaler Ebene, die sich aus Delegierten 
des Jugendhilfeausschusses, der Leitung und zuständigen Fachkräften 
des Jugendamts sowie freier Träger, der Schulaufsicht sowie Schullei-
tungen und Kontaktpersonen der Einzelschule zusammensetzt.

Fortschreibung
u. Überprüfung

der Vereinbarung

Arbeitsstruktur
auf kommunaler 

Ebene

Schlussbemerkungen und Ausblick

Die Ausgestaltung der Kooperationsvereinbarung stellt eine Möglichkeit 
dar, um die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule neu und pro-
jekthaft zu gestalten. An der konkreten Ausarbeitung von Kooperations-
vereinbarungen wird deutlich, dass aufgrund der unterschiedlichen Ver-
fasstheit von Jugendhilfe und Schule eine Reihe von strukturellen Fragen 
geklärt werden müssen, für die es bislang noch keine Patentlösung gibt. 
Ebenso wird deutlich, dass daran nicht nur inhaltliche Fragen geknüpft 
sind, sondern in beiden Institutionen auch organisatorische. Schwieriger 
allerdings noch ist die Herstellung einer gleichberechtigten und verant-
wortlichen Arbeitsstruktur auf kommunaler Ebene, die die unterschied-
lichen Zuständigkeiten in Jugendhilfe und Schule in gewisser Weise 
synchronisiert. Die Kinder- und Jugendhilfe ist kommunal verfasst. Die 
Ausgestaltung der Schule liegt in der Verantwortung der Länder. Daraus 
ergeben sich eine Reihe von Zuständigkeits- und Steuerungsfragen, die 
die gleichberechtigte Kooperation von Jugendhilfe und Schule auf kom-
munaler Ebene und die Vernetzung aller Bildungsorte in einer kommuna-
len Bildungslandschaft erschweren können.

Sollen Schule und Jugendhilfe, wie es der 11. und 12. Kinder- und Ju-
gendbericht der Bundesregierung formulieren und die Stellungnahmen 
der Jugend- und Kultusministerkonferenzen unterstreichen, zu einem 
abgestimmten Gesamtsystem von Bildung, Erziehung und Betreuung 
zusammengeführt werden, dann sind dazu weitreichende Veränderun-
gen in Jugendhilfe wie Schule erforderlich. An den hier ausgearbeiteten 
Empfehlungen wird deutlich, dass hierzu in Schulen organisatorische, 
personelle und inhaltliche Schwerpunktlegungen erforderlich sind, damit 
die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe strukturell abgesichert werden 
kann. Ebenso muss auf der Seite der Kinder- und Jugendhilfe die Koope-
ration mit Schule verlässlich organisiert und gestaltet werden. Auch hier 
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müssen organisatorisch, personell und inhaltlich Schwerpunkte gelegt 
und die entsprechenden Rahmenbedingungen bereitgestellt werden. 
Soll das Thema „Kooperation von Jugendhilfe und Schule“ auf kom-
munaler Ebene strukturell verankert und abgesichert werden, so geht 
das nicht nebenbei und zusätzlich zum regulären Alltagsgeschäft. Das 
bedeutete auch, dass bildungs- und jugendhilfepolitisch entsprechende 
Schwerpunktlegungen erforderlich sind, die nicht nur Zuständigkeiten 
auf kommunaler Ebene neu justieren (vgl. BFSFJ 2005, S. 566), son-
dern auch neue Finanzierungsmodelle erprobt in den Blick nehmen, um 
den unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Bedarfslagen auf kom-
munaler Ebene Rechnung tragen zu können.

Die Arbeitsergebnisse der Modellprojekte zeigen, dass sich alltagsprak-
tisch in der verbesserten Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule 
ein hohes Gestaltungs- und Innovationspotential aufzeigen lässt, das 
von den beteiligten Akteuren angegangen werden kann. Auf der Suche 
nach geeigneten und unterstützenden Strukturen zur Absicherung der 
Kooperation und zur Ausgestaltung einer kommunalen Bildungsland-
schaft, die den Abbau von Bildungsbenachteiligung und sozialer Be-
nachteiligung gleichermaßen in den Blick nimmt, befi nden wir uns noch 
in den Anfängen.

das Gestaltungs-
u. Innovations-

potential aufgreifen
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Teil III:

Anhang
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Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe

Bericht über gemeinsame Beratungen von KMK und AGJ

Die nachfolgenden Ausführungen sind das Ergebnis von gemeinsamen Beratungen 
des Schulausschusses der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland (KMK) und der Arbeitsgemeinschaft für Jugend-
hilfe (AGJ). Anliegen war es, vor dem Hintergrund föderaler Bildungs- und Erzie-
hungspolitik in Schule und Jugendhilfe eine Verständigung darüber zu fi nden, in 
welchen Handlungsfeldern Kooperationen beider Bereiche im Sinne der Persönlich-
keitsentwicklung junger Menschen erforderlich sind. Dabei waren die grundlegen-
den Charakteristika und Aufträge beider Seiten zu respektieren und ein hoher Grad 
an Allgemeingültigkeit angesichts der sehr unterschiedlichen Ausprägungen der Bil-
dungspolitik in den 16 Bundesländern anzustreben.

Die für alle verpfl ichtende allgemeinbildende Schule und die Jugendhilfe haben ihre ge-
meinsamen Wurzeln in der Erkenntnis des Staates, dass die Bildung seiner Bürger und 
Bürgerinnen unentbehrlich für die Funktion und das wirtschaftliche Wachstum eines moder-
nen Staates sind. In der durch die zunehmende Industrialisierung im ausgehenden 19. bzw. 
beginnenden 20. Jahrhundert veränderten Arbeitswelt konnten nur solche Arbeitskräfte be-
stehen, die gesund und mit einer gewissen Grundbildung ausgestattet waren.

Diesem Erfordernis folgend war bis kurz nach dem 1. Weltkrieg das Jugendamt ein Teil 
des Schulamts. Erst mit dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) von 1922 wurden 
Schulunterricht und Jugendwohlfahrt institutionell getrennt. Die Jugendwohlfahrt nach dem 
RJWG beschränkte sich im wesentlichen auf regelnde, disziplinierende und kurative Ein-
griffe gegenüber dem jungen Menschen und/oder seinen Erziehungsberechtigten; sie setz-
te also bei, als defi zitär defi nierten, Sozialisationssituationen an.

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) von 1990 – als Teil VIII in das Sozialgesetzbuch 
eingegliedert – kodifi zierte schließlich einen Paradigmenwechsel, der z. T. bereits lange 
zuvor in Theorie und Praxis der Kinder- und Jugendhilfe eingesetzt hatte. Nicht mehr der 
regelnde und disziplinierende Eingriff und/oder die kurative Maßnahme stehen im Vorder-
grund, vielmehr zielen die Bemühungen in erster Linie auf Beratung, Förderung und Unter-
stützung junger Menschen und ihrer Erziehungsberechtigten. Es geht nicht mehr nur um 
Reaktion, sondern vorrangig um präventive Aktion. Wenn das KJHG nach wie vor einige 
Eingriffsmaßnahmen vorsieht, so stehen diese unter dem Vorzeichen eines akut notwendi-
gen Schutzes zum Wohl des Kindes/Jugendlichen.

Für die Kinder- und Jugendhilfe ist das Prinzip der Subsidiarität mit einem bedingten Vorrang 
freier gegenüber öffentlichen Trägern charakteristisch. Darüber hinaus ist das Wunsch- und 
Wahlrecht der Bürger und Bürgerinnen zwischen unterschiedlichen Trägern konstitutiver 
Bestandteil der Jugendhilfe.

Grundlegende Ziele schulischer und außerschulischer Bildung und Erziehung

Das Grundgesetz stattet die Schule mit einem eigenständigen Erziehungsauftrag aus, der 
– ergänzt und ausformuliert durch Länderverfassungen und -schulgesetze – die Werte und 
Normen, nach denen die Schule bilden und erziehen soll, als Grundlage und Rahmen schu-
lischer Arbeit festlegt. Die Kinder- und Jugendhilfe hat nach dem KJHG und den Ausfüh-
rungsgesetzen der Länder keinen eigenständigen, sondern einen abgeleiteten Erziehungs-
auftrag. Sie soll die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und die Jugendlichen selbst darin 
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unterstützen, das Recht jedes jungen Menschen „auf Förderung seiner Entwicklung und 
auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ 
einzulösen.

Demnach stimmen Schule und Jugendhilfe in ihren grundlegenden Zielsetzungen überein: 
Sie sollen die Persönlichkeit des jungen Menschen stärken, ihn zum eigenverantwortlichen 
Handeln und zur Wahrnehmung von Aufgaben für die Gemeinschaft befähigen sowie auf 
die berufl iche Qualifi zierung und das Leben in der Erwachsenenwelt vorbereiten.

Schul- und Sozialpädagogik gehen übereinstimmend davon aus, dass bestmögliche Be-
dingungen für die erfolgreiche Bildung und Förderung junger Menschen in der Schule bzw. 
in der Kinder- und Jugendhilfe nur dann zu realisieren sind, wenn die Lebenswelten der 
Kinder und Jugendlichen ganzheitlich als Bedingungsgefüge gesehen und in die pädagogi-
schen Aktivitäten einbezogen werden.

Weder Schule noch Kinder- und Jugendhilfe sind aber für sich alleine in der Lage, diese 
Ganzheitlichkeit ihres pädagogischen Angebots bzw. Auftrags ohne die Kooperation mit 
dem jeweils anderen wirklich umzusetzen und zu realisieren. Konsequenterweise verpfl ich-
tet das KJHG die öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe, über die unmittelbar für 
junge Menschen und ihre Erziehungsberechtigten bestimmten Leistungen hinaus in Politik 
und Gesellschaft darauf hinzuwirken, dass positive Lebensbedingungen für junge Men-
schen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt erhalten bzw. 
geschaffen werden.

Grundsätze der Zusammenarbeit

Eine von beiden Seiten aktiv gestaltete Zusammenarbeit hat die Wahrung der Eigenstän-
digkeit des jeweils anderen Kooperationspartners zu respektieren. Schulische Angebote 
und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe ersetzen einander nicht. Die spezifi schen Or-
ganisationsformen und Arbeitsweisen beider Bereiche dürfen durch eine Zusammenarbeit 
nicht beeinträchtigt werden. Sie können sich aber als Folge partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit sinnvoll ergänzen, denn beide Institutionen gewinnen im Rahmen ihrer Tätigkeiten 
tiefe Einblicke in die Lebensverhältnisse der jungen Menschen in ihrem Stadtteil resp. ihrer 
Region.

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben ist es notwendig, gemeinsam Wege der syste-
matisch organisierten und verstetigten Kooperation – über eine Defi nition von Leistungen, 
Zielen, Orientierungen und Regeln – auf der Grundlage der jeweiligen regionalen und/oder 
lokalen Bedingungen sowie Erfordernisse zu erarbeiten. Dies setzt wechselseitige Kennt-
nis über die Aufgaben und Arbeitsweisen sowie über Trägerstrukturen, Möglichkeiten und 
Grenzen der Kooperation voraus. Eine derart verstandene und arrangierte Zusammenar-
beit wird schließlich auch zu einem zeitgemäßeren Selbstverständnis beider Bereiche zum 
Nutzen von Kindern und Jugendlichen führen können.

Jugendhilfe und Schule suchen – soweit die Betroffenen ihr Einverständnis, insbesondere 
zur gegenseitigen Information, gegeben haben – gemeinsam oder in Abstimmung mitein-
ander die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern, denen von der Kinder- und 
Jugendhilfe unterstützende und/oder ergänzende Leistungen zur allgemeinen Förderung 
der Erziehung innerhalb der Familie angeboten werden. Ziel ist es, den Eltern zu helfen, 
ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen zu können. Es ist deshalb zweckmäßig, 
elternbezogene Aktivitäten von Schule und Kinder- und Jugendhilfe miteinander zu verbin-
den.
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Aufgabenbereiche der Zusammenarbeit

Tageseinrichtungen für Kinder und Schule

Die Zusammenarbeit von Kindergarten und Grundschule ist für die Schulanfänger und 
Schulanfängerinnen in den meisten Bundesländern bereits institutionalisiert. Der Kinder-
garten hat einen altersgemäß spezifi schen Bildungsauftrag und damit auch den Auftrag, 
Kindern den Übergang in die Institution „Schule“ zu erleichtern.

Die hier bereits weitestgehend gelungene Kooperation sollte ihre Fortsetzung in der Pla-
nung und Ausführung einer, den Bedürfnissen der Schulkinder und ihrer Familien ange-
messenen, Betreuung in Tageseinrichtungen fi nden. Die familiale und soziale Situation der 
Kinder und Jugendlichen spiegelt sich in beiden Institutionen wider. Schul- und Sozialpäd-
agogen sollten sich gegenseitig bei der Betreuung der Schulkinder, unter Beachtung ihres 
spezifi schen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrags, weitestmöglich stützen. Je 
intensiver die Kenntnis über den jeweils anderen Partnerbereich ist, desto weniger können 
Interessenkollisionen oder gegenseitige Vereinnahmungsversuche Platz greifen.

Freizeit und interessengebundene Angebote

Schulische Arbeitsansätze – wie Projektunterricht, Arbeitsgemeinschaften, über den Un-
terricht hinausgehende Entfaltung schulischen Lebens, Kontaktaufnahmen zu relevanten 
Bereichen im Gemeinwesen, Aufsuchen außerschulischer Lernorte, Öffnung von Schule für 
außerschulische Veranstaltungen – haben u. a. zum Ziel, das Verständnis von der Schule 
als Lebensraum bei jungen Menschen, Lehrerinnen und Lehrern sowie Erziehungsberech-
tigten zu fördern. Schule macht sich damit vermehrt Methoden zunutze, die auch für den 
Bereich außerschulischer Bildung und Erziehung, insbesondere für die Jugendarbeit, cha-
rakteristisch sind. Mit der Anwendung solcher Ansätze ist auch die Vermittlung von Inhalten 
verbunden, welche zu gesellschaftlichen Handlungszielen führen, in denen Schule und Kin-
der- und Jugendarbeit durchaus übereinstimmen, auch wenn sie von je unterschiedlichen 
Positionen aus beschrieben werden.

Insbesondere dort bieten sich vielfältige Kooperationsmöglichkeiten an, die in ihrer Ausge-
staltung u.a. von den regionalen/lokalen Gegebenheiten, der Infrastruktur beider Bereiche, 
den Kapazitäten des Gemeinwesens usw. abhängen. Unbeschadet der gemeinsamen Ziel-
setzung von Schule und Jugendhilfe machen andererseits deren unterschiedliche Wesens-
merkmale die Grenzen einer solchen Kooperation deutlich. Diese Merkmale beziehen sich 
zum einen auf die jeweils unterschiedlichen elementaren Handlungsstrukturen der beiden 
Institutionen und zum anderen auf die durch die beiden Handlungsfelder mitgeprägten Er-
lebnisformen junger Menschen. Aspekte, die diese Unterschiede kennzeichnen sind z.B. 
in der Schule festgelegte Zeitstrukturierung, Schulpfl icht, Rollenfestlegung, Leistungsbe-
wertung und in der Jugendarbeit fl exible Zeitgestaltung, Freiwilligkeit der Teilnahme, Er-
probungsmöglichkeiten für verschiedene Rollen, keine Leistungsbeurteilung. Des weiteren 
wird Schule in besonderem Maße von berufl ichem pädagogischen Handeln geprägt, wäh-
rend die Jugendarbeit in der Mehrzahl der Länder überwiegend von ehrenamtlich Tätigen 
und in Formen der Selbstorganisation realisiert wird.

Übergang von Schule in Ausbildung

Eine der wesentlichen Aufgaben der Schule ist die Vorbereitung junger Menschen auf 
eine Berufsausbildung und den Eintritt in das Erwerbsleben. Dieser Übergang gestaltet 
sich für viele junge Menschen mehr oder weniger schwierig, insbesondere dann, wenn 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze fehlen. Im Sinne eines präventiven Ansatzes muss es da-Ausbildungs- und Arbeitsplätze fehlen. Im Sinne eines präventiven Ansatzes muss es da-
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rum gehen, jungen Menschen noch in der Zeit ihres Schulbesuchs ein möglichst großes 
Handlungsrepertoire und eine möglichst große Handlungskompetenz für die Bewältigung 
dieses Übergangs zu vermitteln. Die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schu-
le, Arbeitsverwaltung, Kinder- und Jugendhilfe bzw. Jugendsozialarbeit und Wirtschaft auf 
regionaler bzw. lokaler Ebene muss mit dem Ziel vorangetrieben werden, die jeweiligen 
Ressourcen und Möglichkeiten so zu bündeln und zu vernetzen, dass sich die Übergänge 
von der Schule in Ausbildung und Beruf für junge Menschen möglichst direkt und bruchlos 
gestalten lassen.

Jugendsozialarbeit kann dabei insbesondere benachteiligten Schülerinnen und Schülern in 
Kooperation mit der Arbeitsverwaltung und dem Lehrpersonal Hilfen und Unterstützung bei 
der Berufsorientierung und der Berufsfi ndung geben und durch Angebote der schulbezoge-
nen Jugendsozialarbeit auf die berufl iche Ausbildung und die Arbeitswelt vorbereiten. Von 
Bedeutung ist auch, dass Angebote der Jugendsozialarbeit über die Schulzeit hinaus die 
soziale und berufl iche Integration unterstützen können.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Die Aufgaben des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes stellen sich gleichermaßen 
für die Schule wie für die Kinder- und Jugendhilfe. Insbesondere in den Bereichen Sucht-
prävention, Medienpädagogik, Schutz vor sexuellem Missbrauch und mit Gewalt unter Kin-
dern und Jugendlichen sind verstärkt gemeinsame Aktivitäten von Kinder- und Jugendhilfe 
und Schule notwendig. Kinder- und Jugendschutz im oben genannten Sinne sollte jedoch 
nicht nur integrierter Bestandteil allen erzieherischen Bemühens sein. Er erfordert darüber 
hinaus ein umfangreiches, stets aktuelles Spezialwissen.

Die Schule ist deshalb auf die Kooperation mit Fachbehörden und Fachorganisationen des 
Kinder- und Jugendschutzes angewiesen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Ju-
gendschutzkräften der Jugendämter, der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe und den 
Schulen ist hier unbedingte Voraussetzung. Schule und Kinder- und Jugendhilfe haben auf 
der Basis der verfassungsrechtlichen Vorgaben die Aufgabe, wertorientierende Erziehungs- 
und Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen im schulpfl ichtigen Alter zu leisten:

-  Kinder- und Jugendhilfe soll jungen Menschen Angebote des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes machen. Die Maßnahmen sollen junge Menschen befähigen, sich vor 
gefährdenden Einfl üssen zu schützen und sie zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

-  Schule hat die Aufgabe, insbesondere zu selbständigem Urteil und eigenverantwortlichem 
Handeln zu befähigen, zu verantwortlichem Gebrauch der Freiheit, zu Toleranz, friedlicher 
Gesinnung und Achtung vor anderen Menschen zu erziehen und Verantwortungsbewusst-
sein für die Umwelt zu wecken. Dieser schulische Erziehungsauftrag wird in den Lehrplä-
nen durch die fächerübergreifenden Lernziele konkretisiert.

Auf diesen Grundlagen ist die konkrete Arbeit von Schule und Kinder- und Jugendhilfe zu 
realisieren und die Kooperation sicherzustellen.

Kinder und Jugendliche in besonderen Problemlagen

Auf regionaler/lokaler Ebene ist ein fachlich abgestimmtes Kooperationskonzept erforder-
lich, das es Schule und Kinder- und Jugendhilfe ermöglicht, jungen Menschen in beson-
deren Problemlagen und ihren Familien angemessene Hilfe zukommen zu lassen. Ein sol-
ches Konzept, das u.a. eine frühzeitige Erschließung geeigneter Ressourcen erlaubt, ist 
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Voraussetzung dafür, dass junge Menschen möglichst in ihrem sozialen Umfeld verbleiben 
und dort gefördert werden können. Die in diesem Kontext besonders notwendige Elternar-
beit ist sinnvollerweise zwischen Schule und Jugendhilfe abzustimmen.

Für Kinder und Jugendliche, die in der Schule Lern- und Leistungsdefi zite, Verhalten-
sauffälligkeiten und Entwicklungsverzögerungen zeigen, können Fördermaßnahmen der 
Schule und der Kinder- und Jugendhilfe gleichzeitig sinnvoll sein. Beide haben im Rahmen 
ihrer gesetzlichen Aufgabe in einer Kooperation entsprechende Angebote zu entwickeln. 
Gemeinsame Bemühungen sind auch dort angezeigt, wo noch schulpfl ichtige Kinder und 
Jugendliche von der Schule nicht mehr erreicht werden bzw. drohen, nicht mehr erreicht 
zu werden. Erfahrungen zeigen, dass viele von ihnen durch gezielte Maßnahmen und bei 
rechtzeitiger Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe zu erreichen und schulisch zu 
fördern sind.

Bei der Kooperation zum Zweck der Gewährung und Durchführung von Förder-, Hilfe- und 
Schutzmaßnahmen für einzelne Schüler und Schülerinnen ist stets der Datenschutz zu 
beachten, wenn personenbezogene Daten über Schüler sowie Schülerinnen und/oder de-
ren Erziehungsberechtigte ausgetauscht werden. Datenschutzrechtliche Konfl ikte können 
weitgehend vermieden werden, wenn die Zusammenarbeit im Einvernehmen und unter der 
Mitwirkung aller Beteiligten, insbesondere der betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie 
deren Erziehungsberechtigten geschieht.

Formen institutioneller Zusammenarbeit

Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerinnen bestimmen

Die Zusammenarbeit kann und sollte befördert werden, indem Schule und Kinder- und Ju-
gendhilfe jeweils Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen bestimmen. Das gehört zur 
Aufgabe der jeweiligen Leitungen. Auf welcher Ebene koordiniert werden soll, hängt von 
den örtlichen Strukturen ab. Schulen, Jugendämter und kooperierende freie Träger koordi-
nieren miteinander die konkrete Zusammenarbeit.

Regelmäßige gemeinsame Besprechungen

Die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen der Schulen im Jugendamtsbezirk treffen 
sich regelmäßig, mindestens aber einmal im Schuljahr mit den Ansprechpartnern und An-
sprechpartnerinnen der Jugendhilfe zu Besprechungen.

Regionale Arbeitskreise Schule und Jugendhilfe gründen

Für die konkrete umsetzungsbezogene Kooperation vor Ort sollten kleinräumig entweder 
spezielle Arbeitskreise gegründet werden oder die Themen konkreter in bereits bestehen-
den Arbeitskreisen (z.B. Stadtteilkonferenz) behandelt werden.

Gegenseitige Beteiligung an Dienstbesprechungen und themenbezogenen Arbeits-
kreisen

Die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen der Jugendhilfe und die Jugendamtsleitun-
gen sollen Gelegenheit erhalten, bei geeigneten Themen an Lehrer- und Schulkonferenzen 
sowie an

Dienstbesprechungen der Schulleiter bzw. -leiterinnen und der ggf. beauftragten Lehrkräfte 
teilzunehmen und umgekehrt.
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Gegenseitige Öffnung von Fortbildungsangeboten, Durchführung gemeinsamer 
Fortbildungsveranstaltungen

Das auf lokaler, regionaler und Landesebene bestehende Fortbildungsangebot für Lehr-
kräfte und Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe soll bei Themen, die Schule und Kin-
der-/Jugendhilfe in gleicher Weise betreffen, in bezug auf Teilnahme und Referenten- bzw. 
Referentinnentätigkeit gegenseitig bekannt gemacht und geöffnet werden (z.B. schulinter-
ne Fortbildung, Fortbildungsangebote der Jugendämter oder Regierungen). Auch können 
gemeinsame Fachtagungen von Schule und Kinder- und Jugendhilfe auf örtlicher und regi-
onaler Ebene durchgeführt werden.

Neben der Öffnung bzw. gemeinsamen Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen 
sollte auch die gemeinsame Planung von Fortbildungsveranstaltungen zwischen Kinder- 
und Jugendhilfe und Schule für Personal aus beiden Bereichen stattfi nden.

Gegenseitige Informationsbesuche und Austausch von Informationsmaterialien

Gegenseitige Informationsbesuche eröffnen angehenden und praktizierenden Lehrkräften 
und Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe Einblick in die jeweiligen Aufgabenfelder und 
Arbeitsweisen und ein gegenseitiges Kennenlernen von Schulalltag und Jugendhilfepraxis 
und erleichtern dadurch die Zusammenarbeit. Deshalb sollen 

-  in der Ausbildung Hospitationen und Praktika für Lehramtsstudenten und -studentinnen 
sowie Lehramtsanwärter und -anwärterinnen in Einrichtungen/Diensten der Kinder- und 
Jugendhilfe und für Studierende sozialpädagogischer/-arbeiterischer Berufe in Schulen 
und Schulberatungsdiensten ermöglicht werden,

-  in der Praxis bei Bedarf Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe Informationsbesuche in 
den Schulen und Lehrkräften Informationsbesuche in Einrichtungen/Diensten der Kinder- 
und Jugendhilfe ermöglicht werden.

Jugendämter und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie Schulen, kommunale 
Schulbehörden und schulaufsichtsführende Stellen sollen Informationsmaterialien, die für 
beide Seiten von Interesse sind, regelmäßig austauschen.

Jugendhilfeausschuss – kommunaler Schulausschuss

In der Regel gehört jedem Jugendhilfeausschuss einen Vertreter bzw. eine Vertreterin aus 
dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung als beratendes Mitglied an. Ihm/ihr ob-
liegt es, die fachliche Sicht und die Erfahrungen der Schulen in den Jugendhilfeausschuss 
einzubringen und an der regionalen Konzeption von Kinder- und Jugendhilfe mitzuwirken. 
Der Jugendhilfeausschuss soll sich regelmäßig, mindestens aber einmal im Jahr, mit Pro-
blemen der Zusammenarbeit zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe befassen und 
dazu auch weitere Vertreter bzw. Vertreterinnen unterschiedlicher Schularten hinzuziehen. 
Im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist eine Mitwirkung bzw. Anhörung von 
Vertretern und Vertreterinnen der Kinder- und Jugendhilfe in kommunalen Schulausschüs-
sen anzustreben.

Beteiligung von Schulen an der Jugendhilfeplanung

Das Aufgabenspektrum der Kinder- und Jugendhilfe umfasst 

-  Leistungen, die als solche einen Schulbezug aufweisen (z.B. schulbezogene Jugendar-
beit, Jugendsozialarbeit im Rahmen schulischer und berufl icher Ausbildung, Förderung 
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schulpfl ichtiger Kinder in Tageseinrichtungen, Erziehungsberatung bei Schulproblemen, 
Eingliederungshilfe für Schüler und Schülerinnen und Teilleistungsgestörte), und

-  Leistungen, die mit vergleichbaren Aufgaben oder Angeboten im Schulbereich korres-
pondieren (z.B. Familienbildung, Elternarbeit, Erziehungsberatung, Tagesbetreuung 
schulpfl ichtiger Kinder, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendarbeit, Jugend-
sozialarbeit, Förderung emotional und sozial beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher, 
Begleitung im Übergang von der Schule ins Berufsleben, Eingliederungshilfe).

Die Planung schulischer und außerschulischer Förderangebote für junge Menschen und 
deren Eltern bedarf einer sorgfältigen Erfassung von Notwendigkeiten, was die genaue 
Kenntnis der Lebenssituation junger Menschen im Gemeinwesen voraussetzt. Eine rea-
listische Planung kann demnach nur dann zustande kommen, wenn jene Institutionen sich 
untereinander abstimmen, die die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen aus 
ihrem unmittelbaren Umgang mit ihnen kennen. Somit ist es unumgänglich, dass die An-
sprechpartner und Ansprechpartnerinnen der Schulen in die Kinder- und Jugendhilfepla-
nung einbezogen werden.

Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe 25./26. November 1998

Quelle: Gemeinsames Amtsblatt der Ministerien für Bildung, Wissenschaft und Weiterbil-
dung und für Kultur, Jugend, Familie und Frauen von Rheinland-Pfalz Nr. 5/1999



 ism Institut für sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.
127

Qualifi zierte Kooperation von Jugendhilfe und Schule

Arbeitsgruppe Jugendhilfe/Schule der JMK und KMK (Stand: 29.04.2002)

Bericht der Arbeitsgruppe Jugendhilfe und Schule

I.  Einführung – Auftrag, Ausgangspunkte und gemeinsame Aufgaben

Die Jugendministerkonferenz (JMK) und die Kultusministerkonferenz (KMK) haben im Jahr 
2000 beschlossen, auf der Grundlage einer Verständigung über gemeinsame Aufgaben 
und Arbeitsfelder die beiden Systeme Jugendhilfe und Schule besser miteinander zu ver-
netzen und ihre jeweiligen Kapazitäten und Kompetenzen so aufeinander zu beziehen und 
miteinander zu verbinden, dass ein konsistentes Gesamtsystem von Bildung, Erziehung 
und Betreuung entsteht. Dabei sollten auch „best practice Beispiele“ Berücksichtigung fi n-
den.

In Umsetzung dieses Auftrages der Fachministerkonferenzen ist eine Arbeitsgruppe aus 
Vertretern der JMK und KMK gebildet worden. An den Diskussionen haben sich auch Ver-
treter der kommunalen Spitzenverbände beteiligt. Sie stellt im Folgenden Bereiche der 
Zusammenarbeit thematisch gebündelt dar und benennt Folgerungen für deren Weiter-
entwicklung. Bezogen auf den Auftrag, best practice Beispiele zusammenzustellen, ist 
das Deutsche Jugendinstitut gebeten worden, die Strukturen von Schule und dem, was in 
Deutschland zur Jugendhilfe gehört, in anderen europäischen Ländern zusammenzustel-
len, da es bereits verschiedene Zusammenstellungen von guten Beispielen der Zusam-
menarbeit von Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen in Deutschland gibt. Der Bericht des 
DJI wird in der nächsten Zeit vorgelegt.

Das Arbeitspapier gliedert sich in zwei Teile. Zuerst werden die einzelnen Handlungsfelder, 
die aus der Perspektive von Schule und Jugendhilfe für die Thematik von Bedeutung sind, 
dargestellt und mit ihren Entwicklungsschwerpunkten beschrieben. Im abschließenden Teil 
werden dann die Folgerungen für die Schaffung eines konsistenten Gesamtsystems von 
Bildung, Erziehung und Betreuung unter strukturellen Aspekten dargestellt.

1.  Ausgangspunkte für eine stärkere Verschränkung von Schule und Jugendhilfe

Auf Grund gesellschaftlicher Veränderungen, die sich für Kinder und Jugendliche als „ver-
änderte Kindheit und Jugend“ auswirken, haben sich auch neue Anforderungen und Her-
ausforderungen für die pädagogische Arbeit in den Schulen ergeben; ihr Aufgabenspekt-
rum wurde beträchtlich erweitert. Schule hat sich seit jeher als für Unterricht und Erziehung 
zuständige Institution (außerhalb des Elternhauses) verstanden.

Die Ratlosigkeit und Unsicherheit, mit der jedoch eine große Anzahl junger Menschen heu-
te einen Standort in ihrem Leben suchen, verdeutlichen, dass der Wettkampf um Leistung 
sowie das Streben nach Erfolg als Lebensinhalt Jugendlichen nicht genügen und auch 
aus diesem Blickwinkel Schule nicht als bloße Schaltstelle für die Vergabe von berufl ichen 
und sozialen Aufstiegspositionen missverstanden werden darf. Wenn nicht Egoismus, un-
gebremste Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung angesichts einer konsumorientierten 
Umwelt das Denken unserer Jugendlichen besetzen darf, sondern das Streben, soziale 
Bindungen einzugehen, sich nach Grundprinzipien der Demokratie auszurichten etc., so 
bedarf es der Orientierungshilfen hinsichtlich Fairness und Hilfsbereitschaft, Disziplin und 
Rücksichtnahme, wie sie insbesondere aus dem Erleben von Gemeinschaft erlernt werden 
können.

Über die internen Möglichkeiten der Schule in Unterricht und Schulleben hinaus, bietet die 
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Öffnung der Schule zur Lebenswelt ein breites Feld sozialen Lernens an, das die Mög-
lichkeiten der Schule ergänzt und ihre Handlungsspielräume beträchtlich erweitert. Dies 
geschieht, indem Schule neben den Eltern, außerschulischen Fachleuten und Lernorten 
insbesondere Institutionen wie Kirchen, Gemeinde, Betriebe und Vereine einbezieht. Sie 
beteiligt sich auch in angemessenen Formen (z. B. Veranstaltungen wie Ausstellungen, 
Tage der offenen Tür) am öffentlichen Leben als Kulturträger und stellt ihre Erziehungs- und 
Unterrichtsarbeit auch nach außen dar. Die Öffnung der Schule kann dabei in den unter-
schiedlichsten Dimensionen und Feldern erfolgen (sportliche, musische, umweltbezogene, 
karitative, kirchliche, freigemeinnützige Aktivitäten). Sie öffnet sich damit lebensweltbezo-
genem Lernen, das sich stark am Gemeinwesen und seinen Einzelbereichen (Vereine, 
Stadtteil, Wohnort, gesellschaftliche Gruppen, unterschiedliche Altersgruppen) orientiert 
und damit für Kinder und Jugendliche neue Lebens-, Bewährungs- und Bestätigungsfelder 
erschließt. 

Die neuen gesellschaftlichen Anforderungen haben auch die Jugendhilfe gravierend verän-
dert. Als Resultat eines intensiven fachlichen und rechtlichen Diskussionsprozesses wurde 
1990 das neue Kinder- und Jugendhilferecht verabschiedet, das die Jugendhilfe konse-
quent als Sozialleistung gestaltet, den Lebensweltbezug in den Mittelpunkt stellt, den Rah-
men für die Verbesserung der Partizipation der Kinder und Jugendlichen vorgibt und die 
Gesamtverantwortung für die Verbesserung der Lebensbedingungen der jungen Menschen 
kodifi ziert. Damit ist ein wichtiger Impuls auch für die konzeptionelle Weiterentwicklung 
und Ausgestaltung der sozialpädagogischen Arbeit gegeben worden und der Rahmen für 
die Zusammenarbeit der Jugendhilfe mit der Schule und dem Berufsausbildungssystem 
vorgegeben.

Die skizzierten Veränderungen innerhalb der Systeme Jugendhilfe und Schule hatten in 
den letzten Jahren auch deutliche Auswirkungen auf das Verhältnis zueinander. Während 
in der Diskussion der Bundesrepublik vor 1990 Fragen der Eigenständigkeit der jeweiligen 
Systeme im Vordergrund standen, die im Wesentlichen auch eine Folge des Bemühens 
um ein eigenes Profi l sozialpädagogischer Ansätze waren, galt die Einheit von Schul- und 
Sozialpädagogik unter dem Dach der Volksbildung als konstitutives Element für das Ver-
ständnis in der DDR. Nach 1990 erhielt die Diskussion um das Verhältnis von Jugendhilfe 
und Schule zum einen auf Grund dieser unterschiedlichen Traditionsstränge neue Aspekte; 
zum anderen wurde deutlich, dass sowohl Schule ihre Aufgaben ohne stärkere Beachtung 
sozialpädagogischer Fragestellungen nicht bewältigen kann als auch Jugendhilfe ihre Auf-
gaben ohne die Berücksichtigung der zentralen Lebensthematik junger Menschen - der 
Bildung - nicht zufriedenstellend zu lösen in der Lage ist. Konkret zeigt sich das daran, dass 
Schulen sich für die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen öffnen und bezogen darauf 
handeln, dass sozialpädagogische Strategien insbesondere im Umgang mit „schwierigen“ 
Schülerinnen und Schülern verstärkt Anwendung fi nden und dass Jugendhilfeangebote 
über die Schulen junge Menschen erreichen, die bisher keinen Zugang dazu hatten. Die 
verschiedenen Überschneidungsbereiche wie Schulsozialarbeit, Schüler- und Jugendbera-
tung, Ganztagsbetreuung, Schülerclubs und integrierte Hilfen für Schulverweigerer wurden 
mehr als früher zu gemeinsamen Themen der Fachdiskussion.

Grundlage dafür waren in der Regel Kooperationsbeziehungen, die mehrheitlich auf ört-
licher Ebene entwickelt u. a. von Fachorganisationen, wie der AGJ und dem Deutschen 
Verein, von den Fachministerkonferenzen und von der Bund-Länder- Kommission für Bil-
dungsplanung und Forschungsförderung (BLK) angeregt und gefordert wurden. Sie entwi-
ckelten sich zumeist zwischen einzelnen Schulen und Einrichtungen bzw. Trägern der Ju-
gendhilfe. Zur Unterstützung dieser Entwicklung fordern Schulgesetze der meisten Länder 
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ausdrücklich wie bereits das Kinder- und Jugendhilferecht (§ 81 SGB VIII und verschiedene 
Ausführungsgesetze) die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und Angeboten des je-
weils anderen Systems. Kooperationsbeziehungen können in der Regel dann erfolgreich 
entwickelt werden, wenn sie an konkreten Themen ansetzen und regional bezogen sind. 
Sie helfen die Grenzen der Systeme Jugendhilfe und Schule vor Ort für die Kinder und Ju-
gendlichen durchlässiger zu machen. 

Es ist erforderlich, diese Formen der Kooperation zwischen Jugendhilfeträgern und Schu-
len weiter auszubauen und zu unterstützen. Allerdings zielt der Auftrag von JMK und KMK 
nicht primär auf die Ebene dieser konkreten und regionalen Kooperationen, sondern auf die 
Strukturverantwortung der jeweiligen Fachministerkonferenz en. Der Auftrag ist von der Er-
wartung getragen, dass die Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfeeinrichtungen bzw. 
-angeboten dadurch befördert werden kann, dass es gelingt, die beiden Systeme Jugend-
hilfe und Schule besser miteinander zu vernetzen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass 
auch Aufgaben des jeweils anderen Systems zum Teil selbst mit wahrzunehmen sind.

Ausgangspunkte für die Entwicklung eines solchen Gesamtsystems von Bildung, Erziehung 
und Betreuung sind die Lebenssituationen der jungen Menschen und die pädagogischen 
Notwendigkeiten bzw. die Anforderungen und Voraussetzungen für das Gelingen der So-
zialisation. Es wird somit eine Perspektive gewählt, die die jungen Menschen mit ihren Be-
darfen und Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt, wobei sie zugleich als Teil eines sozialen 
Bezugssystems und eines Sozialraums gesehen werden. Insofern kann der Arbeitsauftrag 
nur dann erfolgreich abgeschlossen werden, wenn Jugendhilfe und Schule Bereitschaft 
zeigen, unter Berücksichtigung dieser Ausgangspunkte ihre Strukturen, ihren Ressour-
ceneinsatz und ihre Arbeitsweisen einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Auf dieser 
Grundlage müssen dann ausgehend von dem, was junge Menschen benötigen, in einem 
zweiten Schritt geeignete Strukturen entwickelt und Finanzierungsfragen geklärt werden. 
Dies erscheint nur möglich, wenn scheinbar sichere Besitzstände zur Disposition und die 
Fragen der Zuständigkeit und der Verantwortung als offen und gestaltbar angesehen
werden. 

2.  Allgemeine Aufgaben für Schule und Jugendhilfe

Wichtig für eine stärkere Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe ist zu klären, wie 
weit die allgemeinen Aufgaben beider Institutionen übereinstimmen oder differieren. Dazu 
ist grundsätzlich festzustellen, dass für beide das gemeinsame Ziel der Förderung und Un-
terstützung der Sozialisationsprozesse junger Menschen maßgeblich ist.

Schule und Jugendhilfe haben neben den Erziehungsberechtigten das gemeinsame Ziel, 
die Erziehung und Bildung junger Menschen zu fördern. Sie haben zwar spezifi sche Aufga-
benstellungen, doch überschneiden sich ihre Aufgaben in vielfältiger Weise, zumal sie sich 
grundsätzlich auf dieselben Kinder und Jugendlichen (im schulpfl ichtigen Alter) beziehen. 
Der gemeinsamen Aufgabe von Jugendhilfe und Schule, Erziehung und Bildung zu vermit-
teln, wird in dem SGB VIII und den Schulgesetzen der Länder Rechnung getragen.

Im SGB VIII wird in § 1 als allgemeines Ziel das Recht des jungen Menschen „auf Förderung 
seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeit“ herausgestellt. In diesem Sinne wird für die Jugendhilfe auch die Auf-
gabe bestimmt, die Kinder und Jugendlichen „in ihrer individuellen und sozialen Entwick-
lung (zu) fördern“ und „Benachteiligungen“ zu vermeiden oder abzubauen zu helfen, sie vor 
„Gefahren für ihr Wohl“ zu schützen und dazu beizutragen, „positive Lebensbedingungen“ 
für sie zu erhalten oder zu schaffen.
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In schulgesetzlichen Regelungen der Länder wird der Bildungs- und Erziehungsauftrag der 
Schule deutlich herausgestellt. Dieser bezieht sich auf die Weiterentwicklung der „Persön-
lichkeit“ der Schülerinnen und Schüler durch Erziehung und Unterricht. Als allgemeine Ziele 
werden dabei u. a. hervorgehoben: die Befähigung zum Handeln nach ethischen Grundsät-
zen, die Förderung der staatsbürgerlichen Verantwortung und des demokratischen Verhal-
tens, die Fähigkeit, Konfl ikte vernunftgemäß zu lösen, aber auch Konfl ikte zu ertragen sowie 
sich im Berufsleben zu behaupten und das soziale Leben verantwortlich mitzugestalten.

Die weitgehende Übereinstimmung der allgemeinen Aufgaben für Erziehung und Bildung 
auf Gesetzesebene zeigt sich auf der Ebene konkreterer Vorgaben für die Schulen und 
die Jugendhilfeeinrichtungen; bei genauem Hinsehen werden aber auch Differenzen sicht-
bar. Übereinstimmungen zeigen sich auch hier auf der Zielebene. In Grundsatzerlassen 
für die einzelnen Schulformen wird etwa die Förderung der „gesamten Persönlichkeit“ in 
den Blick genommen, d. h. die Förderung kognitiver und zugleich sozialer, emotionaler, 
kreativer und praktischer Fähigkeiten. Die weitgehende Übereinstimmung in den Zielset-
zungen wird auch in der Diskussion in der Schulpädagogik und in der Sozialpädagogik um 
„Schlüsselqualifi kationen“ oder neuerdings „Basiskompetenzen“ sichtbar. Dabei ist hier an 
allgemeine Qualifi kationen oder Kompetenzen gedacht, die für das Lernen in der Schule 
oder in Einrichtungen der Jugendhilfe und auch für das Handeln in den unterschiedlichen 
Lebensbereichen außerhalb der beiden Institutionen grundlegend sind. Gemeint sind hier 
nicht inhaltsbezogene allgemeine Qualifi kationen wie Kommunikations- und Kooperations-
fähigkeit, Refl exionsfähigkeit, Selbstständigkeit, Fähigkeit zur Mitbestimmung und zur Ver-
antwortungsübernahme, Planungsfähigkeit.

Schule und Jugendhilfe erheben beide den Anspruch, mit ihrem jeweiligen Instrumentarium 
den Erwerb solcher Schlüsselqualifi kationen fördern zu können. Für den Schulbereich kann 
hier etwa auf Unterrichtsformen wie Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Stationslernen, Werk-
stattunterricht und Projektarbeit - letztere auch im Zusammenhang mit einer Öffnung von 
Schule - verwiesen werden, die geeignet sind, solche grundsätzlichen Qualifi kationen zu 
fördern. In der Jugendhilfe zieht sich der Erwerb von Schlüsselqualifi kationen als Teil der 
allgemeinen Erziehungs- bzw. Sozialisationsaufgabe mehr oder minder deutlich formuliert 
durch alle Arbeitsbereiche. Die arbeitsfeldspezifi schen Besonderheiten von Kindertages-
stätten, Einrichtungen und Angeboten der Jugendarbeit und der Hilfen zur Erziehung führen 
zu unterschiedlichen Methoden, Ansätzen und Konzeptionen bei der Umsetzung dieser 
Aufgabe der Jugendhilfe. Besondere Bedeutung hat diese Aufgabe bei der Förderung Be-
nachteiligter.

Für beide Bereiche ist dazu auf Differenzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit hinzuwei-
sen und zu prüfen, wie dem Erwerb von Schlüsselqualifi kationen ein größeres Gewicht 
beigemessen werden kann. Zu klären ist auch, wie weit es für Schule und Jugendhilfe 
gemeinsame Bildungsbereiche (wie politische Bildung, Umweltbildung, kulturelle Bildung, 
interkulturelle Bildung) und gemeinsame inhaltsbezogene Themen gibt, für die gemeinsa-
me Angebote oder zumindest Abstimmungen erforderlich sind. Wenn aber in der Schulpä-
dagogik und der Sozialpädagogik die Bedeutung des Erwerbs von Schlüsselqualifi kationen 
betont wird und auch gemeinsame Schlüsselthemen zu benennen sind, ist zu fordern, dass 
im Rahmen einer Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe ein gezielterer und besser 
fundierter Erwerb von Schlüsselqualifi kationen und eine gemeinsame, abgestimmte Bear-
beitung von Schlüsselthemen erreicht werden können. Das gilt insbesondere für gemeinsa-
me Programme und Projekte für Kinder und Jugendliche im schulpfl ichtigen Alter.

Differenzen zwischen Schule und Jugendhilfe sind insbesondere im Hinblick auf zwei As-
pekte in der Praxis hervorzuheben:
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-   Schulen sind stärker als Jugendhilfeeinrichtungen durch einen festen Zeittakt und durch 
fach- bzw. fachbereichsbezogene Curricula strukturiert; Stundenplan und fach- bzw. fach-
bereichsbezogene Curricula prägen weitgehend den Schulalltag. Das Schulleben hat an 
der Halbtagsschule neben dem Unterricht ein geringeres Gewicht. Jugendhilfeeinrichtun-
gen sind demgegenüber weniger durch Zeit- und Inhaltsvorgaben bestimmt; sie können 
damit besser soziales und emotionales Lernen unterstützen. Es wäre aber verkehrt, die 
Schule als eine Einrichtung für weitgehend kognitives Lernen betrachten zu wollen; sie 
fördert ihre Schülerinnen und Schüler auch gezielt in ihrem sozialen und emotionalen 
Lernen. 

-   In den Grundsatzerlassen für die einzelnen Schulformen wird aus den Aussagen über 
Leistungsbewertung und Zeugnisse deutlich, dass die Schule auch eine Verteilungsfunk-
tion hat. Dies gilt für die Jugendhilfe so nicht, aber es wäre falsch, wenn sie für sich die 
Förder- und Entwicklungsaufgabe reklamieren und die Schule primär als Verteiler von 
Lernchancen sehen wollte. Aufgabe der Schule ist gerade auch die besondere Förderung 
von Kindern und Jugendlichen mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten. 

Darüber hinaus bestehen zum Teil weitere Unterschiede in den Strukturen, die für die Um-
setzung der gemeinsamen Ziele ebenso Bedeutung haben wie für die Voraussetzungen für 
die Schaffung eines konsistenten Gesamtsystems von Bildung, Erziehung und Betreuung. 
Die Finanzierungsstrukturen, Trägerstrukturen und das formelle Qualifi kationsniveau der 
Fachkräfte unterscheiden sich in den beiden Systemen. Außerdem sind Jugendhilfeange-
bote in der Regel offen für alle, schulische Angebote in der Regel auf die Schülerinnen und 
Schüler der Einzelschule beschränkt.

Die Übereinstimmung zwischen Schule und Jugendhilfe auf der Ebene allgemeiner Ziele 
und wünschenswerter Schlüsselqualifi kationen sowie gemeinsamer Schlüsselthemen legt 
es nahe, das bloße Nebeneinander von Schule und Jugendhilfe aufzugeben und verstärkt 
die Kooperation zwischen beiden Institutionen im Interesse der besseren Förderung von 
Kindern und Jugendlichen zu suchen. Die strukturellen Differenzen zwischen beiden In-
stitutionen, die im Alltag zu unterschiedlichen Akzentuierungen auf der Zielebene führen, 
dürfen nicht dazu führen, dass Schule und Jugendhilfe auf Distanz zueinander gehen. Eine 
Kooperation von Schule und Jugendhilfe setzt voraus, dass beide ihre Arbeit jeweils in ei-
gener Verantwortung wahrnehmen, dass Regeln für ein produktives Miteinander abgespro-
chen werden und dass die Strukturen so weiterentwickelt werden, dass ein konsistentes 
Gesamtsystem realisierbar wird.

II.  Förderung von Kindern in Kindergärten und beim Übergang zur Grundschule

1.  Ausgangslage

Die Tagesbetreuung für Kinder stellt für die Länder und Kommunen bezüglich der Größe 
der Zielgruppe und Ausgabenvolumina inzwischen den größten Leistungsbereich dar. Der 
Kindergarten als öffentliche Betreuungs- und Bildungsstätte für 3- bis 6-jährige Kinder ent-
wickelt sich immer mehr zu einem Vollversorgungssystem, bei Versorgungsquoten selbst in 
den alten Ländern von 95 %. Zwar entspricht der Betreuungsumfang in den alten Ländern 
nicht immer dem, was Eltern wünschen; der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
hat jedoch zu einer enormen Expansion an Plätzen in den alten Ländern geführt, und ein 
Kind, das vor Eintritt in die Grundschule keinen Kindergarten besucht hat, ist heute zuneh-
mend eine Ausnahme. Im Hinblick auf die Schule handelt es sich - anders als in anderen 
Bereichen - bei den Kindergartenkindern und den Grundschulkindern quantitativ und in der 
Zusammensetzung um eine fast identische Gruppe. Hier eine enge Verzahnung der Syste-
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me zu suchen, liegt auf der Hand.

2.  Entwicklungsschwerpunkte

Für die Einrichtungen der Jugendhilfe zur Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern 
(Kindertagesstätten/Kindergärten) lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt eine neue Schwer-
punktsetzung und Entwicklungstendenz ausweisen: die Einrichtungen der Kindertagesbe-
treuung verstehen sich noch mehr als bisher als Angebote frühkindlicher Bildung.

Vor dem Hintergrund einer öffentlichen Debatte über den Stellenwert von Bildung in einer 
kindgerechten „Kultur des Aufwachsens“ beschäftigt sich der Jugendhilfebereich erneut 
(nach 30-jährigen Moratorium in den alten Ländern) mit der Frage von Bildungsinhalten und 
Aneignungsformen im frühkindlichen Alter (vor Eintritt in das Schulsystem). In den neuen 
Ländern kann dabei an andere Diskussionsstränge angeknüpft werden, da der Kindergar-
ten zur DDR-Zeit Teil der Volksbildung war und einen klaren, wenn auch in wesentlichen 
Teilen ideologisch geprägten und z. T. instrumentell verkürzten Bildungsauftrag hatte.

Die große Lernfähigkeit der Kinder in diesem Alter, ihr Entwicklungspotential, ihre Neu-
gier und Entdeckungsfreude, ihr Spaß am funktionellen Training und Üben prädestinieren 
die Einrichtungen der Tagesbetreuung von Kindern auch zu Bildungseinrichtungen. Das 
gilt gleichermaßen für kognitive Leistungen, musisch/künstlerische Aktivitäten, motorische 
Entwicklung und Sozialkompetenzen. Das Alter der Kinder schließt weder systematische 
Bildungsangebote noch Leistung aus, sondern fordert dies vielmehr im hohen Maße ein. 
Hier besteht ein Entwicklungsbedarf für die Jugendhilfe.

In einer dynamischen Wechselbeziehung zwischen den inhaltlichen und methodischen Ent-
wicklungen des Kindergartens und der Grundschule können folgende beispielhafte The-
menbereiche Schwerpunkte werden:

a) Sprachentwicklungsförderung

Die Möglichkeiten für die Auseinandersetzung mit der Realität basieren ebenso wie die zur 
Entwicklung sozialer Kompetenz auf dem Vermögen, sich angemessen sprachlich aus-
zudrücken. Zugleich ist Spracherwerb Resultat des Bildungsprozesses in den ersten Le-
bensjahren. Angesichts der zentralen Bedeutung von Sprachkompetenz für alle weiteren 
Bildungsprozesse und angesichts der zunehmenden Rolle sprachlicher Interaktionen in 
der Wissensgesellschaft ist es erforderlich, dass Kindertagesstätten der Sprachkompetenz 
eine größere Bedeutung zumessen. Dies gilt insbesondere für die Kinder, die aus Migran-
tenfamilien stammen, in denen sie keine oder nicht ausreichende Möglichkeiten haben, die 
deutsche Sprache zu erlernen sowie für Kinder aus Familien, die durch sprachliche „Man-
gelmilieus“ gekennzeichnet sind.

Die Einrichtungen der Jugendhilfe übernehmen hier eine hohe Verantwortung. Die zu-
nehmende Verwendung von speziellen Förderprogrammen, die insbesondere die famili-
äre Unterstützung einbezieht, macht deutlich, dass diese Anforderung ernst genommen 
wird und nicht mehr davon ausgegangen wird, dass Kinder allein durch Assimilation in 
den Kindergartenalltag eine entwicklungsadäquate Kompetenz in der deutschen Sprache 
erlangen. Für die Grundschule stellt sich dies in ähnlicher Weise dar. Obwohl die Anzahl 
der Kinder ausländischer Herkunft, die einen Kindergarten besuchen, stetig ansteigt, kann 
Grundschule nicht davon ausgehen, dass die Mehrheit der Kinder ausländischer Herkunft 
über adäquate Deutschkenntnisse verfügt, die ihnen erlauben, am Unterrichtsgeschehen 
produktiv teilzunehmen. Hier ist eine Zusammenarbeit des Elementarbereiches bzw. der 
vorschulischen Einrichtungen und der Grundschule dringend erforderlich, insbesondere bei 
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den 5-jährigen Kindern (letztes Jahr vor Eintritt in die Grundschule) unter Einbeziehung 
ihrer Eltern.

Die spezielle Anforderung, Kinder mit nicht-deutschem Sprachhintergrund in Kindergarten 
und Grundschule zu einem altersadäquaten Sprachkompetenzniveau in Deutsch zu füh-
ren, macht zwei Entwicklungsaufgaben deutlich: gemeinsame Fort- und Ausbildungen für 
Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer und den Ausbau der inneren Dif-
ferenzierung und Funktionsteilungen der Fachkräfte in Tagesbetreuungseinrichtungen und 
Grundschulen. Eine notwendige innere Differenzierung mit speziellen Aufgabenstellungen, 
wie z. B. die Sprachentwicklungsförderung von Kindern und Schülern aus Migrantenfami-
lien, macht auch die Hinzuziehung von Spezialkräften erforderlich, die im Bereich Deutsch 
als Zweitsprache über besondere Kompetenzen verfügen. Für Kinder aus deutschspra-
chigen Familien mit unzureichender Sprachentwicklungsförderung ergeben sich ähnliche 
Anforderungen. Auch für diese Kinder ist die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 
den Fachkräften aus Kindergärten und Schulen notwendig.

b) Gemeinsame Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder

Die zunehmende Normalität der gemeinsamen Förderung von behinderten und nichtbe-
hinderten Kindern im Kindergarten führt zu einem hohen Erwartungsdruck der Fortsetzung 
dieser Ansätze in der Grundschule und darüber hinaus. Die in vielen Grundschulen entwi-
ckelten Formen der Binnendifferenzierung ohne Verweisung der Kinder auf andere Schul-
formen sind weiterzuentwickeln, wobei gerade hier das Schulsystem auf sozialpädagogi-
sche Kompetenzen angewiesen ist und interdisziplinäre Arbeitsansätze stärker Anwendung 
fi nden müssen. Die Auswahl des richtigen Förderortes (Grundschule, Förderzentrum, Son-
derschule etc.) ist in Abstimmung mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf des jeweili-
gen Kindes zu treffen. Einzubeziehen sind die entsprechenden Bestimmungen zu Teilhabe 
und zur integrativen Erziehung des SGB IX.

Die Gestaltung der Übergangssituation vom Kindergarten in die Grundschule nimmt gerade 
für Kinder mit einem zusätzlichen Hilfe- und Förderbedarf und deren Eltern einen großen 
Stellenwert ein. Dies gilt auch für Kinder, die zwar keine Behinderung im sozialrechtlichen 
Sinne aufweisen, die aber aufgrund nicht ausreichender familiärer Förderung erhebliche 
Entwicklungsdefi zite und damit verbunden Verhaltensprobleme aufweisen.

c) Größere Altersmischung in den Kindergartengruppen und die Folgen

Insbesondere vor dem Hintergrund der demografi schen Entwicklung, aber auch auf der 
Basis pädagogischer Zielsetzungen hat die Altersmischung von 3 bis 6 Jahren in den Kin-
dergartengruppen Einzug gehalten. Zu beobachten ist darüber hinaus, dass die Kinder 
beim Eintritt in den Kindergarten zunehmend jünger sind, häufi g erst knapp 3 Jahre oder 
darunter. Für die Weiterentwicklung der Grundschule ist dies hinsichtlich des Einschulungs-
termins relevant, da es für eine Anzahl von Kindern von Vorteil sein kann, zu einem früheren 
Zeitpunkt als bisher eingeschult zu werden. Im Hinblick auf das Entwicklungsalter des je-
weiligen Kindes soll der Termin der Aufnahme in die Grundschule fl exibel gestaltet werden. 
Entwicklungsgemäß sind sie nicht nur in der Lage, in ein neues Lern- und Bildungssystem 
zu wechseln, sondern bedürfen auch neuer Anforderungsmilieus. Schulmodelle mit jahr-
gangsübergreifenden Klassen sollten weiterentwickelt werden. In solchen Modellen sind 
auch gleitende Übergänge möglich, in denen Kinder eine Anzahl von Stunden pro Woche 
in der Schule verbringen, aber noch Kindergartenkinder sind. Perspektivisch soll dies in 
die Wahrnehmung einer gemeinsamen Verantwortung gegenüber den 5-jährigen Kindern 
durch Kindergarten und Schule münden.
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d) Elternarbeit

Im Wissen, welche wichtige Rolle Eltern durch ihre Unterstützung der Kinder in den ersten 
Schuljahren für den Schulerfolg einnehmen, lohnt es sich an der Weiterentwicklung von 
Inhalten und Formen der Elternarbeit in Kindergarten und Grundschule zu arbeiten. Schu-
len können von der in der Regel gut funktionierenden Elternarbeit und Elternbeteiligung in 
Kindergärten profi tieren. Eltern von Kindergartenkindern stehen vielen Fragen bezüglich 
der Entwicklung und Förderung ihrer Kinder offener und interessierter gegenüber als die 
gleichen Eltern später. Schulen könnten dies u. a. nutzen, indem sie Angebote für Eltern 
und Kinder (Kindergartenkinder) in der Schule machen. Dabei sollten sie insbesondere bei 
Migranteneltern und bei Eltern, deren Erziehungskompetenz erheblich eingeschränkt ist, 
mit den Erzieherinnen und Erziehern der Einrichtungen zusammenarbeiten.

Die Entwicklung von Elternbegleit- und Unterstützungsprogrammen an Grundschulen ist 
dringend anzustreben. Grundschulen können - wie Kindergärten - sich auf den Weg ma-
chen über ihre Funktion als Bildungsstätte hinaus ein Ort für Familien zu sein, an dem Kin-
der und Eltern sich gerne, über die Unterrichtszeiten hinaus, aufhalten, um andere Kinder 
und Familien zu treffen.

III.  Betreuung von Kindern im Schulalter

Schule und Jugendhilfe sind gleichermaßen einem Bildungs- und Erziehungsauftrag ver-
pfl ichtet. Daraus folgt, dass Erziehung und Betreuung nicht getrennt werden können und 
vielmehr im Rahmen eines ganzheitlichen pädagogischen Ansatzes zu sehen sind. Weder 
Schule noch Kinder- und Jugendhilfe sind für sich alleine in der Lage, diese Ganzheitlich-
keit ihres pädagogischen Angebots bzw. Auftrags ohne die Kooperation mit dem jeweils 
anderen umzusetzen. Schule und Jugendhilfe sind gleichermaßen gefordert, gemeinsame 
Konzepte und Maßnahmen zu entwickeln und im Hinblick auf die örtliche Bedarfssituatio-
nen abzustimmen.

1.  Ausgangslage

Es ist unstreitig, dass die Nachfrage nach Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendli-
che im Schulalter in den nächsten Jahren weitersteigt. Elternbefragungen gehen von einem 
Bedarf von bis zu 40 % der Kinder bundesweit aus. Die Hauptgründe für den steigenden 
Bedarf an Betreuung sind hinlänglich bekannt: Die Änderung der Familienstrukturen und 
die wachsende Zahl von Alleinerziehenden erhöhen die Zahl derjenigen, die auf verlässli-
che Betreuungsangebote angewiesen sind. Die gewollte und/oder erforderliche Berufstä-
tigkeit beider Elternteile und die sich daraus ergebenen Probleme der Vereinbarung von 
Kindern bzw. Familie und Beruf erfordern Unterstützung durch entsprechende Betreuung-
sangebote. Außerdem führen die vorhandenen Betreuungsangebote „um Schule herum“ 
(Kindergarten, Tagesbetreuung der Jugendhilfe) zu Forderungen, die vielfach im Schulbe-
reich bestehenden „Betreuungslücken“ durch entsprechende Angebote zu schließen.

Der Bedarf wird weiter zunehmen, weil die Eltern ihre (berufl iche) Lebensplanung über den 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz hinaus auf ein ausreichendes Betreuungsan-
gebot abgestellt haben. Dabei konzentriert sich dieser insbesondere auf die Altersgruppe 
der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich (6- bis 10- jährige). Aus diesem Grund sowie 
aus Gründen der fi nanziellen Realisierbarkeit werden sich die Aktivitäten und Maßnahmen 
im Bereich der Betreuung auf diese Altersgruppe konzentrieren müssen. Gleichwohl sollten 
auch für den Sekundarbereich (10- bis 16-jährige) mehr Angebote geschaffen werden.
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Neben dem quantitativen Bedarf haben viele Eltern auch inhaltlich veränderte Erwartungen 
an die Betreuung. Zum einen werden von den Eltern zunehmend Betreuungsangebote an 
der jeweiligen Schule ihres Kindes gewünscht, ohne dass ein Wechsel der Einrichtung voll-
zogen werden muss. Dies gilt vor allem für die westdeutschen Bundesländer. Zum anderen 
werden neben den traditionellen Hortangeboten zeitlich fl exible Formen der Betreuung er-
wartet.

Schule und Jugendhilfe haben auf den gestiegenen Bedarf bereits reagiert, allerdings nicht 
immer als Kooperationspartner, sondern im Rahmen ihres jeweiligen institutionellen Ge-
füges. Im Schulbereich sind in den vergangenen Jahren in den Ländern vielfach ergän-
zende Betreuungsangebote geschaffen worden. Daneben bestehen Ganztagsschulen, de-
ren Zahl bundesweit allerdings unter 10 % liegt. Die Jugendhilfe hat neben dem Hort als 
klassischer Betreuungsreinrichtung ihre Angebotspalette durch altersgemischte Gruppen 
in Kindertageseinrichtungen, die Aufnahme schulpfl ichtiger Kinder in Kindergartengruppen 
und Angebote der offenen Jugendarbeit, , die nach der Schule einsetzen und vielseitige 
Freizeitaktivitäten umfassen, erweitert.

2.  Entwicklungsschwerpunkte

Insgesamt geht es zunächst darum, Betreuungsangebote für schulpfl ichtige Kinder be-
darfsgerecht zu erhöhen. Um den Bedürfnissen der Kinder und den Wünschen der Eltern 
Rechnung zu tragen, müssen im Rahmen eines nachfrage- und dienstleistungsorientierten 
Ansatzes die Betreuungsangebote insbesondere an und mit Mitteln der Schule ausgewei-
tert werden. Darüber hinaus ist unter dem Aspekt der Qualitätsverbesserung der Schulen 
die Verzahnung von Unterricht und Förderung im Rahmen ganztagsschulischer Konzepte 
einzubeziehen. Ein solches Vorhaben stellt für Kommunen und Länder gleichermaßen an-
gesichts der fi nanziellen Situation eine ebenso schwierig zu lösende Aufgabe wie Heraus-
forderung dar.

Die Schule befi ndet sich in einem grundlegenden Wandel, der derzeit noch nicht abgeschlos-
sen ist. Vom mehr oder weniger ausschließlichen Lernort entwickelt sie sich zunehmend 
zu einer Einrichtung, die über die Vermittlung von Wissen, Kenntnissen und Qualifi kationen 
hinaus vielfältige Bildungs- und Erziehungsaufgaben wahrnimmt bzw. wahrzunehmen hat. 
Schule von heute ist zunehmend Lebensraum von Kindern und Jugendlichen, in dem sich 
soziale Probleme und gesellschaftliche Entwicklungen manifestieren. Sie ist Lern-, Integra-
tions- und Sozialisationsort.

In diesem Zusammenhang ergeben sich für Schulen zukünftig insbesondere Anforderun-
gen wie:

-   steigende Bedeutung von Qualitätsentwicklung und -sicherung,

-   verstärkte Vermittlung von Schlüsselqualifi kationen sowie Entwicklung neuer Lehr- und 
Lernformen,

-   bedarfsorientierter Ausbau der Schulen zu Einrichtungen mit Ganztagsbetrieb oder ganz-
tägigen Angeboten inkl. Mittagsverpfl egung, fl exibel und fakultativ wahrzunehmender Be-
treuung, schulergänzenden Förder- und Freizeitangeboten, soweit möglich mit ganzjähri-
ger Öffnungszeit und in Teilbereichen offenem Zugang,

-   Verstärkung der sozialräumlichen Orientierung von Schule („Öffnung von Schule“), z. B. 
Vernetzung im Stadtteil, Kooperation mit außerschulischen Partnern und Einrichtungen,

-   Verstärkung interkultureller Erziehung.
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Der Ausbau schulischer und außerschulischer Ganztagsangebote kann über mehrere 
Wege erfolgen. Im schulischen Bereich ist einerseits eine Umwandlung von bestehenden 
Halbtagsschulen, insbesondere im Grundschulbereich, in Einrichtungen mit ganztägiger 
Betreuung mit unterschiedlicher Ausprägung anzustreben. Wo nötig, sollen diese als Ganz-
tagesschulen geführt werden, wobei die Kooperation von Schule mit den öffentlichen und 
freien Trägern der Jugendhilfe sowie weiteren Partnern auf der Ebene der Einzelschule 
einen hohen Stellenwert haben soll.

Neben den schulischen Angeboten sind auch Betreuungsmaßnahmen an bzw. in Einrich-
tungen der Jugendhilfe auszubauen (z. B. Hortangebote). Dabei sind Förderangebote wie 
beispielsweise Hausaufgabenbetreuung, Sprachkurse in Abstimmung mit den Schulen ein-
zubeziehen. Der Ausbau von Betreuungsangeboten wirft die Frage der Kostenbeteiligung 
der Eltern auf. Dies gilt insbesondere für Schulen mit offenen Ganztagsangeboten. Ver-
gleichbare Angebote der Jugendhilfe sind in der Regel kostenpfl ichtig. Bezüglich der beste-
henden Kostenregelungen bei den schulischen Betreuungsangeboten ergibt sich derzeit 
das Bild, dass diese sehr unterschiedlich, häufi g wenig transparent und im Vergleich zu 
den traditionellen Jugendhilfeangeboten relativ teuer sind. Eine Kostenbeteiligung der El-
tern als dritter Säule in sozialverträglichem Rahmen ist grundsätzlich zu befürworten. Diese 
sollte entsprechend der jeweiligen fi nanziellen Leistungskraft erfolgen. Auch ein Beitrag für 
Verpfl egung erscheint zumutbar. Die Einbeziehung ehrenamtlicher Mitarbeit und Elternen-
gagement ist anzustreben. Beides ist dann möglich, wenn die notwendige Kontinuität und 
Verlässlichkeit der Angebote gewährleistet ist.

IV.  Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen

1.  Ausgangslage

Kinder und Jugendliche sollen sich ein sinnvolles Freizeitverhalten aneignen können.
Dazu gehören:

-   selbständig Interessen zu entwickeln und auch längerfristig zu halten,

-   Freundschaften und andere soziale Beziehungen einzugehen,

-   in eigener Verantwortung Initiativen und Engagement zu entwickeln,

-   in geeigneter Form dem Bewegungsbedürfnis zu entsprechen,

-   ihre Erfahrungsräume zu erweitern,

-   sich in Gruppen angemessen zu verhalten (einschließlich der Konfl iktlösung) und

-   der Umgang mit Medien.

Dies geschieht zumeist durch „learning by doing“. Voraussetzung für das Gelingen dieser 
Prozesse ist eine möglichst breite Angebotspalette, damit Kinder und Jugendliche lernen 
können, das für sie Richtige auszuwählen. Die Angebote zu entwickeln und den Kindern 
und Jugendlichen den Zugang zu ermöglichen ist eine wesentliche Aufgabe der Pädago-
gen und anderer Erwachsener. Die Unterstützungsleistungen der Pädagogen zielt darüber 
hinaus darauf, die jungen Menschen zu Eigenaktivitäten zu motivieren und sie in die Lage 
zu versetzen, mit Gefährdungen umzugehen und problematische Entwicklungen zu ver-
meiden (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz). Pädagogen haben in begleiteten Frei-
zeitangeboten außerdem die Funktion, Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensproblemen 
oder Entwicklungsschwierigkeiten Hilfen anzubieten. Dies beschreibt auch eine wesentli-
che Funktion der Sozialarbeit an Schulen.
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Neben den familiären Aktivitäten, den Sportvereinen, den Musikschulen und den kommer-
ziellen Freizeitangeboten haben die außerunterrichtlichen Angebote der Schulen und die 
Angebote der Jugendfreizeitarbeit erhebliche Bedeutung für das Spektrum der den Kindern 
und Jugendlichen zur Verfügung stehenden Freizeitaktivitäten. Außerunterrichtliche Ange-
bote von Schulen und Jugendfreizeitangebote überschneiden sich inhaltlich zum Teil und 
stehen vor ähnlichen konzeptionellen Aufgaben.

2.  Entwicklungsschwerpunkte

Die bessere Verzahnung der Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche von Schule und 
Jugendhilfe sollte auf verschiedenen Ebenen geschehen:

-   Projekte, wie Wochenendseminare, Schulentlasstage, Tage der Orientierung, kulturelle 
Veranstaltungen, Umweltprojekte, können in Kooperation zwischen Schule und Trägern 
der Jugendarbeit durchgeführt werden. Dabei können die vorhandenen jeweiligen Einrich-
tungen sowie fachlichen und personellen Kompetenzen der Kooperationspartner gemein-
sam genutzt werden z. B. bei Schullandheimaufenthalten, Wandertagen, Projektunterricht 
und Projekten mit ausländischen und Aussiedlerjugendlichen. Dies gilt im Einvernehmen 
mit dem Schulaufwandsträger auch für Schulhöfe, schulische Sportstätten in der unter-
richtsfreien Zeit (Verkehrssicherheitspfl icht wie bei öffentlichen Spielplätzen). Jugendzen-
tren, Jugendfreizeitstätten, Jugendtreffs können in Absprache und in Zusammenarbeit mit 
Schulen gezielte Angebote der Freizeitpädagogik oder Nachmittagsbetreuung machen, 
wo immer möglich auch unter Nutzung schulischer Einrichtungen - wie Sportstätten, Wer-
kräume, Schulküche - z. B. in selbstorganisierten Schülerclubs und Schülercafes, inner-
halb des Schulgeländes. Von hoher Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Klärung 
der Möglichkeiten für die Schule auch in den Ferien ein Ort für die Freizeitgestaltung zu 
sein, da der Bedarf hierfür naturgemäß in den Ferien besonders hoch ist.

-   Auf örtlicher Ebene können verlässliche Kooperationen zwischen den Schulen und Ju-
gendhilfeträgern hergestellt werden. Sie erfordern möglichst klare Absprachen über Zie-
le, Ort und Umfang des jeweiligen Projekts, über Rahmenbedingungen, Abgrenzung der 
Verantwortlichkeiten und die zu erbringenden Leistungen. Grundsätzlich bleiben dabei 
die Projekte der Jugendarbeit, auch wenn sie in Räumen einer Schule stattfi nden, in der 
Verantwortung des Jugendhilfeträgers; sie unterliegen nicht schulischer Weisungsbefug-
nis. Andererseits bleibt die Verantwortung des Schulleiters für den gesamten Schulbetrieb 
und das Unterrichtsgeschehen unberührt. Analoges gilt für den umgekehrten Fall, dass 
Projekte der Schule in Jugendeinrichtungen realisiert werden. Beide Seiten berührende 
Fragen müssen in gegenseitiger Abstimmung auf gleichberechtigter Grundlage partner-
schaftlich geregelt werden.

-   Bei der Planung ist es möglich, Angebote gemeinsam zu entwickeln und aufeinander 
abzustimmen. Für die Jugendhilfe besteht bereits gegenwärtig die Verpfl ichtung zur Ju-
gendhilfeplanung, die den Rahmen für die Jugendarbeit unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten absteckt. Die darauf aufbauende Realisierung obliegt in der Regel 
der Verantwortung der öffentlichen und freien Träger. Auf schulischer Seite vollzieht sich 
die Planung der Angebote in der Regel in der jeweiligen Schule. Es ist sinnvoll, die Ar-
beitsschwerpunkte auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte in einem gemeinsa-
men Prozess, an dem Jugendhilfe und Schule beteiligt sind, auf einander abzustimmen 
und die Durchführung zu evaluieren, um so bessere Grundlagen für künftige Planungen 
zu erhalten. Sinnvoll ist es auch, wenn die Angebote gemeinsam „vermarktet“ werden, d. 
h. die Werbung für sie von der Jugendhilfe und den Schulen gemeinsam vorgenommen 
wird.



138
 ismInstitut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.

Qualifi zierte Kooperation von Jugendhilfe und Schule

-   Die Regelungen zur Finanzierung und zur Verantwortung für die Angebote im Freizeitbe-
reich durch Schule und Jugendhilfe sind gegenwärtig nicht oder nur wenig aufeinander 
bezogen. Dies hat zur Folge, dass die Zusammenarbeit bei einzelnen Maßnahmen oder 
die Entwicklung gemeinsamer Angebote relativ komplexe Vereinbarungen zwischen den 
Trägern der Jugendhilfe, den Schulämtern und den Schulträgern erfordern. Regelungen 
müssen sich stärker aufeinander beziehen oder integriert werden. In diesem Zusammen-
hang müssten insbesondere die Aufgaben und Funktionen des Landes und der Kommu-
nen geklärt und in ihrem Bezug zueinander geregelt werden.

V.  Übergang Schule/Beruf, insbesondere bei benachteiligten jungen Menschen

1.  Ausgangslage

Beim Übergang von der Schule in den Beruf kommen neben der zentralen Verantwortung
der Arbeitsverwaltung (Berufsberatung sowie Arbeitsvermittlung/ Arbeitsberatung) und der 
Wirtschaft auch der Jugendhilfe und der Schule Bedeutung zu. Im besonderen Maße gilt 
dies für sozial benachteilige oder individuell beeinträchtigte Jugendliche. Gerade diese Ju-
gendlichen haben vielfach Schwierigkeiten, sich an den Möglichkeiten des Arbeitsmarktes 
zu orientieren, eigene Interessen zu entwickeln und die berufl iche Integration in zukunfts-
orientierten Berufsfeldern zu erreichen. Hinzu kommt die Konkurrenzsituation bei den Aus-
bildungsstellen und Arbeitsplätzen.

§ 13 SGB VIII enthält daher für die Jugendhilfe einen eigenen Leistungsauftrag für benach-
teiligte junge Menschen; Jugendlichen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder 
zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung an-
gewiesen sind, sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische 
und berufl iche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration för-
dern. Darüber hinaus wird der Jugendhilfe als „Kann-Leistung“ aufgetragen, eigene Ausbil-
dungs- oder Beschäftigungsmaßnahmen für benachteiligte junge Menschen anzubieten, 
sofern die Maßnahmen und Programme anderer Institutionen nicht ausreichen.

Vergleichbare Regelungen gelten für Schulen. Wenn auch in den jeweiligen Schulgesetzen 
der Länder unterschiedlich ausgeprägt, so haben die Schulen Verpfl ichtungen im Bereich 
der Berufsorientierung (Berufswahlunterricht, Betriebserkundungen, Schülerbetriebsprak-
tika), Berufsvorbereitung (Berufsvorbereitungsjahr für Jugendliche ohne schulische Qua-
lifi kation etc.) und Berufsausbildung (Berufsgrundbildungsjahr für Jugendliche ohne Be-
rufsausbildungsverhältnis, Berufsschulen, Förderberufsschulen bei sonderpädagogischem 
Förderbedarf).

Weder individuelle Benachteiligungen noch gesellschaftliche Entwicklungen - z. B. auf dem 
Arbeitsmarkt - treten erst nach Beendigung der Schule ein. Dementsprechend ergeben sich 
am Übergang von Schule zu Beruf zwei wesentliche Aufgaben für Jugendhilfe und Schule: 

-   Darauf hinzuwirken, dass alle Jugendlichen eine Chance zur berufl ichen Integration er-
halten (aktive Einfl ussnahme auf alle hierfür relevanten Politikfelder),

-   durch eigene Leistungsangebote frühzeitig in den Phasen der berufl ichen Orientierung, 
der Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung und ggf. der Beschäftigung zum Abbau 
oder zur Vermeidung von Benachteiligungen beizutragen.

In diesem Prozess ist die Einbeziehung der Arbeitsverwaltung während nahezu aller „Beruf-
sintegrationsphasen“ notwendig. Erst in der Kooperation von Arbeitsverwaltung, die einen 
spezifi schen Beratungsauftrag zur Unterstützung der Jugendlichen hat und über vielfältige 
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fi nanzielle Förderungsinstrumentarien verfügt, Jugendhilfe mit ihren Erfahrungen im Be-
reich der individuellen Förderung und Unterstützung bei Benachteiligung sowie der Schule 
als dem Ort, an dem alle Jugendlichen auf die Arbeitswelt vorbereitet werden, lässt sich 
eine professionelle, an den Interessen der Jugendlichen orientierte Unterstützungsstruktur 
entwickeln.

2.  Entwicklungsschwerpunkte

Gemeinsames Ziel von Arbeitsverwaltung, Schule und Jugendhilfe ist es, den Entwicklungs-
weg insbesondere benachteiligter junger Menschen von der Schule über die Ausbildung bis 
zum Einstieg in das Erwerbsleben zu unterstützen. Die dazu vorgehaltenen gemeinsamen 
Angebote sollten sich deshalb vorrangig auf Berufsorientierung und Berufsvorbereitung be-
ziehen und sich präventiv an alle Schülerinnen und Schüler richten, vor allem aber an jene, 
bei denen Schwierigkeiten beim Übergang in Ausbildung und Beruf zu erwarten oder bereits 
erkennbar sind. Grundsätzlich sollte es zudem Ziel sein, individuelle Benachteiligungen be-
reits während der Schulzeit zu erkennen und im gemeinsamen Handeln zu überwinden.
Erforderlich sind daher:

-   Schaffung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur berufsbezogener Schulsozialarbeit 
an Förder-, Haupt- und Berufsschulen,

-   gemeinsame Angebote des Erprobens von alternativen Zugängen zum Lernen mit dem 
Ziel der Förderung von Lernmotivation und Leistungsbereitschaft, z. B. durch Nutzung 
von Jugendwerkstätten,

-   Mitwirkung von Trägern der Jugendberufshilfe an Schulprojekten, -projekttagen, -projekt-
wochen sowohl bei Abschlussklassen der Haupt- und Realschulen als auch bei Berufs-
schulen,

-   gemeinsame Elternarbeit und Familienbildungsangebote zur Verbesserung der berufl i-
chen Integration junger Menschen unter Einbeziehung der Arbeitsverwaltung.

Im Übringen sind die auf Bundes- und Länderebene vielfältig existierenden Kooperations-
vereinbarungen bzw. -empfehlungen zur Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule un-
ter Einbeziehung der Arbeitsverwaltung grundsätzlich zu begrüßen. Sie dokumentieren die 
fachliche Auseinandersetzung und Kooperationsnotwendigkeit. Dennoch sind sowohl im 
Hinblick auf die Arbeitsmarktsituation - insbesondere in den neuen Ländern - als auch im 
Hinblick auf die rasanten Veränderungen berufl icher Anforderungen in der gesamten Ar-
beitswelt die Bemühungen der Kooperationspartner Jugendhilfe und Schule zu verstärken 
und die Kooperationsbeziehungen insgesamt verbindlicher zu gestalten.

Möglichkeiten hierfür sind die Konstituierung fester Arbeitskreise und die Entwicklung von 
besonderen, § 36 SGB VIII vergleichbaren Hilfeplänen mit dem Ziel eines möglichst direk-
ten Zugangs zu Ausbildung und Beruf.

a) Konstituierung fester Arbeitskreise

Kooperation setzt institutionalisierte Formen der Zusammenarbeit und gegenseitigen In-
formation der beteiligten Stellen über Bedarfsentwicklung, Art und Inhalt der angebotenen 
Maßnahmen, verfügbare Kapazitäten, Standorte und Einzugsgebiete sowie Zugang zu den 
betroffenen Personenkreisen voraus. Sinnvoll ist insoweit die Konstituierung von regelmä-
ßig tagenden Arbeitskreisen auf Arbeitsamtsebene, in die alle an der berufl ichen Integration 
von benachteiligten jungen Menschen beteiligten Institutionen eingebunden sind. Hierzu 
gehören insbesondere Vertreter von Jugendämtern, Schulämtern, Arbeitsämtern, Industrie- 
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und Handelskammern, Handwerkskammern, Wirtschaftsverbänden sowie freien Trägern 
der Jugendhilfe, insbesondere der Jugendberufshilfe.

b) Eigenständiger Integrationsplan

Soweit über die Leistungen der Schule zur berufl ichen Integration eines jungen Menschen 
hinaus andere Leistungen, wie beispielsweise des AFG, des 2. Abschnittes des BSHG und 
der §§ 13 bzw. 27 ff. SGB VIII, erforderlich erscheinen, ist in gemeinsamen Handeln von 
Schule, Jugendhilfe und Arbeitsverwaltung zu prüfen, welche Maßnahme geeignet ist, um 
dem betroffenen jungen Menschen einen möglichst direkten Zugang zu Ausbildung und 
Beruf zu ermöglichen. Die jeweiligen Leistungen personeller und fi nanzieller Art sind unter 
Berücksichtigung der Eingliederungsvereinbarung nach dem Job-AQTIV-Gesetz und ggf. 
dem Hilfeplan nach § 36 SGB VIII in einem eigenständigen Integrationsplan verbindlich 
festzuschreiben.

VI.  Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf

1.  Ausgangslage

Sowohl Schule als auch Jugendhilfe tragen Verantwortung für Kinder und Jugendliche, 
die aus sozial problematischen Verhältnissen kommen, individuell oder sozial benachteiligt 
sind, Verhaltensproblematiken zeigen oder mit Entwicklungsproblemen belastet sind. Beide 
Systeme verfügen über differenzierte Instrumentarien im Umgang mit diesen Kindern und 
haben das gemeinsame Problem, dass die Entscheidungen über geeignete Hilfen und Un-
terstützungsmaßnahmen einen hohen Grad an Prognoseunsicherheiten aufweisen.

Die Schule reagiert bei diesen Kindern und Jugendlichen eher auf Lernprobleme und so-
ziale Auffälligkeiten innerhalb der Schule und zielt zumeist auf die Herstellung besonderer 
schulischer Bedingungen, um den Förderbedarf abzudecken. Relativ schwierig gestaltet 
sich Förderung von Kindern und Jugendlichen, die sich der Schule insgesamt entziehen.

Die Jugendhilfe reagiert dagegen eher auf soziale Auffälligkeiten und Probleme in der Fa-
milienerziehung. Es besteht mit Ausnahme der gerichtlichen Einschränkungen der Eltern-
rechte kein Zwang, Hilfen anzunehmen, auch wenn der Grad an Freiwilligkeit bei vielen 
Einzelmaßnahmen der Hilfen zur Erziehung zu relativieren ist. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Alltagsbewältigung der Kinder und Jugendlichen außerhalb der Schule.

Bereits gegenwärtig bestehen bei diesen Kindern und Jugendlichen vielfältige Kooperati-
onsbeziehungen zwischen Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen, die sowohl einzelfallbe-
zogen sind als auch im Rahmen institutioneller Zusammenarbeit z. B. zwischen Heimen 
und Schulen realisiert werden. Festzustellen ist aber auch, dass angesichts der Komple-
xität der Problemlagen sich die Verantwortungen der beiden Systeme überschneiden. So 
wird von Schulen zum Teil kritisiert, dass die Jugendhilfe nicht ausreichende Aktivitäten ent-
wickelt, um Kinder und Jugendliche mit Sozialisationsproblemen in die Lage zu versetzen, 
der Schule die nötige Aufmerksamkeit zu geben. Von Jugendhilfevertretern wird dagegen 
darauf hingewiesen, dass die Genese von Problemen einzelner Kinder und Jugendlicher 
unmittelbar mit ihren schulischen Erfahrungen zusammenhängt, das Schulsystem aber 
nicht in ausreichendem Umfang derartigen Prozessen frühzeitig entgegengewirkt bzw. indi-
vidualisierte Hilfen zur Überwindung der Schwierigkeiten bereitstellt.

2. Entwicklungsschwerpunkte

Angesichts dieser Ausgangslage ist es erforderlich, Hilfen und Unterstützungsangebote Angesichts dieser Ausgangslage ist es erforderlich, Hilfen und Unterstützungsangebote 
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weiterzuentwickeln, mit denen auf die spezifi schen Problemlagen adäquat reagiert werden 
kann und bei denen der junge Mensch auch mit seinen Potentialen im Mittelpunkt steht. 
Die Notwendigkeit eines solchen eher ganzheitlichen Ansatzes besteht insbesondere bei 
den Kindern und Jugendlichen, die sowohl in der Schule als auch außerhalb Unterstützung 
brauchen. Beide Systeme müssen beachten, dass erfolgreiche Sozialisation ohne schuli-
sche Leistung und ohne Kompetenz zur Alltagsbewältigung nicht zu erreichen ist.

Eine bessere Integration der Hilfen für diese Kinder und Jugendlichen erfordert:

-   Förderung der Bereitschaft der jungen Menschen, an der Hilfe aktiv mitzuwirken,

-   abgestimmte Rahmenbedingungen für die Sozialisation,

-   frühzeitige Wahrnehmung sich entwickelnder Probleme und Entwicklung von Präventi-
onsstrategien,

-   Angebote, in denen sowohl Jugendhilfe als auch schulische Angebote integriert sind,

-   wechselseitige Mitwirkung bei den Entscheidungen über Hilfen und Unterstützungsange-
bote,

-   abgestimmte Zusammenarbeit mit den Eltern,

-   Akzeptanz der Alltagsbewältigung als Schulthema,

-   Akzeptanz der Leistungserwartungen als Jugendhilfethema.

Als Grundsatz in diesem Zusammenhang gilt, dass sowohl Jugendhilfe als auch Schule ihre 
Anstrengungen verstärken müssen, um sich entwickelnde Probleme frühzeitig zu erkennen 
und präventiv tätig zu werden. Dies bedeutet für die Jugendhilfe, dass sie in den Fällen, 
in denen ein Hilfebedarf erkennbar wird, auch Fragen der schulischen Leistungen und des 
Verhaltens in der Schule mit in den Blick nimmt. Für die Schule bedeutet das, dass begin-
nende Fehlentwicklungen auch unter dem Gesichtspunkt der familiären Situation oder der 
Peer-group betrachtet und bezogen darauf geeignete Gegenstrategien entwickelt werden.

Eine bessere Integration der Hilfen und Unterstützungsangebote erfordert die Weiterent-
wicklung der Zusammenarbeit im Einzelfall. Zugleich ist eine bessere Abstimmung der 
jeweiligen Strukturen erforderlich, da festzustellen ist, dass in vielen Bereichen in unter-
schiedlichen Strukturen ähnliche Angebote gemacht werden oder die gleichen Kinder und 
Jugendlichen Angebote und Leistungen unterschiedlicher Fachdienste erhalten, zum Teil 
sogar ohne dass darüber entsprechende Kenntnisse vorliegen. Dies betrifft zum Beispiel 
schulpsychologische Beratungsstellen und Erziehungs- bzw. Jugendberatungsangebote, 
Hilfen bei Teilleistungsschwächen und kindertherapeutische Angebote, Förderung Erzie-
hungsschwieriger im Rahmen von Integrationsangeboten der Schule und sozialpädagogi-
sche Familienhilfe, Drogenkontaktlehrer und Angebote des Kinder- und Jugendschutzes.

Darüber hinaus ist es erforderlich, für besonders belastete Kinder und Jugendliche (z. B. 
Dauerschwänzer) Angebote zu schaffen, in denen beide Systeme unter einem Dach zu-
sammengefasst werden und in die verschiedenen Anforderungen integriert werden. Eine 
solche Entwicklung eines gemeinsamen Hilfeangebots bei besonderen Problemen ist aber 
nur dann sinnvoll und zu befürworten, wenn gesichert ist, dass die jeweils unterschiedlichen 
Anforderungen des schulischen und des Jugendhilfesystems beachtet werden und so den 
besonderen Entwicklungs-, Erziehungs- und Bildungsprobleme dieser kleinen aber sehr 
auffälligen Gruppe durch ein integriertes Angebot begegnet werden kann.

Kinder und Jugendliche mit Teilleistungsstörungen müssen eine differenzierte, auf ihre 
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Schwierigkeiten abgestimmte Förderung an den Schulen erhalten. Es ist Aufgabe der 
Schule, insbesondere der Grundschulen, allen Kindern tragfähige Grundlagen im Lesen, 
Schreiben und Rechnen zu vermitteln. Zur Behebung von Teilleitungsstörungen sind unter-
schiedliche Fördermaßnahmen vorgesehen, die in der Regel in Form besonderer Förder-
kurse durchgeführt und über die vorgeschriebene Stundentafel hinausgehend angeboten 
werden.

Ergänzend zu den vorrangigen schulischen Maßnahmen kommen im Einzelfall außerschu-
lische Maßnahmen in Betracht, die sich Eltern zum Teil selbständig suchen und mit einer 
Finanzierungserwartung an die Jugendhilfe verbinden. Soweit festgestellt wird, dass für 
die Teilleistungsstörungen auch nicht-schulische Defi zite ursächlich sind, ist eine Kontakt-
aufnahme und enge Zusammenarbeit mit dem Jugendamt erforderlich. Dabei ist im Hilfe-
planverfahren nach § 36 SGB VIII unter Beteiligung des Kindes, der Eltern, der Schule, des 
Schulpsychologischen Dienstes und des Allgemeinen Sozialen Dienstes zu klären, ob eine 
länger andauernde Störung der Gesundheit vorliegt oder einzutreten droht und inwieweit 
Hilfen zur Erziehung oder Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder eingeleitet 
werden müssen.

Bei Teilleistungsstörungen kann in vielen Fällen auch mit erheblichem diagnostischem 
Aufwand die Frage nicht geklärt, ob eine schulische Fördermaßnahme oder eine thera-
peutische Intervention alleine die richtige Hilfe darstellt. Deshalb müssen Jugendhilfe und 
Schule sich dieses Themas unabhängig vom Einzelfall gemeinsam annehmen, gemeinsam 
defi nieren, bei welchen Indikationen und Problemen welche Hilfe geeignet ist und in die-
sem Zusammenhang auch die Frage der fi nanziellen Verantwortung bzw. Bereitstellung 
von Fachressourcen klären.

VII.  Weitere Bereiche der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe

1.  Sozialarbeit an Schulen

Der Bericht enthält an verschiedenen Stellen Hinweise auf die Sozialarbeit an Schulen. In 
diesem Arbeitsbereich sind eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufgaben zusammenge-
fasst, zu denen die allgemeine Beratung, der Umgang mit Konfl iktfällen, die Reaktionen auf 
Schulschwänzen, die Begleitung von Berufsfi ndungsprozessen, die schulischen Freizeit-
angebote, der erzieherische Jugendschutz und die Vermittlung zu anderen Jugendhilfean-
geboten bei schwierigen Familien- bzw. Erziehungsproblemen gehören. Auch wenn dieses 
Spektrum von Aufgaben in der Regel aus Kapazitätsgründen nicht voll ausgefüllt werden 
kann und deshalb eine Auswahl im Rahmen der jeweiligen Konzeption erfolgt, bietet die 
Sozialarbeit an Schulen der Jugendhilfe eine gute Möglichkeit, bei Bedarf Kinder und Ju-
gendliche im schulpfl ichtigen Alter zu unterstützen. Ebenso vielfältig wie die inhaltlichen 
Schwerpunkte, die im Rahmen der Sozialarbeit an Schulen konzeptionell umgesetzt wer-
den sollen, gestalten sich die Organisationsstrukturen, die in den Ländern für die Sozialar-
beit an Schulen entwickelt wurden:

-   Zum Teil wird die Sozialarbeit an Schulen als Teil des schulischen Angebots defi niert. Sie 
ist dann in den Schulbetrieb integriert und ebenso wie die Lehrerstellen durch die Länder 
fi nanziert.

-   Zum Teil handelt es sich um ein Angebot der Jugendhilfe am Ort der Schule. Dazu wer-
den in der Regel Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Jugendhilfeträger und der 
Schule abgeschlossen und die Finanzierung erfolgt über die Jugendhilfestrukturen.

-   Zum Teil wird Sozialarbeit an Schulen auch von Trägern durchgeführt, die ihre Personal-
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kosten über die Arbeitsmarktförderung refi nanzieren.

Die Vielfalt der Inhalte und Organisationsstrukturen von Sozialarbeit an Schulen ist zum Teil 
Ausdruck regionalspezifi scher Bedarfe, sie kann aber auch als Folge einer Unsicherheit be-
züglich des Stellenwerts von Sozialpädagogik im Kontext von Schule gesehen werden. Sie 
zeigt zugleich die Vielfalt der Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn Schule und Jugendhilfe 
stärker zusammenwirken.

Im Interesse der Entwicklung eines konsistenteren Gesamtsystems von Bildung, Erzie-
hung und Betreuung ist es erforderlich, das Aufgabenprofi l der Sozialarbeit an Schulen zu 
präzisieren. Dazu wird vorgeschlagen, Sozialarbeit an Schulen von den Aufgaben, die im 
Rahmen des allgemeinen Erziehungsauftrags der Schule wahrgenommen werden, stärker 
abzugrenzen und ein Profi l zu entwickeln, das deutlich von den sozialpädagogischen Kom-
petenzen geprägt ist. Dazu gehören z. B. die Unterstützung bei Berufsfi ndungsprozessen 
im Rahmen von Jugendsozialarbeit, die Unterstützung von Konfl iktschlichtungsprozessen, 
die Hilfen bei gravierenden Familien- und Erziehungsproblemen sowie die Information über 
sowie die Vermittlung zu anderen Angeboten der Jugendhilfe.

Ein so ausgerichtetes sozialpädagogisch orientiertes Angebot im Kontext der Schule ist 
dann in der dafür geeigneten Organisationsform umzusetzen, die sowohl die Anforderun-
gen aus der Jugendhilfe als auch die Strukturen der Schule berücksichtigt und auf der Ver-
ständigung über geeignete Finanzierungsstrukturen beruht.

2.  Schule und außerschulische Jugendbildung

Die Bildungsaufgaben der Jugendhilfe und ihre Angebote für alle Kinder und Jugendliche 
sind in dem Beschluss der Jugendministerkonferenz zum Thema „Jugendhilfe in der Wis-
sensgesellschaft“ vom 17./18. Mai 2001 thematisiert worden. Zur Jugendarbeit und insbe-
sondere zur außerschulischen Bildung wird darin ausgeführt: „Die Stärken der außerschu-
lischen Bildung liegen bei den Themen, die sich nicht allein durch abstrakte Lernprozesse 
erschließen, sondern einen lebendigen Bezug zur Lebenswirklichkeit voraussetzen, der 
durch eigenes Tun und die daraus gewonnenen Erfahrungen genährt wird. So sind die ver-
schiedenen Angebote der Jugendarbeit deshalb besonders geeignet, politische und soziale 
Bildung zu vermitteln, weil sie vielfach Gelegenheit geben, bürgerschaftliches und sozia-
les Engagement praktisch zu beweisen und demokratische Beteiligung konkret wahrzu-
nehmen. Die internationale Jugendarbeit gewinnt zunehmend an Bedeutung, weil sie den 
Teilnehmern die Chance bietet, individuell und berufl ich verwertbare internationale Kom-
petenzen zu erwerben. Auch die Angebote der offenen Jugendarbeit und der kulturellen 
Jugendbildung bieten gute Möglichkeiten für die aktive und kreative Nutzung kultureller und 
kommunikativer Ausdrucksformen und für die Entwicklung und Stärkung der Kompetenz 
der jungen Menschen im Umgang mit neuen Medien. Bei alledem erweist sich der außer-
schulische Lern- und Erfahrungsraum als eine wertvolle Ergänzung zur Erweiterung und 
praktischen Anwendung des von der Schule vermittelten Wissens. Für die Jugendhilfe gilt 
es, die darin liegenden Möglichkeiten verstärkt zu nutzen.“

Neben diesen Entwicklungen in der Jugendhilfe ist festzustellen, dass sich die Formen des 
Unterrichts und die schulischen Lernangebote weiter differenzieren. Beide Entwicklungs-
tendenzen führen zu sehr unterschiedlichen Kooperationsbeziehungen zwischen Schulen 
und einzelnen Angeboten der außerschulischen Bildung, ein Prozess der aber vielfach 
noch keine Entsprechung auf der strukturellen Ebene gefunden hat. Um die Potentiale der 
schulischen und außerschulischen Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche besser zu 
nutzen, ist es erforderlich, die folgenden fünf Bereiche zu beachten und in der Schul- und 
Jugendpolitik gemeinsam zu bearbeiten:
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-   Die Vielfalt der Formen von Unterrichtsgestaltung hat in den letzten Jahren erheblich 
zugenommen. Dennoch erscheint es notwendig, die Rolle, Bedeutung und Möglichkeiten 
der Lernformen, die sich stärker auf den Alltag der Kinder und Jugendlichen ausrichten, 
die den Stoff weniger stark in Unterrichtsfächer untergliedern und die berufserfahrene 
Praktiker außerhalb der Schule einbeziehen, bezogen auf die zentralen Bildungsaufga-
ben der Schule zu klären bzw. zu defi nieren, um so zur Erweiterung schulischer Angebote 
und ihrer Bereicherung durch Aspekte aus der Lebenswirklichkeit der jungen Menschen 
beizutragen.

-   Auch wenn außerschulische Jugendbildungsangebote sich zum Teil direkt an Schülerin-
nen und Schüler wenden, bestehen in der Jugendhilfe doch vielfach Bedenken gegen An-
gebote an Klassen. Insofern besteht auch bei der Jugendhilfe Klärungsbedarf, inwieweit 
sich die außerschulischen Bildungsangebote auf den schulischen Zusammenhang bezie-
hen und welche Funktionen diese Angebote bezogen auf schulische Bildung haben.

-   Methodisch und didaktisch sind insbesondere in der politischen Bildung aber auch im 
Zusammenhang mit anderen Bildungsbereichen (Umweltbildung, kulturelle Bildung, Ge-
schichte) und mit dem Erwerb von Schlüsselqualifi kationen ähnliche Fragestellungen so-
wohl Thema der außerschulischen Jugendbildung als auch der Schule. Hier erscheint 
eine engere Zusammenarbeit erforderlich. Dabei sind auch die Ansätze und Methoden 
weiterzuentwickeln, mit denen es möglich wird, die Lebenswirklichkeit der jungen Men-
schen und insbesondere ihre sozialen Beziehungen zum Gegenstand der Bildungspro-
zesse zu machen.

-   Eine verstärkte Zusammenarbeit von Schule und außerschulischer Jugendbildung macht 
die Klärung von Finanzierungsfragen erforderlich. Dazu gehört die Frage, ob und in wel-
chem Umfang Angebote an Schulklassen aus Jugendhilfemitteln fi nanziert werden eben-
so wie die Frage, ob schulische Mittel für diese Angebote bereitgestellt werden können, 
wenn sie in schulische Lernprozesse integriert sind.

-   Außerschulische Jugendbildung und Schule können gemeinsam dazu beitragen, die 
Möglichkeiten von jungen Menschen zu verbessern, Verantwortung zu übernehmen und 
sich in Situationen mit Ernst-Charakter zu bewähren. Ein gutes Beispiel hierfür sind die 
Schülerfi rmen, thematisches Arbeiten an einer selbstgewählten Aufgabe oder das freiwil-
lige Engagement im sozialen, kulturellen oder ökologischen Bereich.

3.  Internationale Begegnungen und interkulturelle Bildung

Ähnliche Fragestellungen wie bei der außerschulischen Bildung ergeben sich, wenn inter-
nationale Jugendarbeit und Schüleraustausch bzw. Schulpartnerschaften unter dem Ge-
sichtspunkt der Ermöglichung interkultureller Erfahrungen thematisiert werden. Auch hier 
machen junge Menschen wichtige Erfahrungen mit jungen Menschen aus anderen Na-
tionen im Rahmen sehr unterschiedlicher Strukturen und Finanzierungsformen. Auch für 
die internationale Arbeit wird zu klären sein, ob und wie die Strukturen so weiterentwickelt 
werden können, dass für den Jugendlichen eine möglichst große Angebotspalette zur Ver-
fügung steht und unter welchen Konditionen sie in Anspruch genommen werden können.
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VIII.    Folgerungen für die Schaffung eines konsistenten Gesamtsystems von Bildung, 
Erziehung und Betreuung

1.     Ausschöpfen der gegebenen Möglichkeiten für die Zusammenarbeit von Schule 
und Jugendhilfe

Der vorgelegte Bericht zeigt deutlich, dass Jugendhilfe und Schule das gemeinsame Ziel 
verfolgen, junge Menschen in geeigneter Weise im Prozess des Aufwachsens zu unterstüt-
zen, sie pädagogisch zu begleiten und ihnen beim Erwerb von Bildung zu helfen. Bei der 
Umsetzung dieser Ziele werden je nach Aufgabenstellung und Adressat unterschiedliche 
pädagogische Ansätze, Methoden, Teilziele, Vermittlungsformen und Konzeptionen ange-
wandt, bei weitgehender Übereinstimmung der grundsätzlichen Aufgaben und Ziele.

Dieses Wissen um die Gemeinsamkeiten ist eine wesentliche Voraussetzung für die Ent-
wicklung konkreter Formen der Zusammenarbeit. Deshalb ist es für die Unterstützung und 
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule hilfreich und wichtig, 
vor der Erörterung der Aspekte, die Besonderheiten des jeweiligen Systems sind, sich das 
Gemeinsame zu vergegenwärtigen und bei der Entwicklung der Zusammenarbeit dort an-
zusetzen. Dies darf nicht den Blick für Unterschiede verstellen, kann aber das Verständnis 
füreinander deutlich verbessern.

Es ist erforderlich, den bestehenden Rahmen für die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und 
Schule intensiver als bisher zu nutzen. Dazu gehören sowohl die Intensivierung der Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelnen Schulen und den Jugendhilfeeinrichtungen als auch 
die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit derer, die regionale Planungs- und Organisa-
tionsverantwortung tragen, wobei bestehende Gremien verstärkt genutzt werden sollten. 
Für bestimmte Aufgaben kann es ggf. auch erforderlich sein, weitere Gremien für die Zu-
sammenarbeit einzurichten, wobei für diese Fälle empfohlen wird, den Auftrag möglichst 
präzise zu bestimmen.

Die örtlichen Prozesse werden sowohl für die Schulen als auch für die Jugendhilfeeinrich-
tungen dadurch befördert, dass es fachlich inzwischen unbestritten ist, dass Öffnungen 
der Institutionen zu der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen und zum Gemeinwesen 
wesentliches Kriterium für eine qualifi zierte pädagogische Arbeit ist. Beide Arten pädagogi-
scher Einrichtungen sollten in diesem Zusammenhang verstärkt Gewicht darauf legen, die 
Potentiale, die im Gemeinwesen vorhanden sind, für die pädagogische Arbeit zu nutzen, 
um so ihr Angebot zu erweitern. Die konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugendhilfe-
einrichtungen soll die Schule als Teil der Lebenswelt der Kinder berücksichtigen. Für die 
Entwicklung von Schulprogrammen können Ergänzungen durch Angebote der Jugendhilfe 
förderlich sein.

2.  Strukturelle Weiterentwicklungen

Strukturelle Weiterentwicklungen erfordern die Bereitschaft bisher bestehende Praxis in 
Frage zu stellen, gesetzliche Spielräume extensiv zu nutzen, fachliche Selbstverständlich-
keiten zu überdenken und rechtliche Regelungen zu überprüfen und ggf. zu ändern. Im 
Folgenden werden vier Bereiche dargestellt, die für die Schaffung eines konsistenten Ge-
samtsystems von Bildung, Erziehung und Betreuung zentrale Bedeutung haben:

a)   Weiterentwicklung der Planungsprozesse und organisatorischen Strukturen Die Schaf-
fung eines konsistenten Gesamtsystems von Bildung, Erziehung und Betreuung setzt 
auf regionaler Ebene Planungsprozesse und organisatorische Strukturen voraus, die 
das Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule befördern. Zu den Möglichkeiten in-
nerhalb des bestehenden Rahmens ist dazu unter Ziffern II. bis VII. Stellung genommen 
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worden. Sinnvoll erscheint es darüber hinaus, eine Gesamtplanung für Bildung, Erzie-
hung und Betreuung aufzustellen, in dem die öffentlichen Einrichtungen und Einrichtun-
gen der freien Träger mit ihren spezifi schen Aufgaben und Angeboten dargestellt und 
Kriterien für die Weiterentwicklung festgelegt werden. In den Bereichen, die nicht den 
Unterricht betreffen, erfordert dies als Grundlage die Ermittlung des Bedarfs bzw. die 
kommunalpolitische Klärung der Frage, welche Bedarfe als berechtigt und öffentlich 
zu fi nanzieren aufgenommen werden müssen. Für die Qualität des Resultats dieser 
Planungsprozesse ist entscheidend, dass sich die jungen Menschen, für die der Plan 
gemacht wird, an den Planungsprozessen beteiligen. Dazu bedarf es der Defi nition des 
Rahmens für die Beteiligung, der pädagogischen Begleitung und Unterstützung sowie 
der Klärung, in welchen Bereichen die Ergebnisse dieser Beteiligungsprozesse aufge-
nommen werden können.

      Ein Gesamtsystem von Bildung, Erziehung und Betreuung erfordert organisatorische 
Strukturen in den Einrichtungen, die nicht primär durch die Zuordnung zu einem der 
beiden Subsysteme (Jugendhilfe und Schule) geprägt werden, sondern nach den Anfor-
derungen der inhaltlichen Arbeit gebildet werden. Welche Organisationsformen für die 
jeweiligen Aufgaben geeignet sind, müsste genauer untersucht werden, wobei insbe-
sondere die Effekte bei den Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt der Untersuchun-
gen stehen sollten.

      Darüber hinaus erscheint es wichtig, die Organisationsstrukturen so weiterzuentwickeln, 
dass sie in der Lage sind, die gemeinsamen Aufgaben für Kinder und Jugendliche zu 
realisieren bzw. umzusetzen. Davon ausgehend, dass Jugendhilfe und Schule nicht in 
dem Gesamtsystem von Bildung, Erziehung und Betreuung aufgehen, wird es bei den 
gemeinsam zu erfüllenden Zielen und wahrzunehmenden Aufgaben wesentlich darauf 
ankommen, dass die Organisationsstrukturen dies ermöglichen.

b)   Weiterentwicklung des Personals als zentrale Ressource Sowohl in der Schule als auch 
in der Jugendhilfe ist die Qualität der Leistung entscheidend von der Kompetenz und 
Motivation des Personals abhängig. Die Qualifi kation des Personals wird insbesondere 
durch Fachausbildung, Fortbildungsangebote und Formen der Praxisbegleitung gesi-
chert. Für die Entwicklung eines Gesamtsystems von Bildung, Erziehung und Betreuung 
wird es erforderlich sein, Strategien der Personalentwicklung von Jugendhilfe und Schu-
le zumindest in Teilbereichen zusammenzuführen. Wichtige Ansätze dafür bieten:

     -   die Berücksichtigung der Erfordernisse eines derartigen Gesamtsystems in den Aus-
bildungen,

     -   Abstimmung der Fortbildungsplanungen,

     -   Entwicklung von gemeinsamen Fortbildungsangeboten für die unterschiedlichen Be-
rufsgruppen dieses Gesamtsystems und

     -   Weiterentwicklung von Praxisbegleitsystemen im Hinblick auf die Spezifi ka schulischer 
Bildung und Erziehung und der Besonderheiten der Jugendhilfeangebote und -leis-
tungen.

       In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung eines Ge-
samtsystems von Bildung, Erziehung und Betreuung es erforderlich machen wird, 
auch die Frage der Angemessenheit der Differenzierung der in diesem Bereich tätigen 
Fachkräfte zu erörtern. Die Notwendigkeit, die damit zusammenhängenden Fragen zu 
klären und ggf. diesen Bereich anders zu strukturieren, ergibt sich auch im Prozess 
der europäischen Einigung. c) Weiterentwicklung der Finanzierungsstrukturen Die Ent-
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wicklung eines Gesamtsystems von Bildung, Erziehung und Betreuung erfordert auch 
eine Veränderung bisheriger Finanzierungsmodalitäten. Nur so kann verhindert werden, 
dass die Zuordnung einer Aufgabe zu Jugendhilfe oder Schule automatisch die jeweils 
bisher praktizierten Finanzierungsmodalitäten zur Folge hat. Die Frage nach den Fi-
nanzierungsstrukturen hängt wesentlich auch damit zusammen, in welchem Umfang 
freie Träger und Jugendverbände an der Aufgabenwahrnehmung beteiligt werden, denn 
ohne gesicherte Finanzierung lässt sich dies nicht auf Dauer realisieren. Bei der Wei-
terentwicklung der Finanzierungsmodalitäten bestehen im Wesentlichen drei Entwick-
lungsrichtungen:

     -   Innerhalb der Jugendhilfe hat sich für die Aufgaben der Erziehung und Betreuung ein 
Modus bewährt, der die Gesamtverantwortung beim öffentlichen Träger belässt, die 
freien Träger und Jugendverbände aber an der Durchführung der Aufgaben beteiligt 
bzw. ihnen die selbstständige Wahrnehmung von Aufgaben ermöglicht. Soweit Aufga-
ben der Erziehung und Betreuung nicht unmittelbar von der Schule wahrgenommen 
werden, sollten auch an Schulen Aufgabenwahrnehmungen durch freie Träger ermög-
licht werden. Das heißt, dass auch im Schulbereich den Rahmenbedingungen der Ju-
gendhilfe ähnliche Vertrags- und Finanzierungsstrukturen für Teilaufgaben entwickelt 
werden sollten. Dazu ist es erforderlich, zumindest einen Teil der Erziehungsaufgaben, 
die in den Schulgesetzen der Länder vorgesehen sind, nicht nur durch das Ausweisen 
von Lehrerstellen, sondern durch das Bereitstellen von Zuwendungs- bzw. Honorar-
mitteln zu erfüllen. Dadurch könnten Schulen auch Angebote Dritter zur Erweiterung 
ihrer Förder- und Betreuungsmöglichkeiten besser als bisher in Anspruch nehmen.

     -   Zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung von gemein-
samen Aufgaben ist die Bildung von gemeinsamen Budgets aus Jugendhilfemitteln 
und Schulmitteln sachangemessen. Denkbar und sinnvoll erscheint dies z. B. für die 
Schaffung von Freizeitangeboten. Beim Einsatz von Mitteln aus diesen Budgets sind 
Regelungen darüber zu vereinbaren, wie diejenigen, die diese Budgets bilden, an den 
Entscheidungen beteiligt werden.

     -   Die Weiterentwicklung der Finanzstrukturen in einem Gesamtsystem von Bildung, 
Erziehung und Betreuung macht es erforderlich, gleiche oder ähnliche Leistungen be-
zogen auf die Kostenbeteiligung von Eltern gleich oder ähnlich zu behandeln. Es ist 
nicht vertretbar, wenn die Kostenbeteiligung von Eltern nicht von der Art der Leistung 
bzw. des Angebots abhängt, sondern von der Frage, in welchem System sie erbracht 
wird. In diesem Zusammenhang ist auch zu prüfen, ob Kostenbeteiligungen dazu füh-
ren, dass Angebote und Leistungen von Kindern, die dafür einen Bedarf haben, nicht 
in Anspruch genommen werden, weil die Eltern die Kosten nicht übernehmen wollen 
oder können. Zugleich ist dafür Sorge zu tragen, dass die Verfahren einer Kostenbe-
teiligung so gestaltet werden, dass der Verwaltungsaufwand und der fi nanzielle Ertrag 
in einem vertretbaren Verhältnis stehen.

d)   Weiterentwicklung des Rechts
       Auch wenn der Rahmen für die Zusammenarbeit für Jugendhilfe und Schule noch nicht 

ausgeschöpft ist, zeigen sich strukturelle Erschwernisse, die die Erörterung einer Än-
derung gesetzlicher Grundlagen erforderlich machen. Dies gilt für die Normierung von 
Rechtsansprüchen, Leistungsverpfl ichtungen und Zuständigkeiten. Eine Ausweitung 
von Rechtsansprüchen insbesondere auf die außerschulische Betreuung zur Verbes-
serung der pädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche und zur Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (vgl. Rechtsanspruch auf einen Kindergarten-
platz) kann vermieden werden, wenn in geeigneter Weise Vorsorge geschaffen wird, um 
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die tatsächlichen Betreuungsbedarfe zu befriedigen. Unabhängig davon ist aber fest-
zustellen, dass die Forderung nach einer Verbesserung der Betreuung außerhalb des 
Unterrichts in der Öffentlichkeit z. T. mit Vehemenz vorgetragen wird und insofern die 
Frage nach der Verbesserung der Angebotsstrukturen und ggf. nach der rechtlichen 
Ausgestaltung von Leistungsverpfl ichtungen von politischer Bedeutung ist.

     Bezüglich der gesetzlich geregelten Leistungsverpfl ichtungen und der Festlegung von 
Zuständigkeiten ist es erforderlich, dass die Aufgaben möglichst präzise bestimmten 
Leistungsträgern zugeordnet und damit Zuständigkeiten klar festgelegt werden. Dies 
wird auch durch die Erfahrung bestätigt, dass die Zusammenarbeit von Institutionen 
immer dann schwierig ist, wenn keine klare Aufgabenzuordnung vorliegt, verschiede-
ne Institutionen ähnliche oder gleiche Aufgaben wahrnehmen oder Standards für die zu 
erbringenden Leistungen fehlen bzw. sehr unterschiedlich sind. Die Kooperation wird 
erheblich erleichtert, wenn Aufgaben und Zuständigkeiten abgrenzbar sind und auf die-
ser Basis auch das einvernehmlich defi niert werden kann, was gemeinsam bearbeitet 
werden soll.

     Unklarheiten bezüglich der Leistungsverpfl ichtungen und der Zuständigkeiten bestehen 
bezogen auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Problemen, 
insbesondere bei Teilleistungsstörungen, für die zwar primär die Schule zuständig ist, bei 
denen aber die Folgen einer Teilleistungsstörung auch einen sozialleistungsrechtlichen 
Anspruch begründen können. Sofern für diese Kinder eine eindeutige Festlegung der 
schulischen Zuständigkeit für die besondere Förderung des Lernens nicht in Betracht 
kommt, erscheint es sinnvoll, hier gesetzlich die Möglichkeiten für Mischfi nanzierungen 
zu öffnen. Die Wahrnehmung der gemeinsamen Zuständigkeit bei der Ausgestaltung 
derartiger Angebote wäre zu ergänzen durch eine gesetzliche Regelung der Finanzie-
rungsquoten, die von der Jugendhilfe und der Schule zur Finanzierung der jeweiligen 
Leistungen zu erbringen sind.

     Unklarheiten bzw. Überschneidungen der Leistungsverpfl ichtungen und Zuständigkeiten 
bestehen auch bei der Ganztagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern. Sie werden 
sowohl von der Schule als auch von der Jugendhilfe bereitgehalten, eine systematische 
Trennung der Leistungsverpfl ichtungen und Zuständigkeiten ist zwar in einzelnen Län-
dern gegeben, die bundesrechtlichen Vorgaben zur Kindertagesbetreuung und die lan-
desrechtlichen Regelungen zu den Ganztagsschulen sind aber häufi g nicht ausreichend 
aufeinander bezogen. Mit der Ausweitung der schulischen Angebote hin zu verlässlichen 
Halbtagsschulen bzw. Ganztagsschulen verändert sich das Verhältnis von Jugendhilfe 
und Schule bezüglich der außerunterrichtlichen Betreuung. Je länger die schulische Be-
treuung erfolgt, desto begrenzter werden die Aufgaben der Jugendhilfe und desto eher 
wird die Frage zu klären sein, ob und ggf. in welcher Form außerschulische Betreuungs-
angebote in Ergänzung zu den schulischen Betreuungsangeboten erforderlich und sinn-
voll sind bzw. ob die Ganztagsschulangebote so ausgebaut werden können, dass die 
Bedarfe der Kinder und Jugendlichen und ihrer Eltern gedeckt werden.

     Für die strukturelle Klärung des Verhältnisses von Jugendhilfe und Schule bei der Tages-
betreuung von Schülerinnen und Schülern bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

    1.   Es ist möglich, die Angebote systematisch besser aufeinander zu beziehen. Tagesbe   
treuung würde dann wie bisher sowohl in der Schule als auch in der Jugendhilfe an-
geboten. Das bisher häufi g wenig koordinierte Nebeneinander sollte dann überführt 
werden in ein Gesamtsystem, für das ähnliche Grundstandards gelten. Dazu müss-
te gehören, dass ähnliche oder gleiche Leistungen nicht zu sehr unterschiedlichen 
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Konditionen zur Verfügung gestellt werden, z. B. bezüglich der Elternbeiträge, und 
dass die Leistungen mit einer ähnlichen pädagogischen Qualität erbracht werden, die 
deutlich über die Wahrnehmung der Aufsichtspfl icht hinausgehen müsste. Eine derar-
tige Abstimmung soll nicht verhindern, dass sich unterschiedliche Leistungsangebote 
von Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen entwickeln - im Gegenteil eine Profi lbil-
dung bzw. konzeptionelle Präzisierung dessen, was im Bereich der Tagesbetreuung 
angeboten wird, ist sowohl für Schulen wie für Jugendhilfeeinrichtungen von großer 
Bedeutung. Die Verständigung über Grundstandards soll vielmehr sicherstellen, dass 
die pädagogischen Aufgaben in diesem Bereich erfüllt werden können und dass un-
terschiedliche Einrichtungen ihre Leistungen zu ähnlichen Bedingungen anbieten und 
so für die Kinder, Jugendliche und ihre Eltern tatsächlich Wahlmöglichkeiten entste-
hen. In einem Gesamtsystem mit verschiedenen Leistungsanbietern werden letztend-
lich die Nutzer entscheiden, welche Betreuungsform die für sie günstigste ist. Unter 
rechtlichem Gesichtspunkt erfordert dieser Weg eine bessere Abstimmung der Rege-
lungen in den Schulgesetzen und den Kindertagesstättengesetzen.

    2.   Möglich ist es auch zu prüfen, ob für die außerunterrichtliche Betreuung von Schülerin-
nen und Schülern eine eindeutige Festlegung der Zuständigkeiten getroffen werden 
könnte. Die Zuständigkeit der Jugendhilfe könnte sich dann primär auf die Versorgung 
von Kindern bis zum Eintritt der Schulpfl icht zu begrenzen. Der Betreuungsbedarf für 
schulpfl ichtige Kinder würde dann künftig vorrangig durch die Schulen abgedeckt. Für 
beide müssten die Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen sowie die Wünsche 
der Eltern Kriterium für die Entwicklung der Betreuungsangebote sein. Dafür wäre 
anzustreben, dass die Schule, auch in den Ferien, einen verlässlichen Betreuungs-
rahmen bietet, der zeitlich dem Bedarf entspricht (Ganztagsschule; Schule mit offe-
nen Ganztagsangeboten). Neben Elterninitiativen, Sportvereinen, Musikschulen etc. 
können und sollen sich an diesen Angeboten in der Durchführung auch die Träger der 
Jugendhilfe beteiligen. Die Träger der Jugendhilfe könnten sich dann auf den Bereich 
der Betreuung von Kindern vor Eintritt der Schulpfl icht konzentrieren. Hier haben sie 
ihre Stärken und die Kompetenz, mit ihrem sozialpädagogischen Personal die Kinder 
zu betreuen, zu erziehen und zu bilden. Darüber hinaus und ergänzend bleibt es Auf-
gabe der Jugendhilfe weitere und intensivere Betreuungsangebote zu etablieren, um 
Kinder aus sozial benachteiligten Familien oder Kinder mit besonderem Bedarf gezielt 
fördern zu können.

            Angesichts des bisherigen Nebeneinanders von Schule und Jugendhilfe bei der 
Ganztagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern erscheint eine Diskussion über 
die Abstimmung der Angebote oder eine andere Aufgabenteilung erforderlich. Die un-
ter Zweitens vorgelegten Überlegungen hätten einen sehr weitreichenden Eingriff in 
bestehende Strukturen zur Folge und bedürften daher mit Sicherheit noch vertiefen-
der Diskussionen und intensiver Abstimmungen. Auch wenn viele Argumente für die 
Weiterführung der bisherigen gemischten Zuständigkeiten sprechen, ist zu beachten, 
dass durch eine klarere Regelung zur Zuständigkeit und zur Leistungsverpfl ichtung 
die Konsistenz des Gesamtsystems von Bildung, Erziehung und Betreuung erheblich 
gesteigert werden könnte. Sie hätte auch den Vorteil, dass in diesem Zusammenhang 
eine Neuregelung der Finanzierungszuständigkeiten erfolgen müsste. Dies erscheint 
unter Beibehaltung der bestehenden Finanzierungsstrukturen grundsätzlich möglich, 
setzt aber voraus, dass bei dem Übergang der Leistungsverpfl ichtung auf die Schule, 
die bisher für den Hort aufgewandten Mittel in die Finanzierung einfl ießen.
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Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe zur

„Stärkung und Weiterentwicklung des Gesamtzusammenhangs

von Bildung, Erziehung und Betreuung“

(Beschluss der Jugendministerkonferenz vom 13./14.05.2004/ Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 03./04.06.2004)

Der Bericht „Jugendhilfe und Schule“, den die Jugendministerkonferenz und die Kultusmi-
nisterkonferenz im Jahr 2000 in Auftrag gegeben hatten, wurde von einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe erarbeitet und im Frühjahr 2002 vorgelegt. Die Jugendministerkonferenz hat 
ihn am 06./07.06.2002 beraten, zur Kenntnis genommen und die Kultusministerkonferenz 
gebeten, sich diesem Beschluss anzuschließen. In der sich daran anschließenden Bera-
tung im Schulausschuss wurden „Ergänzende Hinweise“ erarbeitet und in der Amtschef-
konferenz am 30./31.01.2003 auf dieser Basis beschlossen, die Kooperation von Jugend-
hilfe und Schule voranzutreiben und die notwendigen Klärungen und Konkretisierungen zur 
Stärkung und Weiterentwicklung des Gesamtzusammenhangs von Bildung, Erziehung und 
Betreuung herbeizuführen. Eine paritätisch zusammengesetzte Arbeitsgruppe aus Vertre-
terinnen und Vertretern des Schulausschusses und der Arbeitsgemeinschaft der Obersten 
Landesjugendbehörden wurde beauftragt, auf der Basis des Berichtes “Jugendhilfe und 
Schule“ und der „Ergänzenden Hinweise“ zum Frühjahr 2004 zu berichten.

Auf dieser Grundlage hat die paritätisch zusammengesetzte Arbeitsgruppe „Jugendhilfe 
und Schule“ in vier Sitzungen die folgende Empfehlung erarbeitet und legt sie den Gremien 
der Kultusministerkonferenz und der Jugendministerkonferenz zur weiteren Beratung und 
Beschlussfassung vor. Sie enthält Konkretisierungen in den folgenden wesentlichen Berei-
chen:

1. Übergang vom Kindergarten zur Grundschule

2. Entwicklung und Ausbau der ganztägigen Förderung und Betreuung an Schulen

3.  Unterstützung der Kinder und Jugendlichen mit Lernproblemen und sozialen Benachtei-
ligungen.

Zu jedem dieser Bereiche werden die Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenar-
beit von Jugendhilfe und Schule zur Stärkung und Weiterentwicklung des Gesamtzusam-
menhangs von Bildung, Erziehung und Betreuung unter den Aspekten

   -  Organisation

   -  Fachkräfte

   -  Finanzierung und

   -  Recht

dargestellt.

1. Übergang vom Kindergarten zur Grundschule

Fachlich unbestritten ist, dass die Bedeutung früher Bildungsprozesse in der Arbeit der Kin-
dertagesstätten bewusster wahrgenommen werden muss. Sowohl in den Empfehlungen 
des „Forum Bildung“ als auch in den JMK-Beschlüssen zum Bericht der AG Jugendhilfe und 
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Schule und zum Thema „Bildung fängt im frühen Kindesalter an“ werden die dafür erforderli-
chen Entwicklungsrichtungen skizziert. Besonders hervorgehoben wird dabei immer wieder 
die Bedeutung des Spracherwerbs. Ein Hinweis auf die erhöhte Bedeutung früher Bildungs-
prozesse ist, dass in fast allen Ländern Rahmenpläne zur Bildung und Erziehung in Ein-
richtungen der Kindertagesbetreuung entwickelt werden und die Jugendministerkonferenz 
in ihrer Sitzung am 13./14. Mai 2004 sowie die Kultusministerkonferenz am 03./04.06.2004 
einen gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen 
verabschiedet haben. Weitere wichtige Dimensionen sind die verstärkte Kooperation von 
Kindergarten und Grundschule bei der Zusammenarbeit mit Eltern und die Weiterentwick-
lung der speziellen Förderung von Kindern mit Behinderungen und Entwicklungsverzöge-
rungen im Kontext integrativer Angebote. Eine vertiefende Erörterung dazu erscheint ange-
sichts der vorliegenden Empfehlungen und Beschlüsse der JMK nicht erforderlich.

Konkretisierungen sind allerdings erforderlich für den Übergang vom Kindergarten zur 
Grundschule, dessen Gestaltung für die Entwicklung von Kindern und das Gelingen des 
Einstieges in schulische Anforderungen eine hohe Bedeutung hat. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren als eine Gruppe betrachtet werden, die 
zwar erhebliche Unterschiede in den verschiedenen Dimensionen ihrer Entwicklung auf-
weisen, sich aber vor und nach Schuleintritt nicht grundsätzlich unterscheiden. Die Schule 
knüpft an der Arbeit der Kindergärten an und baut in ihrer Bildungsarbeit darauf auf.

1.1 Organisatorische Aspekte des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule

1.1.1  Der Heterogenität der Kinder in dieser Altersgruppe soll durch individualisierte Bil-
dungsangebote entsprochen werden. Dies gilt sowohl für Kinder im 5. und 6. Lebens-
jahr als auch für die Kinder der ersten und zweiten Klassen. Das Bildungsangebot soll 
so ausgestaltet werden, dass alle Kinder erreicht werden.

1.1.2  Die Stärken von Kindern zu erkennen und die individuellen Fähigkeiten, Interessen 
und Kompetenzen zu fördern, ist eine Aufgabe sowohl der Kindertagesstätte als auch 
der Grundschule. Bei der Entwicklung entsprechender Angebote und ihrer Bildungs-
pläne sollen sich Kindertagesstätten und Grundschulen ergänzen und stärker als bis-
her zusammenarbeiten.

1.1.3  Das Einschulungsalter liegt in Deutschland insgesamt zu hoch. Die Quote der Zurück-
stellungen muss deutlich gesenkt werden, was aber auch bedeutet, dass die Vorbe-
reitung auf die Schule - nicht nur - bei entwicklungsverzögerten Kindern verbessert 
werden und dass die Schule in den Eingangsklassen noch stärker auf Individualisie-
rung Wert legen muss. Die Möglichkeiten der fl exiblen Eingangsphase und der frühe-
ren Einschulung sollten besser genutzt werden.

1.1.4  Erforderlich sind individuelle Entwicklungsdokumentationen in den Kindergärten, an 
die in der Schule angeknüpft werden kann und die von der Schule fortgeführt wer-
den.

1.1.5  Es gilt, die Potenziale und Kompetenzen des Kindergartens und der Grundschule zu 
verdeutlichen. Beide Seiten bringen ihre pädagogischen Konzepte ein und stimmen 
sie aufeinander ab.

1.1.6  Auf der Basis einer fundierten Sprachstandserhebung soll möglichst frühzeitig ge-
zielte Sprachförderung einsetzen. In dieser Altersgruppe kann die Sprachförderung 
gemeinsam entwickelt und ausgebaut werden.

1.1.7  Auch in den anderen Bereichen neben der Sprachentwicklung ist es erforderlich, Ent-
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wicklungsstand, Entwicklungsverzögerungen und Risikofaktoren besser als bisher zu 
identifi zieren und darauf aufbauend Förderangebote sowie Angebote zur Verbesse-
rung der elterlichen Erziehungskompetenz bereitzuhalten.

1.1.8  Gemeinsame Aufgabe ist es, die Mitwirkungsbereitschaft und Kompetenzen der El-
tern in Kindergärten und den ersten Klassen der Grundschulen durch eine Erweite-
rung der Möglichkeiten für Beteiligung zu stärken und weiterzuentwickeln.

1.2 Fachkräfte

1.2.1  Die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher an der Fachschule bzw. -akademie 
soll verstärkt Fragen der frühen Bildungsprozesse der Kinder in Kindertagesstätten 
berücksichtigen.

1.2.2  In der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher an Fachschulen bzw. -akademien 
und der Grundschullehrerinnen und -lehrer an Hochschulen sind die Kenntnisse des 
jeweils anderen Bereichs einzubringen und durch Praktika zu vertiefen.

1.2.3  Um ausbildungsbedingte Unterschiede von Erzieherinnen und Lehrkräften abzubauen 
und um den Übergang zu verbessern, sind gemeinsame Fortbildungen für Erziehe-
rinnen und Lehrkräfte erforderlich. Die Fortbildungseinrichtungen für die Lehrerinnen 
und Lehrer und die sozialpädagogischen Fortbildungseinrichtungen sollten intensiver 
als bisher zusammenarbeiten.

1.2.4  Im Rahmen dieser Fortbildung sind neben organisatorischen Fragen der Gestaltung 
des Übergangs auch didaktisch-methodische Fragen bezüglich der Gestaltung von 
Bildungsprozessen und des Lernens in dieser Altersgruppe zu bearbeiten sowie Stra-
tegien der Förderung von Kindern mit unterschiedlichen Entwicklungsständen zu the-
matisieren.

1.2.5  Der Übergang vom Kindergarten zur Grundschule muss stärker als bisher Gegenstand 
empirischer Forschung werden. Ebenso ist es erforderlich, dass sich die Erziehungs-
wissenschaften verstärkt dieser Thematik öffnen und Ressourcen der Erziehungswis-
senschaften an den Hochschulen auch für Fragen der Bildung und Erziehung in Kin-
dertagesstätten und insbesondere für methodisch-didaktische Fragen des Lernens 
der vier- und fünfjährigen Kinder eingesetzt werden.

1.2.6  Erforderlich sind Praxisbegleitsysteme, die die Entwicklung sowohl in Kindergärten 
als auch in Grundschulen durch Beratung und Qualitätsentwicklung unterstützen. In 
diesem Rahmen sollen dann auch Verfahren des Qualitätsmonitoring entwickelt und 
angewandt werden.

1.2.7  Im Rahmen einer zeitweisen Tätigkeit der Fachkräfte im jeweils anderen Arbeitsfeld 
könnten Grundschullehrerinnen und -lehrer strukturierte Bildungsangebote in Kinder-
tagesstätten machen, mit denen die Kinder auf spezifi sche Anforderungen der Grund-
schule vorbereitet werden; Erzieherinnen und Erzieher könnten ihre Fähigkeiten für 
die Gestaltung informeller und nichtformeller Bildungsprozesse in den ersten Klassen 
der Grundschulen einbringen, um das Bildungsangebot der Grundschule zu erwei-
tern.

1.3. Finanzierung

1.3.1  Die Verbesserung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule erfordert keine 
grundsätzliche Veränderung der Finanzierung. Zu prüfen ist, inwieweit durch eine Öff-
nung der Zweckbindung der Mittel der Einsatz von Sach- und Personalressourcen im 
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jeweils anderen Bereich befördert werden kann. 
1.3.2  Da Frühförderung und sonderpädagogische Unterstützung in dieser Altersgruppe 

ähnlich ausgerichtet sind und vergleichbar arbeiten, sollten die dafür eingesetzten 
Ressourcen zunehmend zusammengefasst werden, um sie im Rahmen eines inte-
grierten Gesamtkonzepts der Förderung von Kindern mit Behinderungen oder Ent-
wicklungsverzögerungen einzusetzen. Dies sollte modellhaft erprobt werden.

1.4 Recht

1.4.1  Eine grundsätzliche Änderung der rechtlichen Strukturen für den Kindergarten und die 
Grundschule, um die Gestaltung der Übergänge zu verbessern, ist nicht erforderlich.

1.4.2  Landesgesetze zur Schule und zur Kindertagesbetreuung sind daraufhin zu überprü-
fen, ob sie Einsatzmöglichkeiten von Personal- und Sachressourcen in dem jeweils 
anderen Bereich zulassen.

1.4.3 Um individuelle Entwicklungsdokumentationen des Kindergartens in der Grundschule 
fortführen zu können, gilt es, die datenrechtlichen Bestimmungen anzupassen. Eine 
Änderung der datenschutzrechtlichen Bedingungen ist außerdem erforderlich, um 
dann, wenn es für die Sicherung der kindlichen Entwicklung geboten ist, die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass die Kindertagesstätte die Grundschule über spe-
zifi sche soziale oder Entwicklungsprobleme informiert. Die Eltern sollten bereits beim 
Aufnahmegespräch ihr Einverständnis für eine enge Zusammenarbeit mit der Grund-
schule zum Wohl des Kindes erteilen.

2.  Entwicklung und Ausbau der ganztägigen Bildung, Erziehung- und Betreuung an 
Schulen

Die Entwicklung und der Ausbau von Ganztagsschulen und Ganztagsangeboten an Schu-
len haben sowohl schulpolitisch als auch jugendpolitisch große Bedeutung. Die Förderung 
von Kindern und Jugendlichen in Ganztagsschulen und in Ganztagsangeboten an Schulen 
erweitert die Möglichkeiten des fachlichen wie auch des sozialen Lernens. Die Mischung 
kognitiver, sozialer, emotionaler und kreativer Angebote und Anforderungen, die über den 
gesamten Tag verteilt in unterschiedlicher Intensität und Folge Kinder und Jugendliche in ih-
rem gesamten Wahrnehmungsspektrum ansprechen, kann eine gute Basis dafür schaffen, 
die Motivation und Aufnahmebereitschaft sowohl für unterrichtliche wie für außerunterricht-
liche Bildungsprozesse zu erhöhen. Damit erhöht sich zugleich die Chance, „Ausweichver-
halten“ gegenüber schulischen Anforderungen aufzulösen, das häufi g einen schleichenden 
Prozess des Schulversagens und zum Teil auch der Schulverweigerung nach sich zieht. 
Diese Chance wird besonders begünstigt, wenn Schule und Jugendhilfe in Kooperation 
ganztägige Bildung, Erziehung und Betreuung gemeinsam planen und durchführen. Schule 
und Jugendhilfe öffnen sich dadurch stärker sowohl den Problemen als auch den Inter-
essen und Neigungen von Schülerinnen und Schülern. Strukturell sind zwei Formen zu 
unterscheiden:

-   Ganztagsschulen in gebundener Form und teilweise gebundener Form werden in allei-
niger schulischer Verantwortung gestaltet und durchgeführt. Die Schule organisiert den 
regulären Unterricht und die ergänzenden Angebote (z.B. Wahlunterricht, Arbeitsgemein-
schaften). Darüber hinaus gehende Aktivitäten in unterrichtlich nicht besetzten Zeiträu-
men sollen auch durch öffentliche oder freie Träger der Jugendhilfe, durch Träger der 
Jugendarbeit, Verbände oder Vereine gestaltet werden.
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-   Ganztagsangebote bzw. Ganztagsschulen in offener Form können von der Schule in 
Kooperation mit einem kommunalen oder freien Träger der Jugendhilfe organisiert und 
durchgeführt werden. Alle wesentlichen Entscheidungen treffen die beteiligten Partner 
unter Wahrung der Gesamtverantwortung einvernehmlich. In der Praxis der Länder zeigt 
sich aber, dass auch verschiedene Mischformen existieren.

2.1  Organisatorische und strukturelle Aspekte der Entwicklung und des Ausbaus 
ganztägiger Bildung, Erziehung und Betreuung an Schulen

2.1.1  Vorrangig ist die Entwicklung und der Ausbau ganztägiger Bildung, Erziehung und 
Betreuung an Schulen ein Thema der schulischen Entwicklung. Dabei ist es erforder-
lich, dass Angebote der Jugendhilfe, des Sports, der Kultur und anderer Träger das 
schulische Angebot ergänzen und erweitern. Damit soll auch die Öffnung der Schule 
zum Gemeinwesen verstärkt werden.

2.1.2  Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung der Ganztagsangebote und der 
Ganztagsschulen ist die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der 
Schulleitung, den Lehrkräften, den Fachkräften der Jugendhilfe und den Eltern. Schul-
aufsicht, Leitungskräfte und Träger der Einrichtungen sollen darauf hinwirken, dass 
diese Grundlage der Kooperation gestärkt und entwickelt wird.

2.1.3  Zur strukturellen Entwicklung des Bereichs wird empfohlen, auf Landesebene Rah-
menvereinbarungen zwischen der Schule und den Verbänden zu schließen, deren 
Mitglieder für Angebote in schulischen Ganztagsangeboten oder Ganztagsschulen in 
Betracht kommen. Darin sollen die Grundsätze der Zusammenarbeit festgelegt wer-
den, die in den regionalen und auf einzelne Schulen und Projekte bezogene Verein-
barungen präzisiert werden.

2.1.4  Als hilfreich für die Entwicklung von Ganztagsangeboten und Ganztagsschulen wird 
es angesehen, wenn die Schulträger und die örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe Vereinbarungen über die Zusammenarbeit in ihrem Gebiet schließen und dabei 
eine Verständigung zu fachlichen Schwerpunkten und zu Fragen der Finanzierung 
erreichen.

2.1.5  Im Rahmen der bestehenden Strukturen sollen zwischen Schulen und den Trägern 
der Jugendhilfe projektbezogen oder für eine längere Zusammenarbeit Vereinbarun-
gen zu den Angeboten geschlossen werden, die im Zusammenhang mit dem Ganz-
tagsangebot bzw. der Ganztagsschule von dem jeweiligen Jugendhilfeträger erbracht 
werden. Dabei sind Fragen der Inhalte und Ziele, der räumlichen Gegebenheiten für 
das Angebot, der Verantwortlichkeit, der Mitwirkung an der konzeptionellen Gestal-
tung des Ganztagsangebotes in der Schule sowie ggf. versicherungsrechtliche und 
fi nanzielle Aspekte zu regeln.

2.1.6  Ganztagsangebote und Ganztagsschulen bieten über den Unterricht hinausreichende 
Möglichkeiten für die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler an der Gestaltung 
ihres Alltags. Es ist eine gemeinsame Aufgabe von Schule und Jugendhilfe, die Betei-
ligungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Dazu wird empfohlen, 
die Erfahrungen mit schulischen Mitwirkungsmöglichkeiten mit Partizipationsansätzen 
in der Jugendhilfe und mit der Selbstorganisation im Rahmen der Jugendverbands-
arbeit gemeinsam auszuwerten und geeignete Strategien für die jeweilige Schule zu 
entwickeln.
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2.1.7  Durch die Beteiligung der Jugendhilfe an einem mit der Schule gemeinsam gestalte-
ten und verantworteten ganztägigen Angebot ergibt sich die Chance insbesondere für 
die Jugendarbeit, auch die Kinder und Jugendlichen zu erreichen, die bisher Ange-
bote der Jugendarbeit wenig oder gar nicht nutzten. Dazu ist es erforderlich, dass die 
Angebote der Jugendarbeit als sinnvolle Erweiterung und Ergänzung von der Schule 
akzeptiert werden und von Seiten der Träger und Fachkräfte der Jugendhilfe die Be-
reitschaft besteht, aktiv auf die Schule zuzugehen.

2.1.8  Die Entwicklung und der Ausbau der ganztägigen Bildung, Erziehung und Betreuung 
an Schulen erfordert die Klärung des Verhältnisses zu den Horten, die im Rahmen der 
Jugendhilfe betrieben werden. In den Ländern, die nur über ein sehr geringes Hor-
tangebot verfügen, sind allerdings kaum Probleme für die Ganztagsschulentwicklung 
im Primarbereich zu erwarten. Jedoch muss in den Ländern, die in Ausfüllung des § 
24 SGB VIII insbesondere auch auf die Hortbetreuung gesetzt haben und in den Län-
dern, in denen ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht, die Entwicklung 
von Ganztagsangeboten im Primarbereich mit der Entwicklung der Horte abgestimmt 
 werden. Dabei bestehen grundsätzlich zwei Entwicklungsmöglichkeiten:

         -   Für die Nachmittagsbetreuung der Grundschülerinnen und Grundschüler stehen 
Angebote sowohl der Jugendhilfe als auch der Schule zur Verfügung und die Eltern 
erhalten ein Wahlrecht. Dabei ist darauf zu achten, dass für die Angebote in beiden 
Strukturen vergleichbar sind. Dies betrifft insbesondere Fragen der Verlässlichkeit, 
der Qualität des Angebots und der Elternbeiträge.

         -   Denkbar ist es, die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote an den Nachmit-
tagen und in den Ferien für die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe entweder 
nur durch die Schule oder nur durch die Jugendhilfe bereitzustellen bzw. nach Klas-
senstufen differenziert der Schule oder der Jugendhilfe als Aufgabe zuzuweisen.

2.1.9  Ganztagsangebote und Ganztagsschulen unterstützen das familienpolitisch wichtige 
Ziel, die Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. 
Deshalb ist es unabdingbar, den zeitlichen Umfang der Ganztagsangebote bzw. der 
Ganztagsschulen bedarfsorientiert zu gestalten.

2.2 Fachkräfte

2.2.1  Der gegenseitige Austausch zwischen den schulischen und den Fachkräften der Ju-
gendhilfe ermöglicht eine Erweiterung und Differenzierung der umfassenden Wahr-
nehmung der Kinder und Jugendlichen und muss deshalb systematisch entwickelt 
werden. Er bietet im Besonderen Möglichkeiten für eine abgestimmte Reaktion in 
Krisensituationen.

2.2.2  Es ist erforderlich, die Möglichkeiten, die Ganztagsschulen und Ganztagsangebote 
für die Jugendhilfe, die Sozialpädagogik und die Sozialarbeit bieten, verstärkt in der 
Ausbildung von Sozialpädagogen und Sozialarbeitern zu berücksichtigen. Gleicher-
maßen sind die Anforderungen, die eine Gestaltung von Ganztagsangeboten mit sich 
bringen, in der Lehreraus- und -fortbildung zu vermitteln.

2.2.3  Gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen von schulischen und Fachkräften der 
Jugendhilfe dienen der Verbesserung der Zusammenarbeit. Die Ausführungen zur 
Fortbildung und zu den Praxisbegleitsystemen in dem Abschnitt „Übergang vom Kin-
dergarten zur Grundschule“ gelten entsprechend für die Ganztagsschulen und Ganz-
tagsangebote.
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2.3 Finanzierung

2.3.1  Voll gebundene Ganztagsschulen sind nach den schulgesetzlichen Regelungen für 
die Schülerinnen und Schüler kostenfrei, weil dieser Unterricht im Rahmen der Schul-
pfl icht stattfi ndet. Das pädagogische Personal wird in der Regel vom Land bzw. vom 
kommunalen oder privaten Schulträger gestellt, sofern diesem auch der Personalauf-
wand obliegt. In jedem Fall wird für das Mittagessen ein Kostenbeitrag verlangt, der 
von den Schulaufwandsträgern - auch sozial gestaffelt - bezuschusst werden kann.

2.3.2  Es wird empfohlen, die Finanzierung der Angebote der Jugendhilfe in den in Unterzif-
fern 2.1.3., 2.1.4. und 2.1.5. genannten Verträgen zu regeln.

2.3.3  Entlastung der Kommunen durch die Schaffung von Ganztagsangeboten soll für die 
qualitative und quantitative Entwicklung der Angebote genutzt werden.

2.4 Recht

2.4.1  Grundlage für die rechtliche Ausgestaltung der Beziehung zwischen der Schule und 
der Jugendhilfe und damit Grundlage für die entsprechenden Vereinbarungen ist die 
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der Strukturen 
des jeweiligen Partners. Zum Weisungsrecht, zur Aufsicht und zur Verantwortung der 
Schulleitung sind unter Beachtung der Strukturen Regelungen in den Vereinbarungen 
zu treffen.

2.4.2  Es wird empfohlen, Schulentwicklungsplanung soweit sie sich auf die Entwicklung 
von Ganztagsangeboten und Ganztagsschulen bezieht, mit der Jugendhilfeplanung 
abzustimmen.

2.4.3  Es wird als hilfreich angesehen, dass die Träger der Jugendhilfe am Gesamtprozess 
der Gestaltung der Ganztagsschulen bzw. Ganztagsangebote in geeigneter Form mit-
wirken. Eine angemessene Beteiligung schließt auch die partnerschaftliche Mitwir-
kung von Vertretern der Jugendhilfe an schulischen Gremien ein.

2.4.4  Ein an den Bedürfnissen von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien ausgerich-
tetes Gesamtsystem von Bildung, Erziehung und Betreuung erfordert eine rechtlich, 
fi nanziell und organisatorisch intensivere Abstimmung der unterschiedlichen Systeme 
Schule und Jugendhilfe. In ausgewählten Bereichen sollten deshalb auch Modellver-
suche ermöglicht werden.

3.  Unterstützung der Kinder und Jugendlichen mit Lernproblemen und sozialen Be-
nachteiligungen

Schule und Jugendhilfe haben in der Vergangenheit jeweils spezifi sche Strategien entwi-
ckelt, um Kinder und Jugendliche mit Lernproblemen und sozialen Benachteiligungen zu 
unterstützen. Die Zielgruppen, für die ein besonderer schulischer Förderbedarf festgestellt 
wird und die der erzieherischen Hilfen im Rahmen der Jugendhilfe bedürfen, überschnei-
den sich in großen Teilen. Deshalb ist die Intensivierung und Weiterentwicklung der Zusam-
menarbeit im Interesse gelingender Hilfen im Einzelfall unerlässlich. Besondere Bedeutung 
erhält die Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe bei der Unterstützung von Jugend-
lichen mit Lernproblemen und sozialen Benachteiligungen beim Übergang von der Schule 
in die Berufsausbildung, nicht zuletzt weil diese Jugendlichen vielfach nach der Schule 
Angebote der Jugendberufshilfe in Anspruch nehmen. Die Entwicklung von Strategien für 
diese Jugendlichen erfordert ebenso wie die Entwicklung von individuellen Hilfeplänen das 
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Zusammenwirken von Schule und Jugendhilfe mit der Arbeitsverwaltung.

3.1  Organisatorische und strukturelle Aspekte zur Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen mit Lernproblemen und sozialer Benachteiligung 

3.1.1  Voraussetzung für eine Weiterentwicklung der Unterstützungsmaßnahmen ist die 
Verbesserung der gegenseitigen Information über Probleme des Kindes bzw. Jugend-
lichen sowie über geleistete bzw. in Planung befi ndliche Förderangebote oder Hilfen. 
Soweit es sich um Jugendliche an der Schwelle zur Berufsausbildung handelt, ist 
auch der Informationsaustausch mit der Berufsberatung bzw. Arbeitsverwaltung zu 
verbessern.

3.1.2  In den Fällen, in denen sowohl schulische Förderangebote als auch Hilfen zur Erzie-
hung geleistet werden, ist es erforderlich, im Rahmen regelmäßiger Kooperationsbe-
ziehungen die Arbeitsschwerpunkte aufeinander abzustimmen. Besonders geeignet 
sind dazu Fallkonferenzen, an denen möglichst auch die Eltern und in Abhängigkeit 
vom Entwicklungsstand die betroffenen jungen Menschen beteiligt sein sollten.

3.1.3  Insbesondere für die Kinder und Jugendlichen mit massiven Problemen und für Schul-
verweigerer mit langen Ausfallzeiten sind gemeinsame Angebote auszubauen, in de-
nen schulische und Jugendhilfeangebote zusammenwirken, um den Alltag der Kinder 
und Jugendlichen in einer von ihnen akzeptierten und vor allem für sie förderlichen 
Weise zu gestalten.

3.1.4  Gegenwärtig gibt es noch zu wenig Ansätze gemeinsamer Zusammenarbeit von Schu-
le und Jugendhilfe mit den Eltern bei der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen 
mit Lernproblemen und sozialen Benachteiligungen. Da der Einfl uss der Eltern trotz 
häufi g schwieriger Familienverhältnisse auch bei diesen Kindern und Jugendlichen 
sehr hoch ist, sollten verstärkt Modelle der gemeinsamen Zusammenarbeit mit den 
Eltern entwickelt werden.

3.1.5  Ein wichtiges Verbindungsglied zwischen Jugendhilfe und Schule ist die Sozialarbeit 
an Schulen. Sie bietet sozialarbeiterische bzw. sozialpädagogische Ansätze am Ort 
der Schule und kann somit kooperative Ansätze erheblich unterstützen. Sozialarbeit 
an Schulen, die als Jugendhilfeangebot in der Schule ausgestaltet ist, kann auch dar-
auf hinwirken, die institutionellen Grenzen zu relativieren und für die Zusammenarbeit 
der Institutionen die geeigneten Formen zu fi nden.

3.1.6  Zur Unterstützung der jungen Menschen mit Lernproblemen und sozialen Benach-
teiligungen beim Übergang in die Berufsausbildung oder Arbeitswelt sollten verstärkt 
die Träger der Jugendberufshilfe in die schulische Berufsvorbereitung einbezogen 
werden. Dies kann in Form von Schulprojekten, -projekttagen und -projektwochen 
realisiert werden.

3.2 Fachkräfte

3.2.1  Im Rahmen der Ausbildung von Sozialpädagogen und Sozialarbeitern sollen stär-
ker als bisher auch Kenntnisse über die Handlungsweisen und Arbeitsprinzipien der 
Schule vermittelt werden. Ebenso ist es wichtig, in der Ausbildung von Lehrerinnen 
und Lehrern und insbesondere von Sonderpädagogen stärker als bisher auch Kennt-
nisse über die Ansätze bei den Hilfen zur Erziehung zu vermitteln.
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3.2.2  Zur Verbesserung der Zusammenarbeit sind gemeinsame Fortbildungsveranstaltun-
gen verstärkt zu unterstützen. Ziel ist es, sowohl in der Ausbildung als auch durch 
Fortbildungsveranstaltungen die Grundlagen für ein ganzheitliches Umgehen mit Kin-
dern und Jugendlichen mit Lernproblemen und sozialen Benachteiligungen zu entwi-
ckeln. Dabei sind dem Verständnis und der Akzeptanz sowohl des formellen Lernens 
und der schulischen Leistung als auch der Befähigung zum Bewältigen von Alltags-
problemen eine größere Bedeutung zuzumessen. Die Ausführungen zur Fortbildung 
und zu den Praxisbegleitsystemen in dem Abschnitt „Übergang vom Kindergarten zur 
Grundschule“ gelten für die Verbesserung der Arbeit mit jungen Menschen mit Lern-
problemen und sozialer Benachteiligung entsprechend. 3.2.3 Die Anforderungen an 
die Fachkräfte der Sozialarbeit an Schulen unterscheiden sich erheblich von denen 
in anderen Bereichen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Die Spezifi ka dieses Ar-
beitsbereichs sollten entweder in der Erstausbildung stärker berücksichtigt werden, 
oder es sollten in größerem Umfang Zusatzqualifi kationen entwickelt, angeboten und 
entsprechend zertifi ziert werden, die Fachhochschulabsolventen besser als bisher in 
die Lage versetzen, das Arbeitsfeld Sozialarbeit an den Schulen auszufüllen.

3.2.4  Für Lehrkräfte aller Schulstufen, Schularten und Bildungsgänge ist es erforderlich, die 
sozialpädagogischen Kenntnisse und Fähigkeiten zu verbessern. Dem ist sowohl in 
der Ausbildung als auch in der Fortbildung Rechnung zu tragen.

3.3 Finanzierung

3.3.1  Die Abstimmung der schulischen Förderbedarfe und der Bedarfe an Hilfen zur Erzie-
hung sollte auch mit der Abstimmung darüber verbunden werden, inwiefern Ressour-
cen der Jugendhilfe zur Verbesserung der schulischen Situation und Ressourcen der 
Schule zur Verbesserung der Alltagskompetenz eingesetzt werden. Die strukturier-
te Kombination von Hilferessourcen ermöglicht es, die Hilfen effektiver zu gestalten, 
Überschneidungen zu vermeiden und trägt damit insgesamt zur Kostenentlastung 
bei.

3.3.2  Ein Ausbau gemeinsamer Angebote für Kinder und Jugendliche mit erheblichen Lern-
problemen und sozialen Benachteiligungen insbesondere für Schulverweigerer erfor-
dert die modellhafte Erprobung neuer Finanzierungsstrukturen. Sie sollen so gestaltet 
werden, dass es möglich ist, die Ressourcen dem Bedarf entsprechend und nicht nach 
der Herkunft der Mittel einzusetzen.

3.3.3  Nach der Änderung der gesetzlichen Regelungen zur Arbeitsverwaltung sollte im 
Rahmen der Umsetzung dafür Sorge getragen werden, dass für die Gruppe der jun-
gen Menschen mit besonderen Lernproblemen und sozialen Benachteiligungen keine 
Verschiebung der Lasten auf die Jugendhilfe oder auf die Schule erfolgt.

3.4 Recht

Nach der Änderung der gesetzlichen Regelungen zur Arbeitsverwaltung sollen im Rahmen 
der Umsetzung die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Berufsberatung 
stärker qualifi ziert wird. Außerdem soll die Zusammenarbeit der Arbeitsverwaltung mit der 
Schule und den Trägern der Jugendberufshilfe beim Übergang von der Schule zum Be-
rufsausbildungssystem für Jugendliche mit Lernproblemen und sozialen Benachteiligungen 
verbessert werden. 
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Auszüge aus:

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe

(Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) SGB 8

Geltung ab 01.01.1991

(+++ Stand: Neugefasst durch Bek. v. 8.12.1998 I 3546; zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 
8. 9.2005 I 2729 +++)

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

(2) Pfl ege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pfl icht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitra-
gen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen,

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien so-
wie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

§ 2 Aufgaben der Jugendhilfe

(1) Die Jugendhilfe umfaßt Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen 
und Familien.

(2) Leistungen der Jugendhilfe sind:

1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes (§§ 11 bis 14),

2. Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21),

3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl ege (§§ 22 
bis 25),

4. Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen (§§ 27 bis 35, 36, 37, 39, 40),

5. Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen (§§ 35a 
bis 37, 39, 40),

6. Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (§ 41).

(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind

1. die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42),

2. (weggefallen)

3. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Pfl egeerlaubnis (§§ 43, 44),
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4. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis für den Betrieb einer Ein-
richtung sowie die Erteilung nachträglicher Aufl agen und die damit verbundenen Aufgaben 
(§§ 45 bis 47, 48a),

5. die Tätigkeitsuntersagung (§§ 48, 48a),

6. die Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50),

7. die Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind (§ 51),

8. die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52),

9. die Beratung und Unterstützung von Müttern bei Vaterschaftsfeststellung und Geltend-
machung von Unterhaltsansprüchen sowie von Pfl egern und Vormündern (§§ 52a, 53),

10. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis zur Übernahme von 
Vereinsvormundschaften (§ 54),

11. Beistandschaft, Amtspfl egschaft, Amtsvormundschaft und Gegenvormundschaft des 
Jugendamts (§§ 55 bis 58),

12. Beurkundung und Beglaubigung (§ 59),

13. die Aufnahme von vollstreckbaren Urkunden (§ 60).

§ 3 Freie und öffentliche Jugendhilfe

(1) Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wer-
torientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen.

(2) Leistungen der Jugendhilfe werden von Trägern der freien Jugendhilfe und von Trägern 
der öffentlichen Jugendhilfe erbracht. Leistungsverpfl ichtungen, die durch dieses Buch be-
gründet werden, richten sich an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe werden von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
wahrgenommen. Soweit dies ausdrücklich bestimmt ist, können Träger der freien Jugend-
hilfe diese Aufgaben wahrnehmen oder mit ihrer Ausführung betraut werden.

§ 4 Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe

(1) Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen 
und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten. Sie hat dabei die Selbständigkeit 
der freien Jugendhilfe in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben sowie in der Gestal-
tung ihrer Organisationsstruktur zu achten.

(2) Soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern 
der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können, soll 
die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen.

(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die freie Jugendhilfe nach Maßgabe dieses Buches för-
dern und dabei die verschiedenen Formen der Selbsthilfe stärken.

§ 5 Wunsch- und Wahlrecht

(1) Die Leistungsberechtigten haben das Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten ver-
schiedener Träger zu wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern. 
Sie sind auf dieses Recht hinzuweisen.
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(2) Der Wahl und den Wünschen soll entsprochen werden, sofern dies nicht mit unverhält-
nismäßigen Mehrkosten verbunden ist. Wünscht der Leistungsberechtigte die Erbringung 
einer in § 78a genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinbarun-
gen nach § 78b bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die Erbringung 
der Leistung in dieser Einrichtung im Einzelfall oder nach Maßgabe des Hilfeplanes (§ 36) 
geboten ist.

§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betref-
fenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter 
Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem Familienge-
richt, dem Vormundschaftsgericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen.

(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung 
und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden.

(3) Kinder und Jugendliche können ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten beraten 
werden, wenn die Beratung aufgrund einer Not- und Konfl iktlage erforderlich ist und solan-
ge durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt 
würde.

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das 
Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kin-
des oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung 
der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den 
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten.

(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen 
nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag 
nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die Ver-
pfl ichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten oder den 
Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für 
erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht 
ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden.

(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es 
das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder die Er-
ziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefähr-
dungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des 
Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpfl ichtet, das Kind oder den 
Jugendlichen in Obhut zu nehmen.

(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf 
die Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberech-
tigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensor-
geberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die 
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anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.

§ 9 Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen

Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind

1. die von den Personensorgeberechtigten bestimmte Grundrichtung der Erziehung sowie 
die Rechte der Personensorgeberechtigten und des Kindes oder des Jugendlichen bei der 
Bestimmung der religiösen Erziehung zu beachten,

2. die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des Jugendli-
chen zu selbständigem, verantwortungsbewußtem Handeln sowie die jeweiligen besonde-
ren sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Fami-
lien zu berücksichtigen,

3. die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Be-
nachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu för-
dern.

Leistungen der Jugendhilfe

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

§ 11 Jugendarbeit

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote 
der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen 
anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung 
befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anre-
gen und hinführen.

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von 
anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie um-
faßt für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und gemeinwesenorien-
tierte Angebote.

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:

1.  außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, 
kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,

3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,

4. internationale Jugendarbeit,

5. Kinder- und Jugenderholung,

6. Jugendberatung.

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet 
haben, in angemessenem Umfang einbeziehen.

§ 13 Jugendsozialarbeit
(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwin-
dung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen 
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sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die 
ihre schulische und berufl iche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale 
Integration fördern.

(2) Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen nicht durch Maßnahmen und Program-
me anderer Träger und Organisationen sichergestellt wird, können geeignete sozialpäda-
gogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden, die 
den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.

(3) Jungen Menschen kann während der Teilnahme an schulischen oder berufl ichen Bil-
dungsmaßnahmen oder bei der berufl ichen Eingliederung Unterkunft in sozialpädagogisch 
begleiteten Wohnformen angeboten werden. In diesen Fällen sollen auch der notwendige 
Unterhalt des jungen Menschen sichergestellt und Krankenhilfe nach Maßgabe des § 40 
geleistet werden.

(4) Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für 
Arbeit, der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von 
Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden.

§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

(1) Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen 
Kinder und Jugendschutzes gemacht werden.

(2) Die Maßnahmen sollen

1. junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einfl üssen zu schützen und sie zu 
Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwor-
tung gegenüber ihren Mitmenschen führen,

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor 
gefährdenden Einfl üssen zu schützen.

§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

(1) Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistun-
gen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen 
dazu beitragen, daß Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsver-
antwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfl iktsitu-
ationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können.

(2) Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere

1. Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrun-
gen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen, 
die Familie zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und in Formen der Selbst- und Nach-
barschaftshilfe besser befähigen sowie junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das 
Zusammenleben mit Kindern vorbereiten,

2. Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger 
Menschen,
3. Angebote der Familienfreizeit und der Familienerholung, insbesondere in belastenden 
Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschließen.

(3) Das Nähere über Inhalt und Umfang der Aufgaben regelt das Landesrecht.
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§ 17 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung

(1) Mütter und Väter haben im Rahmen der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung in Fragen 
der Partnerschaft, wenn sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder 
tatsächlich sorgen. Die Beratung soll helfen,

1. ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen,
2. Konfl ikte und Krisen in der Familie zu bewältigen,

3. im Falle der Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes 
oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung zu schaffen.

(2) Im Falle der Trennung oder Scheidung sind Eltern unter angemessener Beteiligung des 
betroffene n Kindes oder Jugendlichen bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Kon-
zepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge zu unterstützen; dieses Konzept kann 
auch als Grundlage für die richterliche Entscheidung über die elterliche Sorge nach der 
Trennung oder Scheidung dienen.

(3) Die Gerichte teilen die Rechtshängigkeit von Scheidungssachen, wenn gemeinschaft-
liche minderjährige Kinder vorhanden sind (§ 622 Abs. 2 Satz 1 der Zivilprozeßordnung), 
sowie Namen und Anschriften der Parteien dem Jugendamt mit, damit dieses die Eltern 
über das Leistungsangebot der Jugendhilfe nach Absatz 2 unterrichtet.

§ 21 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpfl icht

Können Personensorgeberechtigte wegen des mit ihrer berufl ichen Tätigkeit verbundenen 
ständigen Ortswechsels die Erfüllung der Schulpfl icht ihres Kindes oder Jugendlichen nicht 
sicherstellen und ist deshalb eine anderweitige Unterbringung des Kindes oder des Jugend-
lichen notwendig, so haben sie Anspruch auf Beratung und Unterstützung. In geeigneten 
Fällen können die Kosten der Unterbringung in einer für das Kind oder den Jugendlichen 
geeigneten Wohnform einschließlich des notwendigen Unterhalts sowie die Krankenhilfe 
übernommen werden, wenn und soweit dies dem Kind oder dem Jugendlichen und seinen 
Eltern aus ihren Einkommen und Vermögen nach Maßgabe der §§ 91 bis 93 nicht zuzu-
muten ist. Die Kosten können über das schulpfl ichtige Alter hinaus übernommen werden, 
sofern eine begonnene Schulausbildung noch nicht abgeschlossen ist, längstens aber bis 
zur Vollendung des 21. Lebensjahres.

Hilfe zur Erziehung

§ 27 Hilfe zur Erziehung

(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugend-
lichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Ent-
wicklung geeignet und notwendig ist.

(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und 
Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das 
engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. Die Hilfe ist 
in der Regel im Inland zu erbringen; sie darf nur dann im Ausland erbracht werden, wenn 
dies nach Maßgabe der Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall erforder-
lich ist.

(2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses erfor-
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derlich, so entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass eine andere 
unterhaltspfl ichtige Person bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen; die Gewährung von 
Hilfe zur Erziehung setzt in diesem Fall voraus, dass diese Person bereit und geeignet ist, 
den Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maß-
gabe der §§ 36 und 37 zu decken.

(3) Hilfe zur Erziehung umfaßt insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit 
verbundener therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsmaßnahmen im Sinne des § 13 Abs. 2 einschließen.

(4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthaltes in einer Einrichtung 
oder einer Pfl egefamilie selbst Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung 
auch die Unterstützung bei der Pfl ege und Erziehung dieses Kindes.

§ 28 Erziehungsberatung

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kin-
der, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewälti-
gung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, 
bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. 
Dabei sollen Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken, die mit unter-
schiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sind.

§ 29 Soziale Gruppenarbeit

Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der 
Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Soziale 
Gruppenarbeit soll auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwick-
lung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe fördern.

§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind oder den Jugendlichen 
bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozi-
alen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Ver-
selbständigung fördern.

§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe

Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien 
in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von 
Konfl ikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe 
zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die 
Mitarbeit der Familie.

§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugend-
lichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und 
Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in 
seiner Familie sichern. Die Hilfe kann auch in geeigneten Formen der Familienpfl ege ge-
leistet werden.
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§ 33 Vollzeitpfl ege

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpfl ege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand 
des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglich-
keiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und 
Jugendliche n in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine 
auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder 
und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpfl ege zu schaffen und auszubauen.

§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer 
sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von 
Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung 
fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Ju-
gendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der 
Herkunftsfamilie

1. eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder

2. die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder

3. eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben
vorbereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der all-
gemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.

§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll Jugendlichen gewährt werden, die ei-
ner intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen 
Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den 
individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.

§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 

1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von 
dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und

2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Be-
einträchtigung zu erwarten ist. Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses 
Buches sind Kinder oder Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu er-
warten ist. § 27 Abs. 4 gilt entsprechend.

(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 hat 
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme

1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,

2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder

3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere Er-
fahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt, 
einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen Klassifi kation der 
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Krankheiten in der vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Informati-
on herausgegebenen deutschen Fassung zu erstellen. Dabei ist auch darzulegen, ob die 
Abweichung Krankheitswert hat oder auf einer Krankheit beruht. Die Hilfe soll nicht von der 
Person oder dem Dienst oder der Einrichtung, der die Person angehört, die die Stellung-
nahme abgibt, erbracht werden.

(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall

1. in ambulanter Form,

2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen,

3. durch geeignete Pfl egepersonen und

4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.

(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art der 
Leistungen richten sich nach § 53 Abs. 3 und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 des Zwölften 
Buches, soweit diese Bestimmungen auch auf seelisch behinderte oder von einer solchen 
Behinderung bedrohte Personen Anwendung fi nden.

(4) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen Einrichtungen, Dienste und 
Personen in Anspruch genommen werden, die geeignet sind, sowohl die Aufgaben der 
Eingliederungshilfe zu erfüllen als auch den erzieherischen Bedarf zu decken. Sind heil-
pädagogische Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schulpfl ichtigen Alter sind, in Ta-
geseinrichtungen für Kinder zu gewähren und läßt der Hilfebedarf es zu, so sollen Einrich-
tungen in Anspruch genommen werden, in denen behinderte und nichtbehinderte Kinder 
gemeinsam betreut werden.

Gemeinsame Vorschriften für die Hilfe zur Erziehung und die Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan

(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor der Ent-
scheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen Änderung von 
Art und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des 
Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen. Vor und während einer langfristig zu leisten-
den Hilfe außerhalb der eigenen Familie ist zu prüfen, ob die Annahme als Kind in Betracht 
kommt. Ist Hilfe außerhalb der eigenen Familie erforderlich, so sind die in Satz 1 genannten 
Personen bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pfl egestelle zu beteiligen. Der Wahl und 
den Wünschen ist zu entsprechen, sofern sie nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten 
verbunden sind. Wünschen die in Satz 1 genannten Personen die Erbringung einer in § 78a 
genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinbarungen nach § 
78b bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung 
in dieser Einrichtung nach Maßgabe des Hilfeplanes nach Absatz 2 geboten ist.

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe voraus-
sichtlich für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen 
werden. Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Per-
sonensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, 
der Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen 
Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet 
und notwendig ist. Werden bei der Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder und notwendig ist. Werden bei der Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder 
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Einrichtungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und 
seiner Überprüfung zu beteiligen.

(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei der Aufstellung und Änderung des 
Hilfeplans sowie bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine Stellungnahme nach § 
35a Abs. 1a abgegeben hat, beteiligt werden; vor einer Entscheidung über die Gewährung 
einer Hilfe zur Erziehung, die ganz oder teilweise im Ausland erbracht werden soll, soll zum 
Ausschluss einer seelischen Störung mit Krankheitswert die Stellungnahme einer in § 35a 
Abs. 1a Satz 1 genannten Person eingeholt werden. Erscheinen Maßnahmen der berufl i-
chen Eingliederung erforderlich, so sollen auch die Stellen der Bundesagentur für Arbeit 
beteiligt werden.

§ 36a Steuerungsverantwortung, Selbstbeschaffung

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe trägt die Kosten der Hilfe grundsätzlich nur 
dann, wenn sie auf der Grundlage seiner Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans un-
ter Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts erbracht wird; dies gilt auch in den Fällen, in 
denen Eltern durch das Familiengericht oder Jugendliche und junge Volljährige durch den 
Jugendrichter zur Inanspruchnahme von Hilfen verpfl ichtet werden. Die Vorschriften über 
die Heranziehung zu den Kosten der Hilfe bleiben unberührt.

(2) Abweichend von Absatz 1 soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die niedrigschwel-
lige unmittelbare Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen, insbesondere der Erziehungs-
beratung, zulassen. Dazu schließt er mit den Leistungserbringern Vereinbarungen, in denen 
die Voraussetzungen und die Ausgestaltung der Leistungserbringung sowie die Übernah-
me der Kosten geregelt werden.

(3) Werden Hilfen abweichend von den Absätzen 1 und 2 vom Leistungsberechtigten selbst 
beschafft, so ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme der erforderlichen 
Aufwendungen nur verpfl ichtet, wenn

1. der Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor der Selbstbeschaf-
fung über den Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat,

2. die Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe vorlagen und

3. die Deckung des Bedarfs

a) bis zu einer Entscheidung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die Gewährung 
der Leistung oder

b) bis zu einer Entscheidung über ein Rechtsmittel nach einer zu Unrecht abgelehnten Leis-
tung keinen zeitlichen Aufschub geduldet hat. War es dem Leistungsberechtigten unmög-
lich, den Träger der öffentlichen Jugendhilfe rechtzeitig über den Hilfebedarf in Kenntnis zu 
setzen, so hat er dies unverzüglich nach Wegfall des Hinderungsgrundes nachzuholen.

§ 37 Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie

(1) Bei Hilfen nach §§ 32 bis 34 und § 35a Abs. 2 Nr. 3 und 4 soll darauf hingewirkt werden, 
daß die Pfl egeperson oder die in der Einrichtung für die Erziehung verantwortlichen Perso-
nen und die Eltern zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zusammenarbeiten. Durch 
Beratung und Unterstützung sollen die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie in-
nerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren 
Zeitraums so weit verbessert werden, daß sie das Kind oder den Jugendlichen wieder selbst 
erziehen kann. Während dieser Zeit soll durch begleitende Beratung und Unterstützung der 
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Familien darauf hingewirkt werden, daß die Beziehung des Kindes oder Jugendlichen zur 
Herkunftsfamilie gefördert wird. Ist eine nachhaltige Verbesserung der Erziehungsbedin-
gungen in der Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums nicht erreichbar, so soll mit den 
beteiligten Personen eine andere, dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche 
und auf Dauer angelegte Lebensperspektive erarbeitet werden.

(2) Die Pfl egeperson hat vor der Aufnahme des Kindes oder des Jugendlichen und wäh-
rend der Dauer der Pfl ege Anspruch auf Beratung und Unterstützung; dies gilt auch in den 
Fällen, in denen dem Kind oder dem Jugendlichen weder Hilfe zur Erziehung noch Einglie-
derungshilfe gewährt wird oder die Pfl egeperson der Erlaubnis nach § 44 nicht bedarf. § 23 
Abs. 4 gilt entsprechend.

(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an Ort und Stelle 
überprüfen, ob die Pfl egeperson eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förder-
liche Erziehung gewährleistet. Die Pfl egeperson hat das Jugendamt über wichtige Ereignis-
se zu unterrichten, die das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen betreffen.

§ 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung

(1) Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer ei-
genverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund 
der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel 
nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie 
für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.

(2) Für die Ausgestaltung der Hilfe gelten § 27 Abs. 3 und 4 sowie die §§ 28 bis 30, 33 bis 
36, 39 und 40 entsprechend mit der Maßgabe, daß an die Stelle des Personensorgebe-
rechtigten oder des Kindes oder des Jugendlichen der junge Volljährige tritt.
(3) Der junge Volljährige soll auch nach Beendigung der Hilfe bei der Verselbständigung im 
notwendigen Umfang beraten und unterstützt werden.

§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpfl ichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine 
Obhut zu nehmen, wenn

1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder 2. eine dringende Gefahr für das 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert und a) die Personen-
sorgeberechtigten nicht widersprechen oder b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht 
rechtzeitig eingeholt werden kann oder 3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer 
Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch 
Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten. Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein 
Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung 
oder in einer sonstigen Wohnform vorläufi g unterzubringen; im Fall von Satz 1 Nr. 2 auch 
ein Kind oder einen Jugendlichen von einer anderen Person wegzunehmen.

(2) Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme ge-
führt hat, zusammen mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu klären und Möglichkeiten der 
Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. Dem Kind oder dem Jugendlichen ist unverzüglich 
Gelegenheit zu geben, eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen. Das Jugendamt 
hat während der Inobhutnahme für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen 
und dabei den notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustellen. Das Jugendamt 
ist während der Inobhutnahme berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum 
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Wohl des Kindes oder Jugendlichen notwendig sind; der mutmaßliche Wille der Personen-
sorge- oder der Erziehungsberechtigten ist dabei angemessen zu berücksichtigen.

(3) Das Jugendamt hat im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 die Personensorge- 
oder Erziehungsberechtigten unverzüglich von der Inobhutnahme zu unterrichten und mit 
ihnen das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Widersprechen die Personensorge- oder Er-
ziehungsberechtigten der Inobhutnahme, so hat das Jugendamt unverzüglich 1. das Kind 
oder den Jugendlichen den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten zu übergeben, 
sofern nach der Einschätzung des Jugendamts eine Gefährdung des Kindeswohls nicht 
besteht oder die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten bereit und in der Lage sind, 
die Gefährdung abzuwenden oder 2. eine Entscheidung des Familiengerichts über die er-
forderlichen Maßnahmen zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen herbeizuführen. 
Sind die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten nicht erreichbar, so gilt Satz 2 Nr. 
2 entsprechend. Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 ist unverzüglich die Bestellung eines 
Vormunds oder Pfl egers zu veranlassen. Widersprechen die Personensorgeberechtigten 
der Inobhutnahme nicht, so ist unverzüglich ein Hilfeplanverfahren zur Gewährung einer 
Hilfe einzuleiten.

(4) Die Inobhutnahme endet mit 1. der Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die Per-
sonensorge- oder Erziehungsberechtigten, 2. der Entscheidung über die Gewährung von 
Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch.

(5) Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen der Inobhutnahme sind nur zulässig, 
wenn und soweit sie erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib oder Leben des Kindes oder 
des Jugendlichen oder eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzuwenden. Die Freiheits-
entziehung ist ohne gerichtliche Entscheidung spätestens mit Ablauf des Tages nach ihrem 
Beginn zu beenden.

(6) Ist bei der Inobhutnahme die Anwendung unmittelbaren Zwangs erforderlich, so sind die 
dazu befugten Stellen hinzuzuziehen.

Schutz von Sozialdaten

§ 61 Anwendungsbereich

(1) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung in der Jugendhilfe 
gelten § 35 des Ersten Buches, §§ 67 bis 85a des Zehnten Buches sowie die nachfolgen-
den Vorschriften. Sie gelten für alle Stellen des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, soweit 
sie Aufgaben nach diesem Buch wahrnehmen. Für die Wahrnehmung vo n Aufgaben nach 
diesem Buch durch kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht örtliche 
Träger sind, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

(2) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung im Rahmen der 
Tätigkeit des Juge ndamts als Amtspfl eger, Amtsvormund, Beistand und Gegenvormund 
gilt nur § 68.

(3) Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch ge-
nommen, so ist sicherzustellen, daß der Schutz der personenbezogenen Daten bei der 
Erhebung und Verwendung in entsprechender Weise gewährleistet ist.

§ 62 Datenerhebung

(1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der jeweili-
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gen Aufgabe erforderlich ist.

(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Er ist über die Rechtsgrundlage der 
Erhebung sowie die Zweckbestimmungen der Erhebung und Verwendung aufzuklären, so-
weit diese nicht offenkundig sind.

(3) Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, wenn 1. eine 
gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder 2. ihre Erhebung beim Betroffe-
nen nicht möglich ist oder die jeweilige Aufgabe ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen 
erfordert, die Kenntnis der Daten aber erforderlich ist für a) die Feststellung der Vorausset-
zungen oder für die Erfüllung einer Leistung nach diesem Buch oder b) die Feststellung der 
Voraussetzungen für die Erstattung einer Leistung nach § 50 des Zehnten Buches oder c) 
die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und nach § 52 oder d) die Erfül-
lung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a oder 3. die Erhebung beim 
Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte 
dafür bestehen, daß schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden oder 
4. die Erhebung bei dem Betroffenen den Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden würde.

(4) Ist der Betroffene nicht zugleich Leistungsberechtigter oder sonst an der Leistung betei-
ligt, so dürfen die Daten auch beim Leistungsberechtigten oder einer anderen Person, die 
sonst an der Leistung beteiligt ist, erhoben werden, wenn die Kenntnis der Daten für die 
Gewährung einer Leistung nach diesem Buch notwendig ist. Satz 1 gilt bei der Erfüllung 
anderer Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 3 entsprechend.

§ 63 Datenspeicherung

(1) Sozialdaten dürfen gespeichert werden, soweit dies für die Erfüllung der jeweiligen Auf-
gabe erforderlich ist. (2) Daten, die zur Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben der öffentli-
chen Jugendhilfe erhoben worden sind, dürfen nur zusammengeführt werden, wenn und 
solange dies wegen eines unmittelbaren Sachzusammenhangs erforderlich ist. Daten, die 
zu Leistungszwecken im Sinne des § 2 Abs. 2 und Daten, die für andere Aufgaben im Sinne 
des § 2 Abs. 3 erhoben worden sind, dürfen nur zusammengeführt werden, soweit dies zur 
Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist.

§ 64 Datenübermittlung und -nutzung

(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben 
worden sind.

(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches ist 
abweichend von Absatz 1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden 
Leistung nicht in Frage gestellt wird. (2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die 
der verantwortlichen Stelle nicht angehört, sind die Sozialdaten zu anonymisieren oder zu 
pseudonymisieren, soweit die Aufgabenerfüllung dies zulässt.

(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der Planung 
im Sinne des § 80 gespeichert oder genutzt werden; sie sind unverzüglich zu anonymisie-
ren.

§ 65 Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe

(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum Zweck 
persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von diesem nur weiter-
gegeben werden 1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 2. dem 



172
 ismInstitut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.

Qualifi zierte Kooperation von Jugendhilfe und Schule

Vormundschafts- oder dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Abs. 3. 
wenn angesichts einer Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne 
diese Mitteilung eine für die Gewährung von Leistungen notwendige gerichtliche Entschei-
dung nicht ermöglicht werden könnte, oder 3. dem Mitarbeiter, der auf Grund eines Wech-
sels der Fallzuständigkeit im Jugendamt oder eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit 
für die Gewährung oder Erbringung der Leistung verantwortlich ist, wenn Anhaltspunkte 
für eine Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind und die Daten für eine Abschätzung 
des Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder 4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach § 8a hinzugezogen werden; § 64 Abs. 2a bleibt 
unberührt, oder 5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Abs. 1 oder 3 
des Strafgesetzbuches genannten Personen dazu befugt wäre. Gibt der Mitarbeiter anver-
traute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger nur zu dem Zweck weitergegeben 
werden, zu dem er diese befugt erhalten hat.

(2) § 35 Abs. 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes Weitergabeverbot 
nach Absatz 1 besteht.

Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit, Gesamtverantwortung

§ 69 Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Jugendämter, Landesjugendämter

(1) Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind die örtlichen und überörtlichen Träger. Örtliche 
Träger sind die Kreise und die kreisfreien Städte. Landesrecht regelt, wer überörtlicher 
Träger ist.

(2) Landesrecht kann regeln, daß auch kreisangehörige Gemeinden auf Antrag zu örtlichen 
Trägern bestimmt werden, wenn ihre Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der Aufgaben nach 
diesem Buch gewährleistet ist. Landesrecht bestimmt, in welcher Weise die Erfüllung der 
Aufgaben nach diesem Buch in den anderen Gemeinden des Kreises sichergestellt wird, 
falls der Kreis dazu nicht in der Lage ist; wird durch kreisangehörige Gemeinden als örtli-
che Träger das gesamte Gebiet eines Kreises abgedeckt, so ist dieser Kreis nicht örtlicher 
Träger.

(3) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Buch errichtet jeder örtliche Träger 
ein Jugendamt, jeder überörtliche Träger ein Landesjugendamt.

(4) Mehrere örtliche Träger und mehrere überörtliche Träger können, auch wenn sie ver-
schiedenen Ländern angehören, zur Durchführung einzelner Aufgaben gemeinsame Ein-
richtungen und Dienste errichten.

(5) Landesrecht kann bestimmen, dass kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbän-
de, die nicht örtliche Träger sind, zur Durchführung von Aufgaben der Förderung von Kin-
dern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespfl ege herangezogen werden. Das Wunsch- 
und Wahlrecht der Eltern nach § 5 bleibt unberührt. Für die Aufnahme gemeindefremder 
Kinder ist ein angemessener Kostenausgleich sicherzustellen.

(6) Kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht örtliche Träger sind, 
können für den örtlichen Bereich Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen. Die Planung und 
Durchführung dieser Aufgaben ist in den wesentlichen Punkten mit dem örtlichen Träger 
abzustimmen; dessen Gesamtverantwortung bleibt unberührt. Für die Zusammenarbeit mit 
den Trägern der freien Jugendhilfe gelten die §§ 4, 74, 76 und 77 entsprechend. Landes-
recht kannNäheres regeln.
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§ 70 Organisation des Jugendamts und des Landesjugendamts

(1) Die Aufgaben des Jugendamts werden durch den Jugendhilfeausschuß und durch die 
Verwaltung des Jugendamts wahrgenommen.

(2) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe werden 
vom Leiter der Verwaltung der Gebietskörperschaft oder in seinem Auftrag vom Leiter der 
Verwaltung des Jugendamts im Rahmen der Satzung und der Beschlüsse der Vertretungs-
körperschaft und des Jugendhilfeausschusses geführt.

(3) Die Aufgaben des Landesjugendamts werden durch den Landesjugendhilfeausschuß 
und durch die Verwaltung des Landesjugendamts im Rahmen der Satzung und der dem 
Landesjugendamt zur Verfügung gestellten Mittel wahrgenommen. Die Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung werden von dem Leiter der Verwaltung des Landesjugendamts im Rah-
men der Satzung und der Beschlüsse des Landesjugendhilfeausschusses geführt.

§ 71 Jugendhilfeausschuß, Landesjugendhilfeausschuß

(1) Dem Jugendhilfeausschuß gehören als stimmberechtigte Mitglieder an 1. mit drei Fünf-
teln des Anteils der Stimmen Mitglieder der Vertretungskörperschaft des Trägers der öf-
fentlichen Jugendhilfe oder von ihr gewählte Frauen und Männer, die in der Jugendhilfe 
erfahren sind, 2. mit zwei Fünfteln des Anteils der Stimmen Frauen und Männer, die auf 
Vorschlag der im Bereich des öffentlichen Trägers wirkenden und anerkannten Träger der 
freien Jugendhilfe von der Vertretungskörperschaft gewählt werden; Vorschläge der Ju-
gendverbände und der Wohlfahrtsverbände sind angemessen zu berücksichtigen.

(2) Der Jugendhilfeausschuß befaßt sich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbe-
sondere mit 1. der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien 
sowie mit Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, 2. der 
Jugendhilfeplanung und 3. der Förderung der freien Jugendhilfe.

(3) Er hat Beschlußrecht in Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der von der Ver-
tretungskörperschaft bereitgestellten Mittel, der von ihr erlassenen Satzung und der von 
ihr gefaßten Beschlüsse. Er soll vor jeder Beschlußfassung der Vertretungskörperschaft in 
Fragen der Jugendhilfe und vor der Berufung eines Leiters des Jugendamts gehört werden 
und hat das Recht, an die Vertretungskörperschaft Anträge zu stellen. Er tritt nach Bedarf 
zusammen und ist auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Stimmberechtigten einzu-
berufen. Seine Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht das Wohl der Allgemeinheit, berech-
tigte Interessen einzelner Personen oder schutzbedürftiger Gruppen entgegenstehen.

(4) Dem Landesjugendhilfeausschuß gehören mit zwei Fünfteln des Anteils der Stimmen 
Frauen und Männer an, die auf Vorschlag der im Bereich des Landesjugendamts wirkenden 
und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe von der obersten Landesjugendbehörde 
zu berufen sind. Die übrigen Mitglieder werden durch Landesrecht bestimmt. Absatz 2 gilt 
entsprechend.

(5) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es regelt die Zugehörigkeit beratender Mitglie-
der zum Jugendhilfeausschuß. Es kann bestimmen, daß der Leiter der Verwaltung der 
Gebietskörperschaft oder der Leiter der Verwaltung des Jugendamts nach Absatz 1 Nr. 1 
stimmberechtigt ist.
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Zusammenarbeit mit der freien Jugendhilfe, ehrenamtliche Tätigkeit

§ 78 Arbeitsgemeinschaften

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Bildung von Arbeitsgemeinschaften an-
streben, in denen neben ihnen die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie die 
Träger geförderter Maßnahmen vertreten sind. In den Arbeitsgemeinschaften soll darauf 
hingewirkt werden, daß die geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und 
sich gegenseitig ergänzen.

Gesamtverantwortung, Jugendhilfeplanung

§ 79 Gesamtverantwortung, Grundausstattung

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben nach die-
sem Buch die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewährleisten, daß die zur Erfüllung der 
Aufgaben nach diesem Buch erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und 
Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend recht-
zeitig und ausreichend zur Verfügung stehen; hierzu zählen insbesondere auch Pfl eger, 
Vormünder und Pfl egepersonen. Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln haben 
sie einen angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für eine ausreichende Ausstattung der 
Jugendämter und der Landesjugendämter zu sorgen; hierzu gehört auch eine dem Bedarf 
entsprechende Zahl von Fachkräften.

§ 80 Jugendhilfeplanung

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung 
1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, 2. den Bedarf unter Berück-
sichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Perso-
nensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und 3. die zur Befriedi-
gung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist 
Vorsorge zu treffen, daß auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.

(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, daß insbesondere 1. Kontakte in 
der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepfl egt werden können, 2. ein möglichst 
wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen 
gewährleistet ist, 3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbe-
reichen besonders gefördert werden, 4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Er-
werbstätigkeit besser miteinander vereinbaren können.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die anerkannten Träger der freien Ju-
gendhilfe in allen Phasen ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie 
vom Jugendhilfeausschuß, soweit sie überörtlich tätig sind, im Rahmen der Jugendhilfe-
planung des überörtlichen Trägers vom Landesjugendhilfeausschuß zu hören. Das Nähere 
regelt das Landesrecht.

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, daß die Jugendhilfepla-
nung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und 
die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer 
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Familien Rechnung tragen.

§ 81 Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit anderen Stellen und öffentlichen Einrich-
tungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien 
auswirkt, insbesondere mit

1. Schulen und Stellen der Schulverwaltung,

2. Einrichtungen und Stellen der berufl ichen Aus- und Weiterbildung,

3.  Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und sonstigen Einrich-
tungen des Gesundheitsdienstes,

4. den Stellen der Bundesagentur für Arbeit,

5. den Trägern anderer Sozialleistungen,

6. der Gewerbeaufsicht,

7. den Polizei- und Ordnungsbehörden,

8. den Justizvollzugsbehörden und

9.  Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, der Weiterbildung und der Forschung im 
Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse zusammenzuarbeiten.
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Auszüge aus dem rheinland-pfälzischen

S c h u l g e s e t z (SchulG)

vom 30. März 2004

§ 1 Auftrag der Schule

(1) Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus dem Recht des jungen Menschen auf För-
derung seiner Anlagen und Erweiterung seiner Fähigkeiten sowie aus dem Anspruch von 
Staat und Gesellschaft an Bürgerinnen und Bürger zur Wahrnehmung von Rechten und 
Übernahme von Pfl ichten hinreichend vorbereitet zu sein.

(2) In Erfüllung ihres Auftrags erzieht die Schule zur Selbstbestimmung in Verantwortung 
vor Gott und den Mitmenschen, zur Anerkennung ethischer Normen, zur Gleichberechti-
gung von Frau und Mann, zur Gleichstellung von behinderten und nicht behinderten Men-
schen, zur Achtung vor der Überzeugung anderer, zur Bereitschaft, die sozialen und politi-
schen Aufgaben im freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu übernehmen, 
zum gewaltfreien Zusammenleben und zur verpfl ichtenden Idee der Völkergemeinschaft. 
Sie führt zu selbständigem Urteil, zu eigenverantwortlichem Handeln und zur Leistungsbe-
reitschaft; sie vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, die freie Entfaltung der 
Persönlichkeit und die Orientierung in der modernen Welt zu ermöglichen, Verantwortungs-
bewusstsein für Natur und Umwelt zu fördern sowie zur Erfüllung der Aufgaben in Staat, 
Gesellschaft und Beruf zu befähigen. Sie leistet einen Beitrag zur Integration von Schüle-
rinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Alle Schulen wirken bei der Integration von 
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit.

(3) Zum Auftrag der Schule gehört auch die Sexualerziehung. Sie ist als Erziehung zu ver-
antwortungsbewusstem geschlechtlichem Verhalten Teil der Gesamterziehung und wird fä-
cherübergreifend durchgeführt. Sie soll die Schülerinnen und Schüler ihrem Alter und ihrem 
Reifegrad entsprechend in gebotener Zurückhaltung mit den Fragen der Sexualität vertraut 
machen sowie zu menschlicher, sozialer und gleichberechtigter Partnerschaft befähigen. 
Die Sexualerziehung hat die vom Grundgesetz und von der Verfassung für Rheinland- Pfalz 
vorgegebenen Wertentscheidungen für Ehe und Familie zu achten und dem Gebot der 
Toleranz Rechnung zu tragen. Über Ziele, Inhalt und Form der Sexualerziehung hat die 
Schule die Eltern rechtzeitig zu unterrichten.

(4) Bei der Gestaltung des Schulwesens ist darauf zu achten, dass die Beteiligten die 
Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Planung, der Durchführung und der Bewer-
tung aller Maßnahmen von Anfang an in allen Bereichen und auf allen Ebenen einbeziehen 
(Gender Mainstreaming).

§ 2 Eltern und Schule

(1) Die Schule achtet bei der Erfüllung ihres Auftrags das natürliche und zugleich verfas-
sungsmäßige Recht der Eltern, über die Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen.

(2) Schule und Eltern gewährleisten gemeinsam das Recht des Kindes auf Erziehung und 
Bildung. Sie ermöglichen dem Kind die Wahrnehmung des öffentlichen Erziehungs- und 
Bildungsangebots entsprechend seiner Neigung, seinen Fähigkeiten und seiner Entwick-
lung. 

(3) Das Erziehungsrecht der Eltern und der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag 
sind in der Schule einander gleichgeordnet. Die gemeinsame Erziehungsaufgabe verpfl ich-



 ism Institut für sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.
177

Qualifi zierte Kooperation von Jugendhilfe und Schule

tet zu vertrauensvollem und partnerschaftlichem Zusammenwirken, zu gegenseitiger Un-
terrichtung und Hilfe in allen für das Schulverhältnis bedeutsamen Fragen sowie zu Auf-
geschlossenheit und Offenheit im Umgang miteinander. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
unterstützen die Eltern die Schule; sie können schulische Vorhaben fördern und Aufgaben 
übernehmen.

(4) Die Eltern haben ein Recht auf Beratung und Unterrichtung in fachlichen, pädagogi-
schen und schulischen Fragen.

(5) Die Eltern haben einen Anspruch auf Teilnahme am Unterricht und an schulischen Ver-
anstaltungen ihres Kindes, während dieses eine Schule der Primarstufe oder Sekundar-
stufe I besucht. Auf die pädagogischen Erfordernisse des Unterrichts und der Schule ist 
Rücksicht zu nehmen. Das Nähere regeln die Schulordnungen.

(6) Die Eltern unterrichten die Schule über besondere Umstände, die die schulische Ent-
wicklung des Kindes beeinfl ussen.
(7) Die Schule informiert die Eltern über alle wesentlichen Fragen des Unterrichts und der 
Erziehung.

§ 3 Schülerinnen und Schüler

(1) Die Schülerinnen und Schüler nehmen in der Schule ihr Recht auf Bildung und Erzie-
hung wahr.

(2) Die Schule fördert die Schülerinnen und Schüler in ihrer persönlichen Entwicklung. Sie 
bietet ihnen Information, Beratung, Unterstützung und Hilfe in allen für das Schulleben we-
sentlichen Fragen an und empfi ehlt in schulischen Problemlagen Ansprechpersonen.

(3) Die Schülerinnen und Schüler sind verpfl ichtet, vom schulischen Bildungs- und Erzie-
hungsangebot verantwortlich Gebrauch zu machen. Unterricht und Erziehung erfordern 
Mitarbeit und Leistung.

(4) Die Schülerinnen und Schüler werden ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend 
in die Entscheidungsfi ndung über die Gestaltung des Unterrichts, des außerunterrichtlichen 
Bereichs und der schulischen Gemeinschaft eingebunden. Es gehört zu den Aufgaben der 
Schule ihnen diese Mitwirkungsmöglichkeiten zu erschließen.

(5) Behinderte Schülerinnen und Schüler sollen das schulische Bildungs- und Erziehung-
sangebot grundsätzlich selbständig, barrierefrei im Sinne des § 2 Abs. 3 des Landesge-
setzes zur Gleichstellung behinderter Menschen und gemeinsam mit nicht behinderten 
Schülerinnen und Schülern nutzen können, wenn hierfür die sächlichen, räumlichen, perso-
nellen und organisatorischen Bedingungen geschaffen werden können. Bei der Gestaltung 
des Unterrichts und bei Leistungsfeststellungen sind die besonderen Belange behinderter 
Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen und ihnen die zum Ausgleich ihrer Behinde-
rung erforderlichen Arbeitserleichterungen zu gewähren.

§ 5 Gemeinsame Aufgabe

(1) Das Land, die kommunalen Gebietskörperschaften und die freien Träger wirken bei der 
Erfüllung des Auftrags der Schule mit den Lehrkräften, Schülerinnen, Schülern und Eltern 
und den für die außerschulische Berufsbildung Verantwortlichen nach Maßgabe dieses Ge-
setzes zusammen.

(2) Bei der Gestaltung des Religionsunterrichts wirken die Kirchen und Religionsgemein-
schaften nach den Bestimmungen des Grundgesetzes und der Verfassung für Rheinland- 
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Pfalz mit.

§ 6 Begriff der Schule

(1) Schulen im Sinne dieses Gesetzes sind alle auf Dauer angelegten Einrichtungen der 
Schularten nach § 9 Abs. 3 sowie vergleichbare Einrichtungen. Sie verfolgen bestimmte 
Bildungs- und Erziehungsziele. In ihnen wird planmäßiger und systematischer Unterricht, 
der individuelles und soziales Lernen miteinander verbindet, in verschiedenen Fächern, 
Lernbereichen und Sachzusammenhängen erteilt.

§ 7 Dauer des Schulbesuchs

Die Schule ist nach näherer Bestimmung dieses Gesetzes in der Regel für die Dauer von 
zwölf Schuljahren zu besuchen.

§ 10 Aufgaben und Zuordnung der Schularten

(1) Jede Schulart und jede Schule ist der individuellen Förderung der Schülerinnen und 
Schüler verpfl ichtet. Alle Maßnahmen der Leistungs- und Neigungsdifferenzierung in inne-
rer und äußerer Form wie auch die sonderpädagogische Förderung durch Prävention und 
integrierte Fördermaßnahmen tragen diesem Ziel Rechnung. Das Nähere regeln die Schul-
ordnungen. Die Schulen sind verpfl ichtet, sich an der Lehrerausbildung zu beteiligen.
....

(12) Die Förderschule vermittelt Schülerinnen und Schülern, die nach Feststellung der 
Schulbehörde sonderpädagogischen Förderbedarf haben und nach Maßgabe des § 3 Abs. 
5 Satz 1 keine Schule einer anderen Schulart besuchen, die für die Förderschule vorgese-
henen oder sonstige ihren Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Schülerinnen und 
Schüler, die wegen ihres sonderpädagogischen Förderbedarfs zunächst nicht in eine Be-
rufsausbildung eintreten, werden in berufsbefähigenden Bildungsgängen so weit gefördert, 
dass sie nachträglich in einen berufsbezogenen Bildungsgang eintreten oder bessere Vor-
aussetzungen für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erlangen können. Die Förderschule 
beteiligt sich an der integrierten Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpäd-
agogischem Förderbedarf in anderen Schularten, wirkt an der Planung und Durchführung 
des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nicht behinderten Kindern mit und berät 
Eltern und Lehrkräfte. Die Förderschule ist in Schulformen gegliedert. Die Förderschule 
kann für vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
einen Förderschulkindergarten führen. Die Förderschule ist einer Schulstufe oder mehreren 
Schulstufen zugeordnet.

§ 12 Formen der Förderschule

Folgende Förderschulen können eingerichtet werden: 1. Schulen für blinde Schülerinnen 
und Schüler, 2. Schulen für sehbehinderte Schülerinnen und Schüler, 3. Schulen für gehör-
lose Schülerinnen und Schüler, 4. Schulen für hörbehinderte Schülerinnen und Schüler, 5. 
Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, 6. Schulen mit dem Förderschwerpunkt mo-
torische Entwicklung, 7. Schulen mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, 
8. Schulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache, 9. Schulen mit dem Förderschwerpunkt 
sozial-emotionale Entwicklung. Über weitere Organisationsformen entscheidet das fachlich 
zuständige Ministerium. Mehrere Formen der Förderschule können in einer Schule zusam-
mengefasst werden.
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§ 14 Ganztagsschule

(1) Die Ganztagsschule in Angebotsform und in verpfl ichtender Form verbindet Unterricht 
und weitere schulische Angebote zu einer pädagogischen und organisatorischen Einheit. 
Sie ist in folgender Weise organisiert:

1. In Angebotsform erstreckt sich die Ganztagsschule auf die Vormittage und vier Nach-
mittage einer Woche. Sie kann Unterricht auf den Nachmittag legen und hält weitere pä-
dagogische Angebote vor. Sie ist klassenbezogen, klassenübergreifend oder klassenstu-
fenübergreifend organisiert. Für Schülerinnen und Schüler, die für das Ganztagsangebot 
angemeldet sind, besteht eine Teilnahmeverpfl ichtung für die Dauer eines Schuljahres.

2. In verpfl ichtender Form verteilt die Ganztagsschule den Unterricht auf die Vormittage und 
in der Regel vier Nachmittage einer Woche. Sie hält weitere pädagogische Angebote vor. 
Die Teilnahme ist für die Schülerinnen und Schüler verpfl ichtend.

(2) Die Ganztagsschule in offener Form verbindet Unterricht und außerunterrichtliche Be-
treuung zu einer pädagogischen und organisatorischen Einheit. Sie kann Unterricht auf 
den Nachmittag legen. Die Teilnahme an der außerunterrichtlichen Betreuung ist für die 
Schülerinnen und Schüler freiwillig. Die außerunterrichtliche Betreuung erfolgt durch Be-
treuungskräfte, die der Schulträger bereitstellt.

(3) Die Schulbehörde kann nach dem schulischen Bedürfnis mit Zustimmung des Schul-
trägers eine Ganztagsschule in Angebotsform oder in verpfl ichtender Form errichten oder 
eine bestehende Schule zu einer Ganztagsschule in Angebotsform oder in verpfl ichtender 
Form erweitern; § 91 Abs. 1 Satz 5 gilt entsprechend. Ohne Beteiligung der Schulbehörde 
kann die Schulleiterin oder der Schulleiter eine bestehende Schule mit Zustimmung des 
Schulträgers nach Anhörung der Gesamtkonferenz und des Schulelternbeirats zu einer 
Ganztagsschule in offener Form erweitern.

(4) Die Förderschulen werden als Ganztagsschulen in verpfl ichtender Form geführt; Schu-
len mit dem Förderschwerpunkt Lernen werden in Halbtagsform oder als Ganztagsschulen 
geführt. Die Schulbehörde kann Ausnahmen von Satz 1 Halbsatz 1 zulassen. Soweit die 
Besonderheiten der Förderschulen es erfordern, können in der Schulordnung von Absatz 1 
Satz 2 Nr. 2 und Absatz 3 abweichende Regelungen getroffen werden.

§ 18 Zusammenarbeit von Schulen 

(1) Benachbarte Schulen arbeiten pädagogisch eng zusammen. Damit sollen insbesondere 
Lernangebote, Lehrverfahren sowie Lehr- und Lernmittel der beteiligten Schulen, insbeson-
dere zwischen Grundschulen und Förderschulen sowie Schulen der Sekundarstufen I und 
II, aufeinander abgestimmt werden. Dies dient der gemeinsamen Grundbildung innerhalb 
der differenzierten Bildungsangebote und fördert die Durchlässigkeit zwischen den Schul-
arten.

(2) Die Schulen der Sekundarstufe I sowie die Förderschulen arbeiten darüber hinaus eng 
mit den berufsbildenden Schulen zusammen.

§ 19 Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen und Institutionen

Die Schulen arbeiten im Rahmen ihrer Aufgaben

1. mit den Trägern und Einrichtungen der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe, 
insbesondere mit den Kindertagesstätten,
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2. mit anderen außerschulischen Einrichtungen und Institutionen, deren Tätigkeit für die 
Lebenssituation junger Menschen wesentlich ist, insbesondere mit anderen Bildungsein-
richtungen und Betrieben, zusammen. 

§ 21 Pädagogische Service-Einrichtungen

(1) Die pädagogischen Service-Einrichtungen unterstützen die Schulen bei der Erfüllung 
ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags. Sie erfüllen insbesondere folgende Aufgaben:

1. Fort- und Weiterbildung sowie pädagogische und schulpsychologische Beratung,

2. Entwicklung schulartspezifi scher Vorgaben für die einzelnen Unterrichtsfächer und Lern-
bereiche sowie Erarbeitung didaktischer Materialien im Rahmen der vom fachlich zuständi-
gen Ministerium festgelegten Bildungsstandards,

3. Förderung des Einsatzes elektronischer Unterrichtsmedien und mediendidaktische, me-
dienerzieherische und informationstechnische Beratung sowie Beratung und Unterstützung 
der Medienzentren der kreisfreien Städte und Landkreise.

(2) Die Beratung durch die pädagogischen Service-Einrichtungen umfasst sowohl die sys-
tembezogene Beratung bei Schulentwicklungsprozessen, bei der Qualitätsentwicklung, bei 
der Bildung von Schulnetzwerken und internationalen Partnerschaften, bei didaktisch-me-
thodischen und erzieherischen Fragen als auch die Beratung einzelner Lehrkräfte.

(3) Darüber hinaus beraten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen Schülerinnen, 
Schüler und deren Eltern in Kooperation mit den Lehrkräften in besonderen schulischen 
Problemlagen.

(4) Die pädagogischen Service-Einrichtungen arbeiten im Rahmen ihrer Aufgaben mit au-
ßerschulischen Partnern (z. B. Hochschulen, Agenturen für Arbeit, Jugendämtern, Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehungsberatungsstellen und den an der dualen 
Ausbildung Beteiligten) zusammen.

(5) Soweit es für die Erfüllung der Aufgaben, die den Schulen, den Schulbehörden und 
den Schulpsychologinnen und Schulpsychologen durch Rechtsvorschrift zugewiesen sind, 
erforderlich und mit den schutzwürdigen Belangen der Betroffenen vereinbar ist, dürfen die 
bei der Beratung erhobenen personenbezogenen Daten übermittelt werden. Im Übrigen 
bedarf die Übermittlung der Einwilligung der Betroffenen.
....
§ 23 Selbständigkeit der Schulen

(1) Die Schulen haben das Recht und die Pfl icht, ihre Angelegenheiten nach Maßgabe 
dieses Gesetzes selbst zu planen, zu entscheiden und durchzuführen. Sie sind in diesem 
Rahmen für Schulentwicklung und Qualitätssicherung verantwortlich.

(2) Die Schulen legen pädagogische Ziele und Schwerpunkte fest, um die Qualität schuli-
scher Arbeit zu entwickeln und zu sichern. Sie überprüfen regelmäßig das Erreichen dieser 
Ziele (interne Evaluation) und nehmen an den durch die Schulbehörden veranlassten Maß-
nahmen zur externen Evaluation, insbesondere an internationalen, länderübergreifenden 
und landesinternen Vergleichsuntersuchungen, teil.

(3) Schulleiterinnen und Schulleitern können dienst- und arbeitsrechtliche Aufgaben und 
Zuständigkeiten des Dienstherrn übertragen werden. In die Auswahl von Lehrkräften kön-
nen Schulen einbezogen werden; das Nähere regelt das fachlich zuständige Ministerium 
durch Rechtsverordnung.
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(4) Im Rahmen der vom Schulträger zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel nehmen die 
Schulen ihre wirtschaftlichen Angelegenheiten selbständig und selbstverantwortlich wahr. 
Sie können Zuwendungen Dritter zur Förderung und Unterstützung der Erziehungs- und 
Bildungsarbeit einwerben (Sponsoring), soweit dies mit dem Auftrag der Schule vereinbar 
ist; die Belange des Schulträgers werden berücksichtigt. Das Nähere regeln die Schulord-
nungen.

§ 25 Lehrkräfte

(1) Die Lehrkräfte gestalten Erziehung und Unterricht der Schülerinnen und Schüler frei und 
in eigener pädagogischer Verantwortung im Rahmen der für die Schule geltenden Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften, der Anordnungen der Schulaufsicht und der Beschlüsse der 
Konferenzen. Sie sind verpfl ichtet, an der Schul- und Qualitätsentwicklung mitzuwirken. 
Unbeschadet des Rechts, im Unterricht die eigene Meinung zu äußern, sollen die Lehrkräf-
te dafür sorgen, dass auch andere Auffassungen, die für den Unterrichtsgegenstand unter 
Berücksichtigung des Bildungsauftrags der Schule erheblich sind, zur Geltung kommen. 
Jede einseitige Unterrichtung und Information ist unzulässig.

(2) Lehrkräfte haben die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern sowohl 
im Hinblick auf die individuelle Entwicklung und Förderung als auch im Hinblick auf die 
Schullaufbahn zu beraten. Sie werden dabei unterstützt durch die Schulleitung, die Schul-
aufsicht sowie Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Dabei arbeiten sie mit ande-
ren fachkompetenten Stellen wie Agentur für Arbeit, Gesundheitsamt und Jugendamt zu-
sammen und vermitteln Kontakte zu außerschulischen Beratungseinrichtungen.
...

(7) Pädagogische Fachkräfte üben eine sozialpädagogische, pfl egerische, therapeutische, 
unterrichtliche oder erzieherische Tätigkeit aus. Soweit sie selbständig Unterricht erteilen, 
gilt Absatz 1 entsprechend. Technische Fachkräfte können zur Unterstützung der Erzie-
hungs- und Unterrichtsarbeit beschäftigt werden.
(8) Die Lehrkräfte und die Fachkräfte halten durch Fortbildung den Kontakt mit dem Ent-
wicklungsstand der Wissenschaft und der für die Unterrichtstätigkeit wesentlichen Fachpra-
xis aufrecht.

§ 26 Schulleiterinnen und Schulleiter

(1) Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind für die Durchführung der Erziehungs- und Un-
terrichtsarbeit im Rahmen des Bildungsauftrags der Schule und der Maßnahmen zur Schul-
entwicklung und Qualitätssicherung verantwortlich. Sie führen unbeschadet der Rechte des 
Schulträgers die laufenden Verwaltungsgeschäfte der Schule und vertreten sie nach au-
ßen. Sie übertragen Teile der Aufgaben auf Lehrkräfte, die mit der Vertretung beauftragt 
sind, sowie auf andere Lehrkräfte der Schule.

(2) Die Schulleiterinnen und Schulleiter unterstützen die Zusammenarbeit der Lehrkräfte. 
Sie beraten in Fragen der schulischen Bildung und Erziehung. Sie fördern die Verbindung 
zu den Eltern der Schülerinnen und Schüler und den für die außerschulische Berufsbildung 
Verantwortlichen sowie zu den außerschulischen Beratungseinrichtungen. Sie pfl egen die 
Verbindung zu den Behörden der Jugend- und Sozialhilfe und stellen die notwendige Be-
teiligung der Schule bei der Aufstellung und Überprüfung von Hilfeplänen für Kinder und 
Jugendliche sicher.

(3) Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind gegenüber den Lehrkräften sowie den pädago-
gischen und technischen Fachkräften weisungsberechtigt; § 25 Abs. 1 bleibt unberührt. Das 
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Weisungsrecht nach Satz 1 Halbsatz 1 erstreckt sich auf das Verwaltungs- und Hilfsperso-
nal sowie die Betreuungskräfte der Schule; das Weisungsrecht des Schulträgers bleibt im 
Übrigen unberührt.

(4) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder einen Schulleiter. Für organisatorisch verbunde-
ne Schulen wird eine gemeinsame Schulleiterin oder ein gemeinsamer Schulleiter bestellt; 
für Kooperative Regionale Schulen und Kooperative Gesamtschulen kann eine gemeinsa-
me Schulleiterin oder ein gemeinsamer Schulleiter bestellt werden. In einem Schulzentrum 
haben sich die Schulleiterinnen und Schulleiter in Angelegenheiten, die eine einheitliche 
Behandlung erfordern, aufeinander abzustimmen.

(5) Die Schulleiterinnen und Schulleiter werden bei staatlichen Schulen im Benehmen mit 
dem Schulträger und dem Schulausschuss bestellt. Die Herstellung des Benehmens gehört 
nicht zur laufenden Verwaltung des Schulträgers. Dem zuständigen Ausschuss des Schul-
trägers sowie dem Schulausschuss werden die schriftliche Auswahlentscheidung sowie 
das Bewerbungsschreiben und Angaben über den berufl ichen Werdegang der ausgewähl-
ten Person vorgelegt. Schulträger und Schulausschuss können ihre Benehmenserklärung 
vor der Auswahlentscheidung abgeben (Vorbenehmensherstellung). In diesem Fall sind der 
zuständige Ausschuss des Schulträgers sowie der Schulausschuss berechtigt das Bewer-
bungsschreiben und Angaben über den berufl ichen Werdegang der Bewerberinnen oder 
der Bewerber einzusehen sowie Bewerberinnen und Bewerber zu Vorstellungsgesprächen 
einzuladen; diese sind zur Teilnahme nicht verpfl ichtet. Wird eine Übereinstimmung nicht 
erzielt, hat die Schulbehörde den Vorschlag mit dem Schulträger und dem Schulausschuss 
zu erörtern.
....
§ 27 Allgemeines

(1) Die Lehrkräfte beraten und beschließen in Konferenzen über alle wichtigen Fragen der 
Erziehungs- und Unterrichtsarbeit im Rahmen des Bildungsauftrags der Schule, die ihrer 
Art nach ein Zusammenwirken der Lehrkräfte erfordern und für die keine andere Zuständig-
keit begründet ist.

(2) Konferenzen sind die Gesamtkonferenz und die Teilkonferenzen. Die Konferenzen kön-
nen für besondere Angelegenheiten Ausschüsse bilden.

(3) Lehrkräfte im Sinne des Absatzes 1 sind alle Personen, die an der Schule Unterricht 
erteilen.

(4) Die Lehrkräfte haben in allen Konferenzen, denen sie angehören, Stimmrecht, soweit 
nichts anderes bestimmt wird. Die Mitglieder des Schulausschusses können an Konfe-
renzen mit Ausnahme von Zeugnis- und Versetzungskonferenzen mit beratender Stimme 
teilnehmen; die Teilnahme von weiteren Vertreterinnen und Vertretern der Eltern und der 
Schülerinnen und Schüler sowie von pädagogischen und technischen Fachkräften regelt 
das fachlich zuständige Ministerium. Vertreterinnen und Vertreter der Schulbehörden kön-
nen an allen Konferenzen teilnehmen. Vertreterinnen und Vertreter des Schulträgers kön-
nen an den Gesamtkonferenzen mit beratender Stimme teilnehmen.

(5) Die Teilnahme an Gesamtkonferenzen ist Dienstpfl icht der hauptamtlichen und hauptbe-
rufl ichen Lehrkräfte, die Teilnahme an Klassenkonferenzen ist Dienstpfl icht aller Lehrkräfte; 
im Übrigen bestimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter über die Teilnahmepfl icht.
(6) Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind an die Beschlüsse der Konferenzen gebun-
den. Sie haben Beschlüsse, die nach ihrer Auffassung gegen Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften verstoßen, zu beanstanden. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. 
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Hält die Konferenz ihren Beschluss aufrecht, so ist die Entscheidung der Schulbehörde 
einzuholen.

(7) Die Klassenelternversammlung kann die Einberufung der Klassenkonferenz, der Schu-
lelternbeirat die Einberufung der Gesamtkonferenz verlangen. Eine Tagesordnung ist vor-
zulegen.

§ 28 Gesamtkonferenz

(1) Die Gesamtkonferenz gestaltet und koordiniert die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit 
sowie Maßnahmen zur Schulentwicklung und Qualitätssicherung im Rahmen der gesamten 
Schule.

(2) Die Gesamtkonferenz besteht aus allen Lehrkräften der Schule. Die Konferenz wird von 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter geleitet.
....
§ 31 Vertretungen für Schülerinnen und Schüler

(1) Bei der Verwirklichung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule wirken die 
Schülerinnen und Schüler durch ihre Vertretungen eigenverantwortlich mit.

(2) Die Vertretungen nehmen die Interessen der Schülerinnen und Schüler in der Schule, 
gegenüber den Schulbehörden und in der Öffentlichkeit wahr und üben die Beteiligungs-
rechte der Schülerinnen und Schüler aus. Sie können im Rahmen des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags der Schule selbstgestellte Aufgaben in eigener Verantwortung durchführen.

(3) Bestehen zwischen der Schulleiterin oder dem Schulleiter und einer Vertretung für Schü-
lerinnen und Schüler Meinungsverschiedenheiten über die Aufgaben, Rechte und Pfl ichten 
der Vertretung, so können die Beteiligten die Entscheidung des Schulausschusses herbei-
führen. Die Rechte der Schulaufsicht bleiben unberührt.

(4) Vertretungen für Schülerinnen und Schüler sind die Klassenversammlung, die Ver-
sammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher sowie die Versammlung der 
Schülerinnen und Schüler. Sonstige Vertretungen werden nach Bedarf gebildet.
....
Mitwirkung der Eltern

§ 37 Grundsatz

(1) Die Eltern haben das Recht und die Pfl icht, an der schulischen Erziehung ihrer Kinder 
mitzuwirken.

(2) Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind die für die Person des Kindes Sorgeberechtig-
ten.

(3) Die Rechte von Sorgeberechtigten können von den mit der Erziehung und Pfl ege der 
Kinder Beauftragten ausgeübt werden, solange die Sorgeberechtigten nicht widersprechen. 
Die Beauftragung ist der Schule schriftlich nachzuweisen.

§ 38 Elternvertretungen

(1) Durch die Elternvertretungen werden die Eltern an der Gestaltung der Erziehungs- und 
Unterrichtsarbeit der Schule beteiligt. Die Elternvertretungen sollen die Interessen der El-
tern im Rahmen der Erziehung ihrer Kinder wahren und das Vertrauensverhältnis zwischen 
der Schule und dem Elternhaus festigen und vertiefen.
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(2) Elternvertretungen sind die Klassenelternversammlung, der Schulelternbeirat, der Re-
gionalelternbeirat und der Landeselternbeirat. Die gewählten Elternvertreterinnen und El-
ternvertreter üben ein öffentliches Ehrenamt aus. Soweit sie in einem Dienst- oder Arbeits-
verhältnis stehen, ist ihnen auf Antrag die für die Ausübung des öffentlichen Ehrenamtes 
notwendige Zeit zu gewähren.
...
§ 40 Schulelternbeirat 

(1) Der Schulelternbeirat hat die Aufgabe die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule 
zu fördern und mitzugestalten. Der Schulelternbeirat soll die Schule beraten, sie unterstüt-
zen, ihr Anregungen geben und Vorschläge unterbreiten.

(2) Der Schulelternbeirat vertritt die Eltern gegenüber der Schule, der Schulverwaltung und 
gegenüber der Öffentlichkeit. Er nimmt die Mitwirkungsrechte der Eltern wahr.

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet den Schulelternbeirat über alle Ange-
legenheiten, die für das Schulleben von wesentlicher Bedeutung sind.

(4) Der Schulelternbeirat ist anzuhören bei allen für die Schule wesentlichen Maßnahmen, 
insbesondere bei 1. Veränderungen des Schulgebäudes, der schulischen Anlagen und Ein-
richtungen, 2. der Einführung neuer Lern- und Arbeitsmittel, soweit nicht der Schulbuchaus-
schuss zuständig ist, 3. Anträgen an den Schulträger mit Bezug auf den Haushaltsplan der 
Schule, 4. der Einrichtung von freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen (z. B. Arbeitsgemein-
schaften), 5. Fragen im Zusammenhang mit Regelungen der Beförderung der Schülerinnen 
und Schüler, 6. Regelungen zur Ausstattung der Schulbibliothek und der Schülerbücherei, 
7. der Festlegung der beweglichen Ferientage.

(5) Des Benehmens mit dem Schulelternbeirat bedürfen 1. die Maßnahmen für Schulent-
wicklung und Qualitätssicherung, 2. die Erweiterung, Einschränkung oder Aufhebung der 
Schule, 3. die Einbeziehung der Schule in einen Schulversuch, 4. die Verleihung einer 
Bezeichnung oder Änderung der Bezeichnung der Schule, 5. die Organisation von Unter-
richt und außerunterrichtlicher Betreuung in der Ganztagsschule, 6. die Aufstellung von 
Grundsätzen der Schule für die Durchführung außerunterrichtlicher schulischer Veranstal-
tungen, 7. die Aufstellung von Grundsätzen der Schule für die außerschulische Benutzung 
der Schulgebäude und Schulanlagen, 8. die Aufstellung von Grundsätzen der Schule für 
den Unterrichtsausfall bei besonderen klimatischen Bedingungen, 9. die Aufstellung der 
Hausordnung.

(6) Der Zustimmung des Schulelternbeirats bedürfen folgende Maßnahmen der Schule: 
1. Abweichungen von der Stundentafel, soweit sie in das Ermessen der einzelnen Schule 
gestellt sind, um fachliche oder pädagogische Schwerpunkte zu setzen, 2. Aufstellung von 
Grundsätzen eines besonderen unterrichtlichen Angebots, 3. Aufstellung von Grundsätzen 
über den Umfang und die Verteilung von Hausaufgaben, 4. Regelungen für die Teilnahme 
von Eltern am Unterricht des eigenen Kindes, 5. Aufstellung von Grundsätzen für die Durch-
führung von Schulfahrten, 6. Einführung und Beendigung der Fünftagewoche und wesent-
liche Änderungen der Unterrichtszeit, soweit sie der einzelnen Schule überlassen sind, 7. 
Abschluss von Schulpartnerschaften und Aufstellung von Grundsätzen für den Austausch 
von Schülerinnen und Schülern, 8. grundsätzliche Fragen der Berufsberatung, der Gesund-
heitspfl ege, der Ernährung und des Jugendschutzes in der Schule. Wird ein Einvernehmen 
nicht erreicht, so kann die Schulleiterin oder der Schulleiter oder der Schulelternbeirat die 
Entscheidung des Schulausschusses herbeiführen. Die Rechte der Schulaufsicht bleiben 
unberührt.
...
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§ 42  Vertretung der Eltern mit nicht deutscher Herkunftssprache im Schulelternbei-
rat

Sind an einer Schule die Eltern der minderjährigen Schülerinnen  und Schüler, deren Her-
kunftssprache nicht Deutsch ist, nicht entsprechend deren Anteil an der Gesamtzahl der 
minderjährigen Schülerinnen und Schüler im Schulelternbeirat vertreten, so können sie aus 
ihrer Mitte die entsprechende Anzahl zusätzlicher Vertreterinnen und Vertreter in den Schu-
lelternbeirat hinzuwählen; dies gilt nicht, wenn der Anteil an der Gesamtzahl geringer als 
zehn v. H. ist. Diese Eltern gehören dem Schulelternbeirat mit beratender Stimme an.

§ 47 Elternfortbildung

Elternfortbildung wird zur Förderung der Zusammenarbeit von Eltern und Schule durchge-
führt. Hierbei wirken der Landeselternbeirat und das fachlich zuständige Ministerium zu-
sammen.

§ 48 Schulausschuss

(1) Der Schulausschuss, in dem Lehrkräfte, Schülerinnen, Schüler und Eltern vertreten 
sind, hat die Aufgabe, das Zusammenwirken der Gruppen zu fördern, für einen sachgerech-
ten Ausgleich insbesondere bei Meinungsverschiedenheiten zu sorgen und Anregungen für 
die Gestaltung der schulischen Arbeit zu geben.

(2) Der Schulausschuss soll vor allen wesentlichen Beschlüssen und Maßnahmen der 
Schule gehört werden. Der Schulausschuss ist zu hören, 1. vor Erweiterung, Einschrän-
kung oder Aufhebung der Schule, 2. vor Verleihung einer Bezeichnung oder Änderung der 
Bezeichnung der Schule, 3. vor Einbeziehung der Schule in Schulversuche, 4. vor Andro-
hung des Ausschlusses oder dem Ausschluss einer Schülerin oder eines Schülers, 5. bei 
Widersprüchen gegen Entscheidungen der Schule auf Antrag der oder des Widersprechen-
den. Die Bestellung der Schulleiterin oder des Schulleiters erfolgt im Benehmen mit dem 
Schulausschuss. Die Hausordnung der Schule ist im Einvernehmen mit dem Schulaus-
schuss aufzustellen. Wird ein Einvernehmen nicht erzielt, entscheidet die Schulbehörde. 
Entscheidungen des Schulausschusses nach § 31 Abs. 3 Satz 1, § 36 Abs. 3 Satz 4 und § 
40 Abs. 6 Satz 2 werden wirksam, wenn nicht entweder die Schulleiterin oder der Schullei-
ter oder 1. die Vertretung für Schülerinnen und Schüler im Fall des § 31 Abs. 3 Satz 1, 2. 
die Schülerzeitungsredaktion im Fall des § 36 Abs. 3 Satz 4, 3. der Schulelternbeirat im Fall 
des § 40 Abs. 6 Satz 2 innerhalb einer Woche deren Überprüfung durch die Schulbehörde 
beantragt und wenn diese nicht innerhalb weiterer zwei Wochen eine andere Entscheidung 
trifft. Das Recht der Schulbehörde, auch ohne Antrag tätig zu werden, bleibt unberührt.

(3) Schulausschüsse werden an allen Schulen gebildet. Bei organisatorisch verbundenen 
Schulen soll ein gemeinsamer Schulausschuss gebildet werden.

(4) Dem Schulausschuss gehören an:

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter mit beratender Stimme, 2. drei bis neun Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern im jeweils gleichen Verhältnis,

3. bei berufsbildenden Schulen je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer und der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Die Schulleiterin oder 
der Schulleiter leitet den Schulausschuss. Vertreterinnen und Vertreter der Schulbehörden 
können an den Sitzungen teilnehmen. Im Falle des Absatzes 2 Satz 3 erhöht sich die Zahl 
der nach Satz 1 Nr. 2 erforderlichen Lehrkräfte auf das Doppelte. Das gilt nicht, wenn Schü-
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lerinnen und Schüler oder Eltern im Schulausschuss gemäß Absatz 7 nicht vertreten sind.

(5) Die Schülersprecherin oder der Schülersprecher sowie die Schulelternsprecherin oder 
der Schulelternsprecher vertreten kraft Amtes ihre Gruppe im Schulausschuss. Im Übrigen 
wählen die Gesamtkonferenz aus dem Kreis der Lehrkräfte, die Versammlung der Klas-
sensprecherinnen und Klassensprecher aus dem Kreis der Schülerinnen und Schüler und 
der Schulelternbeirat aus dem Kreis der Eltern ihre Mitglieder im Schulausschuss. Bei be-
rufsbildenden Schulen, an denen mehrere Versammlungen der Klassensprecherinnen und 
Klassensprecher nach § 33 Abs. 3 gebildet sind, treten an die Stelle der Versammlung die 
Vorsitzenden und ihre Vertreterinnen und Vertreter.
....
§ 54 Entlassung wegen mangelnder Leistung

(1) Die Schulart oder der Bildungsgang ist zu verlassen, wenn 1. zweimal in demselben 
Schuljahrgang (Klassen- oder Jahrgangsstufe) oder in zwei aufeinander folgenden Schul-
jahrgängen der Realschule, des Gymnasiums, des Kollegs oder des mehrjährigen Bildungs-
gangs an einer berufsbildenden 258 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-
Pfalz vom xx. xxx 2004 Nr. 8 Schule mit Ausnahme der Berufsschule durch Beschluss der 
Klassen- oder Kurskonferenz keine Versetzung erfolgte, 2. die Abiturprüfung nach der Ent-
scheidung der Prüfungskommission nicht mehr innerhalb der Verweildauer von vier Jahren 
an der Oberstufe des Gymnasiums oder der Integrierten Gesamtschule, am berufl ichen 
Gymnasium oder am Kolleg bestanden werden kann, 3. die Abschlussprüfung zweimal 
oder einmal nach der Nichtversetzung in eine Abschlussklasse nicht bestanden wurde.

(2) Die Genehmigung einer weiteren Wiederholung der Abschlussprüfung oder einer Klas-
senstufe in besonderen Ausnahmefällen bleibt unberührt.

(3) Wird von der Klassenkonferenz am Ende der Klassenstufe 5 eines Gymnasiums der 
Besuch der Haupt- oder Realschule oder am Ende der Klassenstufe 5 einer Realschule der 
Besuch der Hauptschule empfohlen und wird eine solche Empfehlung auch am Ende der 
Klassenstufe 6 erteilt, so wird die zuletzt empfohlene Schulart besucht, wenn keine Verset-
zung erfolgt. Eine Empfehlung zum Besuch einer anderen Schulart kann ausgesprochen 
werden, wenn die Leistungen und das Lernverhalten eine erfolgreiche Mitarbeit in der be-
suchten Schulart nicht erwarten lassen.

(4) Das Schulverhältnis kann durch Entscheidung der Schulleiterin oder des Schulleiters 
beendet werden, wenn eine nicht schulbesuchspfl ichtige Schülerin oder ein nicht schulbe-
suchspfl ichtiger Schüler trotz wiederholter schriftlicher Mahnung und Androhung der Been-
digung des Schulverhältnisses dem Unterricht längere Zeit unentschuldigt fernbleibt.

(5) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, Einzelheiten durch Rechtsverord-
nung zu regeln.

§ 55 Ausschluss

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Zeit oder auf Dauer von der bisher besuchten 
Schule ausgeschlossen werden, wenn der Verbleib in der Schule eine ernstliche Gefahr für 
die Erziehung, die Sicherheit oder die Unterrichtung der anderen Schülerinnen und Schüler 
bedeutet. Die ernstliche Gefahr für die Unterrichtung der anderen Schülerinnen und Schü-
ler ist insbesondere dann gegeben, wenn der Verbleib der Schülerin oder des Schülers 
den Schulfrieden so beeinträchtigen würde, dass die Aufrechterhaltung eines geordneten 
Schulbetriebes nicht mehr gewährleistet werden könnte.
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(2) Die oberste Schulbehörde kann den Ausschluss von allen Schulen einer Schulart oder 
allen Schulen des Landes aussprechen. Der Ausschluss von allen Förderschulen ist unzu-
lässig.

(3) Eine Schülerin oder ein Schüler kann im Benehmen mit dem Gesundheitsamt auf Zeit 
vom Schulbesuch ausgeschlossen werden, wenn der Verbleib in der Schule eine ernstliche 
Gefahr für die Gesundheit der anderen Schülerinnen und Schüler bedeutet.

(4) Die angewendete Maßnahme muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Gefahr 
stehen. Der Ausschluss ist vorher anzudrohen; einer Androhung bedarf es nicht, wenn der 
durch sie verfolgte Zweck nicht oder nicht mehr erreicht werden kann.

(5) Die Schulbehörde trifft im Benehmen mit dem Jugendamt die nach dem Ausschluss 
erforderlichen schulischen Maßnahmen.

(6) Das Nähere über das Ausschlussverfahren regelt das fachlich zuständige Ministerium 
durch Rechtsverordnung. 

Pfl icht zum Schulbesuch

§ 56 Grundsatz

(1) Der Besuch einer Schule ist Pfl icht für alle Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden, 
die in Rheinland-Pfalz ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben; völkerrechtli-
che Bestimmungen und zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben unberührt.

(2) Die Pfl icht nach Absatz 1 wird durch den Besuch einer öffentlichen Schule, einer ge-
nehmigten Ersatzschule oder einer Ergänzungsschule nach § 16 des Privatschulgesetzes 
erfüllt. Mit Genehmigung der Schulbehörde kann in begründeten Fällen auch eine auslän-
dische Schule besucht werden. 

(3) Nichtschulische Erziehung und Unterrichtung sind in begründeten Ausnahmefällen mit 
Genehmigung der Schulbehörde zulässig; Schülerinnen und Schüler, die sich wegen einer 
länger dauernden oder chronischen Krankheit oder Behinderung längere Zeit in Heilstätten, 
Kliniken oder Krankenhäusern befi nden, sollen im Rahmen der personellen Bedingungen 
Krankenhausunterricht erhalten. Die Schulbehörde organisiert in Zusammenarbeit mit den 
Trägern der Krankenhäuser den Unterricht. Schülerinnen und Schülern, die aus gesund-
heitlichen Gründen für längere Zeit nicht schulbesuchsfähig sind, kann Hausunterricht er-
teilt werden. 

§ 63 Unterbringung in Heimen

Schülerinnen und Schüler können, wenn es für den Besuch einer Förderschule erforderlich 
ist, mit Zustimmung der Eltern und nach Anhörung des Jugendamtes in Heimen, in teilsta-
tionären Einrichtungen oder in Familienpfl ege untergebracht werden. § 1631 b des Bürger-
lichen Gesetzbuches bleibt unberührt. Die Schulbehörde entscheidet im Einvernehmen mit 
dem zuständigen Jugend- oder Sozialhilfeträger.

§ 64 Teilnahme am Unterricht, Untersuchungen

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben regelmäßig am Unterricht und an sonstigen für 
verbindlich erklärten Schulveranstaltungen teilzunehmen, eigene Leistungen und die erfor-
derlichen Leistungsnachweise zu erbringen.

(2) Sie sind verpfl ichtet, sich im Rahmen der Schulgesundheitspfl ege schulärztlich und 
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schulzahnärztlich untersuchen zu lassen, soweit nicht in die körperliche Unversehrtheit ein-
gegriffen wird.

(3) Sie haben sich, soweit es zur Vorbereitung von für ihre schulische Entwicklung beson-
ders bedeutsamen Maßnahmen und Entscheidungen erforderlich ist und soweit nicht in 
ihre körperliche Unversehrtheit eingegriffen wird, schulärztlich, schulzahnärztlich, schulpsy-
chologisch und sonderpädagogisch untersuchen zu lassen. Zur Teilnahme an entsprechen-
den Testverfahren sind sie nur verpfl ichtet, wenn diese wissenschaftlich anerkannt sind. Die 
Eltern sind vorher über Untersuchungen und Testverfahren zu informieren; ihnen ist Gele-
genheit zur Besprechung der Ergebnisse und Einsicht in die Unterlagen zu geben. Sind die 
Schülerinnen und Schüler volljährig, stehen ihnen die Rechte nach Satz 3 zu.

§ 65 Mitwirkung der Eltern, Lehrkräfte und Ausbildenden

(1) Die Eltern melden ihre Kinder zum Schulbesuch an und sorgen dafür, dass sie die 
Verpfl ichtungen nach § 64 erfüllen. Dies gilt auch für Personen, die mit der Erziehung und 
Pfl ege beauftragt sind.

(2) Die Schulleiterinnen, Schulleiter und Lehrkräfte überwachen den Schulbesuch.

(3) Schülerinnen und Schüler, die in einem Berufsausbildungs oder Arbeitsverhältnis ste-
hen, sind von den Ausbildenden oder Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zum Besuch der 
Berufsschule anzuhalten. 

§ 66 Ordnungsmittel

(1) Wer ohne berechtigten Grund nicht am Unterricht oder an den sonstigen für verbindlich 
erklärten Schulveranstaltungen teilnimmt oder sich nicht untersuchen lässt (§ 64), kann der 
Schule oder der mit der Untersuchung beauftragten Stelle zwangsweise zugeführt werden. 
Die Schulleiterin, der Schulleiter oder die Schulbehörde beantragt die Zuführung bei der für 
den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Verwaltung der Verbandsgemein-
de, der verbandsfreien Gemeinde, der großen kreisangehörigen Stadt oder der kreisfreien 
Stadt. 

(2) Die Zuführung ist auf die Fälle zu beschränken, in denen andere Mittel der Einwirkung, 
insbesondere auf die Eltern, die Ausbildenden oder die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
ohne Erfolg geblieben, nicht Erfolg versprechend oder nicht zweckmäßig sind.

§ 67 Verarbeitung von Daten, Statistische Erhebungen

(1) Personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern, Lehrkräften, 
pädagogischen und technischen Fachkräften sowie sonstigem pädagogischen Personal 
dürfen durch die Schulen, die Schulbehörden und die Schulträger verarbeitet werden, so-
weit dies zur Erfüllung der ihnen durch Rechtsvorschrift zugewiesenen schulbezogenen 
Aufgaben erforderlich ist. Die Daten dürfen zwischen diesen Stellen auch übermittelt wer-
den, soweit sie zur Erfüllung solcher Aufgaben der Empfängerin oder des Empfängers er-
forderlich sind. Die Betroffenen sind zur Angabe der Daten verpfl ichtet.....

(4) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere öffentliche Stellen ist zulässig, 
soweit die Kenntnis der Daten zur Erfüllung der der Empfängerin oder dem Empfänger 
durch Rechtsvorschrift zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist und die Übermittlung dem 
Auftrag der Schule nicht widerspricht. Im Rahmen der Schulgesundheitspfl ege dürfen die 
für die Durchführung der schulärztlichen und schulzahnärztlichen Untersuchungen zustän-
digen Stellen die zur Erfüllung der durch dieses Gesetz übertragenen Aufgaben erforderli-
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chen personenbezogenen Daten verarbeiten; der Schule darf nur das für ihre Maßnahmen 
erforderliche Ergebnis der Pfl ichtuntersuchung mitgeteilt werden.

(5) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Personen oder andere Stellen außer-
halb des öffentlichen Bereichs ist nur zulässig, wenn 1. die Betroffenen einwilligen oder, 2. 
ein rechtliches Interesse der Empfängerinnen oder Empfänger gegeben ist und schutzwür-
dige Belange der Betroffenen nicht beeinträchtigt werden.
...

§ 89 Außerschulische Benutzung der Schulgebäude und Schulanlagen

(1) Schulgebäude und Schulanlagen sollen für außerschulische Zwecke bereitgestellt wer-
den, soweit schulische Interessen nicht beeinträchtigt werden und die Benutzung mit der 
Aufgabenstellung der Schule vereinbar ist, insbesondere für die freiwillige Hausaufgaben-
betreuung, für anerkannte Veranstaltungen der Weiterbildung und Angebote der Jugendhil-
fe. Über die Bereitstellung entscheidet der Schulträger. Ist die Schulleiterin oder der Schul-
leiter mit der Bereitstellung nicht einverstanden, kann die Entscheidung der Schulbehörde 
herbeigeführt werden.

(2) Die außerschulische Benutzung von Sportanlagen der Schulen regelt das fachlich zu-
ständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für das Kommunalrecht zuständigen Minis-
terium und dem für das Haushaltsrecht zuständigen Ministerium durch Richtlinien.

§ 90 Schulträgerausschuss

(1) Die Schulträger bilden nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung und der Land-
kreisordnung zur Beratung bei den ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben einen 
Ausschuss (Schulträgerausschuss).

(2) Dem Schulträgerausschuss sollen auch an den Schulen des Schulträgers tätige Lehr-
kräfte und gewählte Elternvertreterinnen und Elternvertreter angehören; dabei soll jede 
Schulart angemessen berücksichtigt werden. Sofern den Schulen des Schulträgers berufs-
bildende Schulen angehören, sollen dem Schulträgerausschuss auch Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber angehören. Der Schulträgeraus-
schuss kann beschließen, dass an den Sitzungen Schülervertreterinnen und Schülervertre-
ter mit beratender Stimme teilnehmen.

Schulaufsicht

§ 96 Aufgaben

(1) Das Schulwesen untersteht der staatlichen Aufsicht (Schulaufsicht).

(2) Die Schulaufsicht umfasst die Gesamtheit der staatlichen Aufgaben zur inhaltlichen, 
organisatorischen und planerischen Gestaltung und die Beaufsichtigung des Schulwesens. 
Aufgaben der Schulaufsicht sind unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Geset-
zes insbesondere 1. die abschließende Festlegung des Inhalts und die Organisation des 
Unterrichts, 2. die Beratung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sowie Unterstüt-
zung bei der Entwicklung und Evaluation der Schulen, 3. die zentrale Planung der Schulor-
ganisation (Schulorganisationsplan), 4. die Genehmigung der Lehr- und Lernmittel, 5. die 
Fachaufsicht über die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schulen, 6. die Dienstaufsicht 
über die Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte und pädagogischen und technischen 
Fachkräfte der staatlichen Schulen, bei Ganztagsschulen in Angebotsform und in verpfl ich-
tender Form auch für das sonstige pädagogische Personal, 7. die Rechtsaufsicht über die 
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(3) Das fachlich zuständige Ministerium setzt Bildungsstandards sowie schulart- und schul-
stufenspezifi sche Vorgaben für die einzelnen Unterrichtsfächer und Lernbereiche. Sie le-
gen die grundlegenden Inhalte und Ziele von Erziehung und Unterricht in der Schule fest, 
gewährleisten die Kooperation von Schularten und die Durchlässigkeit von Bildungsgängen 
und ermöglichen den Schulen eine eigene Schwerpunktsetzung. Die Festlegung schul-
eigener Schwerpunkte im Rahmen der Bildungsstandards und Vorgaben muss so erfol-
gen, dass unterschiedlichen Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen der Schülerinnen und 
Schüler sowie der pädagogischen Eigenverantwortung der Lehrkräfte entsprochen werden 
kann.
...

§ 97 Schulbehörden, Aufsicht über die Studienseminare

(1) Die Schulaufsicht wird von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Schulbehörde) 
und dem fachlich zuständigen Ministerium (oberste Schulbehörde) ausgeübt. Die Schulbe-
hörde besteht aus der Zentralstelle in Trier und den Außenstellen in Koblenz und Neustadt 
an der Weinstraße.

(2) Die Schulbehörde nimmt außer den ihr nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses Ge-
setzes übertragenen besonderen Angelegenheiten alle Aufgaben der Schulaufsicht wahr, 
soweit sie sich das fachlich zuständige Ministerium nicht vorbehält. Sie ist für die Perso-
nalangelegenheiten der Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte und pädagogischen 
und technischen Fachkräfte sowie des sonstigen pädagogischen Personals an Ganztags-
schulen in Angebotsform und in verpfl ichtender Form zuständig, soweit gesetzlich oder 
aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

§ 99 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 1. der Pfl icht zum Besuch einer 
Schule beharrlich nicht nachkommt (§ 64 Abs. 1), 2. sich nicht den erforderlichen schulärzt-
lichen, schulzahnärztlichen, schulpsychologischen oder sonderpädagogischen Untersu-
chungen unterzieht (§ 64 Abs. 2 und 3), 3. als Elternteil oder mit der Erziehung und Pfl ege 
Beauftragte oder Beauftragter die Anmelde- und Mitwirkungspfl ichten aus § 65 Abs. 1 nicht 
erfüllt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu eintausendfünfhundert Euro 
geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten die Stadt-
verwaltung; die Landkreise und die kreisfreien Städte nehmen die Aufgabe als Auftragsan-
gelegenheit wahr.
....


